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VORWORT

So viel vorab

Die Tarifautonomie ist ein wesentlicher 
Bestandteil unserer Demokratie, festge-
schrieben im Grundgesetz. Tarifautonomie 
verschafft Gewerkschaften und Arbeitge-
berverbänden das Recht, Löhne, Gehälter 
und andere Arbeitsbedingungen selbststän-
dig und unabhängig zu vereinbaren, in ei-
gener Verantwortung und ohne staatliche 
Einflussnahme. Tarifverträge sind Kom-
promisse zwischen unterschiedlichen In-
teressen, die auch schon mal im Konflikt 
entstehen. Zugleich bilden sie ein verläss-
liches Instrument der sozialen Sicherheit für 
Millionen Beschäftigte und schaffen Pla-
nungssicherheit für Unternehmen. Doch 
das hohe Gut ist gefährdet, denn die Ta-
rifbindung der Unternehmen wie auch der 
Beschäftigten ist in den letzten Jahren ste-
tig zurückgegangen. Selbst in Nordrhein-
Westfalen, dem „Land der Tarifverträge“, 
arbeiteten im vergangenen Jahr nur noch 
63 Prozent der Beschäftigten tarifgebun-
den, in Ostdeutschland sogar nicht einmal 
mehr jeder zweite Beschäftigte. 

Abnehmende Tarifbindung schwächt den 
Zusammenhalt der Gesellschaft. Denn 
wenn Beschäftigte nicht in eigener Verant-
wortung an der Gestaltung ihrer Arbeits-
bedingungen mitwirken können und wenn 
ihre Arbeitsverhältnisse keine gemeinsamen 
tarifrechtlich geschützten Sicherheiten bie-
ten, dann verbreiten sich individuelle Unsi-
cherheit oder sogar Zukunftsangst. 

Das ist auch für unsere politische Demo-
kratie brisant: Individuelle Unsicherheit und 
Zukunftsangst bilden einen fruchtbaren 
Nährboden für politische Instrumentali-
sierung und Ausgrenzung. Worauf zuletzt 
auch die Ergebnisse der Bundestagswahl – 
nicht nur – in Ostdeutschland hindeuten. 
Mit dem Tarifautonomiestärkungsgesetz 
wollte die Bundesregierung 2014 die Tarif-

bindung erhöhen. Sie vereinfachte das Ver-
fahren, Tarifverträge für allgemeinverbind-
lich erklären zu lassen. Doch die Wirkung 
blieb aus: Gerade mal 1,3 Prozent der Ta-
rifverträge sind allgemeinverbindlich. Über 
die Gründe und Hintergründe lesen Sie das 
Gespräch mit Hans Michael Weiss, ME-
TALL NRW, und mit Michael Hermund 
vom DGB Bezirk NRW.

Wie sich die Tarifautonomie bewahren 
und die Tarifbindung erhöhen lässt, darü-
ber haben wir mit Dr. Hagen Lesch, vom 
IW Köln, mit Prof. Dr. Thorsten Schul-
ten, dem Leiter des WSI-Tarifarchivs, und 
mit Anja Weber, der Landesschlichterin 
im Arbeitsministerium NRW, ein Streit-
gespräch geführt.

Hier bringt es Anja Weber auf den Punkt: 
„Alle Beteiligten – Gewerkschaften, Arbeit-
geberverbände und Politik – müssen stär-
ker für Tarifautonomie und Tarifbindung 
eintreten. Nicht nur in Sonntagsreden. Da 
wünsche ich mir wesentlich mehr Emoti-
onalität in der Debatte.“ 

Der DGB hat dazu Anfang des Jahres ei-
nen „14-Punkte-Plan zur Stärkung der Ta-
rifbindung und der Allgemeinverbindlich-
keit“ vorgelegt. Klar für die Stärkung der 
Tarifautonomie ausgesprochen hat sich auch 
NRW-Arbeitsminister Karl-Josef Laumann 
in seinem Kommentar zum Urteil des Bun-
desverfassungsgerichts zu den Verfassungs-
beschwerden gegen das Tarifeinheitsgesetz. 
Und als eine seiner ersten Amtshandlungen 
erklärte Laumann den Tarifvertrag für Si-
cherheitsdienstleistungen in NRW für allge-
meinverbindlich. Wie sich die neue Bundes-
regierung nach der Wahl für eine Stärkung 
der Tarifautonomie einsetzen wird, wird 
sehr bedeutsam sein.

Besonders spannend ist der „Kampf um 
allgemeinverbindliche Tarifverträge im 
Einzelhandel“, einer der umsatz- und be-
schäftigungsstärksten Wirtschaftssektoren 
Deutschlands. Das illustrieren wir in die-
sem Heft am Beispiel der real,- SB-Waren-
haus GmbH mit ihren rund 11.500 Be-
schäftigten in NRW. 

Aber selbstverständlich bietet auch dieses 
G.I.B.-Info wieder ein breites Spektrum 
arbeitspolitischer Themen und Informati-
onen, Berichte und Reportagen. Neues fin-
den Sie zu Themen wie der Integration in 
den Arbeitsmarkt, der Stärkung der inter-
kulturellen Kompetenz in Jobcentern, der 
beruflichen Ausbildung, der sozial und hu-
man orientierten Nutzung digitaler Techno-
logie in der Arbeitswelt und der Integration 
behinderter Menschen in den Arbeitsmarkt.

Neu ist übrigens auch der Verfasser dieser 
Zeilen „So viel vorab“. Bernward Brink 
hat nicht nur diese Rubrik in seiner Funk-
tion als Geschäftsführer der G.I.B. belebt. 
Er hat auch die Redaktionskonferenz und 
die vielen Mitwirkenden nach Kräften da-
bei unterstützt, das G.I.B.-Info zu einem 
der – wie ich finde – interessantesten Ma-
gazine der Arbeitsmarktpolitik zu machen. 
Bernward Brink ist im Sommer diesen Jah-
res in den Ruhestand gewechselt, ich habe 
die Geschäftsführung der G.I.B. angetre-
ten. Ich freue mich auf eine gute Zusam-
menarbeit mit allen, die in Nordrhein-West-
falen Verantwortung übernehmen für die 
Arbeitsmarktpolitik des Landes, und ganz 
besonders auf Sie, die Abonnentinnen und 
Abonnenten des G.I.B.-Infos. 

Ihr Stefan Pfeifer

Zielgruppen des Coworking Space sind 
Gründer und Start-ups genauso wie eta-
blierte Unternehmen oder „digitale Noma-
den“. Für Start-ups und junge Unterneh-
men bietet der Digital Hub repräsentative 
Büroräume und Coworking Spaces in bes
ter Lage, um potenzielle Kunden zu emp-
fangen und das Geschäftsmodell zu ska-
lieren, also auszuweiten. 

Etablierten Unternehmen bietet das Cowor-
king im Digital Hub, so sagt Thomas Ma-
lessa, „den Nährboden für Innovationsgeist 
mit direktem Anschluss an das Hub-Öko-
system. So kommen sie raus aus den eige-
nen Wänden und können sich inspirieren 
lassen.“ Freelancern und digitalen Noma-
den bietet der Hub flexible Tarife mit va-
riabler Nutzungsdauer ohne langfristigen 
Mietvertrag. Hub-Typ: „Sie können – ne-
ben dem Schreibtisch im Hub – von Ver-
netzung und Weiterbildung profitieren.“ 

Attraktive Gründerstipendium 

Ein besonderes Angebot im münster-
LAND-Hub ist der Accelerator (gestartet 
als Gründerstipendium), der innovative und 
expansionsfähige digitale Startups fördert. 
„Dabei legen wir besonderen Wert auf die 
Förderung der Zusammenarbeit von Start-
ups mit Unternehmen aus dem Mitglieder-
kreis des münsterLAND digital e. V., die 
im Rahmen des Stipendiums in Form von 
Patenschaften zusammenarbeiten.“ Das 
Accelerator-Programm wurde in enger 
Zusammenarbeit der DWNRW-Hubs im 
Münsterland und im Ruhrgebiet ins Leben 
gerufen und leistet damit nach Ansicht von 
Thomas Malessa einen Beitrag, beide Re-
gionen in NRW zu vernetzen.

„Die meisten Leistungen des Gründer-
stipendiums lassen sich nicht mone-

tär bewerten“, ist der „münsterLAND 
digital“-Vorstand überzeugt. Kern des För-
derprogramms ist die Vernetzung der ge-
förderten Start-ups oder Einzelunterneh-
mer mit den Unternehmen und Experten 
im Umfeld der DWNRW-Hubs. Folgende 
Leistungen gehören dazu: Flexible Nut-
zung des Coworking im ruhr:HUB in Es-
sen oder des Coworking im Digital Hub 
münsterLAND in Münster für vier Mo-
nate inklusive aller zugehörigen Leistun-
gen. Des Weiteren regelmäßiger Austausch 
mit dem Hub-Management und den Ex-
pertennetzwerken in beiden DWNRW-
Hubs. Thomas Malessa: „Gegebenenfalls 
können wir auch Mentorinnen und Men-
toren vermitteln.“

Bei Unternehmenspatenschaften ist zu-
dem ein regelmäßiger Austausch mit dem 
Partner-Unternehmen notwendig. Um eine 
weitere Finanzierung an das Accelerator-
Programm erhalten zu können, vernetzt 
der Hub die Stipendiaten nicht nur mit 
Unternehmen, sondern auch mit Finan-
zierungsexperten und -netzwerken. Auf 
einer Start-up-Night können geförderte 
Start-ups zudem ihre Geschäftsidee pit-
chen, das heißt: Hier haben sie die Mög-
lichkeit, vor Investoren innerhalb kürzester 
Zeit ihre Geschäftsideen zu präsentieren 
und sie davon zu überzeugen.
 
Fabrikations-Labor (FabLab)

Weiteres zentrales Angebot im münster-
LAND Hub ist das Fabrikationslabor 
(„FabLab“). Das weltweit erste FabLab 
wurde 2002 von Neil Gershenfeld am 
Massachusetts Institute of Technology 
(MIT) initiiert und begründete die weltweit 
schnell wachsende „Maker“-Bewegung, die 
mit eigenen Mitteln ein technisches Pro-
blem lösen, ohne den Einsatz kostspieliger 

Speziallösungen. Ein typisches Beispiel ist 
der Einsatz von 3D-Druckern, mit denen 
Ersatzteile für Geräte hergestellt werden. 

FabLabs, so auch das in Münster, ma-
chen High-Tech-Produktionstechnologien 
für kleine Arbeitsgruppen oder Einzelper-
sonen verfügbar. Ziel ist, dass jeder seine 
Ideen in die Tat umsetzen kann. Dafür ste-
hen High-Tech-Maschinen und das nötige 
Wissen zur Verfügung. In Münster sind das 
3D-Drucker, CNC-Maschine, Laser Cutter 
und Electronics, Software und Vinyl Cut-
ter – Werkzeuge, die sich beispielsweise für 
Innovations-Workshops, Produktentwick-
lung und Schulung eignen.

Thomas Malessa: „Labore sind sonst im-
mer eingeschlossen in Unternehmen und 
Hochschulen, haben also nur eine be-
grenzte Nutzerschaft. Bei uns aber haben 
auch nicht-diplomierte Ingenieure Zugang 
zu neuesten Technologien und zugleich ein 
Umfeld, das Prototyping und eine sehr 
schnelle Entwicklung erlaubt, aus denen 
sich Existenzgründungen ergeben können. 
Motto: Create almost anything.“

Auch hier spielt die Kooperation mit eta-
blierten Unternehmen und Hochschulen 
eine zentrale Rolle. Geplant ist etwa im 
Herbst ein Makeathon mit der Müns
ter School of Architecture zum Thema 
„Smart City“. Der IT-Experte: „Wir ha-
ben einen sehr offenen Zugang, eine Com-
munity, zu der das digitale Labor der FH 
genauso gehört wie Start-ups, die pro-
toypisch etwas umsetzen wollen, aber 
auch große Unternehmen, die die Mög-
lichkeiten des Internets der Dinge erkun-
den, die aber auch daran interessiert sind, 
Menschen kennenzulernen, die technolo-
gisch up to date sind. Sie alle kommen in 
unserem Hub zusammen.“

KONTAKT

münsterLAND.digital e. V.

Hafenweg 16, 48155 Münster

Thomas Malessa

Tel.: 0251 53556885

info@muensterland.digital

ANSPRECHPARTNER IN DER G.I.B.

Andreas Bendig, Tel.: 02041 767-206 

a.bendig@gib.nrw.de

AUTOR

Paul Pantel, Tel.: 02324 239466

paul.pantel@arcor.de

ARBEITSGESTALTUNG UND FACHKRÄFTESICHERUNG
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So viel vorab

Jugend und Beruf
Berufsmesse im Kreis Olpe. Kommunale Koordinierung wirbt für duale Berufsausbildung
KAoA-Kooperationsworkshops in Hagen und im Ennepe-Ruhr-Kreis

SGB II
Komplexes Gesundheitskonzept für arbeitssuchende Personen des Jobcenters Kreis Warendorf 
Alleinerziehende im SGB II. Statistische Zahlen, regionale Unterschiede und Perspektiven

Zielgruppenintegration
Öffentliche Investition und Beschäftigungsförderung – Stadtverschönerungsprogramm/„Win-Win“ in Köln
Interview mit Olaf Wagner, Jobcenter Köln: „AGH und Qualifizierung – zwei Seiten einer Medaille“
Gelebte Inklusion in der Industrie 4.0. Großwäscherei Holterbosch gründet Integrationsabteilung
Bustour zu Integrationsunternehmen im Kreis Borken
JobCenter Essen schult interkulturelle Kompetenz hausintern

Verbindlich für alle? Tarifflucht, Lohndumping, moderne Entgeltstrukturen
„Tarifautonomie wahren – Tarifbindung erhöhen“. Ein Streitgespräch
Interview mit Hans Michael Weiss, METALL NRW: „Für viele Unternehmen sind die Tarifverträge  
aus Wettbewerbsgründen zu teuer.“
Interview mit Michael Hermund, DGB Bezirk NRW: „Den Wettbewerb nicht auf dem Rücken der  
Beschäftigten austragen.“
Kampf um allgemeinverbindliche Tarifverträge im Einzelhandel
Die real,- SB-Warenhaus GmbH und der Zukunftsvertrag

Arbeitsgestaltung und Fachkräftesicherung
Mit Assistenzsystemen neue Zielgruppen erschließen. Die wiko-Metallbautechnik GmbH & Co. KG
Fachkräfte für die neue Leuchten-Revolution gewinnen. Das Lichtforum NRW
Köpfe, Kapital und Kooperation. münsterLAND.digital



G.I.B.INFO   3  174

JUGEND UND BERUF

Ende Mai 2017 auf der Berufsmesse in Olpe: Schülerinnen und Schüler, oft zu 

zweit oder in kleineren Gruppen, und auch Eltern mit ihren 14-, 15-jährigen Kin-

dern streifen durch die Stadthalle und die beiden Ausstellungszelte auf der Au-

ßenfläche. Immer wieder geht der Blick zum Smartphone. Sie lassen sich von 

„BIPARCOURS“ durch die Berufsmesse leiten, einer App, die sie am Eingang per 

QR-Code kostenlos heruntergeladen haben. Diese App führt die Messebesuche-

rinnen und -besucher zu den verschiedenen Berufsfeldern und in Ausstellungs-

bereiche, die sie sonst vielleicht übersehen hätten. Anreiz dazu ist ein Gewinn-

spiel. Wer die über die App gestellten Fragen zu den verschiedenen Ausstellern 

richtig beantwortet, dem winkt als Hauptpreis ein Bluetooth-Lautsprecher.

Der kleine Trick mit dem Gewinnspiel zog. 
Alle Aussteller, auch die in den im vergan-
genen Jahr nicht so gut besuchten Zelten 
auf der Außenfläche, waren mit den Besu-
cherzahlen sehr zufrieden. BIPARCOURS 
ist im Prinzip eine Themen-Rallye oder 
auch mit einer digitalen „Schnitzeljagd“ 
zu vergleichen. Die gestellten Aufgaben 
lassen sich nur lösen, wenn man die ver-
schiedenen Standorte auch tatsächlich an-

Die Kommunale Koordinierungsstelle 
(KoKo) für den Kreis Olpe war Ende ver-
gangenen Jahres auf die vom Schulminis
terium NRW und den beiden Landschafts-
verbänden entwickelte App aufmerksam 
geworden. Die Möglichkeit, mithilfe einer 
App die regionale Berufsmesse noch inte-
ressanter zu gestalten, kam ihr sofort in 
den Sinn. Sie skizzierte die Idee in einem 
Kurzkonzept und stellte dieses anschau-
lich im Rahmen einer Sitzung den Part-
nern der Akteursgemeinschaft der Kom-
munalen Koordinierung vor. 

Die Idee überzeugte. Alle Partner sahen 
in der App die Möglichkeit, die Attrak-
tivität der Berufsmesse zu steigern und 
die Jugendlichen anzuregen, sich im Rah-
men der Messe konkret mit den dort vor-
gestellten Möglichkeiten auseinanderzu-
setzen. Gemeinsam mit den Partnern und 
den Ausstellern wurde „BIPACOURS“ 
somit bei der diesjährigen Berufsmesse 
eingesetzt. 

Digitale Schnitzeljagd auf der Berufsmesse
Kommunale Koordinierung im Kreis Olpe wirbt für duale Berufsausbildung

steuert. Gleichzeitig wird mithilfe der App 
die Hemmschwelle herabgesetzt, sich bei 
den Ausstellern direkt über Möglichkeiten 
der dualen Berufsausbildung zu informie-
ren. Die App bietet somit die Möglichkeit, 
die Berufsmesse zu entdecken, Lehrreiches 
über Ausbildungsberufe und die Unterneh-
men der Region zu lernen, und leistet so-
mit spielerisch einen Beitrag im Sinne der 
eigenen Berufsorientierung. 
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JUGEND UND BERUF

Kommunale Koordinierung 
startete spät

Die Zusammenarbeit der im Rahmen 
der Kommunalen Koordinierungsstelle 
agierenden Akteure gestaltete sich von 
Beginn an unkompliziert. Dabei ist man 
mit der Kommunalen Koordinierung im 
Kreis Olpe erst im Januar 2015 gestartet, 
wie Susanne Spornhauer berichtet. Sie ist 
Leiterin des Regionalen Bildungsnetz-
werks Kreis Olpe, zu dem das Kommu-
nale Integrationszentrum, das Regionale 
Bildungsbüro und auch die Kommunale 
Koordinierungsstelle gehören. „Wir sind 
als einer der letzten Kreise in das Landes-
vorhaben eingestiegen, weil wir uns in-
tensiv überlegt haben, wie wir die guten 
Strukturen im Bereich Übergang Schu-
le – Beruf, insbesondere bei den Haupt-
schulen, in das KAoA-System überfüh-
ren konnten.“ 

Im Rahmen des Regionalen Bildungsnetz-
werks, als Stabsstelle direkt dem Landrat 
und Kreisdirektor unterstellt, existierte 
bereits ein Lenkungskreis, in dem Vertre-
ter der sieben Städte und Gemeinden im 
Kreis, der Kreisdirektor, die Obere und 
Untere Schulaufsicht, Schulleitungen, das 
Kommunale Integrationszentrum und das 
Bildungsbüro zusammenarbeiteten. Die-
ses Gremium wurde um die Kommunale 
Koordinierung erweitert. 

Als Zwischenebene richtete man gemein-
sam mit der Agentur für Arbeit und der 
Unteren Schulaufsicht eine Arbeitsgrup-
pe „Operative Steuerung“ ein. Alle sechs 
Wochen trifft sich diese Arbeitsgruppe. 
Sie sichert die Verzahnung zum Beirat 
Schule – Beruf und zum regionalen Aus-
bildungskonsens. 

Starke Wirtschaftsregion

Der Kreis Olpe ist – was kaum jemand weiß 
– eine sehr starke Industrieregion. Die In-
dustrie ist der größte Arbeitgeber und stellt 
auch einen großen Teil der Ausbildungs-
plätze bereit. Es werden fast so viele ge-
werblich-technische Ausbildungsverträge 
geschlossen wie kaufmännische. Die Indus-
trieunternehmen, unter ihnen einige Welt-
marktführer, gelten als sehr innovativ. Zu 
nennen sind hier vor allem Automobil-Zu-
lieferer, aber auch Armaturen-Hersteller. 
In der Mehrzahl, so Martin Haselier vom 
Arbeitgeberverband für den Kreis Olpe, 
handelt es sich um mittelständische Be-
triebe, meistens familiengeführt. Die Me-
tallindustrie spüre auf der einen Seite ei-
nen Fachkräftemangel, sie bilde aber auch 
über Bedarf aus. Das liege auch daran, dass 
es nach wie vor schwerfalle, ausgebildete 
Fachkräfte in die wenig bekannte Indus-
trie-Region zu locken. Umso wichtiger ist 
es also, Jugendliche nach dem Schulab-
schluss für eine betriebliche Ausbildung 
im dualen System zu gewinnen und ihnen 
die vielfältigen Chancen aufzuzeigen, die 
die exzellenten Weiterbildungsmöglich-
keiten bieten. 

Laut der Statistik des Jahres 2015/16 ver-
zeichnete man in der Region 1,25 Ausbil-
dungsplätze pro Bewerber. Besonders im 
Lebensmittelhandwerk, wie im Lebensmit-
telverkauf kämpft man aber zunehmend 
mit Besetzungsschwierigkeiten. Auch im 
Metallbau, bei der Schweiß-, der Automa-
tisierungs-, Feinwerk- und Werkzeugtech-
nik, im Tief- und Hochbau, in der Gastro-
nomie, im Bereich Sanitär/Heizung sowie 
bei den Berufskraftfahrern macht Lukas 
Kroll von der Kommunalen Koordinie-
rungsstelle Schwierigkeiten aus. Das sei der 

Anlass gewesen, über verschiedene Gre-
mien wie den Beirat Schule – Beruf sowie 
über die Arbeitsgruppe „Operative Steue-
rung“ die Attraktivitätssteigerung der du-
alen Ausbildung in den Fokus zu nehmen. 

„Wir wurden von Anfang an eingebun-
den und haben die Zusammenarbeit als 
sehr angenehm empfunden“, sagt Jürgen 
Dax, der bei der Außenstelle Kreis Olpe 
der Industrie- und Handelskammer Sie-
gen schwerpunktmäßig für die Ausbil-
dungsberatung im kaufmännischen Be-
reich zuständig ist. Die Kammern und 
Betriebe seien stets gefragt worden, wie 
man aus ihrer Sicht das Vorgehen opti-
mieren könnte. Wichtig sei den Kammern, 
dass alle mit Ausbildung befassten Ak-
teure, dazu gehöre auch die Agentur für 
Arbeit, an einem Strang zögen. „Wir ver-
suchen hier, ideologische Scheuklappen 
abzulegen. Meine Erfahrung ist aber: Ge-
rade was Fragen der Ausbildung angeht, 
unterscheiden sich die Ansichten von Ar-
beitgebervertretern und Arbeitnehmerver-
tretern fast gar nicht mehr.“ 

Das bestätigen andere Partner in der Kom-
munalen Koordinierung des Kreises Olpe 
ebenso. Dirk Rullich von der IG Metall 
Olpe sieht die Aufgabe der Gewerkschaf-
ten darin, auch die Arbeitnehmervertre-
tungen in den Betrieben für das Thema 
KAoA zu sensibilisieren und so den in-
nerbetrieblichen Dialog über das Landes-
vorhaben anzuregen. Matthias Rink, als 
Leiter der Geschäftsstelle Olpe der Kreis-
handwerkerschaft Westfalen-Süd zustän-
dig für über 1.500 Mitgliedsbetriebe, 
sagt: „Wir haben den Eindruck, dass un-
sere Stimme gehört wird und wir die spe-
zifischen handwerkspolitischen Aspekte 
gut einbringen können.“ 

Susanne Spornhauer, Regionales 

Bildungsnetzwerk Kreis Olpe

Lukas Kroll, Kommunale Koordinierung 

Kreis Olpe
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„Es geht ums Netzwerken“, sagt Martin 
Haselier. „Es gilt, die Verbindungen der 
Beteiligten für die Koordinierungsstelle 
nutzbar zu machen.“ Und das finde auch 
vonseiten des Arbeitgeberverbandes mit 
seinen 90 Mitgliedsunternehmen mit ins-
gesamt ca. 15.000 Beschäftigten statt. 

Zwar stehen beim Handwerk in der Regi-
on die Themen Mangel an Ausbildungsbe-
werberinnen und -bewerbern und Mangel 
an Fachkräften ganz oben auf der The-
menliste. Die Zahl der Ausbildungsver-
hältnisse im Handwerk im Kreis Olpe 
sei aber insgesamt konstant geblieben, 
so Matthias Rink. Sie liege im Mittel bei 
rund 900. Das zeige, dass die Initiativen 
und Aktionen, die das Handwerk in den 
letzten Jahren gestartet habe, durchaus 
Erfolg hätten. Grundsätzlich sei man also 
mit den Zahlen gar nicht so unzufrieden. 
Allerdings müsse man sehr genau diffe-
renzieren. Konstante Zahlen meldeten vor 
allem der Kfz-, SHK- und Elektro-Bereich, 
Probleme meldeten dagegen vor allem der 
Lebensmittel und der Baubereich. „Wir 
möchten in die Köpfe bekommen, dass 
das Handwerk nach wie vor attraktive 
Berufe zu bieten hat und seinen Mann – 
oder seine Frau – ernährt, heute wie in 
der Vergangenheit“, sagt Matthias Rink. 

Duale Ausbildung verliert 
an Boden

Bis jetzt steigt aber die Zahl der Schüle-
rinnen und Schüler, die nach der Schu-
le ein Studium aufnehmen wollen – zu-
lasten der Einstiege in duale Ausbildung. 
Nach Einschätzung von Susanne Sporn-
hauer liegt das zugleich daran, dass sich 
die Einstellung der Eltern zur dualen Aus-
bildung gewandelt hat. Sie drängen heu-

te darauf, dass ihre Kinder den höchst-
möglichen Bildungsabschluss erreichen. 
Dabei habe das duale Ausbildungssystem 
eigentlich einen guten Ruf, nicht nur im 
Ausland, ebenso bei der Elterngenerati-
on. Dass der Trend dennoch zum Studi-
um gehe, daran sei auch die Politik nicht 
ganz schuldlos, stellt Jürgen Dax fest. Es 
sei lange Zeit suggeriert worden, dass das 
Heil vor allem in der akademischen Aus-
bildung liege. Heute gelte es aber Abitu-
rienten zu vermitteln, dass es in der du-
alen Ausbildung sehr gute Alternativen 
zu einem Studium gibt. 

Dass der Wunsch nach einem Studium mit 
der Entscheidung für eine duale Ausbil-
dung nicht aufgehoben ist, macht Mar-
tin Haselier deutlich. Die Unternehmen 
seien an der Weiterbildung dieser Kräf-
te interessiert, sei es im technischen Be-
reich, sei es durch ein duales Studium, 
bei dem der Studierende die Verbindung 
zum Unternehmen behält. „Der, der zu-
nächst eine Ausbildung bei dem Unter-
nehmen gemacht hat, hat einen ganz kla-
ren Vorteil gegenüber Bewerbenden, die 
ohne vorherige Ausbildung frisch von der 
Uni kommen. Die müssen sich erst län-
gere Zeit einarbeiten, während der ehe-
malige Auszubildende nach dem anschlie-
ßenden Studium schon genau weiß, wie 
das Unternehmen tickt.“ 

Die Kommunale Koordinierung hat im 
Kontext von KAoA ein Vorhaben auf 
den Weg gebracht, Gymnasiasten durch 
frühzeitige Beratung für eine duale Aus-
bildung zu gewinnen. Dazu gibt es im 
Kreis Olpe die Arbeitsgruppe Berufs- und 
Studienorientierung in der Sekundarstu-
fe II. Arbeitsagentur, Schulaufsicht, Ver-
treterinnen und Vertreter der Schulen, der 

Verwaltung und der drei Hochschulen er-
arbeiten ein Angebot von Orientierungs-
maßnahmen für die entsprechenden Schü-
lerinnen und Schüler. „Wir möchten den 
Blick weiten auf die duale Ausbildung“, 
sagt Lukas Kroll. Geplant sind mehre-
re Modelle, wie man in der gymnasialen 
Oberstufe eine allgemeine Berufsorientie-
rung einplanen kann. Diese können dann 
den Schulen und den Lehrkräften emp-
fohlen werden. Die Umsetzung ist für die 
nächsten Schuljahre vorgesehen.

Berufsfelderkundung für alle 
Schulformen

Als Standardelement im Rahmen von 
KAoA stellen Berufsfelderkundungen ei-
nen weiteren Ansatz dar, um die Mög-
lichkeiten der dualen Berufsausbildung 
aufzuzeigen. 

Im Kreis Olpe gehen die Berufsfelderkun-
dungen in den achten Klassen in diesem 
Jahr in die zweite Runde. „Wir konnten 
in diesem Jahr dank der guten Zusam-
menarbeit der Partner in der Kommu-
nalen Koordination weitere Betriebe ak-
quirieren“, sagt Lukas Kroll. Eine durch 
die Kommunale Koordinierungsstelle ge-
gründete Projektgruppe hat sich inten-
siv darum gekümmert, Akquisematerial 
zur Gewinnung von Unternehmen zu er-
stellen. Es wurde ein Formular entwor-
fen, mit dem die teilnehmenden Betriebe 
den Schulen Genaueres zu den von ihnen 
zur Verfügung gestellten Plätzen mitteilen 
können. Welche Ausbildungsberufe wer-
den angeboten? Welche Termine stehen 
zur Verfügung? Wie viele Schülerinnen 
und Schüler können kommen? Wird Ar-
beitskleidung benötigt? Auf einem Berufs-
felderkundungskalender können Unter-

Martin Haselier, Arbeitgeberverband 

für den Kreis Olpe e. V.

Jürgen Dax, Industrie- und 

Handelskammer Siegen, 

Außenstelle Kreis Olpe 
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nehmen sehen, welche Schulen wann ihre 
Berufsfelderkundungen durchführen. All 
diese Daten pflegt die Kommunale Koor-
dinierungsstelle in eine Excel-Datei ein. 
Verschiedene Filter- und Verlinkungsfunk-
tionen ermöglichen es dem User, sich be-
stimmte Berufsfelder, bestimmte Zeiträu-
me, den Standort des Unternehmens und 
sogar den Weg dorthin mittels Routenpla-
ner anzeigen zu lassen. Über eine Verlin-
kung zur BERUFENET-Seite der Agen-

tur für Arbeit lassen sich außerdem direkt 
die Informationen zu den verschiedenen 
Ausbildungsberufen abrufen. 

118 Unternehmen finden sich zurzeit 
auf der fortlaufend aktualisierten Liste. 
3.350 Plätze für Schülerinnen und Schü-
ler werden angeboten, Tendenz steigend. 
Das entspricht zwar nicht ganz den ca. 
4.500 Plätzen, die man rechnerisch bei 
drei Berufserkundungstagen pro Acht-
klässler benötigt. Trotzdem, so Lukas 

Kroll, seien alle Jugendlichen versorgt, 
„weil durch eigene Kontakte der Schu-
len zu Betrieben und auch über Kontakte 
der Eltern weitere Plätze zur Verfügung 
stehen. Insgesamt ist die Berufsfelder-
kundung mit dem zweiten Jahr KAoA 
im Kreis Olpe in der Fläche etabliert.“ 

Die KIRCHHOFF Automotive GmbH 
mit ihren Betriebsstandorten Iserlohn und 
Attendorn ist eines der Unternehmen im 

Kreis Olpe, das Berufsfelderkundungen 
anbietet. Das Unternehmen ist Entwick-
lungspartner der Automobilindustrie. Als 
Komplettanbieter für komplexe Metall- 
und Hybridstrukturen für Rohkarosserie 
und Fahrwerk sowie Crashmanagement-
systeme und Armaturentafelträger ist das 
Unternehmen weltweit präsent und pro-
duziert mit rund 9.000 Mitarbeitern in 30 
Werken in 11 Ländern. Michael Isphor-
ding ist einer der Ansprechpartner für die 
Berufsorientierung: „Wenn eine Gruppe 

von Schülern für einen Tag in ein Unter-
nehmen kommt, ist es wichtig, dass die 
Berufsfelderkundung vernünftig geplant 
ist“, sagt er. Die Jugendlichen müssten 
erfassen können, was sich hinter den Be-
rufsbezeichnungen verbirgt, welche Tätig-
keiten anfallen, welche Anlagen genutzt, 
welche Materialien verwendet werden. 
Bei KIRCHHOFF Automotive GmbH 
bekommen die Schülerinnen und Schüler 
vor dem Rundgang durchs Unternehmen 
einen Fragebogen zu den verschiedenen 
angesteuerten Stationen im Unterneh-
men. Beim Ausfüllen lernen sie nicht nur 
etwas über die Berufe und den Betrieb, das 
Unternehmen kann auch überprüfen, ob 
die Infos, die an einem solchen Tag mas-
siv auf die Jugendlichen einströmen, tat-
sächlich ankommen. 

Die Olper Berufsmesse – ein 
„cooler“ Ort, um etwas über 
Berufe zu erfahren

Für die KIRCHHOFF Automotive GmbH 
ist es, wie für viele andere Unternehmen 
der Region, selbstverständlich, an der Be-
rufsmesse in Olpe teilzunehmen. Die Un-
ternehmen zeigen hier nicht nur ihr En-
gagement in der Berufsorientierung, sie 
nutzen darüber hinaus die Gelegenheit, 
sich mit den eigenen Ausbildungsmöglich-
keiten als attraktive Arbeitgeber zu prä-
sentieren. Die Messe hat für die Unterneh-
men im Kreis Olpe traditionell eine große 
Bedeutung zur Knüpfung von ersten Kon-
takten zu Schülerinnen und Schülern. Sie 
findet schon seit 1998 statt, anfangs im 
Zwei-Jahres-Rhythmus, seit langer Zeit 
aber bereits jährlich. Sie ist eine gemein-
same Veranstaltung der Partner, die in 
der Kommunalen Koordinierung zusam-
menarbeiten, und der Unternehmen. Die 

Dirk Rullich, 

IG Metall Olpe

Matthias Rink, Geschäftsstelle Olpe der 

Kreishandwerkerschaft Westfalen-Süd
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Nachfrage unter ihnen ist groß. Der Platz 
in der Olper Stadthalle und der durch zwei 
aufgebaute Großzelte zusätzlich geschaf-
fene Raum reichte auf der 17ten Berufs-
messe Ende Mai 2017 nicht für alle In-
teressenten. Mittlerweile stehen „30, 40 
Unternehmen“, so Jürgen Dax, auf einer 
Warteliste. Einige Firmen der Branche Au-
tomobilzulieferer, darunter die KIRCH-
HOFF Automotive GmbH, haben sich zu 
einem Verbund zusammengefunden und 
präsentieren sich auf der Berufsmesse an 
einem Gemeinschaftsstand. 

Die Berufsmesse hat sich kontinuierlich ent-
wickelt. „Am Anfang wurden die Schüler 
von den Schulen in Bussen auf die Messe ge-
fahren und durch die Halle geschleust. Wir 
mussten feststellen, dass gerade die Jüngeren 
noch kein größeres Interesse zeigten“, sagt 
Michael Isphording. Die Messe fand damals 
vormittags statt. Das bedeutete für die Ju-
gendlichen vor allem eins: „schulfrei.“ Da-
raus zogen die Verantwortlichen die Lehre. 
Das Konzept wurde umgestellt, die Berufs-
messe auf den Nachmittag verlegt. Der Ef-
fekt war der gewünschte: Die Aussteller 
konnten nun die tatsächlich Interessierten 
informieren: Schülerinnen, Schüler und El-
tern, die noch immer eine starke Rolle bei 
der Berufswahl der Kinder spielen, sei es 
als Berater, sei es als Vorbilder. 

Immer wichtiger: digitale Medien

Die Ansprüche an die Messe haben sich 
verändert. Jugendgerechte, attraktive Zu-
gänge – auch mithilfe des Einsatzes digi-
taler Medien, nicht nur die App BIPAR-
COURS, – spielen heute verstärkt eine 
Rolle. So können Schülerinnen und Schü-
ler mit ihrem Smartphone parallel zu den 
Infos an den Ständen über QR-Codes 

die Homepages der Messe oder des Ver-
bundes aufrufen, auf denen sich Infos zu 
den vorgestellten Ausbildungsberufen fin-
den. KIRCHHOFF Automotive weiß um 
diese Entwicklung und präsentierte sich 
auf der Messe zudem mithilfe von Virtual 
Reality. Wer am Messestand die VR-Bril-
le aufsetzte, konnte virtuell schon einmal 
mitten in der KIRCHHOFF Automotive 
Fertigungsanlage stehen und sich anschau-
en, wie sich die Situation am potenziellen 
Ausbildungsplatz darstellt, „etwas, was 
sich nur durch Bilder nicht so gut vermit-
teln lässt“, so Michael Isphording. Dazu 
kamen am Messestand Tablets zum Ein-
satz, mit denen man zum Beispiel die Pro-
dukte der Autozulieferer in 3D betrachten 
konnte oder die Produktionsverfahren, 
zum Beispiel Lasertechnik. 

Die eigene Fachkräftesicherung ist dabei 
ein wesentliches Motiv. Vor allem Aus-
bildungsplätze zum Industriemechaniker, 
Werkzeugmechaniker, Industrieelektri-
ker, Mechatroniker, Zerspanungsmecha-
niker und auch zu kaufmännischen Be-
rufen bietet die Branche. „Immer mehr 
interessieren sich für ein duales Studium. 
Betriebswirtschaft, Maschinenbau, das 
Wirtschaftsingenieurswesen stehen hier 
im Vordergrund“, zieht Michael Isphor-
ding ein Bilanz der Beratungsgespräche 
am Messestand. Das sei ferner als Trend 
der letzten Jahre zu beobachten. Wobei 
Michael Isphording die Interessenten nicht 
selten zu überzeugen versucht, dass der 
Weg über die duale Ausbildung der bes-
sere ist. „Jemand der schon selbst an der 
Presse gearbeitet hat, sich in der Schwei-
ßerei auskennt usw., der kann als Ingeni-
eur ganz anders eingesetzt werden, zum 
Beispiel auch im Ausland, als jemand der 
frisch von der Uni kommt.“ 

Dem kann Holger Grafe, Personalleiter 
der Gustav Hensel GmbH & Co. KG, 
Marktführer im Bereich Elektroinstalla-
tions- und Verteilungssysteme mit Haupt-
sitz in Lennestadt-Altenhundem, nur zu-
stimmen. Er macht deutlich, welche große 
Bedeutung die eigene Ausbildung für sein 
Unternehmen hat. „Das Thema Ausbil-
dung ist absolut gesetzt und die Berufs-
messe dazu der wichtigste Termin im 
Jahr.“ Als einen großen Vorteil des Stand-
ortes in Lennestadt nennt Holger Grafe 
vier Schulen, zwei Gymnasien, eine Sekun-
darschule und eine Realschule, alle nicht 
weiter als 500 Meter vom Unternehmens-
sitz entfernt, die allesamt mit dem Unter-
nehmen zusammenarbeiten. 

Der Zuspruch der Zielgruppe zur Berufs-
messe im Kreis Olpe kann sich sehen las-
sen. Rund 2.600 Besucherinnen und Besu-
cher zählten die Verantwortlichen an den 
zwei Tagen im vergangenen Mai. 

Miriam Behlau (39) besuchte gemein-
sam mit ihrem Sohn Marten (15) die Be-
rufsmesse. Der Realschüler hat schon ein 
Praktikum ebenfalls in der Autozuliefer-
industrie gemacht, die Berufsfelderkun-
dung führte ihn unter anderem zur Po-
lizei. Er glaubt aber, dass sein Weg in 
Richtung einer Ausbildung als Mecha-
troniker gehen wird. Seine Mutter sieht 
ihre Aufgabe darin, den Sohn in der Ent-
scheidungsphase 8./9. Klasse auf die rich-
tige Spur zu bringen. „Es ist gar nicht so 
einfach, da ein Fingerspitzengefühl zu 
entwickeln, auch zu erkunden, was die 
Kinder wollen. Denn die sind in dieser 
Phase mitten in der Pubertät und haben 
auch andere Dinge im Kopf, als einen Be-
ruf auszuwählen.“ Miriam Behlau gehört 
nicht zu den Eltern, die ihr Kind nach der 
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KONTAKTE

Jürgen Dax, juergen.dax@siegen.ihk.de

Industrie- und Handelskammer Siegen, Außenstelle Kreis Olpe 

Matthias Rink, rink@kh-olpe.de

Geschäftsstelle Olpe der Kreishandwerkerschaft Westfalen-Süd

Martin Haselier, haselier@agv-olpe.de

Arbeitgeberverband für den Kreis Olpe e. V.

Dirk Rullich, dirk.rullich@igmetall.de

IG Metall Olpe

Susanne Spornhauer, s.spornhauer@kreis-olpe.de

Regionales Bildungsnetzwerk Kreis Olpe

Lukas Kroll, l.kroll@kreis-olpe.de

Kommunale Koordinierung Kreis Olpe

Holger Grafe, holger.grafe@hensel-electric.de

Gustav Hensel GmbH & Co. KG, Lennestadt

Michael Isphording, michael.isphording@kirchhoff-automotive.com

KIRCHHOFF Automotive Deutschland GmbH, Attendorn

ANSPRECHPARTNERIN IN DER G.I.B.

Dörthe Koch, Tel.: 02041 767-114, d.koch@gib.nrw.de

AUTOR

Frank Stefan Krupop, Tel.: 02306 741093

frank_krupop@web.de

Schule am liebsten an der Universität se-
hen würde. Leider werde aber von vielen 
Ausbildungsbetrieben schon Fachabitur 
oder Abitur vorausgesetzt. Die Auswahl 
sei gegenüber der Zeit, als sie sich als Re-
alschülerin für einen Berufsweg entschei-
den musste, kleiner geworden. 

Aber in letzter Zeit sei da ein Umdenken zu 
beobachten, sagt Martin Haselier. Das lie-
ge nicht zuletzt daran, dass die Berufsori-
entierung das Risiko für die Unternehmen 
minimiere. Denn die Haupt- und Realschü-
lerinnen und -schüler sind den Unterneh-
men durch die vorgeschalteten Praktika im 
Rahmen der Berufsorientierung oft schon 
gut bekannt, bevor sie einen Ausbildungs-
vertrag unterschreiben. Die guten Koope-
rationen mit Schulen haben also einen di-
rekten vertrauensbildenden Effekt. 

Die gemeinsame harmonische Arbeit der 
Akteursgemeinschaft der Kommunalen 
Koordinierung im Kreis Olpe zahlt sich 
auch hier aus. Dass ein zentrales Thema 

der Zusammenarbeit das KAoA-Hand-
lungsfeld 3, die Attraktivitätssteigerung 
der dualen Ausbildung sein muss, haben 
die Akteure nicht nur erkannt, sie setzen 
es auch mit konkreten Maßnahmen um. 
Besonders das Handwerk und die Indus-
trie im Kreis Olpe bieten zahlreiche Plätze 
zur Berufsfelderkundung und für Prakti-
ka für Schülerinnen und Schüler an und 
präsentieren sich innovativ auf der jähr-
lichen Berufsmesse. Die hat sich durch 
das Zutun aller Akteure ständig weiter-
entwickelt. So gestaltet sich etwa durch 
den zunehmenden Einsatz digitaler Me-
dien der Zugang zum Thema für die Ju-
gendlichen immer attraktiver. Die Kom-
munale Koordinierungsstelle und ihre 
Partner verbinden über die Berufsmesse 
hinaus geschickt die Berufs- und Studi-
enorientierung (KAoA-Handlungsfeld 1) 
und die Attraktivitätssteigerung der du-
alen Ausbildung (KAoA-Handlungsfeld 3) 
zu einer Einheit – mit vielen Synergie-Ef-
fekten und Vorteilen für alle Seiten. Fa-
zit: Nachahmenswert!
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Bei der Umsetzung des neuen Übergangssystems in NRW nehmen die Kommu-

nen eine wichtige Rolle ein. Sie bündeln und steuern über die Kommunalen Koor-

dinierungsstellen die Aktivitäten vor Ort. Dabei ist es von zentraler Bedeutung, 

bei allen beteiligten Akteuren das Verständnis einer Verantwortungsgemein-

schaft zur kommunalen Gestaltung eines nachhaltigen und systematischen 

Übergangs von der Schule in den Beruf zu schaffen. Auf Grundlage einer Bund-

Ländervereinbarung zur Durchführung der Initiative „Abschluss und Anschluss – 

Bildungsketten bis zum Ausbildungsabschluss“ führt die G.I.B. als Projektnehmer 

themenbezogene Workshops für die KAoA-Akteure durch, um die Zusammenar-

beit der Partner vor Ort zu stärken. Zwei der 24 Gebietskörperschaften, die bislang 

von den Workshops profitieren, sind die Stadt Hagen und der Ennepe-Ruhr Kreis.

dienorientierung an den Schulen in Hagen/
Ennepe-Ruhr weitgehend abgeschlossen.

Zur Umsetzung der weiteren Handlungs-
felder „Erfolgreiche Gestaltung der Über-
gänge Schule – Ausbildung/Studium – Be-
ruf“ und „Steigerung der Attraktivität des 
dualen Systems“ hatten sich schon kleinere 
operative Projekte gebildet. „Bei der Pla-
nung der nächsten Schritte kamen wir al-
lein aber nur zögernd weiter, von einer ef-
fektiven Steuerung im Übergangsgeschehen 
konnte keine Rede sein“, erklärt Michae-
la Trzecinski. 

Die Initialzündung für ihr weiteres Vorge-
hen erhielt die KoKo auf einem Regional-
treffen für die Kommunalen Koordinie-
rungsstellen im Ruhrgebiet. Dabei machte 
das Landesarbeitsministerium deutlich, 
dass die nächsten Schritte zur Umsetzung 
des Landesvorhabens zwingend im Ein-
vernehmen mit den beteiligten Partnern 
geplant werden sollten. Mit dem Steuer-
kreis beschloss die KoKo, eine gemein-
same Strategie zu entwickeln, ausgehend 
von den Fragen: Wo wollen wir als Regi-
on hin? Wie weit sollen wir steuern? Was 

benötigen wir dazu? Wo sind unsere re-
gionalen Handlungsoptionen, wo unsere 
Handlungslimits, beispielsweise in Abgren-
zung zum Ausbildungskonsens? 

Mitten in diese Überlegungen hinein kam 
das Angebot der G.I.B., die Zusammenar-
beit durch moderierte Workshops zu unter-
stützen, wie gerufen. „Auf der Grundlage 
unserer intensiven Vorarbeiten und Diskus-
sionen im Steuerkreis, die wir als KoKo in-
itiiert hatten, waren wir nun dank profes-
sioneller Unterstützung zügig in der Lage, 
die Probleme anzugehen“, erklärt Micha-
ela Trzecinski. 

Gestaltung des Übergangs

Der Inhalt der Kooperationsworkshops 
orientiert sich an den wesentlichen Ele-
menten der Berufs- und Studienorientie-
rung sowie an den Aufgabenstellungen der 
Gestaltung des Übergangs Schule – Beruf. 
Die KoKo organisiert die Workshops und 
legt die Themen gemeinsam mit den Part-
nern fest. In jeder Kommune sind pro Jahr 
bis zu sechs Workshops mit einer Dauer 
von jeweils maximal drei Tagen möglich. 
Zwei Angebote müssen aus den inhaltlichen 
Schwerpunktthemen Potenzialanalysen, 
Berufsfelderkundungen und Praxiskurse, 
Beratung und Gestaltung des Übergangs 
gewählt werden. Ein weiteres Thema kön-
nen die regionalen Partner frei bestimmen. 
In Hagen/Ennepe-Ruhr entschied man sich 
für die Übergangsgestaltung. 

Externe Moderation

Die einzelnen Kooperationsworkshops wer-
den von qualifizierten Moderatorinnen und 
Moderatoren geleitet, die von der G.I.B. 
mittels einer öffentlichen Ausschreibung 
gewonnen wurden. Der Anbieterpool 

Kooperationsworkshops stärken 

Zusammenarbeit der KAoA-Akteure
Entwicklung von Handlungsoptionen in Hagen und im Ennepe-Ruhr-Kreis

„In unserer Region konnten wir für die 
Workshops auf gut eingespielte Koope-
rationsstrukturen zurückgreifen. Das hat 
sich als großer Vorteil erwiesen“, sagt Mi-
chaela Trzecinski von der agentur mark 
GmbH, die den KAoA-Prozess als Leite-
rin der Kommunalen Koordinierungsstel-
le (KoKo) Hagen/Ennepe-Ruhr von Beginn 
an begleitet. Wichtige strategische Aufga-
ben übernimmt dabei der Steuerkreis, ge-
leitet von Iris Pott. „Es ist mir sehr wich-
tig, die Landesinitiative regional im Sinne 
unserer Jugend und Unternehmen gut um-
zusetzen und alle Partner im Blick zu be-
halten“, erklärt die Kreisdirektorin. 

Zu Beginn der Umsetzung des Landes-
vorhabens in der Kommune im Jahr 2013 
konzentrierte sich die KoKo auf das Hand-
lungsfeld 1 des Landesvorhabens: die Ein-
führung einer nachhaltigen, geschlechter-
sensiblen und systematischen Berufs- und 
Studienorientierung ab Klasse 8. Sie soll die 
Jugendlichen befähigen, reflektierte Berufs- 
und Studienwahlentscheidungen zu treffen 
und realistische Ausbildungsperspektiven 
zu entwickeln. Seit 2016 ist die Einführung 
der Standardelemente zur Berufs- und Stu-
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besteht aus sieben Beratungsunterneh-
men: ac.consult, Entwicklungsbad, IMAP 
GmbH, bbb consult, Soencksen & Teilha-
ber GmbH, Viola Breuer Organisationsbe-
ratung und der t-droste GmbH. Nach einer 
von der G.I.B. organisierten Vorstellungs-
runde entschied sich die KoKo Hagen/En-
nepe-Ruhr für Anne Storcks von ac.consult. 

Die Zusammenarbeit mit der externen Mo-
deratorin wird von den Partnern im Steu-
erkreis durchweg positiv bewertet. „Ein 
wichtiges Ziel des Gesamtprozesses besteht 
darin, dass die Partner ihr gemeinsames In-
teresse erkennen und ein einheitliches Ver-
ständnis entwickeln“, sagt Katja Heck. Sie 
ist seit Juli 2017 stellvertretende Geschäfts-
führerin der Arbeitsagentur Solingen-Wup-
pertal und war zuvor bei der Arbeitsagen-
tur Hagen und im Steuerkreis KAoA tätig. 

„Allgemeine Feststellungen wie: Wir arbei-
ten alle vertrauensvoll zusammen, helfen 
nicht weiter“, gibt Michaela Trzecinski zu 
bedenken. Genau an dieser Stelle erwies 
sich die externe Moderation als besonders 
nützlich, verfolgen doch alle am Projekt Be-
teiligten, auch die KoKo, erst einmal ihre 
eigenen Interessen. Für die Arbeitsagentur 
beschreibt Katja Heck das so: „Für uns wa-
ren die Workshops schon deshalb sinnvoll, 
weil wir unsere Themen, Ziele und Lö-
sungsoptionen überprüfen und neu finden 
konnten.“ Die Klärung und Transparenz 
der institutionellen Interessen waren für 
Katja Heck eine wichtige Voraussetzung, 
damit sich die verschiedenen Kulturen und 
Intentionen dank der neutralen Moderati-
on zunehmend annähern konnten. „Zudem 
fällt es einer externen Moderatorin leichter 
als den Beteiligten, auch mal einen Finger 
in die Wunde zu legen und die Akteure für 
Probleme zu sensibilisieren“, ergänzt sie.
„Ein solch komplexer Prozess kann nur er-

folgreich sein, wenn alle Akteure, vor allem 
die Entscheider, offen miteinander reden 
und nicht nur politische Parolen befeu-
ern“, bestätigt Moderatorin Anne Storcks. 
Das wiederum setzt Vertrauen voraus, das 
durch eine unparteiische Begleitung gestei-
gert wird. Eine wichtige Rolle spielt dabei 
der Faktor Zeit. Anne Storcks: „Ein ver-
trauensbildender Prozess kann langwierig 
sein. Aber es lohnt sich. Denn Vertrauen 
ermöglicht unbürokratische Lösungen auf 
dem kurzen Dienstweg.“

Handlungsfelder abstecken und 
neue Gespräche vereinbaren

Der erste Workshop-Termin wurde von 
der Moderatorin und der KoKo akribisch 
vorbereitet. „Anne Storcks hat sich zu-
nächst mit unserer Hilfe und der G.I.B. 
in das Thema und die regionalen Beson-
derheiten eingearbeitet, dann aber sehr 
schnell viele Dinge angesprochen, die ihr 
als Außenstehende auffielen“, lobt Micha-
ela Trzecinski. Im Mittelpunkt sollten die 
Fragen stehen: Was haben wir bisher ge-
leistet? Welche regionalen Rahmenbedin-
gungen müssen wir berücksichtigen? Wo-
rauf können wir aufbauen? 

Das ursprüngliche Ziel der Workshops 
bestand darin, Ergebnisse zu erzielen und 
vor allem gemeinsam festzulegen, wie sie 
in die Praxis der beteiligten Institutionen 
integriert werden, um die themenbezogene 
Kooperation auf der kommunalen und re-
gionalen Ebene strukturell und praktisch 
zu verbessern. Am Ende des ersten eintä-
gigen Workshops sollten also möglichst 
konkrete Handlungsoptionen getroffen 
werden. „Gemessen daran, müsste der Er-
folg eigentlich negativ bewertet werden“, 
stellt Michaela Trzecinski fest, „doch die-
ses hoch gesteckte Ziel ist in den wenigen 

Stunden einfach nicht erreichbar.“ Die Ak-
teure haben es aber geschafft, konkrete 
Handlungsfelder abzustecken und festzu-
legen, wer mit wem weiter daran arbeitet. 
„Die Handlungsoptionen wurden in einem 
dritten Schritt später im Steuerkreis verab-
schiedet“, so Michaela Trzecinski weiter.

Die Recherche zur Frage, wer überhaupt die 
wichtigen Partner im Übergangsgeschehen 
sind, brachte Überraschendes zu Tage: Eini-
ge Mitglieder des regionalen Ausbildungs-
konsenses wie z. B. Handwerk und DGB 
waren als zentrale Player bislang nicht adä-
quat repräsentiert und vor allem die Berufs-
kollegs stellten in einigen Fragestellungen 
für den Steuerkreis eine Art Blackbox dar. 
Aus dieser neuen Erkenntnis ergab sich 
zwangsläufig die Agenda für Folgework-
shops. Der Steuerkreis beschloss, für die 
nächsten beiden Termine zum einen die 
acht Leitungen der Berufskollegs und an-
schließend die Mitglieder des regionalen 
Ausbildungskonsenses einzuladen. 

Berufskolleg, das unbekannte 
Wesen

Ein wesentlicher Grund für die bis dato eher 
untergeordnete Rolle der Berufskollegs bei 
der Umsetzung von KAoA am Rande des 
Blickfelds der KoKo liegt auch darin, dass 
das Monitoring des Übergangsgeschehens 
in der Region noch weitgehend in den Kin-
derschuhen steckt. „Wir wissen zu wenig 
über die Berufskollegs. Wir wissen zwar, 
was sie anbieten, aber nicht, wo sie erfolg-
reich sind und wo nicht“, sagt Michaela 
Trzecinski. Die Zahlen von IT.NRW do-
kumentieren die Erfolgsquoten in bestimm-
ten Bildungsgängen nur vordergründig. 
„Wenn die einjährige Berufsfachschule in 
Hagen eine Erfolgsquote von 30 Prozent 
hat, sieht das auf den ersten Blick nach ei-
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ner Katastrophe aus“, erklärt die KoKo-
Leiterin. „Auf den zweiten Blick kann es 
aber bedeuten, dass relativ viele Jugendli-
che von der Berufsfachschule in eine duale 
Ausbildung wechseln. Das wiederum wäre 
alles andere als ein Misserfolg. Aber diese 
Zahlen haben wir nicht.“ Das gleiche gilt 
für trägergestützte Maßnahmen und de-
ren Dokumentation von Erfolgsquoten, die 
sich oft an bürokratischen Vorgaben orien-
tiert. Die Zahlen sind dann wenig aussage-
fähig, um die Problemstellen zu identifizie-
ren, den realen Erfolg einer Maßnahme zu 
bestimmen und zu begründeten Entschei-
dungen zu gelangen. 

Die Blackbox Berufskolleg erscheint umso 
virulenter, als die Spanne von der Ausbil-
dungsvorbereitung über die duale Ausbil-
dung bis hin zum beruflichen Gymnasium 
zwar immens breit ist, aber fast alle Ju-
gendlichen vom Berufskolleg erfasst wer-
den. Egal ob es sich um Maßnahmen der 
Bundesagentur, des Jobcenters oder ex-
terner Träger handelt: Nahezu alle diese 
jungen Leute lernen am Berufskolleg. Ein 
erster, wenn auch kleiner Hoffnungsschim-
mer: Auf dem Folgeworkshop kündigte ein 
Schulleiter an, für seine Schule den Verbleib 
der Schülerinnen und Schüler aus den jewei-
ligen Bildungsgängen zu erheben und da-
mit den Erfolg von Bildungsgängen mess-
bar zu machen. 

Schule und Wirtschaft

Die Einbindung der Wirtschaft in die Ge-
staltung des Übergangsgeschehens stand im 
Mittelpunkt des zweiten Folgeworkshops 
mit Vertretern der Wirtschaftsverbände. In 
diesem Workshop, an dem auch der DGB 
teilnahm, kam es in erster Linie zu einem 
Austausch von Verbandspositionen. „Die 
Verbände haben aber für bestimmte Details 

einen anderen Blick als die KoKo. Die In-
dustrie sieht zum Beispiel oft den Mittel-
stand, aber weniger den Kleinbetrieb im 
Fokus“, sagt Michaela Trzecinski.

Für die KoKo stellte sich schnell heraus: Der 
Austausch mit den Wirtschaftsverbänden 
ist wichtig, wenn es um das Commitment 
zu einzelnen Themen beim Übergang von 
der Schule in den Beruf geht. Um für die 
Verbesserung des Übergangsgeschehens 
konkrete Probleme, wie die Besetzung von 
Ausbildungsstellen in bestimmten Bran-
chen, zu diskutieren und Lösungen zu fin-
den, erwiesen sich bilaterale Gespräche 
auch mit den regionalen Unternehmen als 
Erfolg versprechender. Eine Betriebsbe-
fragung auf der Ausbildungsmesse Hagen 
war hilfreich, um die Schnittstelle zwischen 
Schulen und Unternehmen mit Leben zu 
füllen. So bewirkte der Workshop zumin-
dest indirekt eine Lösungsstrategie und ein 
gutes Ergebnis. 

Schule und Betrieb: Unterschied-
liche Kulturen

Unterschiedliche Kulturen treffen an der 
Schnittstelle zwischen Schule und Betrieb 
zusammen: auf der einen Seite die unterneh-
merische Gestaltungsfreiheit im Rahmen 
des Marktgeschehens und andererseits die 
durch administrative Strukturen und kom-
plexe Handlungsabläufe geprägten Schu-
len. Die Vermittlung zwischen diesen Ge-
gensätzen war ein wichtiges Thema in den 
Workshops. „Eine solche Diskussion kann 
sehr befruchtend sein“, wie Steuerkreisvor-
sitzende Iris Pott erläutert: „Schon das blo-
ße Wissen über die Arbeitsabläufe in ande-
ren Institutionen bringt Partner oft auf gute 
Ideen für ein gemeinsames Projekt.“ Als 
Beispiel nennt sie das Zusammenspiel zwi-
schen den Berufskollegs und der Südwest-

fälischen Industrie- und Handelskammer 
(SIHK) Hagen: „Berufskollegs und SIHK 
arbeiten an gemeinsamen Lösungen, um 
interessierte Jugendliche und Betriebe mit 
offenen Ausbildungsplätzen zu vereinen.“ 

Für die KoKo steht die Kooperation zwi-
schen der Wirtschaft und Schule aber auch 
unter dem Zeichen einer stärkeren Über-
nahme von Verantwortung durch die Un-
ternehmen. „Die Betriebe sollen in die Be-
rufskollegs gehen, die Jugendlichen auf 
Ausbildungsplätze hinweisen und zu Prak-
tika einladen“, fordert Michaela Trzecin-
ski und sichert dabei die Unterstützung der 
KoKo zu: „Wir können zum Beispiel Speed 
Datings organisieren, damit die Partner zu-
sammenfinden.“

Gerade der Fachkräftemangel sollte zum 
Umdenken in den Unternehmen führen, 
die noch zu oft die Verantwortung für den 
Eintritt in eine Ausbildung bei den Schü-
lern und der Schule sehen. „Ein gewisser 
Teil der Verantwortung liegt aber im Be-
trieb. Schule hat auch ihre Grenzen“, sagt 
Michaela Trzecinski.

Eine andere wichtige Frage: Wie schafft 
man es, dass ein Jugendlicher, der von ei-
ner Berufsfelderkundung begeistert ist, sei-
ne Motivation aufrecht erhält? „Der Betrieb 
muss dafür sorgen, dass der Jugendliche ihn 
nicht vergisst“, fordert Michaela Trzecin-
ski. Das kann durch Einladungen zur Aus-
bildungsmesse, in den Betrieb oder zum 
Praktikum geschehen. „Hier ist das Unter-
nehmen gefordert und wir unterstützen es. 
Denn ein kleiner Handwerksbetrieb ist zu 
sehr mit sich selbst beschäftigt, um dieses 
Thema allein zu bewältigen.“ Zum Auf-
bau einer Bindungskette entwickeln KoKo 
und Handwerksbetriebe ein Tool, das den 
einmal aufgebauten Kontakt zum Jugend-
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lichen verfestigt. „Wenn wir so etwas ge-
meinsam schaffen, bleibt es haften. Reden 
allein hilft nie“, sagt Michaela Trzecinski. 

Dass der Aufbau einer Bindungskette zwi-
schen Schülerinnen und Schülern und Be-
trieben wichtig ist, bestätigt Thomas Ha-
ensel, Geschäftsführer der SIHK Hagen 
für den Bereich Berufliche Bildung. „Diese 
Idee haben wir in unserem Fachausschuss 
entwickelt, der sich mit der Attraktivi-
tätssteigerung der dualen Ausbildung be-
schäftigt.“ Thomas Haensel, dem KAoA 
auch in seiner Funktion als Vorsitzender 
des regionalen Ausbildungskonsenses sehr 
am Herzen liegt, bringt noch eine andere 
interessante Zielgruppe in den Blick: die 
„Studienzweifler“. Für junge Leute, die 
mit dem Gedanken spielen, ihr Studium 
abzubrechen, hat der Fachausschuss „Du-
ale Ausbildung“ ein Konzept entwickelt, 
um ihnen die Vorzüge einer dualen Be-
rufsausbildung schmackhaft zu machen.

Konkrete Handlungsfelder 
abstecken 

Neben der Entwicklung von Handlungs-
optionen auf Basis der Workshops konn-
ten einige Vorhaben direkt angegangen 
werden. So wird zum nächsten Schuljahr 
in Hagen „Schüler online“ eingeführt: ein 
Internetportal, über das sich Schülerinnen 
und Schüler aus der neunten und zehnten 
Klasse um einen Platz an einer anderen 
Schule bewerben können. Außerdem wird 
das Buchungsportal für die betriebliche Be-
rufsfelderkundung um eine Praktikumsbör-
se erweitert, resultierend aus einer gemein-
samen Forderung der Wirtschaft und der 
Berufskollegs an den Steuerkreis. 

„Als kommunale Koordinierungsstelle 
sind wir der Motor des Projekts, aber be-

stimmte Probleme müssen unsere Partner 
lösen“, stellt Michaela Trzecinski fest. Als 
weiteres Beispiel nennt sie die Forderung 
der Berufskollegs nach niederschwelligen 
Anschlussoptionen für Jugendliche, die sich 
mit Schule insgesamt schwertun. „Darüber 
werden die Bundesagentur und die Jobcen-
ter diskutieren“, so Michaela Trzecinski. 

Ein wichtiges Thema, dem sich die KoKo 
und der Fachausschuss „Übergangsange-
bote“ widmen werden, ist die Schnittstel-
le zwischen der abgebenden Sek.-I-Schu-
le und dem aufnehmenden Berufskolleg. 
Hier stellt sich die Frage: Wie kann der 
an der allgemeinbildenden Schule initiierte 
Beratungsprozess am Berufskolleg nahtlos 
fortgeführt werden? „Hier werden wir mit 
einer abgebenden Schule und einem auf-
nehmenden Berufskolleg in einem Modell-
versuch neue Wege testen“, sagt Michaela 
Trzecinski. Um einen nahtlosen Über-
gang zu erreichen, müssten die Berufs-
kollegs im Aufnahmeverfahren von den 
Schülerinnen und Schülern das Fazitheft 
zur Berufs- und Studienorientierung oder 
die Anschlussvereinbarung einsehen. Ein 
Beispiel: Wenn ein Schüler sich für eine 
Ausbildungsvorbereitung an einem tech-
nischen Berufskolleg anmeldet, seine An-
schlussvereinbarung aber ausweist, dass 
er eine Ausbildung im Berufsfeld Gesund-
heit und Soziales plant, sollte das Berufs-
kolleg dies bei Anmeldung thematisieren.

Auf einen wichtigen Schritt in diese Rich-
tung weist die Leiterin der KoKo hin: „Wir 
haben schon relativ früh darauf hingewirkt, 
dass die Berufskollegs zur Anmeldung die 
Anschlussvereinbarung einfordern. Da zu 
dieser Zeit aber nur wenige Schülerinnen 
und Schüler eine solche Vereinbarung besa-
ßen, zweifelten die Berufskollegs die Sinn-
haftigkeit an und das Verfahren weichte 

immer mehr auf. Das wird sich durch ver-
bindlichere Absprachen im Fachausschuss 
„Übergangsangebote“ ändern.“ 

Auch Katja Heck plädiert dafür, das An-
meldeverfahren an den Berufskollegs zu 
modifizieren und nennt weitere Handlungs-
optionen: Eine Jugendkonferenz und Aus-
bildungsmessen könnten wichtige Rück-
schlüsse auf Wünsche und Entscheidungen 
der Schülerinnen und Schüler liefern, zum 
Beispiel auf die Frage: Warum entscheiden 
sie sich überhaupt für die Berufskollegs? 
Außerdem schlägt Katja Heck die Einfüh-
rung eines „Arbeitsleben-Knigge“ in Klas-
se 9 vor. So sollen die jungen Leute früh er-
fahren, was Unternehmen von ihnen schon 
im Praktikum erwarten. 

Zwischenziel erreicht

Das Zwischenziel de KAoA-Workshops für 
Hagen und den Ennepe-Ruhr-Kreis ist er-
reicht: „Die Handlungsoptionen für die 
Felder „Erfolgreiche Gestaltung der Über-
gänge Schule – Ausbildung/Studium – Be-
ruf“ und „Steigerung der Attraktivität des 
dualen Systems“ stehen fest. In etwa zwei 
Jahren werden wir den Erfolg unserer Ar-
beit messen können“, sagt Michaela Trze-
cinski. Dann wird man Antworten auf Fra-
gen finden wie: Haben die Ergebnisse der 
Kooperationsworkshops die Gesamtstra-
tegie für das Übergangssystem nach vorn 
gebracht? Was hat sich in der Region ver-
ändert? Was hat das große Engagement al-
ler Beteiligten bewirkt? Und wo muss man 
möglicherweise nachjustieren? 

Ob sich im Laufe des Umsetzungsprozesses 
die Rolle der KoKo verändert hat? „Man 
nimmt uns vielleicht ernster als vorher und 
stärker als Experten wahr“, sagt Michae-
la Trzecinski.
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Ein hoher Anteil Arbeitsloser weist vermittlungsrelevante Gesundheitsein-

schränkungen auf. Für das Jobcenter Kreis Warendorf war das der Anlass, ein 

Gesundheitskonzept zu entwickeln, um Arbeitsuchenden mit psychischen oder 

anderen gesundheitlichen Problemen bessere Chancen auf Teilhabe am Arbeits-

leben zu eröffnen und zugleich die eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im 

Umgang mit entsprechend beeinträchtigten Menschen zu stärken.

Selbst die Erfahrensten unter ihnen wuss-
ten nicht mehr weiter: „Entweder sind sie 
wirklich krank oder sie entziehen sich nur. 
Wie auch immer: Wir bekommen sie ein-
fach nicht in Arbeit!“ „Wir“, das sind die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der 
Arbeitsvermittlung und dem Fallmanage-
ment im Jobcenter Warendorf, und „sie“, 
das ist eine Gruppe von Langzeitarbeits-
losen, die trotz aller Aktivierungsmaß-
nahmen bislang den Weg in den Arbeits-
markt nicht haben finden können. 

So wie den Beschäftigten im Jobcenter 
Warendorf ergeht es fast allen ihren Kolle-
ginnen und Kollegen in den anderen Job-

schränkungen auf, zusammen also rund 
540.000 Personen. Nach Berechnungen 
des IAB für das Jahr 2007 lag die Zahl 
der Arbeitslosengeld II-Empfänger mit 
gesundheitlichen Einschränkungen so-
gar bei 35 %, also mehr als einem Drittel.

Zwei Hypothesen versuchen, das Phäno-
men zu erklären. Laut Selektionshypothese 
führt Krankheit in die Erwerbslosigkeit, 
weisen gesundheitlich eingeschränkte Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer ein 
höheres Risiko auf, entlassen zu werden 
und haben eine geringere Chance auf be-
rufliche Reintegration. Die Kausalitäts-
hypothese hingegen geht davon aus, dass 
Arbeitslosigkeit sich auf den Gesundheits-
zustand der Erwerbslosen auswirkt. Psy-
chische Beeinträchtigungen sind deshalb 
als Folge von Arbeitsplatzverlust und 
Langzeitarbeitslosigkeit zu betrachten. 

Erst beide Hypothesen zusammen erge-
ben ein vollständiges Bild. Doch trotz des 
daraus resultierenden Bedarfs an umfas-
senden und flächendeckenden Angebo-
ten, kooperieren Arbeitsvermittlung und 
Gesundheitsförderung eher selten. Grün-
de dafür gibt es viele. Einer davon sind 
die unterschiedlichen gesetzlichen Auf-
träge: So gilt für die Gesundheitsförde-
rung bzw. die gesetzlichen Krankenver-
sicherung der Grundsatz von Prävention, 
Erhaltung und Wiederherstellung des Ge-
sundheitszustandes (SGB V), für die Ar-
beitsmarktförderung hingegen die Inte-
gration in Arbeit.

Arbeitskreis Qualitätsarbeit SGB II

Um Arbeitsuchenden mit psychischen 
Problemen bessere Chancen auf Teilhabe 
am Arbeitsleben zu eröffnen und zugleich 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Job-

Aktivieren – sich mit der eigenen Gesundheit 

beschäftigen
Komplexes Gesundheitskonzept für arbeitssuchende Personen des Jobcenters Kreis 

Warendorf 

centern des Landes. Auch sie stehen vor 
der Aufgabe, einer wachsenden Zahl von 
Menschen mit gesundheitlichen sowie psy-
chischen, psychosozialen und psychoso-
matischen Problemen und Erkrankungen 
eine berufliche und gesellschaftliche In-
tegration zu ermöglichen – und scheitern 
oft daran. 

Kaum eine Überraschung, denn die He-
rausforderung ist qualitativ wie quantita-
tiv enorm. Laut offizieller Arbeitslosen-
statistik wiesen im Juni 2010 bundesweit 
17,4 % aller Arbeitslosen im SGB II-Be-
reich sowie 21,2 % im SGB III-Bereich 
vermittlungsrelevante Gesundheitsein-
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center im Umgang mit psychisch beein-
trächtigten Menschen zu stärken, hatte 
sich die Arbeitsgruppe „Unterstützung 
von Arbeitsuchenden mit psychischen 
und psychosomatischen Erkrankungen“ 
gebildet. Ihr gehörten das heutige Minis
terium für Arbeit, Gesundheit und Sozi-
ales an, die Jobcenter der Kreise Düren, 
Ennepe-Ruhr, Euskirchen, Gütersloh und 
Warendorf sowie die G.I.B. und punktu-
ell das Jobcenter der Städteregion Aachen.

Nach den Erkenntnissen der Arbeitsgrup-
pe liegen die Herausforderungen in der 
Fallarbeit vor allem im Erkennen mög-
licher Erkrankungen und in der Auswahl 
der passenden Integrationsstrategien. Un-
erlässlich für die Fallarbeit mit psychisch 
erkrankten Arbeitsuchenden sind dem ent-
sprechend Fachkenntnisse zum adäqua-
ten Umgang mit den Beeinträchtigungen 
sowie das Wissen über die regional vor-
handenen therapeutischen Hilfe- und Un-
terstützungsstrukturen und -angebote. 

Weil der Aufbau von entsprechendem 
Fachwissen bei jeder einzelnen Integra-
tionsfachkraft unter wirtschaftlichen 
Aspekten ineffizient ist, empfiehlt die 
Arbeitsgruppe, geeignete spezialisierte 
Integrationskräfte zu beauftragen und 
fachlich zu schulen. Aufbauorganisato-
risch sollten die geschulten Integrations-
fachkräfte entweder als Spezialisten in 
den meist sozialräumlich zugeschnitte-
nen Integrationsteams oder in einem ei-
gens aufgestellten Spezialteam „Psyche/
Sucht“ angesiedelt sein, ergänzt durch Ar-
beitsbereiche wie zum Beispiel Erwerbs-
fähigkeitsprüfung oder „Reha/Schwer-
behinderung“.
 
Für die Fallarbeit mit psychisch und psy-
chosomatisch beeinträchtigten Arbeitsu-

chenden ist nach Überzeugung der Ar-
beitsgruppe zudem die Einbindung des 
örtlichen Hilfenetzwerks und der vor-
handenen therapeutischen Angebote un-
verzichtbar: Je besser die Verzahnung, 
desto erfolgreicher der gesamte Integra-
tionsprozess. Außerdem, so ein weiteres 
Ergebnis der Arbeitsgruppe, sollten Dau-
er und Intensität der Arbeitsfördermaß-
nahmen des SGB II bei psychisch Beein-
trächtigten möglichst individuell gestaltet 
sein. Sie adäquat durchzuführen, erfor-
dert eine hohe Professionalität des Maß-
nahmen-Personals. 

Zur Ausgangslage 

Viele der vom Arbeitskreis entwickelten 
Vorschläge hat das Jobcenter Kreis Wa-
rendorf bereits umgesetzt. Auch hier ist 
das Thema, wie eingangs illustriert, von 
hoher Relevanz. Hier weisen nach haus-
eigenen Statistiken rund 35 Prozent der 
erwerbsfähigen Leistungsberechtigten 
vermittlungsrelevante gesundheitliche Be-
einträchtigungen auf. „Ich war entsetzt“, 
sagt Klaus Feldmann, einer von sieben 
Teamleitern im aktivierenden Bereich, 
„als ich die Zahlen der unter 25-Jährigen 
mit diagnostizierter oder nicht diagnos-
tizierter psychischer Erkrankung gelesen 
habe. Sie lagen bei fast 40 Prozent. Hin-
zu kommen multiple Probleme zum Bei-
spiel aufgrund von Wohnungslosigkeit 
oder Gewalterfahrungen.“

Die eruierten Zahlen haben nach Über-
zeugung von Martin Hanewinkel, Sach-
gebietsleiter im Jobcenter Kreis Waren-
dorf und dort zuständig für den Bereich 
aktivierende Leistungen, bewiesen, dass 
die Klagen und Hinweise der Arbeitsver-
mittler und Fallmanager keineswegs nur 
als „gefühlte Wahrnehmungen“ zu deuten 

sind: „Uns war sofort klar, dass so unser 
Kerngeschäft, die Vermittlung in Arbeit, 
gefährdet ist. Wir können uns nicht da-
rauf beschränken, nur die Leistungsfä-
higsten in den Arbeitsmarkt zu integrie-
ren. Zu unserem gesetzlichen Auftrag 
gehört auch, alle anderen langsam an den 
Arbeitsmarkt heranzuführen. Wenn wir 
das ernst nehmen, kommen wir um das 
Thema Gesundheit und Gesundheitsori-
entierung nicht herum.“

Doch das Gesundheitssystem, weiß der 
Sachgebietsleiter, hat eine Komm-Struk-
tur, das heißt, Betroffene müssen zum 
Arzt gehen, wenn sie sich nicht gut füh-
len, oder müssen selbst einen Reha-An-
trag stellen. „Aber für einen Teil des Kli-
entels funktioniert die Komm-Struktur 
nicht“, weiß Martin Hanewinkel, „son-
dern sie bleiben zu Hause und igeln sich 
ein. Die einfachste Antwort persönlicher 
Ansprechpartner darauf ist die Aussage: 
Der will nicht. Der Wirklichkeit kom-
men wir jedoch näher, wenn wir die 
komplexe Welt der Gesundheit mit ein-
beziehen. Der Aufbau von Druck und 
die Verhängung von Sanktionen hinge-
gen verbessert nichts bei der Gesundheit, 
sondern macht alles eher noch schlim-
mer. Wir mussten also die Herausforde-
rung konstruktiv angehen und den per-
sönlichen Ansprechpartnern konkrete 
Angebote an die Hand geben, mussten 
Arbeitsvermittlung und Gesundheitso-
rientierung kombinieren.“

Neues Gesundheitskonzept

Für das Jobcenter des Kreises war das der 
Anlass, ein Gesundheitskonzept zu entwi-
ckeln mit dem Ziel, die Gesundheits- und 
Beschäftigungsfähigkeit der Erwerbslosen 
durch gesundheitsorientierende Maßnah-
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men zu erhalten oder wiederherzustellen, 
um so mittel- und langfristig eine beruf-
liche Reintegration der Erwerbslosen zu 
realisieren.

Zurückgreifen konnte das Jobcenter da-
bei auf seine Erfahrungen aus der „Job-
offensive 50 plus“, an der es von 2009 
bis 2015 mit fünf anderen Kooperations-
partnern beteiligt war. „Zwölf unserer 
Arbeitsvermittler bzw. Coachs waren 
in diesem Tätigkeitsfeld aktiv“, erinnert 
sich Klaus Feldmann. „Sie haben sich 
sehr intensiv mit dem Thema Gesund-
heit befasst und konnten so über 50-Jäh-
rige mit abgeschlossener Ausbildung und 
Berufserfahrung trotz gesundheitlicher 
Einschränkungen wieder in Arbeit inte-
grieren. Warum sollte das nicht auch bei 
anderen funktionieren?“

Für die Verantwortlichen ergaben sich aus 
den besagten Selektions- und Kausalitäts-
hypothesen zwei Zielgruppen für das Ge-
sundheitskonzept: Zum einen Erwerbslo-
se, die aufgrund ihres Arbeitsplatzverlusts 
besonderen gesundheitlichen Belastungen 
und Risiken ausgesetzt sind, aber noch 
keine Einschränkungen aufweisen. Die-
se Personengruppe ist der „klassischen 
Prävention“ zuzuordnen, die bereits vor 
Eintritt einer gesundheitlichen Störung 
eintritt und mögliche Einschränkungen 
verhindern soll.

Zweite Zielgruppe sind Erwerbslose mit 
bereits vorhandenen physischen und psy-
chischen Belastungen, die eine Wieder-
eingliederung in den Arbeitsmarkt er-
schweren. Diese Zielgruppe benötigt ein 
umfassendes Angebot an arbeitsintegra-
tiven, psychosozialen und gesundheitsbe-
zogenen Leistungen. 

Das im Kreis Warendorf entwickelte Kon-
zept basiert auf drei Bausteinen, „die wir 
zum Teil aus anderen Regionen kennen“, 
räumt Martin Hanewinkel ein: „Wir ha-
ben nicht alles selbst erfunden.“ Bau-
steine sind, erstens: Qualifizierung der 
Mitarbeitenden des Jobcenters. Zwei-
tens: gesundheitsorientierende Maßnah-
men nach § 45 SGB III bei Bildungsträ-
gern und Gruppenangebote durch eigene 
Mitarbeitende. Drittens: die Vernetzung 
mit anderen Akteuren der Arbeits- und 
Gesundheitsförderung sowie die Nutzung 
von Elementen der Arbeitsförderung und 
des Gesundheitssystems.

Zentrales Erfolgskriterium:  
Qualifizierung der Mitarbeitenden 

Am Anfang steht die umfassende Quali-
fizierung der Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter. Viele von ihnen verfügen bereits 
über Erfahrungen im Umgang mit phy-
sisch und psychisch eingeschränkten Leis
tungsempfängern. Doch insbesondere bei 
den psychischen Erkrankungen bestehen 
„Unsicherheit und Berührungsängste“. 

Als Konsequenz daraus werden Vermitt-
ler und Fallmanager im Jobcenter Wa-
rendorf jetzt zum Thema „physische und 
psychische Krankheitsbilder“ geschult. 
Zudem wird ihnen das gesamte Spektrum 
an Möglichkeiten zur beruflichen Wieder-
eingliederung vermittelt. Darüber hinaus 
können Arbeitsvermittlerinnen und -ver-
mittler an Auffrischungsschulungen teil-
nehmen, die darüber informieren, wie sich 
kommunale Leistungen nach § 16a SGB II 
(z. B. Sucht- und Drogenberatung, Sozi-
alpsychiatrischer Dienst) sowie die Ange-
bote weiterer Netzwerkpartner für eine 
Wiedereingliederung nutzen lassen. Ein-
gebunden in die Schulungen sind Hinwei-

se zu Angeboten im Gesundheitsbereich 
wie zum Beispiel Reha-Sport über den 
Hausarzt oder Präventivangebote der ge-
setzlichen Krankenversicherung. 

Nach dem Absolvieren der Schulungen, 
ist Klaus Feldmann überzeugt, sind alle 
Mitarbeitenden in der Lage, neben der 
beruflich orientierten Beratung und Ver-
mittlung bei Bedarf gesundheitsorientierte 
Hilfeangebote aufzuzeigen und den Kon-
takt zu den Anbietern herzustellen: „Wir 
können keine Ärzte oder Therapeuten aus-
bilden, das ist auch nicht nötig, aber die 
Arbeitsvermittlerinnen und -vermittler be-
kommen so zumindest ein Gespür für das 
eventuelle Vorliegen einer psychischen Er-
krankung und wissen dann, welche Part-
ner hinzugezogen werden müssen.“ 

Neue Ansätze: Diagnostik und 
Coaching

Die zweite Zielgruppe des Konzepts, also 
Erwerbslose mit bereits vorhandenen ge-
sundheitlichen Einschränkungen, die mul-
tiple Hemmnisse aufweisen und bei de-
nen eine Integration in den Arbeitsmarkt 
vorerst nicht möglich ist, wird überwie-
gend im sozialintegrativen Fallmanage-
ment (sFM) betreut. Hier steht der „Ab-
bau arbeitsmarktentfremdender Faktoren“ 
im Vordergrund. 

Hier erhalten die Fallmanagerinnen und 
-manager vertiefende Fortbildungen spe-
ziell im Bereich der psychischen und phy-
sischen Erkrankungen, um problematische 
Betreuungsverläufe zu erkennen und pas-
sende Hilfsmaßnahmen einzuschalten. 
Zudem bilden sie sich im Bereich motivie-
render Gesundheitsgespräche fort, wobei 
der „Job Fit“-Ansatz zum Tragen kommt, 
nach Kenntnis von Martin Hanewinkel 
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„der einzige Beratungsansatz im Bereich 
der Arbeitslosen, der selbstgefährdendes 
Verhalten wie falsche Ernährung, Rau-
chen und Alkohol in den Fokus rückt.“ 

Tatsächlich hat der klientenzentrierte Be-
ratungsansatz drei Ziele: Gesundheitsför-
derung, Prävention gesundheitsschädi-
gender Verhaltensweisen sowie Stärkung 
persönlicher Ressourcen zur Bewältigung 
der Arbeitslosigkeit. 

Konkret sieht ein erstes Beratungsgespräch 
so aus: Zu Beginn erhalten die Teilneh-
menden einen Fragebogen, der das ge-
sundheitsbezogene Verhalten mit den 
Schwerpunkten Bewegung, Ernährung, 
Rauchen und Alkoholkonsum sowie Ver-
änderungswünsche in den jeweiligen Be-
reichen thematisiert. Direkt anschließend 
wird auf Basis der Ergebnisse das Bera-
tungsgespräch geführt und ein Gesund-
heitsprofil erstellt, das die Diskrepanzen 
zwischen dem eigenen Verhalten und 
einem gesundheitsförderlichen Lebens-

stil aufzeigt. Ist der oder die Arbeitslose 
einverstanden, schließt sich die gemein-
same Erarbeitung eines Plans zur Verhal-
tensänderung im Gesundheitsbereich an. 

Koordinatoren für psychische 
Erkrankungen 

Weiteres wichtiges Element des Gesund-
heitskonzepts ist die Weiterbildung von 
zwei Mitarbeitenden zu Koordinatoren 
für psychische Erkrankungen. Sie sind 
in der Lage, Anzeichen für psychische 
Störungsbilder im Betreuungsverlauf zu 
erkennen und weitere Hilfemaßnahmen 
zu initiieren. Martin Hanewinkel: „Die 
Koordinatoren dienen kreisweit als An-
sprechpartner für die Arbeitsvermittler 
und Fallmanager und können bei schwie-
rigen Beratungskontexten mit einbezo-
gen werden. Sie stehen im regelmäßigen 
Austausch mit dem sozialpsychiatrischen 
Dienst und kennen weitere Fachdienste 
und Therapeuten im Kreis Warendorf 
und Umgebung.“ 

Wie genau der „Koordinatoren-Plan“ um-
gesetzt wird, ist aufgrund ungeklärter Per-
sonalfragen noch nicht entschieden: „Die 
beiden infrage kommenden Mitarbeite-
rinnen verfügen in diesem Handlungsfeld 
bereits über einschlägige Erfahrungen, 
sind aber intensiv in das Tagesgeschäft 
eingebunden. Ohne dass es hier zu Be-
einträchtigungen kommt, können wir 
sie nicht einfach für eine übergreifende 
Tätigkeit in der Größenordnung einer 
halben Stelle aus dem Team herausneh-
men.“ Alternative ist vielleicht die Be-
auftragung eines externen zertifizierten 
Dienstleisters.“ 

Eine organisatorische Lösung wird es aber 
auf jeden Fall geben, verspricht Martin 
Hanewinkel, „denn wir sind in der Bring-
schuld, weil unser Gesundheitskonzept 
Bestandteil des vom Kreistag beschlos-
senen Kreisentwicklungsprogramms 2030 
ist. Für uns ist das sowohl eine Verpflich-
tung als auch eine Chance, denn so ist un-
ser Vorhaben auch politisch legitimiert.“ 

Sozialtrainings und Ressourcen-
aktivierung 

Zweiter Bestandteil des Gesundheits-
konzepts – nach der Qualifizierung der 
Mitarbeitenden – sind die gesundheits-
fördernden Maßnahmen. So wird die 
berufliche Eingliederung erwerbsfähiger 
Leistungsberechtigter durch arbeitsmarkt-
integrative Maßnahmen nach § 45 SGB III 
gefördert. Sie können bis zu einem Anteil 
von 20 Prozent gesundheitsfördernde Ele-
mente wie Aktivitäten zur Stressbewälti-
gung, Bewegung, Ernährung oder zum 
Umgang mit Suchtproblemen enthalten. 

Die konkreten Maßnahmen des Jobcen-
ters Kreis Warendorf unterscheiden sich 
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jedoch für die zwei genannten Zielgrup-
pen: Erwerbslose, die noch keine schwer-
wiegenden gesundheitlichen Einschrän-
kungen besitzen, aber aufgrund ihrer 
Arbeitslosigkeit ein Risiko für gesund-
heitliche Belastungen aufweisen, können 
an Maßnahmen teilnehmen, bei denen die 
Verbesserung der Eingliederungschancen 
im Vordergrund stehen, inklusive Hilfe 
zur Selbsthilfe sowie einer Sensibilisie-
rung für gesundheitsgerechtes Verhalten. 

Sozialtrainings – einzeln oder in Gruppen 
– bereiten die Zielgruppe darauf vor, den 
alltäglichen Anforderungen in einem Be-
trieb entsprechen zu können. Klaus Feld-
mann: „So kann ein Teilnehmer, der un-
ter Angst vor Vorstellungsgesprächen 
leidet, in Begleitung seiner sozialpädago-
gischen Betreuung Atem- und Entspan-
nungsübungen erlernen. Je nach Bedarf 
werden die Erwerbslosen an weitere Be-
ratungs- und Hilfeangebote weitergelei-
tet, so bei Übergewicht zum Beispiel an 
Ernährungsberatungsstellen oder an Prä-
ventivangebote der gesetzlichen Kranken-
versicherung.“
 
Personen mit bereits vorhandenen gesund-
heitlichen Einschränkungen bietet das 
Jobcenter niederschwellige Maßnahmen 
an. Hier steht die Aktivierung von Res-
sourcen im Mittelpunkt, einschließlich 
Bewerbungs- und Vorstellungstraining. 
Klaus Feldmann: „Lassen es die gesund-
heitlichen Einschränkungen zu, kann der 
Erwerbslose verschiedene Berufsfelder 
kennenlernen. Außerdem wird er bei der 
Suche nach geeigneten Praktikumsstellen, 
Probearbeiten oder auch Beschäftigungen 
auf dem ersten Arbeitsmarkt unterstützt.“ 

Die Vermittlung gesundheitsfördernder 
Alltagskompetenzen umfasst Themen 

wie etwa gesunde Ernährung mit ge-
meinsamen Kocheinheiten, Selbst- und 
Zeitmanagement, Stärkung des Selbst-
bewusstseins, Motivationsaufbau und 
Verbesserung der Selbstwahrnehmung. 
Ergänzt wird das Angebot um regelmä-
ßige Gruppenbewegungseinheiten wie 
etwa Ballspiele, Spaziergänge, Yoga und 
Entspannungsübungen. Darüber hinaus 
können die Teilnehmenden vor Ort Ge-
spräche mit Psychologen führen und bei 
Bedarf weitere Hilfeangebote von Drit-
ten wie Fachärzten oder Kurberatung in 
Anspruch nehmen. 

Komplexes Integrations- 
Assessment 

Neuantragstellenden und auch Bestands-
kunden mit erheblichen gesundheitlichen 
Einschränkungen bietet das Jobcenter im 
Kreis Warendorf in Zusammenarbeit mit 
dem medizinischen und psychologischen 
Fachpersonal eine kurzfristige Klärung 
der Leistungsfähigkeit sowie eine mög-
liche berufliche Neuorientierung. 

Neben den regulären Maßnahmen nach 
§ 45 SGB III plant das Jobcenter für Leis
tungsempfänger verschiedene Workshops 
im eigenen Haus. Sie sollen sich an den 
unterschiedlichen Bedarfen der genannten 
Zielgruppen orientieren und sich inhalt-
lich vorwiegend gesundheitsfördernden 
Themen widmen. „Das besonders nie-
derschwellige Angebot“, weiß Klaus Feld-
mann, „zeigt sich besonders förderlich für 
erwerbsfähige Leistungsberechtigte mit 
multiplen Vermittlungshemmnissen, die 
in das reguläre Maßnahmenangebot nur 
schwer einmünden können.“

Ergänzt werden die Schulungen im Be-
reich der motivierenden Gesprächsführung 

durch gesundheitsfördernde Schulungen 
nach dem Konzept „AktivA“ (Aktive 
Bewältigung von Arbeitslosigkeit). Die 
Maßnahme für erwerbsfähige Leistungs-
berechtigte will den Teilnehmenden Kom-
petenzen für eine gesundheitsförderliche 
Gestaltung ihres Alltags vermitteln, was 
sich positiv auf deren unmittelbare Le-
bensqualität wie auch auf ihre Beschäf-
tigungsfähigkeit auswirkt.

Eine zentrale Rolle spielt auch das über 
Aktivierungs- und Vermittlungsgutscheine 
angebotene Integrations-Assessment (IAS), 
bei dem verschiedene Module zur Auswahl 
stehen, die je nach Bedarf kombiniert wer-
den können. Wichtig für die Wiederein-
gliederung in das Arbeits- und Berufsleben 
sind insbesondere vermittlungsrelevante 
Faktoren wie Stabilität und Veränderungs-
bereitschaft. Der Vergleich des vorhan-
denen Potenzials mit dem individuellen 
Arbeitsmarkt ermöglicht nach Ansicht 
des Jobcenter-Mitarbeiters die Identifi-
kation möglicher Berufsfelder. 

Darüber hinaus bietet das IAS eine medizi-
nisch-psychologische Diagnostik. Hier ar-
beiten Mediziner, Psychologen, Jobcoachs 
und Teilnehmende in verschiedenen Modu-
len intensiv zusammen. Am Ende steht ein 
konkreter Plan, an dem sich das zukünf-
tige Handeln des Teilnehmenden orientiert. 
Das betrifft gesundheitliche Aspekte ge-
nauso wie etwaige Qualifizierungen oder 
die Vermittlung in Arbeit. „Ein kostenin-
tensiver Ansatz“, so Martin Hanewinkel, 
„der sich aber bewährt hat.“ 

Kooperation im Gesundheits-
netzwerk 

Für ein umfassendes Gesundheitskonzept, 
das den verschiedenen Bedarfen der er-

Klaus Feldmann, Jobcenter Kreis Warendorf

Teamleitung Integrationsleistungen Beckum

Martin Hanewinkel, Jobcenter Kreis Warendorf

Sachgebietsleiter aktivierende Leistungen
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werbsfähigen Leistungsberechtigten ge-
recht wird, wissen die verantwortlichen 
Akteure im Jobcenter des Kreises Wa-
rendorf, ist eine aktive Netzwerkarbeit 
und Kooperation mit den unterschied-
lichsten Akteuren erforderlich. Das ist 
zugleich der dritte Baustein des Waren-
dorfer Gesundheitskonzepts.

Zum Netzwerk zählen unter anderem 
die Träger kommunaler Eingliederungs-
leistungen nach § 16a SGB II wie etwa 
die Frauenberatungsstellen mit ihren 
Angeboten an Informations- und Bera-
tungsgesprächen, Psychotherapien und 
gruppentherapeutischen Angeboten so-
wie Selbsthilfegruppen. Weiterer wich-
tiger Akteur ist der sozialpsychiatrische 
Dienst des Gesundheitsamts. Er berät und 
begleitet erwachsene Menschen mit ei-
ner psychischen Erkrankung sowie Per-
sonen in schwierigen persönlichen Le-
benslagen, aktuellen Krisensituationen 
oder bei einer körperlichen oder geisti-
gen Behinderung. 

Eine zentrale Rolle im Netzwerk spielt 
darüber hinaus das Kreisgesundheits-
amt mit seinem Medizinischen Dienst. 
Zu seinen Aufgaben zählen die Planung, 
Durchführung und Evaluation gesund-
heitsförderlicher und präventiver Maß-
nahmen. Neben der Feststellung der 
Leistungsfähigkeit durch den Medi-
zinischen Dienst bildet der Austausch 
und die Abstimmung gesundheitsför-
dernder und präventiver Maßnahmen 
mit den Planern des Gesundheitsamtes 
einen wichtigen Baustein in der regio-
nalen Vernetzung. Die Mitarbeit in re-
gionalen Netzwerken wie die Psychoso-
ziale Arbeitsgemeinschaft, die Frühen 
Hilfen, die Agentur für Arbeit, aber 
auch die Arbeitgeber, Bildungsträger, 
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Sportvereine sowie die Träger der frei-
en Wohlfahrtspflege komplettieren das 
komplexe Netzwerkgeflecht. 

Über die vielfältigen Angebote der Netz-
werkpartner sind alle Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter des Jobcenters seit Ein-
führung des Gesundheitskonzepts bes
tens informiert. Mehr noch: Auch die 
Netzwerkpartner kennen ihrerseits den 
jeweiligen Koordinator bzw. Ansprech-
partner im Jobcenter, sodass inhaltlicher 
Austausch jederzeit gewährleistet ist. Die 
Vernetzung des Jobcenters mit anderen 
Akteuren der Arbeits- und Gesundheits-
förderung ist mittlerweile so gut gelungen, 
dass auch die Teilnehmenden der kommu-
nalen Gesundheitskonferenz wissen, dass 
das Thema Gesundheit auch im Jobcen-
ter einen hohen Stellenwert hat. 
 
„Wo kann ich einen Job finden? 
Ich bin doch jetzt wieder so weit.“

Noch ist das Gesundheitskonzept des Job-
centers Kreis Warendorf in der Einfüh-
rungsphase, doch die ersten Rückmel-
dungen vonseiten der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter sind durchweg positiv. 
„Wir sind nicht der Gesundheitslotse an 
sich“, stellt Martin Hanewinkel klar, „un-
sere Kernaufgabe ist und bleibt die Ar-
beitsmarktintegration. Aber wir wollen 
den betroffenen Erwerbslosen Angebote 
machen, die wir teilweise selbst vorhal-
ten, aber auch Angebote, die uns die In-
frastruktur vor Ort zur Verfügung stellt.“

Klaus Feldmann wiederum erhofft sich 
vom Gesundheitskonzept die gleiche po-
sitive Wirkung wie damals bei der Jobof-
fensive 50plus: „Eine Aktivierung kann 
durch Qualifizierung stattfinden, aber 
auch dadurch, dass man sich mit der ei-

genen Gesundheit beschäftigt und merkt: 
Ich bin dem nicht hilflos ausgeliefert, son-
dern kann aktiv etwas tun, um meine ge-
sundheitliche Situation zu verändern. Wer 
das erfährt, wird auch in anderer Hinsicht 
aktiver, wird wieder Herr seiner eigenen 
Situation. Arbeitslose sind dann deutlich 
zufriedener, fühlen sich angenommen und 
entwickeln sich tatsächlich weiter. Wir 
hatten oft den Fall, dass langzeitarbeits-
lose Personen nach ihren abgeschlossenen 
Gesundheitsmaßnahmen angefangen ha-
ben sich zu bewerben. Sie haben gesagt: 
Wo kann ich einen Job finden? Ich bin 
doch jetzt wieder so weit.“
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Die mit Abstand höchste SGB II-Hilfequote aller Bedarfsgemeinschaften (BG) wei-

sen die Alleinerziehenden-BG auf. Insgesamt ist knapp ein Achtel (12,3 %) aller Be-

darfsgemeinschaften in Nordrhein-Westfalen auf Unterstützungsleistungen nach 

dem SGB II angewiesen. Bei Alleinerziehenden liegt die Quote bei knapp 46 %. Wenn 

zwei und mehr Kinder zu versorgen sind, erreicht sie sogar 60,0 % (vgl. Abb. 1). 

Denn Alleinerziehende haben oftmals Schwierigkeiten, ein bedarfsdeckendes 

Einkommen für sich und ihre Kinder zu erwirtschaften, nicht zuletzt da sie sich 

neben der Erwerbstätigkeit zugleich um die Kindererziehung kümmern müssen.

Die absoluten Zahlen werden stark davon 
beeinflusst, dass es ungleich mehr allein-
erziehende Frauen als Männer gibt. Von 
allen alleinerziehenden erwerbsfähigen 
Leistungsbeziehenden sind rund 94 % 
Mütter mit Kindern, nur gut 6 % machen 
die alleinerziehenden Väter aus.

Richtet man den Blick auf die Integrationen 
von Alleinerziehenden in den Arbeitsmarkt, 
so zeigt sich, dass 27.748 alleinerziehende 
ELB im Zeitraum Januar 2015 bis Dezem-
ber 2015 integriert werden konnten (nach 
§ 48 a SGB II). Die Integrationsquote der 
Alleinerziehenden von 17,9 % bleibt aller-
dings hinter der Integrationsquote der er-
werbsfähigen Leistungsbeziehenden ins-
gesamt (22,2 %) zurück. Das liegt unter 
anderem daran, dass ein Teil der Alleiner-
ziehenden aufgrund familiärer Verpflich-
tungen dem Arbeitsmarkt nicht zur Verfü-
gung steht. Ein weiterer Grund liegt darin, 
dass viele Alleinerziehende bereits kontinu-
ierlich in Erwerbstätigkeit integriert sind 
und somit nicht als „neue“ Integration ge-
zählt werden können. Da sie dabei jedoch 
oftmals kein bedarfsdeckendes Einkommen 
erwirtschaften, können sie den Leistungs-
bezug nicht verlassen. 

Im Zeitraum Januar 2015 bis Dezember 
2015 wurden in Nordrhein-Westfalen 
24.583 alleinerziehenden ELB in sozial-
versicherungspflichtige Beschäftigungsver-
hältnisse integriert; davon waren 16.923 
Alleinerziehende auch kontinuierlich in-
tegriert, das heißt: sie waren in den sechs 
nachfolgenden Monate sozialversicherungs-
pflichtig beschäftigt. Die Quote beträgt für 
die Alleinerziehenden 68,8 % und liegt da-
mit nahezu 10 Prozentpunkte höher als die 
Quote kontinuierlicher Integrationen für 
alle ELB (59,0 %). Allerdings reichen die 
aufgenommenen und oft auch längerfristig 

Alleinerziehende im SGB II
Statistische Zahlen, regionale Unterschiede und Perspektiven

Partner-BG
ohne Kinder

Partner-BG
mit Kinder BG insgesamt Single-BG Alleinerz.-BG

1 Kind
Alleinerz.-BG

insgesamt

Alleinerz.-BG
2 und mehr 

Kinder

4,1
9,8 12,3

15,1

39,1

45,7

60,0
Abb. 1: SGB II-Hilfequoten* nach BG-Typ, NRW, Jahresdurchschnitt 2015 (in %)

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit, eigene Darstellung
* �Die Hilfequoten nach BG-Typ werden aus der Anzahl der SGB II-Bedarfsgemeinschaften eines bestimmten Typs  

(z. B. BG Alleinerziehender mit einem Kind) bezogen auf die entsprechenden Familien und Lebensformen in  
Privathaushalten (z. B. Familien Alleinerziehender mit einem Kind) berechnet

Alleinerziehende sind eine bedeutsame 
Zielgruppe im SGB II. 13 % aller er-
werbsfähigen Leistungsberechtigten 
(ELB) in Nordrhein-Westfalen sind al-
leinerziehend (Stand Sept. 2016/Statis
tik der Bundesagentur für Arbeit 2017). 
Überproportional viele Alleinerziehende 
im SGB II-Leistungsbezug sind erwerbs-
tätig – 32,6 % gegenüber 26,3 % bei 
nicht alleinerziehenden erwerbsfähigen 
Leistungsberechtigten (Stand 2015) –, 
sie kommen oftmals aber nicht aus dem 
SGB II-Bezug heraus. Denn von den er-
werbstätigen Alleinerziehenden ist nur 
ein sehr kleiner Teil in einem regulären, 
sozialversicherungspflichtigen Vollzeit-
Beschäftigungsverhältnis tätig, näm-

lich 7,7 %. Ein sehr viel größerer Teil 
(39,4 %) arbeitet in Teilzeit, 40,2 % so-
gar ausschließlich in einem geringfügigen 
Beschäftigungsverhältnis, also in einem 
Minijob bzw. einem 450-Euro-Job. 

Dabei zeigen sich allerdings große Unter-
schiede zwischen alleinerziehenden Män-
nern und Frauen. Männer sind häufiger 
in sozialversicherungspflichtiger Voll-
zeit beschäftigt oder selbstständig tätig. 
Dafür fällt bei den Männern der Anteil 
der sozialversicherungspflichtig Teilzeit-
beschäftigten deutlich niedriger aus als 
bei den Frauen. Der Anteil der geringfü-
gig Beschäftigten unterscheidet sich zwi-
schen den Geschlechtern dagegen kaum. 



21G.I.B.INFO   3  17  

SGB II

gehaltenen Beschäftigungsverhältnisse der 
Alleinerziehenden oftmals nicht aus, um 
den eigenen Bedarf und den der Kinder 
in der Bedarfsgemeinschaft selbstständig 
zu decken und damit den Leistungsbezug 
zu verlassen (Statistik der Bundesagentur 
für Arbeit 2017). 

Wenn erwerbsfähige Leistungsberech-
tigte drei Monate nach einer Integration 
nicht mehr im Regelleistungsbezug SGB II 
sind, wird dies als bedarfsdeckende Inte-
gration bezeichnet. Im Zeitraum von Ja-
nuar 2015 bis Dezember 2015 wurden in 
NRW 9.106 Alleinerziehende bedarfsde-
ckend integriert. Die Quote fällt für die 
Alleinerziehenden mit 32,8 % deutlich 
niedriger aus als für die erwerbsfähigen 
Leistungsberechtigten insgesamt, bei de-
nen 46,0 % aller Integrationen auch be-
darfsdeckend waren (Statistik der Bun-
desagentur für Arbeit 2017). Ein Grund 
hierfür liegt in dem oftmals geringen zeit-
lichen Umfang der durch Alleinerziehende 
aufgenommenen Beschäftigungen.

Das Land Nordrhein-Westfalen ist von der 
Herausforderung hilfebedürftiger Alleiner-
ziehender in besonderer Weise betroffen. 
Mit 45,7 % weist NRW die vierthöchste 
Hilfequote von Alleinerziehenden unter 
den Bundesländern auf (vgl. Abb. 2). Be-
trachtet man die Entwicklung im zeitlichen 
Verlauf wird deutlich: Die SGB II-Hilfe-
quote von Alleinerziehenden und ebenso 
die absolute Zahl der Alleinerziehenden-
BG in Nordrhein-Westfalen stagnieren seit 
Jahren auf hohem Niveau. Die Hilfequo-
te ist von 2008 bis 2015 geringfügig von 
47,1 % (2008) auf 45,7 % (2015) zurück-
gegangen. Die absolute Zahl der Alleiner-
ziehenden-BG ist im selben Zeitraum von 
rund 154.500 auf rund 159.000 Bedarfs-
gemeinschaften leicht gestiegen.

Es gibt also auf der einen Seite Regionen mit 
eher günstigen Arbeitsmarktbedingungen 
und geringer SGB II-Hilfebedürftigkeit, 
in denen die Alleinerziehenden einen ver-
gleichsweise großen Anteil aller Leistungs-
beziehenden ausmachen und eine quanti-
tativ besonders bedeutsame Zielgruppe 
für die Jobcenter darstellen. Die Integrati-
onsquoten der Alleinerziehenden sind hier 
aufgrund der günstigen Arbeitsmarktsi-
tuation vergleichsweise hoch. Auf der an-
deren Seite gibt es Jobcenter mit eher un-
günstigen Arbeitsmarktbedingungen und 
hoher SGB II-Hilfebedürftigkeit in der Be-
völkerung, insbesondere die Großstädte des 
Ruhrgebietes. Die Alleinerziehenden ma-
chen hier nur einen vergleichsweise kleinen 
Anteil der SGB II-Hilfebedürftigen aus, im 
Vordergrund stehen dort eher die Integra-
tionsschwierigkeiten aufgrund von gerin-
ger Bildung und möglicherweise zusätz-
lichen Vermittlungshemmnissen vor dem 
Hintergrund einer angespannten Arbeits-
marktsituation. Die Zielgruppe der Allein-
erziehenden ist dort im Verhältnis kleiner, 
die Schwierigkeiten, sie erfolgreich in Be-
schäftigung zu integrieren, sind aber ange-
sichts der insgesamt ungünstigen Arbeits-
marktsituation deutlich größer.

Insgesamt unternehmen die nordrhein-
westfälischen Jobcenter – entsprechend der 
Größe dieser Zielgruppe – zum Teil leicht 
überproportionale Anstrengungen, um Al-
leinerziehende mithilfe arbeitsmarktpoli-
tischer Maßnahmen zu fördern. Tabelle 1 
auf Seite 23 zeigt, dass Alleinerziehende 
von vielen Maßnahmen überdurchschnitt-
lich profitieren. Am häufigsten sind sowohl 
bei allen Maßnahme-Teilnehmenden als 
auch bei den alleinerziehenden Personen 
die Maßnahmen zur Aktivierung und be-
ruflichen Eingliederung. Hier liegt die För-
derquote aller arbeitsuchenden ELB bei 
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Abb. 2: SGB II-Hilfequoten von Alleinerziehenden-
BG nach Ländern, Jahresdurchschnitt 2015 (in %)

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit, eigene 
Darstellung
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Die Situation stellt sich regional allerdings 
sehr unterschiedlich dar. Es zeigt sich: Wo 
die SGB II-Quote hoch ist, fällt der Anteil 
der Alleinerziehenden an allen ELB nied-
rig aus, dort, wo die SGB II-Quote gering 
ist, gibt es einen hohen Anteil Alleinerzie-
hender an den ELB im Grundsicherungs-
bezug. Die Anteilswerte Alleinerziehen-
der in den Jobcentern liegen zwischen 
10,4 % in Herne und 17,3 % in Steinfurt 
(vgl. Abb. 3). Ausschlaggebend hierfür sind 
die regionalen Arbeitsmarktbedingungen. 
Sie beeinflussen zugleich auch die Integra-
tionschancen der alleinerziehenden ELB. 
Die Streuung der Integrationsquoten Al-
leinerziehender über die Jobcenter ist be-
trächtlich. Die Werte reichen im Minimum 
von 13,4 % in Duisburg bis zu maximal 
26,6 % im Kreis Höxter. 
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4,47 %. Die alleinerziehenden ELB liegen 
mit einer Quote von 4,54 % leicht darü-
ber. Besonders häufig profitieren Alleiner-
ziehende zudem von Maßnahmen zur För-
derung der beruflichen Weiterbildung. Die 
entsprechende Förderquote fällt mit 3,00 % 
deutlich höher aus als in der Gruppe der 
arbeitsuchenden ELB insgesamt (1,94 %). 
Die kommunalen Eingliederungsleistungen 
– hierzu gehören unter anderem Angebote 
zur Kinderbetreuung – kommen den al-
leinerziehenden ELB ebenfalls überdurch-
schnittlich häufig zugute: Die Förderquo-
te liegt mit 1,73 % über der Quote für die 
ELB insgesamt (1,45 %). Eine ausführliche 
statistische Analyse über „Alleinerziehen-
de im SGB II in Nordrhein-Westfalen“ bie-
tet das kürzlich erschienene gleichnamige 
Arbeitspapier der G.I.B.

Um an der hohen SGB II-Hilfebedürftig-
keit Alleinerziehender etwas zu ändern, 
bedarf es zusätzlicher Anstrengungen. Im 
Rahmen des G.I.B.-Lohnhallengesprächs 
„Arbeitsmarktchancen für Alleinerziehen-
de“ am 31.01.2017 in Bottrop haben Ver-
treterinnen und Vertreter aus der Praxis 
Handlungsbedarfe in unterschiedlichen 
Bereichen benannt:
 � Die Stärkung der öffentlichen Wahrneh-

mung und der gesellschaftlichen Aner-
kennung der besonderen Situation Al-
leinerziehender ist Voraussetzung dafür, 
dass (soziale) Teilhabe gelingen kann 
und die Belange Alleinerziehender stär-
ker berücksichtigt werden. Eine wich-
tige Verbesserung für Alleinerziehende 
markieren die kürzlich beschlossenen 
Änderungen beim Unterhaltsvorschuss.

 � Die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber 
müssen für die gezieltere Nutzung der 
Potenziale Alleinerziehender durch eine 
familienbewusste Personalpolitik (wie 
vollzeitnahe Teilzeitangebote, Urlaubs-
planung in Schulferien u. a.) sensibili-
siert werden. 

 � Zur Förderung Alleinerziehender sollten 
die vielfältigen verfügbaren arbeits-
marktpolitischen Instrumente einge-
setzt werden. Es braucht ganzheitliche 
Unterstützungsangebote, die zu Förder-
ketten verknüpft werden.

 � Es muss mehr Transparenz hergestellt 
werden über die bestehenden Hilfe- und 
Bildungsangebote, die es für die Ziel-
gruppe der Alleinerziehenden jeweils 
vor Ort schon gibt.

 � Einen besonderen Unterstützungsbe-
darf weisen Alleinerziehende bei Kin-
derbetreuungsangeboten auf. Um al-
leinerziehenden Müttern und Vätern 
die Möglichkeit zu geben, bedarfsde-
ckendes Einkommen zu erwirtschaf-
ten, sind gesicherte, bezahlbare und fle-
xible Betreuungsangebote unerlässlich.

Dabei bedarf es nicht nur des Engagements 
der Jobcenter, sondern auch der Anstren-
gungen der Kommunen, der Träger der 
Jugendhilfe, von Unternehmen, Arbeits-
agenturen und weiterer Akteure auf der 
regionalen und der überregionalen Ebene.

Es gibt hierfür bereits eine Reihe guter 
Praxis-Beispiele, die unter anderem beim 
Lohnhallengespräch der G.I.B „Arbeits-
marktchancen für Alleinerziehende“ 2017 
vorgestellt wurden. Zum Beispiel folgende 
vier Projekte, die sich in inhaltlicher Aus-
richtung und Finanzierung unterscheiden:
 � Das „Quali Café Eins Plus“, ein quar-

tiersbezogenes Projekt im Rahmen von 
„Starke Quartiere – starke Menschen“ 
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Abb. 3: SGB II-Quote und Anteil alleinerziehender ELB an ELB insgesamt, Jobcenter Nordrhein-
Westfalen, Jahresdurchschnitt 2015 (in %)
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(SQSM). Dieses Projekt richtet sich an al-
leinerziehende Frauen im Stadtteil Königs-
born Süd-Ost der Stadt Unna. Im Fokus 
steht die Vereinbarkeit von Erziehungs-
aufgaben und beruflicher Entwicklung. 
Dabei werden die Frauen bei der beruf-
lichen Planung und Qualifizierung eben-
so unterstützt wie bei der Aufnahme so-
zialer Kontakte durch die Möglichkeit, 
sich untereinander auszutauschen. Die 
Kinderbetreuung wird währenddessen 
durch einen Träger gewährleistet. Das 
Projekt wird vom IN VIA e. V. in Zusam-
menarbeit mit der Stadt Unna umgesetzt 
und durch Mittel des Europäischen Sozi-
alfonds (ESF) und des Landes Nord‑rhein-
Westfalen finanziert.

 � Das Modellprojekt „Sonne, Mond und 
Sterne – ergänzende Kinderbetreuung“ 
Das Modellprojekt bietet Unterstützung 
für berufstätige Alleinerziehende durch 
bedarfsgerechte und flexible Betreuung 
als Ergänzung zu bestehenden Betreu-
ungsangeboten. Zum Programm gehö-
ren auch Beratung und Coaching der El-
tern, um die Vereinbarkeit von Familie 

und Beruf aufrechtzuerhalten. Das Pro-
jekt wird derzeit neben Berlin und Mainz 
auch in Essen durch den Verband allein 
erziehender Mütter und Väter Landesver-
band Nordrhein-Westfalen e. V. (VAMV 
NRW) umgesetzt. Gefördert wird es über 
die Walter-Blüchert-Stiftung, ergänzt 
durch die gemeinnützige Stiftung für 
kompetente Elternschaft und Mediation.

 � Die NRW-Landesinitiative „Netzwerk W 
– Wiedereinstieg“. Diese Initiative hat es 
sich zum Ziel gesetzt, Alleinerziehende 
bei dem Wiedereinstieg in den Beruf zu 
unterstützen. Die Gleichstellungsstelle 
der Stadt Herne setzt in diesem Rahmen 
darauf, Alleinerziehende umfassend zu 
informieren und ganzheitlich zu beraten. 
Daneben steht aber auch die Sensibilisie-
rung potenzieller Arbeitgeberinnen und 
Arbeitgeber im Fokus. In Kooperation 
mit dem Netzwerk W in Bochum wer-
den Veranstaltungen durchgeführt, bei 
denen Alleinerziehende und Unterneh-
men zusammengebracht werden.

 � Das Projekt „Arbeiten an den Bedien-
theken des Lebensmitteleinzelhandels 

AUTOREN

Jan Amonn, Tel.: 02041 767-162

j.amonn@gib.nrw.de

Pauline Blumental, Tel.: 02041 767-807

p.blumental@gib.nrw.de

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit, eigene Berechnung und Darstellung

Tabelle 1: Bestand an Teilnehmenden ausgewählter arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen an 
arbeitsuchenden ELB, NRW, Jahresdurchschnitt 2015

Bestand  
an TN

Förderquote  
in %

Bestand an alleiner-
ziehenden TN

Förderquote  
Alleinerziehende in %

Maßnahmen zur  
Aktivierung und beruf-
lichen Eingliederung

37.424 4,47 4.895 4,54

Arbeitsgelegenheiten 20.264 2,42 1.895 1,76

Förderung der beruf-
lichen Weiterbildung 16.276 1,94 3.232 3,00

Kommunale Eingliede-
rungsleistungen 12.161 1,45 1.870 1,73

Eingliederungszuschuss 6.851 0,82 730 0,68

Freie Förderung SGB II 5.058 0,60 485 0,45

Einstiegsgeld bei  
abhängiger sv-pflichtiger 
Erwerbstätigkeit

4.154 0,50 796 0,74

Außerbetriebliche  
Berufsausbildung 3.672 0,44 379 0,35

– eine Initiative zur Deckung des Fach-
kräftebedarfs“. Das Projekt wird durch 
den ESF und das Land NRW finanziert. 
Hinzu kommen Mittel der Agenturen für 
Arbeit und der Jobcenter in Dortmund, 
im Kreis Unna und in Hamm sowie Ei-
genmittel des Handelsverbands NRW 
Westfalen-Münsterland. Kooperati-
onspartnerin des Trägers ist die Soziale 
Innovation GmbH. Ziel des Projektes 
ist es einerseits, insbesondere arbeitsu-
chende Frauen für eine dauerhafte so-
zialversicherungspflichtige Beschäfti-
gung im Lebensmitteleinzelhandel zu 
qualifizieren, andererseits die Rahmen-
bedingungen in den Betrieben so zu 
entwickeln, dass sie mit familiären Ver-
pflichtungen zu vereinbaren sind. Da-
durch soll das Fachkräftepotenzial von 
unzureichend qualifizierten Frauen mit 
Familienverantwortung herangezogen 
werden. Die Förderung verknüpft da-
mit die Qualifizierung und Vermittlung 
arbeitsuchender Personen mit der Ent-
wicklung von familienfreundlichen Ar-
beitsbedingungen und Arbeitszeitmodel-
len in den beteiligten Betrieben.

Die hier skizzierten Projekte stehen bei-
spielhaft für weitere Maßnahmen, die Al-
leinerziehende bei der beruflichen und per-
sönlichen Lebensgestaltung unterstützen 
können. Einige weitere Beispiele sind auf 
der Internetseite der G.I.B. dokumentiert 
(http://www.gib.nrw.de/themen/wege-
der-arbeit/beruf-und-familie/daten-und-
berichte). Solche Angebote stellen bisher 
dennoch eher die Ausnahme dar, sie wer-
den allerdings als „Regelangebote“ und in 
einem quantitativ größeren Umfang be-
nötigt, wenn die SGB II-Hilfebedürftig-
keit von Alleinerziehenden entscheidend 
vermindert werden soll.



G.I.B.INFO   3  1724

ZIELGRUPPENINTEGRATION

Die kommunale Beschäftigungsförderung in Köln hat eine lange Geschichte. 

Die gleichnamige Abteilung der Stadt wurde Anfang der 1990er Jahre gegrün-

det. Das „Stadtverschönerungsprogramm“, das erste kommunale Beschäfti-

gungsförderungsprogramm der Stadt, ins Leben gerufen vor dem Hintergrund 

der aufkommenden Jugendarbeitslosigkeit, existiert sogar schon seit 1983. Der 

Leitgedanke schon damals: Es ist besser, Geld in Beschäftigung und Aktivie-

rung zu stecken, als Arbeitslosigkeit zu finanzieren. 

menden. Der Rat der Stadt wählte zur 
Umsetzung des Programms zunächst vier 
Träger aus, die sich schon zuvor für Ju-
gendliche engagiert hatten, nämlich der 
Ehrenfelder Verein für Arbeit und Qua-
lifizierung (EVA gGmbH), den Interna-
tionalen Bund Arbeitsprojekt (IB), die 
Jugendhilfe Köln e. V. und die Ökobau 
gGmbH. Später kamen noch die städ-
tische Kölner Gesellschaft für Arbeits- 
und Berufsförderung hinzu sowie der 
Zug um Zug e. V. 

Der Ansatz im Stadtverschönerungspro-
gramm ist kurz gefasst folgender: Job-
center wählen Teilnehmende im SGB II-
Leistungsbezug aus. Beschäftigungsträger 
beschäftigen und qualifizieren die Teil-
nehmenden auf der Basis von AGHs, 
teilweise auch auf der Basis anderer För-
derinstrumente. Die Arbeitsmarktförde-
rung der Stadt finanziert die Qualifizie-
rung der Teilnehmenden, akquiriert die 
Aufträge, stellt also sicher, dass die sechs 
Träger, die per Ratsbeschluss im Stadt-
verschönerungsprogramm tätig sind, ih-
ren Beschäftigungs- und Qualifizierungs-
auftrag im Rahmen dieser Projekte auch 
wahrnehmen können und begleitet die 
Projekte bis zur Bauabnahme, unter an-
derem mit eigenen Architekten. 

Abteilung Arbeitsmarktförde-
rung akquiriert städtische 
Aufträge

Jörg Gerhards, der bei der kommunalen 
Arbeitsmarktförderung für das Stadtver-
schönerungsprogramm zuständig ist, ver-
bringt also einen Teil seiner Arbeitszeit 
damit, bei den verschiedenen Dienststel-
len der Stadt anzufragen, ob sie Arbeiten 
zu vergeben haben, die für das Stadtver-
schönerungsprogramm geeignet sind. Er 

Öffentliche Investition und 

Beschäftigungsförderung
Die Stadt Köln ist mit dem Stadtverschönerungsprogramm und „Win-Win“ erfolgreich

Und eine weitere Idee steckte hinter die-
ser Initiative: Eine Großstadt, die jähr-
lich hunderte Millionen in Infrastruktur 
und Dienstleistungen investiert – investie-
ren muss, um handlungsfähig zu bleiben, 
– könnte doch mit einem Teil dieser Auf-
träge auch Langzeitarbeitslose betrauen. 
Dann hätte man quasi zwei Fliegen mit 
einer Klappe geschlagen: Die städtische 
Infrastruktur wird verbessert und gleich-
zeitig werden arbeitslose Menschen be-
schäftigt, qualifiziert und damit an den 
ersten Arbeitsmarkt herangeführt. Au-
ßerdem kann die Stadt so auch noch So-
zialausgaben einsparen. 

Allerdings gilt es dabei, einige Schwierig-
keiten zu umschiffen. Denn das Vergabe-
recht lässt aus Gründen der Wettbewerbs-
neutralität eine gezielte Beauftragung 
bestimmter Zielgruppen nicht einfach so 
zu, und Programme der Arbeitsverwaltung 
für Langzeitarbeitslose, wie zum Beispiel 
Arbeitsgelegenheiten (AGH), schließen 
Qualifizierungsanteile ausdrücklich aus. 
In Köln fanden die Arbeitsmarktakteuer 
aber auch dafür eine Lösung.

Das Stadtverschönerungsprogramm star-
tete mit einem Etat von rund sieben Mil-
lionen D-Mark und über 800 Teilneh-
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steht in engem Kontakt mit den Trägern, 
kennt genau deren Strukturen, weiß, wel-
che Arbeitsgruppen es bei welchem Träger 
gibt, in welchen Gewerken sie Menschen 
beschäftigen und qualifizieren können 
und vor allem auch, wo zurzeit Kapazi-
täten frei sind. Auf dieser Grundlage ak-
quiriert er die städtischen Aufträge. Nach 
einem Ratsbeschluss können die Aufträ-
ge dann in „freihändiger Einzelvergabe“, 
also ohne öffentliche Ausschreibung, ver-
geben werden. 

Die Träger decken zahlreiche Gewerke 
ab. So gehören zum Portfolio der EVA  
gGmbH Maler- und Metallarbeiten sowie 
Garten- und Landschaftsbau. Der Zug 
um Zug e. V. ist im Stadtverschönerungs-
programm mit seiner Textil- und seiner 
Holzwerkstatt aktiv. Beim Internationalen 
Bund werden AGH-Teilnehmende im Gar-
ten- und Landschaftsbau, in einer Maler-
werkstatt, in der Grünpflege, in der Kan-
tine und der Verwaltung eingesetzt. Die 
Qualifizierungs- und Beschäftigungsträ-
ger vermitteln den Teilnehmenden durch 
fachliche Schulung und Qualifizierung so-
wie Beschäftigung in verschiedenen Ge-
werken und Tätigkeitsbereichen wichtige 
handwerkliche Kompetenzen. 

Darüber hinaus entstehen durch die Teil-
nahme am Stadtverschönerungsprogramm 
soziale Kontakte und auch Kontakte zu 
potenziellen Arbeitgebern. Wichtig ist, 
dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
nicht in einer künstlichen Übungsumge-
bung lernen, sondern auf realen Baustel-
len in öffentlichen und sozialen Einrich-
tungen wie zum Beispiel Schulen und 
Kindertagesstätten, Parkanlagen oder ge-
meinnützigen Vereinen. Dort erleben sie 
den „echten“ Arbeitsalltag mit seinen viel-
schichtigen Herausforderungen. 

Ein solches Programm funktioniere letzt-
endlich aber nur, wenn die Qualität der 
Arbeiten stimme und die Kunden mit den 
ausgeführten Arbeiten zufrieden seien, 
sagt Jörg Gerhards. Und das sei der Fall. 
„Die Zufriedenheit ist sogar meistens hö-
her, als wenn Firmen des ersten Arbeits-
marktes für die gleichen Gewerke tätig 
werden.“ Und auch die Bildungsträger zei-
gen sich mit dem Stadtverschönerungspro-
gramm sehr zufrieden. „Im Rahmen des 
Programms können die Teilnehmenden 
produktiv und sinnvoll tätig werden, 
was bei anderen Vergabemaßnahmen 
nicht mehr möglich ist“, sagt Dr. Mar-
tin Schmitz, Geschäftsführer beim Zug 
um Zug e. V. „Dass das Programm nicht 
nur eine kurzfristige Spielwiese ist, son-
dern eine langfristige, verlässliche Maß-
nahme, ist für alle Beteiligten gut.“ 

Gabriele Schulze, Geschäftsführerin der 
EVA gGmbH, sieht es als besonders wich-
tig an, dass man den Teilnehmenden durch 
den Qualifizierungsanteil in dem Pro-

gramm ein neues Selbstwertgefühl ver-
mitteln kann. „Gerade wenn junge Leu-
te erkennen, dass die Tätigkeiten, die sie 
gelernt haben, ein Weg sind, auf dem sie 
weitergehen können, ist das ein unge-
heurer Gewinn.“

Diesen Qualifizierungsanteil, der in AGH 
gesetzlich aktuell eigentlich nicht vorgese-
hen ist, bezahlt die Stadt Köln und ergänzt 
damit die vom Jobcenter finanzierten 
AGH. Während AGH normalerweise 
auf ein halbes Jahr befristet sind, kön-
nen sie darüber hinaus im Rahmen des 
Stadtverschönerungsprogramms auf bis 
zu zwei Jahre ausgedehnt werden. Dazu 
haben Jobcenter und Stadt einen Koope-
rationsvertrag geschlossen. Für jedes Pro-
jekt gibt es eine gemeinsame Kalkulation. 

Arbeitskreis Zusätzlichkeit

Ein wichtiges Kriterium bei der Auftrags-
vergabe: Es müssen Arbeiten sein, die das 
Prädikat „zusätzlich“ verdienen, also Ar-
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beiten, die man nicht an die freie Wirt-
schaft vergeben würde. „Das ist der be-
sondere Balanceakt unserer Arbeit“, sagt 
Jörg Gerhards. „Auf der einen Seite die 
Kammern, die genau auf diese Zusätzlich-
keit achten. Auf der anderen Seite die Trä-
ger, die durchgängig Qualifizierungs- und 
Beschäftigungsfelder erwarten.“ 

Wie aber ist die Zusätzlichkeit genau de-
finiert? Während früher im Rahmen von 
AB-Maßnahmen die Arbeiten auch ein-
fach vorgezogen sein konnten, zum Bei-
spiel, wenn Anstriche aus Schönheits-
gründen früher durchgeführt wurden, 
als turnusmäßig geplant, ist das bei AGH 
heute nicht mehr zulässig. Heute ist die 
Zusätzlichkeit je nach Förderprogramm 
unterschiedlich definiert. Dabei werden 
bei AGH die strengsten Kriterien ange-
legt. „Sie sind so eng gefasst, dass die 
Arbeit im Grunde genommen überflüs-
sig sein muss“, sagt Sigrid Gramm, Ab-
teilungsleiterin der kommunalen Arbeits-
marktförderung. 

In Köln wacht darüber der „Arbeitskreis 
Zusätzlichkeit“, der aus Vertretern der Ar-
beitsmarktpartner, Handwerkskammer, 
Kreishandwerkerschaft, IHK, Gewerk-
schaftsvertretung, Jobcenter, Agentur für 
Arbeit, Gesamtpersonalrat der Stadt und 
den wirtschaftspolitischen Sprechern der 
Ratsfraktionen besteht. Dieser Arbeits-
kreis ist bisher bundesweit einmalig. Er 
begutachtet jede einzelne AGH, die Trä-
ger in Köln beantragen. Für jede dieser 
AGH muss sehr detailliert beschrieben 
werden, woraus die Tätigkeit besteht: Ge-
werk, Baustelle, Arbeitsstelle, Einsatzort, 
Arbeitsumfang, Aufgabengebiet. Der Ar-
beitskreis Zusätzlichkeit bewertet dann 
die Wettbewerbsneutralität jeder AGH. 
Es gibt keine AGH gegen sein Votum.

„Wenn eine Wand in einem Kindergarten 
weiß gestrichen wird, ist das ein Erhal-
tungsaufwand, der nicht als zusätzlich 
definiert ist. Wenn die Wand mit bun-
ten Blümchen hübscher gestaltet wird, 
also etwas gemacht wird, was eigent-
lich nicht unbedingt notwendig ist, ist 
das zusätzlich und wird dann auch ak-
zeptiert“, gibt Sigrid Gramm ein prak-
tisches Beispiel. 

Restaurierung denkmal-
geschützter Objekte 

Das Prinzip der Zusätzlichkeit gilt gene-
rell auch für das im Jahr 2008 aus der 
Taufe gehobene Programm „Win-Win 
für Köln“, bei dem es darum geht, denk-
malgeschützte Objekte im Eigentum der 
Stadt für die öffentliche Nutzung wieder 
herzurichten. Das geschieht unter Einbe-
ziehung des ersten Arbeitsmarktes, also 
von Unternehmen der freien Wirtschaft, 
denn die Träger können nicht alle Bau-
gewerke abdecken. Insgesamt stellt die 
Stadt 4,5 Millionen Euro für dieses Pro-
gramm zu Verfügung.

Auch hier sind Langzeitarbeitslose im 
Rahmen von AGH im Einsatz, auch hier 
werden sie nicht nur beschäftigt, sondern 
auch qualifiziert. 

Der Begriff der Zusätzlichkeit ist wei-
ter gefasst. „Im Rahmen von „Win-Win 
für Köln“ ist die Zusätzlichkeit grund-
sätzlich gegeben, weil ansonsten viele 
dieser denkmalgeschützten Objekte in 
ihrem schlechten Zustand verbleiben 
würden und die Stadt nur das Allernot-
wendigste zu ihrem Erhalt täte“, erklärt 
Sigrid Gramm. Alle Projekte im Rahmen 
von Win-Win sind in puncto Zusätzlich-
keit also unbedenklich. 

Während es sich im Rahmen des Stadt-
verschönerungsprogramms mehr um klei-
nere Arbeiten handelt, die mehr oder we-
niger im Verborgenen ablaufen, geht es 
bei „Win-Win für Köln“ um öffentlich 
bekannte Objekte mit einer gewissen 
Strahlkraft. Zurzeit wird zum Beispiel am 
Rheinpark-Cafe auf dem ehemaligen Bun-
desgartenschaugelände und am Thurner 
Hof, einem dreigeschossigen Fachwerk-
haus aus dem 16. Jahrhundert in Köln-
Dellbrück, gearbeitet. 

Solche Projekte bieten ein breites Spek-
trum an Gewerken, in denen die Teil-
nehmenden qualifiziert werden können. 
Die Arbeiten am Thurner Hof umfassen 
zum Beispiel die Entkernung des Her-
renhauses, die Sanierung der tragenden 
Elemente, den Einbau neuer Heizungs-, 
Sanitär- und Elektroanlagen, eine kom-
plette Renovierung mit neuen Bodenbelä-
gen und Wandanstrichen und die Restau-
rierung der Fassade. Dach und Fenster 
erhalten einen Wärmeschutz, im Außen-
bereich wird eine neue Rettungszufahrt 
angelegt. Zu den Restaurierungsarbeiten 
im Rheinpark Café gehören die Entker-
nung sowie die Schadstoffbeseitigung 
im Objekt, der Einbau eines Aufzugs zur 
barrierefreien Nutzung, die Erneuerung 
aller sanitären Einrichtungen sowie der 
Gebäudetechnik, Heizung, Brandschutz 
und Wärmedämmung. Außerdem wer-
den die Räume durch Teilungsmöglich-
keiten sowie die Verbesserung der Ge-
staltung aller Außenterrassen vielseitig 
nutzbar gemacht.

Nach Abschluss der Sanierungsmaß-
nahmen wird ein ganzjähriger Betrieb 
des Cafés möglich sein, in dessen Rahmen 
auch für die Zukunft die Qualifizierung 
und Beschäftigung von arbeitslosen Men-
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schen vorgesehen ist. Das Rheinpark-Ca-
fé ist somit das erste WIN-WIN Projekt, 
das nach Abschluss der Baumaßnahmen 
als dauerhaftes Beschäftigungsförderungs-
projekt erhalten bleibt. 

„Win-Win bedeutet, dass auf der einen 
Seite die Langzeitarbeitslosen Gewinner 
sind, die in den Projekten qualifiziert wer-
den, auf der anderen Seit ist auch die Stadt 
Köln mit ihren Bürgerinnen und Bürgern 
Gewinner, die danach diese Objekte wie-
der nutzen kann“, so Jörg Gerhards. Da-
rüber hinaus profitieren auch die Unter-
nehmen des ersten Arbeitsmarktes, die 
aus diesem Programm Aufträge, zum 
Beispiel im Sanitär- und Elektrobereich, 
über normale Ausschreibungsverfahren 
bekommen, die die Stadt ohne das Pro-
gramm zur Arbeitsmarktförderung nicht 
vergeben hätte.

Insgesamt machten die an die Träger ver-
gebenen Aufträge im Rahmen des Stadt-
verschönerungsprogramms und Win-Win 
deutlich unter einem Prozent des gesam-
ten Auftragsvolumens der Stadt Köln an 
das Bauwesen aus, verdeutlicht Jörg Ger-
hards. Deshalb sei auch kein Murren der 
Maler-Innung oder anderer Branchen 
zu vernehmen, wenn es um diese Pro-
gramme gehe. Darüber hinaus seien viele 
der Arbeiten für Unternehmen des ersten 
Arbeitsmarktes vom Umfang oder den 
Rahmenbedingungen einfach nicht inte-
ressant. Das ist auch die Erfahrung von 
Dr. Martin Schmitz. „Real nehmen wir 
niemandem Arbeit weg. Für die Aufträ-
ge, die an uns vergeben werden, gibt es 
keine anderen Bewerber – oder nur sol-
che, die sich durch unzulängliche Arbei-
ten bei früheren Projekten selbst disqua-
lifiziert haben.“

Neues kommunales Beschäf-
tigungsförderungsprogramm

Vor dem Hintergrund, dass selbst in 
Zeiten einer sehr guten Konjunktur eine 
Verfestigung der sogenannten Sockelar-
beitslosigkeit zu beobachten ist und dass 
das Stadtverschönerungsprogramm in den 
letzten Jahren auf einen Umfang von ca. 
720.000 Euro bei aktuell rund 300 Teil-
nehmenden gekürzt wurde, hat die Stadt 
Köln Ende des vergangenen Jahres ein 
neues „Kommunales Beschäftigungsför-
derungsprogramm“ auf den Weg gebracht. 
„Die Idee dabei ist, Mittel aus dem Sozial-
hilfeetat, konkret aus den Kosten der Un-
terkunft, umzuschichten und damit Ar-
beit statt Arbeitslosigkeit zu finanzieren“, 
erklärt Sigrid Gramm. Dieses Programm 
ist im vergangenen halben Jahr unter Fe-
derführung des Amtes für Wirtschafts-
förderung entwickelt worden. Hilfe leistet 
eine Lenkungsgruppe, zu der innerstäd-
tische Experten, die Kammern, aber auch 
erfahrene Beschäftigungsträger gehören. 

Drei unterschiedliche Strategien sieht das 
neue Programm vor. Die erste: Die Stadt 
oder die Kölner Gesellschaft für Arbeits- 
und Berufsförderung (KGAB) stellt selber 
Menschen ein, die Aufgaben übernehmen, 
die die Stadt normalerweise durchführt 
– z. B. Grünflächenpflege. Die zweite: 
Die Stadt schreibt Arbeiten, ähnlich wie 
beim Win-Win-Programm aus, es müs-
sen aber soziale Aspekte berücksichtigt 
werden. Dieser neue Ansatz könnte also 
darin bestehen, Unternehmen des ersten 
Arbeitsmarktes dabei finanziell zu unter-
stützen, bisherige SGB II-Beziehende ein-
zustellen und sozialversicherungspflichtig 
zu beschäftigen. Die Vergabe von Aufträ-
gen der Stadt wäre dann an dieses Modell 
gebunden. Als dritte Strategie bleibt für 

die Personengruppen, die man auf ande-
re Weise nicht vermitteln kann, die Ein-
beziehung von Beschäftigungsträgern. 

„Wichtig ist uns, dass ein Coaching mit-
gedacht wird“, sagt Sigrid Gramm. „Wir 
wissen zum Beispiel aus anderen Program-
men, z. B. aus dem ÖgB-NRW-Programm, 
dass Menschen, die in Beschäftigung in 
den ersten Arbeitsmarkt vermittelt sind, 
gerade in der Anfangsphase eine Beglei-
tung brauchen, um sich zu stabilisieren. 
Und auch, dass Arbeitgeber ebenfalls eine 
Begleitung brauchen, weil sie mit diesem 
besonderen Personenkreis nicht immer 
umgehen können und das Arbeitsverhält-
nis nicht selten an den ersten auftauchen-
den kleinen Problemen scheitert.“ 

Die Mittel für das neue kommunale Be-
schäftigungsförderungsprogramm sol-
len im September per Ratsbeschluss zur 
Verfügung gestellt werden. Die Zielgrö-
ße, die das Wirtschaftsförderungsamt im 
Auge hat, liegt bei 3 Millionen Euro pro 
Jahr, entsprechend etwa einem Prozent des 
Etats, den die Stadt jährlich für die Kosten 
der Unterkunft zur Verfügung stellt. Mit 
diesem Geld sollen vor allem die Lohn-
kostenzuschüsse und die Coaching-Maß-
nahmen finanziert werden. 

Unter den Personen, die seit Längerem 
ohne Beschäftigung sind, seien Kompe-
tenzen vorhanden, die in der Region vor 
dem Hintergrund des Fachkräftebedarfs 
dringend benötigt würden, sagt Christo-
pher Meier, Geschäftsführer im Geschäfts-
bereich Aus- und Weiterbildung der Indus-
trie- und Handelskammer zu Köln (IHK.) 
Allerdings in erster Linie dann, wenn sie 
für die Unternehmen passgenau qualifi-
ziert würden. Der Schwerpunkt müsse da-
bei auf abschlussorientierten bzw. berufs-
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anschlussfähigen (Teil-)Qualifikationen 
liegen. Entsprechende Ansätze seien viel-
versprechend (s. Interview mit Jobcenter-
Geschäftsführer Olaf Wagner zum The-
ma „Kölner Bildungsmodell“, Seite 29 ff.). 

Christopher Meier sowie der Hauptge-
schäftsführer der Handwerkskammer zu 
Köln, Dr. Ortwin Weltrich, glauben so-
gar, dass nur eine abgeschlossene Berufs-
ausbildung die dauerhafte Integration in 
den Arbeitsmarkt gewährleisten kann. Ar-
beitsstellen für Helfer werden nach ihrer 
Einschätzung an Bedeutung verlieren. Im 
Hinblick auf den künftigen Fachkräfte-
bedarf seien die Berufsfelder Bauhaupt- 
und Baunebengewerbe (einschließlich 
Holz), Metallgewerbe, Logistik, Handel 
und Gastronomie für systematische zer-
tifizierte Teilqualifikationen bis hin zu 
einem Berufsabschluss geeignet. 

Sie sprechen damit das im Rahmen des 
Bündnisses für Arbeit mit dem Jobcenter 
entwickelte „Kölner Bildungsmodell“ an. 
Die Teilnehmenden werden über AVGS 
(Aktivierungs- und Vermittlungsgut-
scheine) und Bildungsgutscheine geför-
dert. Es handelt sich um einen modularen 
Ansatz. Die Teilnehmenden erwerben bei 
Arbeitgebern des ersten Arbeitsmarktes 
über einen längeren Zeitraum von den 
Kammern zertifizierte Teilqualifikati-
onen, die im Idealfall bis zu einem voll-
wertigen Berufsabschluss führen können. 
Die Erfolge, die man bisher im Rahmen 
des „Kölner Bildungsmodells“ erzielt hat, 
stimmen Dr. Ortwin Weltrich optimis
tisch. Inzwischen haben die ersten Teilneh-
mer ihre Gesellenprüfungen bestanden, 
im Juli 2017 erhielten rund 50 Teilneh-
merinnen und Teilnehmer ihr Zertifikat 
für bestandene Ausbildungsbausteine. 
Für Christopher Meier ein Beleg dafür, 

dass sich die Zusammenarbeit im Netz-
werk der Arbeitsmarktpartner in Köln 
äußerst erfolgreich gestaltet. „Eine eng 
verzahnte Kooperation ist bei der Inte-
gration von Menschen, die es schwerer 
haben – beispielsweise, weil sie seit Län-
gerem ohne Beschäftigung sind –, aber 
auch notwendig.“

Nichtsdestotrotz sprechen sich sowohl die 
städtische Beschäftigungsförderung also 
auch die Bildungsträger für eine dauer-
hafte öffentliche Förderung eines zwei-
ten Arbeitsmarktes aus. Allein wenn man 
sich die Dimension der Möglichkeiten der 
Stadt ansehe – durch das neue Kommu-
nale Beschäftigungsförderungsprogramm 
können ca. 150 bis 200 Personen geför-
dert werden, dem stehen zurzeit rund 
22.000 langzeitarbeitslose Menschen in 
Köln gegenüber – sei eine umfangreiche 
Förderung durch Bundesmittel unbedingt 
wünschenswert. 

Sigrid Gramm ist sich sicher: „Wenn man 
Größenordnungen erreichen will, die 
dann auch eine angemessene Wirkung in 
der Gesellschaft entfalten, wird das ohne 
eine Bundesfinanzierung oder eine andere 
Fokussierung der Mittel, die im Einglie-
derungstitel ja durchaus vorhanden sind, 
vielleicht auch durch eine andere Ausge-
staltung der Arbeitsförderrichtlinie, nicht 
gelingen.“ Und weil die Wettbewerbsneu-
tralität dann dadurch hergestellt wäre, 
dass jeder Arbeitgeber in Deutschland 
die Hilfe für diesen Personenkreis nutzen 
könnte, hätte sich nach Meinung von Si-
grid Gramm auch endlich die leidige Dis-
kussion über Wettbewerbsneutralität und 
Zusätzlichkeit erledigt. 



29G.I.B.INFO   3  17  

ZIELGRUPPENINTEGRATION

Das Kölner „Stadtverschönerungsprogramm“ und „Win-Win“ für Köln verknüpfen kommunale Investiti-
onen mit arbeitsmarktpolitischen Instrumenten zur Beschäftigung, Qualifizierung und Integration in den 
ersten Arbeitsmarkt. Zugleich wird mithilfe der Programme das Stadtbild der nordrhein-westfälischen Wirt-
schafts- und Kulturmetropole verschönert. Warum genau das dort funktioniert, erläutert Olaf Wagner, Ge-
schäftsführer des Jobcenters in Köln, in diesem Interview.

rund 220 Euro Fallpauschale für den Träger, 400 Euro 
pro Teilnehmenden und Monat für Qualifizierung.

G.I.B.: Welche Bedeutung haben diese Programme 
quantitativ für das Jobcenter? 
Olaf Wagner: Alles in allem sind 118.000 Kölne-
rinnen und Kölner auf SGB II-Leistungen angewie-
sen. Köln-weit gibt es insgesamt rund 1.500 AGH-
Plätze. Zurzeit haben wir rund 100 bewilligte Plätze 
im Stadtverschönerungsprogramm. – Wenn man nur 
diese Zahlen betrachtet, könnte man sagen: ein Trop-
fen auf den heißen Stein. Das ist insofern falsch, als 
diese 100 Teilnehmenden durch die Stadt co-finan-
ziert werden und wir dadurch die Möglichkeit ha-
ben, im Rahmen von AGH nicht nur zu beschäfti-
gen, sondern auch zu qualifizieren. Natürlich würden 
wir uns davon mehr wünschen. Aber da muss man 
realistisch bleiben. Es muss die entsprechende Ar-
beit vorhanden sein, ein Co-finanzier usw. Insofern 
haben diese 100 Stellen eine besondere Bedeutung 
und sind in unserer Geschäftspolitik durchaus eine 
relevante Größe.

G.I.B.: Sie stellen den Qualifizierungsaspekt in den 
Vordergrund. Schicken Sie einen anderen Personen-
kreis in das Stadtverschönerungsprogramm als in 
die konventionellen AGH?
Olaf Wagner: In die Stadtverschönerungsprogramme 
werden natürlich Menschen gebracht, bei denen nach 
unserer Prognose die Wahrscheinlichkeit, dass sie 
eben durch diese Qualifizierung in einen Beruf ein-
münden, erhöht wird. Ich grenze es zu den allgemei-
nen AGH ab. Dort ist es häufig noch so, dass wir sa-
gen: die Tagesstruktur tut dem Teilnehmenden gut. 
Wenn man so will, hat die allgemeine AGH sehr viel 
damit zu tun, sozial zu integrieren, dem Menschen 
durch Arbeit Wertschätzung und Struktur zu vermit-
teln und darauf mögliche berufliche Integrationsan-

„Ich halte Arbeitsgelegenheiten und 

Qualifizierung für zwei Seiten einer 

Medaille.“ 

G.I.B.: An welchen Schnittstellen ist das Kölner Job-
center in die kommunalen Beschäftigungsprogramme 
eingebunden?
Olaf Wagner: Es gibt zwei zentrale Schnittstellen. 
Die eine ist der Personenkreis. Er rekrutiert sich aus 
SGB II-Leistungsempfängerinnen und -empfänger – 
damit ist das Jobcenter mit im Boot, auch in der Fi-
nanzierung. Im Stadtverschönerungsprogramm und 
bei „Win-Win für Köln“ wird mit Arbeitsgelegen-
heiten (AGH) gearbeitet. Insofern ist das Jobcenter 
Köln seit vielen Jahren mit Menschen, Geld und ei-
nigem sonstigen Input an den Programmen beteiligt.

Was ich an Win-Win und dem Stadtverschönerungs-
programm interessant finde, ist, dass diese Programme 
von der Idee her eigentlich die ursprünglichste Form 
der Integrationsjobs darstellen. In Köln waren wir 
stolz darauf, AGH und Qualifizierung zu kombinie-
ren – ich bin nach wie vor ein Verfechter dieser Idee –, 
aber das wurde gesetzlich untersagt. 

Im Stadtverschönerungsprogramm und bei Win-Win 
hat sich die Idee erhalten, Menschen, die weit vom 
Arbeitsmarkt entfernt sind, in eine Tagesstruktur 
und eine wertschätzende Beschäftigung zu bringen, 
aber ihnen darüber hinaus berufliche Qualifikati-
on an die Hand zu geben. In den meisten anderen 
Integrationsjobs geht das gar nicht mehr. Ich aber 
halte AGH und Qualifizierung für zwei Seiten ei-
ner Medaille. 

G.I.B.: Welche Kosten trägt das Jobcenter genau und 
wie hoch ist die Summe?
Olaf Wagner: Als finanzielle Ressource bringt das Job-
center die Maßnahmenkosten und die Mehraufwands
entschädigungen – das sind diese rund 1,30 Euro pro 
Arbeitsstunde – ein. Die Gesamtsumme liegt bei knapp 
400.000 Euro. Sonstige Kosten, die die Stadt trägt, sind: 
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strengungen langfristig aufzubauen. Das Stadtver-
schönerungsprogramm hat für uns dagegen einen 
ganz klaren beruflichen Bezug, es soll als Brücke in 
den Arbeitsmarkt dienen. Es besteht leider immer die 
Gefahr, dass AGH als so etwas wie eine Maßnahme 
aus „Rudis Resterampe“ missverstanden wird. Da-
mit zerstöre ich ein sinnvolles Instrument des SGB II. 

G.I.B.: Die kommunale Beschäftigung kann in Köln 
auf eine lange Geschichte zurückblicken. Was macht 
die besondere Qualität aus?
Olaf Wagner: Ein große Stärke in Köln ist, dass hier 
vorausschauend agiert wurde, weil man erkannt hat, 
dass Arbeitsmarkt und Sozialpolitik zusammengehö-
ren und sich frühzeitig mit der Verbindung der zwei 
Säulen – damals noch Sozialamt und Arbeitsamt – 
beschäftigt hat. Man ist das nicht nur organisato-
risch angegangen, sondern über Maßnahmen, über 
Träger, über die gemeinsame Idee. Und die trägt in 
Köln nach wie vor. Ein zentrales Bindeglied ist für 

mich das SGB II, das ich, auch wenn das nicht po-
pulär ist, gerne gegen Kritik verteidige. Nicht, weil 
es die denkbar beste Lösung ist, aber weil es die-
se typisch deutschen Zuständigkeitshürden auflöst.
In dieser Stadt ist es also gelungen, dass Arbeits
agentur bzw. Jobcenter und Stadt zusammenarbei-
ten, entsprechende Strukturen gefunden wurden und 
vor allen Dingen auch eine Haltung zueinander ent-
wickelt haben. Neben dem Stadtverschönerungspro-
gramm gibt es viele andere Dinge wie kommunal-
flankierende Leistungen, die im Jobcenter verwaltet 
werden – einmalig in dieser Republik. Das ist, trotz 
der nicht einfacher gewordenen Rahmenbedingungen 
in Deutschland, unser Alleinstellungsmerkmal.

G.I.B.: Nun gibt es Kritiker des SGB II, die sagen, 
dass selbst bei sich gut entwickelnder Konjunktur 
ein verfestigter Sockel von Langzeitarbeitslosigkeit 
bestehen bleibt. Woran liegt es, dass sich nicht – sagen 
wir – 1.500 AGH mit einer echten Qualifizierung 
realisieren lassen?
Olaf Wagner: Selbstverständlich gibt es am SGB II 
viel zu kritisieren. Das fängt mit der Frage an: Ist der 
Mensch mit den Leistungen ausfinanziert oder lie-
gen sie unterhalb des Existenzminimums? Ist es ge-
recht, dass Menschen 30 Jahre gearbeitet haben und 
so schnell ins SGB II fallen? Das sind wichtige ge-
sellschaftliche Debatten, die geführt werden müssen. 
Aber: Jeden, der das SGB II massiv kritisiert, lade 
ich sehr herzlich ein, sich einmal anzusehen, wie die 
Menschen zu uns kommen, mit welcher Problemla-
ge, mit welcher Motivation, mit welcher Lebensge-
schichte. Auch das gehört für mich zu den Rahmen-
bedingungen. Die spannende Frage ist, ob ich das 
akademisch, wissenschaftlich löse oder ob es ver-
einfachte Zugänge braucht. Dazu gehört für mich 
die AGH. Aber auch da geht es um Rahmenbedin-
gungen. AGH sind ja rechtlich eigentlich nur kon-
form, wenn man Arbeit „spielt“. Wenn jemand in ei-
ner AGH als Hilfshausmeister arbeitet, darf er noch 
nicht mal eine Glühbirne wechseln. Das ist eine Rah-
menbedingung, die ist grotesk. Ich glaube nicht da-
ran, dass ein „dritter Arbeitsmarkt“, wenn er klug 
geplant und gut beobachtet wird, tatsächlich einen 
wirtschaftlichen Schaden herbeiführen würde. 

G.I.B.: Wer müsste sich bewegen, damit man das 
umsetzen könnte?
Olaf Wagner: Am Ende des Tages die Politik.

G.I.B.: Wäre es ein denkbares Modell, AGH bei 
Unternehmen des ersten Marktes durchzuführen?
Olaf Wagner: Warum nicht eine AGH angesiedelt 
bei der Handwerkskammer, die dann die Verteilung 
übernimmt. Aber ich bin nicht naiv. Ich kenne die 
Probleme. Rechtlich ist das natürlich momentan aus-

Das Stadtverschönerungsprogramm hat für 

uns einen ganz klaren beruflichen Bezug, es 

soll als Brücke in den Arbeitsmarkt dienen.

Olaf Wagner, Geschäftsführer 

Jobcenter Köln
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geschlossen. Ich will keinem schaden, keinem Hand-
werker die Butter vom Brot nehmen, aber der ver-
zweifelte Versuch dieser Scheinbar-Trennung, will 
sagen, AGH weit, weit weg von echter Arbeit funk-
tioniert nicht – warum dann nicht diese sauber zu-
sammenführen?

G.I.B.: Trotzdem funktioniert es in Köln irgendwie. 
Wie genau?
Olaf Wagner: Meine allgemeine Kritik ist für den Fall 
der Stadt Köln sehr ungerecht. Hier haben wir den 
klassischen rheinischen Weg gefunden: Man redet 
miteinander. Es gibt den sogenannten „Arbeitskreis 
Zusätzlichkeit“, ein Unterausschuss unseres Beirates, 
bestehend aus Handwerk, Gewerkschaftsvertretung, 
IHK, Gesamtpersonalrat der Stadt und dem wirt-
schaftspolitischen Sprecher einer Ratsfraktion. Mit 
diesem Arbeitskreis führen wir ein sehr aufwändiges 
Verfahren durch, auf das sich die arbeitsmarktlichen 
Player der Stadt aber auch einlassen. Jede einzelne 
AGH wird diesem Arbeitskreis vorgestellt und dis-
kutiert, – und zwar im Detail: Wer führt sie durch? 
Wie viele Stunden? Was muss der Teilnehmende ma-
chen? Wo ist die Einsatzstelle? Wo sind die Grenzen? 
Dieses Vorgehen hat einen Riesen-Vorteil: Danach ist 
– solange wir uns in diesem Rahmen halten – Frie-
den und niemand hat das ungute Gefühl, dass AGH 
am Ende doch den Betrieben schadet. Einen solchen 
Arbeitskreis gibt es in anderen Kommunen meines 
Wissens nicht. Er ist eine Kölner Besonderheit und 
die Antwort auf Ihre Frage, warum es in der Dom-
stadt funktioniert.

G.I.B.: Es gäbe noch die Möglichkeit, die Menschen 
im Rahmen von AVGS (Aktivierungs- und Vermitt-
lungsgutschein) oder FbW (Förderung der beruflichen 
Weiterbildung) zu qualifizieren. Oder gibt das der 
Eingliederungstitel nicht her? 
Olaf Wagner: Das Geld, das wir in Win-Win stecken, 
ist aus demselben Titel. Ich könnte es morgen für FbW 
(berufliche Fortbildung) oder AVGS (Aktivierungs- 

und Vermittlungsgutscheine)verwenden. Wir wollen 
aber nicht auf AGH verzichten, weil wir uns an den 
Möglichkeiten der Menschen ausrichten. Man muss 
offen darüber reden dürfen, dass eine nicht geringe 
Zahl von SGB II-Leistungsbeziehenden erst einmal 
nicht in der Lage ist, in eine unserer vielen guten FbW 
einzumünden und einen beruflichen Abschluss zu er-
werben, auch nicht in der Lage ist, über einen Akti-
vierungsgutschein etwas FbW-Ähnliches zu machen. 
70 Prozent der Kölner SGB II-Leistungsbeziehenden 
haben keinen Schul- oder keinen Berufsabschluss. Ca. 
38 Prozent der FbW werden abgebrochen. Ein Ab-
bruch ist immer auch ein stückweit ein Versagen un-

sererseits. Die Menschen erleben einen Rückschlag 
und sie werden sie danach so schnell nicht mehr für 
eine Qualifizierung gewinnen können. 

Wir senken die Abbruchquote gerade, indem wir 
Hürden abbauen und FbW-Bildungsträger andere 
Curricula schreiben, die mehr auf die Person einge-
hen. Wir brauchen aber verschiedene Einstiegsmög-
lichkeiten in die berufliche Bildung – und deshalb 
ist für mich AGH unverzichtbar. Selbst AGH ohne 
Qualifizierung, weil ich damit den Einstieg für viele 
Menschen besser hinbekomme. 

Im Rahmen des Bündnisses für Arbeit haben wir in 
Köln ein Programm entwickelt, das in genau die glei-
che Richtung geht. Es nennt sich „Kölner Bildungs-
modell“. Finanziert über AVGS verfolgt es einen mo-
dularen Ansatz. Der Grund: Die Leute haben Angst 
davor, drei Jahre lang in eine Ausbildung zu gehen, 

Wenn jemand in einer AGH als Hilfshaus-

meister arbeitet, darf er noch nicht mal eine 

Glühbirne wechseln. Das ist eine Rahmen-

bedingung, die ist grotesk. 
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auch Angst vor der Berufsschule. Hier sind die Hür-
den auf drei, vier Monatsabschnitte heruntergezo-
gen. Man wird also im Rahmen eines Moduls aus-
gebildet, zum Beispiel im Bereich Lager/Logistik, im 
Verkauf oder im Sicherheitsgewerbe, macht Prakti-
ka bei einem echten Arbeitgeber, erhält am Ende ein 
Zertifikat von der IHK oder HWK und entscheidet 
danach, ob man weitermachen will. Das Interessante 
dabei: Es nehmen Menschen teil, die wären niemals 
in eine andere Bildungsmaßnahme gegangen. Wir 
haben eine ziemliche Fehleinschätzung hingelegt, als 
wir vorab überlegt haben, ob es denn gelingen wird, 
sie nach zwei, drei Modulen in Arbeit zu vermitteln. 
Wir integrieren niemanden nach zwei, drei Modulen, 

weil danach ganz einfach keiner aussteigt. Wer ein-
mal in dem Programm ist und Erfolg hat, der bleibt 
auch drin, bis er oder sie tatsächlich die Vollausbil-
dung hat. Das nenne ich „bedarfsorientiert“.

G.I.B.: Wie reagieren die Arbeitgeber auf die Zertifikate?
Olaf Wagner: IHK und HWK stehen dahinter. Es ist 
eine Vollausbildung im Rahmen des Berufsbildungs-
gesetzes, völlig gleichgestellt mit einer normalen Be-
rufsausbildung. Und so reagieren die Arbeitgeber auch 
darauf. Die Praktika im Rahmen des Programms ha-
ben einen gewissen „Klebeeffekt“. Die meisten In-
tegrationen in Arbeit laufen in den Praktikumsbe-
trieben. Auch hier ist der Umfang nicht riesig. Wir 
sprechen über 20, 30 bis 50 Personen, die das pro Jahr 
durchlaufen. Aber auch das werten wir als Erfolg.

G.I.B.: Für das Instrument AGH im Rahmen des 
Stadtverschönerungsprogramms werden die Teil-
nehmenden vorab vom Jobcenter gezielt ausgewählt, 
sie werden im Rahmen der AGH in realen Projekten 
eingesetzt und qualifiziert, trotzdem münden nur 
zehn Prozent von ihnen in den ersten Arbeitsmarkt 
ein. Ist das nicht zu wenig? 
Olaf Wagner: Bei der Auswahl achten wir schon 
darauf, dass niemand zugewiesen wird, der heute, 
morgen oder in drei Monaten in Arbeit kommt. Wir 
werden keine Leute auswählen, die auch in FbW ge-
hen könnten. Da findet ein umgekehrter Matching-
Prozess statt. Wir wählen Menschen aus, von de-
nen wir denken, dass ihnen das gut tun würde. Und 
sie sehen einen grundentspannten Jobcenter-Ge-
schäftsführer vor sich, wenn er hört: zehn Prozent 
Übergänge in den ersten Arbeitsmarkt aus AGH. 
Ich sage, das ist viel, ich wäre auch mit einer fünf-
prozentigen Integrationsquote aus AGH zufrieden. 
Immer gesetzt den Fall, die Träger geben ihr Bes
tes bei der Integration und meine Leute treffen die 
richtige Auswahl. 

Ich sehe das so, weil ich zutiefst davon überzeugt 
bin, dass das Jobcenter, das SGB II, nicht nur ei-
nen beruflich integrativen Auftrag hat, sondern – 
das steht im Paragrafen 1 des Gesetzes klipp und 
klar drin – auch einen sozial integrativen Auftrag. 
Die Integration in Arbeit ist mein Ziel. Aber wenn 
das nicht gelingt, habe ich einen zweiten Auftrag 
– und das ist, den Menschen eine Form von Wür-
de zu geben. 

Das ist deshalb so wichtig, weil wir uns mit dem 
SGB II vom Bundessozialhilfegesetz verabschiedet ha-
ben. Nach uns kommt nichts mehr. In unserer hoch-
technisierten Gesellschaft, die mit Volldampf auf die 
Arbeitswelt 4.0 zusteuert, gibt es eine Menge Men-
schen, die aus verschiedensten Gründen nicht mit-
halten. Da bin ich froh, Maßnahmen wie Beschäf-
tigungsförderungsprogramm oder AGH zu haben, 

Einen „Arbeitskreis Zusätzlichkeit“ gibt es in 

anderen Kommunen meines Wissens nicht. 

Er ist eine Kölner Besonderheit und die 

Antwort auf Ihre Frage, warum es in der 

Domstadt funktioniert.
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die diesen Menschen zumindest für einen gewissen 
Zeitraum Struktur und Würde geben. Wenn sie in 
Arbeit vermittelt werden, ist das toll; das muss aber 
nicht mein Wertmaßstab sein.

G.I.B.: Welche Möglichkeiten der Weiterentwicklung 
sehen Sie für das Stadtverschönerungsprogramm und 
Win-Win für Köln?
Olaf Wagner: Aus Sicht des Jobcenters ist es wich-
tig, dass wir auch diese Maßnahmen viel stärker 
miteinander verzahnen, in eine Förderlogik oder 
in eine Förderkette setzen. Das könnte heißen, dass 
das Stadtverschönerungsprogramm nicht als iso-
lierte gute Maßnahme zur Verfügung steht, sondern 
dass diese Maßnahme der erste oder zweite Teil ei-
ner Förderkette ist, auf die das Kölner Bildungsmo-
dell folgt oder andere Dinge. 

Ein allgemeines Problem der Jobcenter ist: Sie ha-
ben ein viel zu großes Portfolio an Maßnahmen 
mit zu vielen Schnittmengen und zu wenig Vernet-
zung. Mein Wunsch ist, dass wir uns da weiterent-
wickeln. Das neue Kölner Beschäftigungsförderungs-
programm wäre dafür ideal. Wir dürfen uns nicht 
freuen, dass wir jemanden für zwei Jahre in diesem 
Programm unterbringen, sondern wir müssen uns 
zusätzlich Gedanken machen, wie er dort herausge-
hen soll, was wir als Erfolg betrachten und welche 
Wege es danach gibt. 

G.I.B.: Die Stadt Köln nimmt aktuell viel Geld in die 
Hand, um seine Beschäftigungsförderung weiter zu 
entwickeln. Wenn Sie einen Wunsch äußern könnten: 
Wofür soll die Stadt das Geld konkret ausgeben?
Olaf Wagner: Es ist ja so, dass das nicht unabge-
stimmt geschieht. Dieser Stadt steht ein eigenes Be-
schäftigungsförderungsprogramm gut zu Gesicht 
– aus ganz vielen Gründen – zum Beispiel, weil die 
Stadt hohe Summen für die Mieten von SGB II-Leis
tungsbeziehenden aufbringt. Und auch, weil es diese 
Form von Beschäftigungsförderung in unserem brei-
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ten Portfolio so nicht gibt. Es war mein Wunsch, das 
Geld an dieser Stelle zu investieren. Ich glaube auch, 
dass sich das für die Stadt rechnet. 

Darüber hinaus habe ich den Wunsch, dass alle Ak-
teure, beginnend bei der Politik, stärker als bisher er-
kennen, dass Arbeitsmarktpolitik und Sozialpolitik 
weiter verzahnt gehören, wenn ich langzeitarbeitslo-
se Menschen erreichen will. Die Zusammenführung 
von Bund und Kommune in der Idee der Jobcenter 
war ein guter Ansatz.

Mein Gefühl ist, dass sich viele Verantwortliche auf 
die Position zurückziehen: Für die Arbeitsmarktpoli-
tik haben wir ja die Jobcenter oder die Arbeitsagen-
tur. Aber: Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik sind auch 
ein ur-kommunales Thema. Ich behaupte, SGB II-Ar-
beitslosigkeit ist vielfach anders als SGB III-Arbeits-
losigkeit eine regional begrenzte, eine kommunale Ar-
beitslosigkeit. Entweder finde ich für die Menschen 
hier in dieser Stadt und dem Umland Arbeit oder sie 
bleiben arbeitslos. 
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Mitte des Jahres 2016 hat die Krefelder Großwäscherei Holterbosch GmbH eine 

Integrationsabteilung mit 10 Arbeitsplätzen für Menschen mit einer Behinde-

rung eingerichtet. Die Idee entstand, als Logistikwege bei der Behandlung von 

Wäsche optimiert werden sollten. Das Unternehmen entwickelte eine Maschi-

ne, die sich auf die Beschäftigten einstellt und nicht andersrum – ganz im Sinne 

einer sozialverträglichen Technikgestaltung in der Industrie 4.0. Damit ist die 

Holterbosch GmbH eines von über 200 wirtschaftlich orientierten Unterneh-

men in NRW, in denen Menschen mit und ohne Behinderung dauerhaft zusam-

menarbeiten. Der Krefelder Arbeitgeber wird mit Mitteln aus der Landesiniti-

ative „Integration unternehmen!“ unterstützt.

Die Holterbosch GmbH ist ein Unterneh-
men mit Geschichte: 1929 von den Groß-
eltern des heutigen Geschäftsführers in 
„der Stadt wie Samt und Seide“ gegründet, 
wird die Wäscherei in dritter Generation 
geführt. Das Unternehmen beschäftigt 
186 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – 
einige von ihnen zählen seit Jahrzehnten 
zum Betrieb. Vor einigen Jahren richtete 
sich das Unternehmen neu aus, indem es 

sich auf Altenheime spezialisierte. Pro Tag 
werden rund 20 Tonnen Wäsche aus ver-
schiedenen Senioreneinrichtungen im Um-
kreis von 100 Kilometern gewaschen, ge-
trocknet, gemangelt und zusammengelegt. 

Die Wäscherei gliedert sich in die Bereiche 
der angelieferten Schmutzwäsche und 
auszuliefernder Sauberwäsche. Bei der 
Schmutzwäsche werden die sogenann-

Gelebte Inklusion in der Industrie 4.0.
Großwäscherei Holterbosch gründet Integrationsabteilung
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te Flachwäsche – wie Bett- und Frottee-
wäsche, Schürzen, Küchentücher etc. – 
und Bewohnerwäsche unterschieden. Sie 
werden jeweils in separaten Waschstraßen 
gewaschen und unterschiedlich behandelt. 
Insbesondere die Bewohnerwäsche erfor-
dert Aufmerksamkeit: Sie wird in einzel-
nen Säckchen bei Holterbosch abgegeben, 
und jedes Wäschestück hat ein eigenes Na-
mensschild. Durch das Einscannen der Na-
men und durch die sorgfältige Sortierung 
nach den Waschverfahren findet schließ-
lich jedes Kleidungsstück – frisch gewa-
schen, getrocknet, gebügelt und gelegt – 
wieder zu seinem richtigen Besitzer. Die 
Serviceleistungen umfassen neben der in-
dividuellen Versorgung eines jeden Bewoh-
ners auch die ganzheitliche Betreuung der 
Einrichtung sowie die Beratung der Alten-
pflege- und Wohneinrichtungen, sodass 
Prozesse optimal gestaltet werden können. 

Auf Tuchfühlung mit 
Schwerbehinderten

Die erfahrene Wäscherei wurde von ei-
ner diakonischen Einrichtung gebeten, 
für Altenheime eine Wäschereieinrich-
tung zu planen, in denen Menschen mit 
Behinderung beschäftigt werden sollten. 
„Für uns war das völlig neu. Wir haben 
uns durch den Consulting-Auftrag inten-
siv mit den Beschäftigten und ihren Nöten 
auseinandergesetzt und sehr viel über die 
berufliche Integration gelernt“, sagt Marc 
Holterbosch, Geschäftsführer der Wäsche-
rei. Damals entstand der erste Kontakt zu 
Michaela Pütz, die als Mitarbeiterin des 
Landschaftsverbandes Rheinland (LVR) 
Ansprechpartnerin für ihn ist. Sie hat das 
Krefelder Unternehmen später bei der Idee 
unterstützt, eine eigene Integrationsabtei-
lung im Rahmen der Landesinitiative „In-
tegration unternehmen!“ einzurichten. 

Der Anstoß zur Gründung einer Integra-
tionsabteilung kam durch den Wunsch 
nach Optimierung im eigenen Unterneh-
men. Die Prozesse der Behandlung von 
Wäsche sollten verbessert werden. „Wir 
haben uns gefragt: Wie können wir ein 
effizientes System aufbauen, das die Wä-
sche für die individuelle Kundenauslie-
ferung nach Namen sortiert“, sagt Marc 
Holterbosch. Zuvor wurde die Wäsche 
in Gitterwagen sortiert, was als mühse-
lig empfunden wurde und häufig zu Ver-
tauschungen führte. Ein Paternosterprin-
zip, bei dem sich die Wäsche wie an einem 
Fließband drehte und die Mitarbeiten-
den nicht mehr zu einzelnen Wagen lau-
fen mussten, brachte zwar Verbesserung, 
stieß jedoch an seine Grenzen: Wenn der 
Paternoster voll war, musste das gesamte 
System erst wieder entladen werden, be-
vor weitergearbeitet werden konnte. Hier-
bei ging wertvolle Zeit verloren. Ein Fern-
sehbeitrag brachte Marc Holterbosch auf 
eine mögliche Lösung: In einer Wissen-
schaftssendung wurde von einem Brief-
verteilzentrum berichtet, bei dem Briefe 
nach Bezirken kommissioniert wurden. 
Der Unternehmer fragte sich, ob nicht 
auch Wäsche nach einem ähnlichen Prin-
zip sortiert und zugeordnet werden könnte 
und entwickelte in Zusammenarbeit mit 
zwei Ingenieuren eine solche Maschine. 

Eine Maschine, die sich 
auf Menschen einstellt

Die erste Maschine installierte die Wä-
scherei in der Sommerpause. Aufgrund 
personeller Engpässe in der Urlaubszeit 
wurden Freunde und Bekannte gebeten, 
sie auszuprobieren. „Mit diesen völlig un-
erfahrenen Helfern konnten wir schnell 
erkennen, dass die Maschine tatsäch-
lich etwas taugte“, erklärt Marion Hol-

terbosch, die im Unternehmen für Tex-
tilprojekte zuständig ist: „Die Maschine 
ist so einfach, dass sie auch von Schwer-
behinderten bedient werden kann“. Nach 
der Beseitigung von „Kinderkrankheiten“ 
wurde die Anlage schließlich in der Inte-
grationsabteilung in Betrieb genommen.
Großwäschereien arbeiten in der Regel 
mit stark vernetzten und logistisch abge-
stimmten Systemen im Stil von Industrie 
4.0. „Mir geht es aber auch darum, dass 
die Arbeitsplätze ergonomisch gestaltet 
sind, damit sich die Beschäftigten nicht 
so häufig bücken müssen. Lange Wege 
sollten ebenfalls vermieden werden. Wir 
haben daher die Maschine so konstru-
iert, dass sie sich auf die Menschen ein-
stellt und nicht umgekehrt“, erklärt Marc 
Holterbosch. Selbst wenn jemand an der 
Maschine aufgrund einer Sehbehinderung 
nicht lesen kann und daher die Vorgaben 
des Assistenzsystems nicht versteht, ist 
die Sortierung durch den Austausch mit 
dem lesefähigen Nachbarn gewährleistet. 

Was wird gefördert? 

Das Land NRW fördert innerhalb der In-
itiative „Integration unternehmen!“ die 
Schaffung von Arbeitsplätzen für schwer-
behinderte Menschen und stellt bis zu 
20.000 Euro pro Arbeitsplatz sowie be-
ratende Leistungen zur Verfügung. Die 
Landschaftsverbände Rheinland (LVR) 
und Westfalen-Lippe (LWL) beteiligen 
sich mit eigenen Fördermitteln: Sie ge-
währen als Nachteilsausgleich Zuschüsse 
zu den Personalkosten. Diese Förderung 
besteht aus dem besonderen Betreuungs-
aufwand von 210 Euro pro Monat für je-
den betreffenden Arbeitsplatz sowie dem 
Beschäftigungssicherungszuschuss in 
Höhe von 30 % des Arbeitnehmerbrut-
togehaltes. Seit dem Jahr 2016 stellt auch 
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der Bund mit dem Programm „AlleImBe-
trieb“ Mittel für Investitionen und Perso-
nalkosten sowie berufliche Weiterbildung 
oder betriebliche Gesundheitsförderung 
zur Verfügung.

Integrationsunternehmen sind rechtlich 
selbstständige Unternehmen, die zwischen 
25 und im Regelfall bis zu 50 Prozent 
Menschen mit Behinderungen dauerhaft 
sozialversicherungspflichtig beschäfti-
gen. Gefördert werden auch rechtlich un-
selbstständige Integrationsabteilungen 
oder -betriebe in privatwirtschaftlichen 
Unternehmen oder bei öffentlichen Ar-
beitgebern, die in erheblichem Umfang 
Menschen mit Behinderungen beschäf-
tigen – wie bei der Holterbosch GmbH. 
Diese bekam die Förderzusage für knapp 
200.000 Euro für die Schaffung von 10 
Arbeitsplätzen und investierte das Geld 
in die neue Maschine. 

Persönliche Unterstützung

Michaela Pütz vom LVR begleitet die 
Gründung von Integrationsunternehmen 
und -abteilungen. Sie hilft den Unterneh-
men bei der Gewinnung von Informati-
onen unterschiedlichster Art und unter-
stützte auch die Holterboschs. „Es sind 
viele Fragen zu klären“, sagt sie. Welche 
Reha-Träger sind zuständig? Was sind 
die Anforderungen an die Arbeitsplätze? 
Wie geht man im Betrieb mit den Men-
schen um? Was müssen die Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter lernen? Welche 
arbeitsrechtlichen oder den Arbeitsschutz 
betreffenden Belange sind zu klären? Der 
LVR verfügt über einen technischen Be-
ratungsdienst, der Betriebe besucht und 
hinsichtlich Arbeits- und Gesundheits-
schutz kostenlos berät und unterstüt-
zende technische Hilfsmittel empfiehlt. 

Die geförderten Unternehmen erhalten 
außerdem Support bei Detailfragen wie 
Fragen zur Einrichtung barrierefreier Ar-
beitsplätze oder eines Brandschutzsystems, 
das auch Sehbehinderte oder Hörgeschä-
digte erreicht. 

In der Integrationsabteilung der Holter-
bosch GmbH arbeiten vor allem Gehör-
lose. Die Feuerwarnanlage wurde daher 
so umgebaut, dass nun jeder Gehörlose 

gang mit Kollegen, die nicht hören kön-
nen, vorbereiten“, sagt Marion Holter-
bosch. Auch zu diesem Thema hat der 
LVR das Unternehmen mit Informatio-
nen versorgt. Sie begrüßt eine solche all-
mähliche Vorgehensweise, bei der sich die 
Beschäftigten auf die neuen Kollegen mit 
Behinderung immer besser einstellen kön-
nen. „Und die Förderung beinhaltet ne-
ben der Beratung im Vorfeld auch die wei-
tere Begleitung während des Betriebes“, 
betont Michaela Pütz.

Herausforderung Personal-
akquise

„Eine wesentliche Frage war für uns am 
Anfang, welche Menschen überhaupt für 
die Arbeit bei uns geeignet sind und vor 
allem: Wie sprechen wir schwerbehinderte 
Menschen an, sodass sie sich bei uns be-
werben?“, berichtet Marion Holterbosch. 
Sie meldete die offenen Stellen zunächst 
der Agentur für Arbeit und erhielt darauf-
hin erste Praktikumsanfragen. Darunter 
war auch die Bewerbung einer Gehörlo-
sen, die schließlich nicht nur ein Prakti-
kum absolvieren konnte, sondern auch 
anschließend eingestellt wurde. „Gehör-
lose kennen sich untereinander und ste-
hen in gutem Kontakt. So hatte das ei-
nen Schneeballeffekt und ist inzwischen 
ein Selbstläufer. Wir erhalten auch heute 
noch regelmäßig Bewerbungen von Ge-
hörlosen und Hörgeschädigten.“ 

Nach einem Jahr sind die zehn Arbeits-
plätze der Integrationsabteilung bei Hol-
terbosch fast vollständig besetzt. „Wir 
geben den Unternehmen in der Regel an-
derthalb Jahre Zeit für die Stellenbeset-
zung. Das ging wirklich sehr schnell“, 
bestätigt Michaela Pütz. „Als Unterstüt-
zung zur Stellenbesetzung empfehlen wir 

über einen Vibrationspiper ein Warnsi-
gnal empfängt. Auf dem Display des Pi-
pers erscheinen Meldungen. Das ist für die 
Wäscherei, in der aufgrund höherer Tem-
peraturen schnell ein Fehlalarm ausgelöst 
wird, vorteilhaft: Über die Textmeldung 
auf dem Display kann auch schnell eine 
Entwarnung geschickt werden. 

„Es war auch die Frage zu klären, wie 
wir unsere Mitarbeitenden auf den Um-

Marion Holterbosch (li.), zuständig für Textil-

projekte, und Michaela Pütz (re.) vom LVR
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die Kontaktaufnahme mit den Reha-Be-
raterinnen und Beratern der Agentur für 
Arbeit und vor allem zum Integrations-
fachdienst (IFD), der besonders nah an 
den Menschen ist“, so Pütz. 

Intensives Coaching

Für Angestellte, die aus einer Werkstatt 
für Menschen mit Behinderung (WfbM) 
kommen, ist ein intensives Job-Coaching 
am Arbeitsplatz möglich, um ihre beruf-
liche Integration langfristig und nachhal-
tig zu gestalten. „Wir empfehlen in jedem 
Fall eine allmähliche berufliche Integrati-
on und den Einstieg über Teilzeit, insbe-
sondere wenn es um Werkstattabgänger 
geht“, sagt Michaela Pütz. „So kann ge-
schaut werden, ob der Einzelne die Arbeit 
wirklich verrichten kann, ob er sich zu-
rechtfindet und auch ob der Arbeitsweg 
funktioniert.“ Da Marc Holterbosch eine 
Ausbildereignungsprüfung absolviert hat, 
kann er im Unternehmen in der Regel die 
arbeitsbegleitende Betreuung übernehmen. 

Darüber hinaus stehen aber auch eine 
Reihe weiterer Förderungen zur Verfü-
gung, wie zum Beispiel das Programm 
Aktion 5 der Landschaftsverbände Rhein-
land und Westfalen-Lippe. Es bietet ne-
ben Einstellungsprämien für die Arbeit-
geber auch unterstützende Hilfen für die 
schwerbehinderten Beschäftigten. Über 
dieses Programm hat die Holterbosch 
GmbH ein Jobcoaching für einen einzel-
nen Arbeitnehmer in Anspruch genom-
men, um ihn in seine Arbeit individuell 
einzuführen. Und über das Förderpro-
jekt AlleImBetrieb des BMAS werden 
Gebärdensprachkurse zur Verbeserung 
der Kommunikation für die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter untereinander 
bei Holterboschs finanziert.

Gut fürs Betriebsklima

Das gute Betriebsklima der Holterbosch 
GmbH hat sich durch die Integrations-
abteilung weiter verbessert. „Nach an-
fänglichen Berührungsängsten sind die 
Unsicherheiten verflogen“, schildert die 
Arbeitgeberin die Veränderung. Über die 
Gebärdensprachkurse haben die Mitarbei-
tenden zueinander gefunden. „Das Pro-
blem bestand weniger in der Kommuni-

kation mit den Gehörlosen als vielmehr 
in der Haltung der anderen Beschäftigten 
gegenüber den Behinderten“, sagt Marion 
Holterbosch. Diese hat sich positiv ent-
wickelt. Den Durchbruch für die Akzep-
tanz der Gebärdensprachkurse brachte 
eine Betriebsfeier, auf der einer der ge-
hörlosen Beschäftigten mit seiner Aus-
gelassenheit und Offenheit für Stimmung 
sorgte. „Hier ist einfach der Funke über-

gesprungen. Einige entwickelten daraufhin 
das Interesse an der Gebärdensprache, um 
besser mit den gehörlosen Kollegen kom-
munizieren zu können“, so Marion Hol-
terbosch. Aktuell nehmen zehn Beschäf-
tigte an den Kursen teil und werden auch 
die Folgekurse belegen. 

Die Kurse haben einen weiteren posi-
tiven „Nebeneffekt“: Beschäftigte aus 
verschiedenen Hierarchieebenen, Helfer 

wie Führungskräfte, lernen gemeinsam 
etwas Neues. Das hat das Miteinander 
und die gute Stimmung noch verbessert. 
„Wir fragen uns auch immer zwischen-
durch gegenseitig ab, weil wir die Gesten 
ja nicht wie Vokabeln aufschreiben und 
lernen können“, so Marion Holterbosch. 
Plakate wurden mit wichtigen Gebärden 
ausgehängt, sodass auch Kollegen, die 
nicht an Sprachkursen teilnehmen, Berüh-

ÜBERBLICK FÖRDERMÖGLICHKEITEN 

 � Integration unternehmen! Das Land Nordrhein-Westfalen gewährt sogenannten Integrati-

onsunternehmen, -betrieben oder -abteilungen einen Zuschuss von bis zu 20.000 Euro pro 

geschaffenen Arbeitsplatz. Das Land stellt jährlich rund 2,5 Millionen Euro zur Verfügung.  

�Die Landschaftsverbände Rheinland und Westfalen-Lippe beteiligen sich mit eigenen För-

dermitteln. Sie gewähren als Nachteilsausgleich Zuschüsse zu den Personalkosten. Die 

reguläre Förderung besteht aus dem besonderen Betreuungsaufwand (210 Euro/pro Monat 

für jeden betreffenden Arbeitsplatz) sowie dem Beschäftigungssicherungszuschuss (30 % 

des Arbeitnehmerbruttogehaltes).

 � Aktion 5 – das Programm der Landschaftsverbände bietet Anreize zur Einstellung von 

schwerbehinderten Menschen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt sowie individuelle För-

dermöglichkeiten zur Stabilisierung von Arbeits- und Ausbildungsverhältnissen. Es handelt 

sich um Einstellungsprämien, Ausbildungsprämien oder Lohnkostenzuschüsse für Arbeit-

geber sowie Vorbereitungs- oder Integrationsbudgets für schwerbehinderte Menschen.

 � Übergang 500plus mit dem LVR-Kombilohn – ein zusätzlicher Zuschuss in Höhe von 30 % 

zum Arbeitnehmerbruttolohn für Arbeitsplätze von Werkstattwechslern oder Förderschul-

abgängerinnen und -abgängern in einem Integrationsprojekt.

 � AlleImBetrieb – ein Förderprojekt des BMAS, über das die Integrationsämter Investitionen 

und Personalkosten sowie Weiterbildungen fördern können (z. B. Gebärdensprachkurse für 

Beschäftigte).
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rung damit haben. Das Interesse springt 
über: „Viele wollen zum Beispiel wissen, 
wie man ihren Namen in Gebärdenspra-
che überträgt.“ 

Eine weitere Errungenschaft ist die Dol-
metscherstunde. Sie dient dazu zu erfah-
ren, wie die Gehörlosen das Unternehmen 
sehen und wo sie Schwachstellen bzw. Ver-
besserungspotenzial erkennen. Regelmä-
ßig kommen sie schichtübergreifend zu 
einer anderthalbstündigen Gesprächsrun-
de mit der Geschäftsleitung zusammen. 
Ein Gebärdendolmetscher sorgt für die 
reibungslose Kommunikation. „Wir be-
sprechen in diesen Gesprächsrunden so-
wohl allgemeine Themen als auch ganz 
konkrete Probleme wie Arbeitseinsätze, 
Verständnisprobleme oder persönliche 
Dinge wie Schwierigkeiten bei der Woh-
nungssuche“, so Marion Holterbosch. 
Anfänglich noch monatlich, finden die 
Dolmetscherstunden nur noch quartals-
weise statt, da die Probleme deutlich ab-
genommen haben und der Gesprächsbe-
darf zurückgegangen ist. 

Echte Integration

Die neuen Arbeitskräfte von Holterbosch 
arbeiten in Früh- und Spätschicht, die 
meisten von ihnen in Vollzeit. Trotz des 
klaren Schichtbetriebes bestehen Mög-
lichkeiten der flexiblen Arbeitszeitgestal-
tung und im Einzelfall auch individuelle 
Regelungen. So hat ein Arbeitnehmer auf-
grund seiner Probleme eine besondere 
Einarbeitung erhalten und sein Arbeits-
beginn wurde so gelegt, dass er das Un-
ternehmen mit Bus und Bahn immer im 
Hellen gut erreichen konnte. Da er aber 
meist eine Stunde früher kam und lieber 
auf seinen Arbeitsbeginn wartete, als zu 
spät zu kommen, wird ihm nun erlaubt, 
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mit seiner Arbeitszeit zu beginnen, sobald 
er da ist. „Wir wollten ihn nicht dadurch 
verwirren, dass er seine Anreise anpas-
sen soll. Also haben wir den Arbeitsbe-
ginn angepasst“, so Marion Holterbosch.

Die Integrationsabteilung bildet – auch 
wenn das die Bezeichnung vermuten lie-
ße – keine eigene Abteilung, sondern die 
Mitarbeitenden sind im ganzen Unterneh-
men verteilt. „Das hat einen einfachen 
Grund: Wir achten darauf, dass sie meh-
rere Arbeitsplätze kennenlernen und an 
verschiedenen Stellen eingearbeitet sind. 
Sie beteiligen sich auch wie alle Beschäf-
tigten an der Job-Rotation“, sagt Ma-
rion Holterbosch. Damit vermeidet der 
Arbeitgeber, dass es als Benachteiligung 
empfunden wird, wenn eine Arbeitskraft 
mit Behinderung nur an einem einzigen 
Arbeitsplatz eingesetzt wird. „Das wird 
von den Beschäftigten geschätzt“, betont 
Marion Holterbosch. „Haben sich unse-
re Gehörlosen am Anfang untereinander 
vielleicht noch etwas wohler gefühlt, so 
sind sie mit der zunehmenden Integration 
in das Unternehmen entsprechend flexibel 
und offen geworden“, fasst sie zusammen. 

Mehr Verständnis füreinander

Die neuen Kollegen werden als Bereiche-
rung für den Betrieb empfunden: „Sie zei-
gen einen tollen Einsatz. Sie arbeiten sehr 
kontinuierlich, haben wenige Fehlzeiten 
und sind sehr zuverlässig.“ Das gleicht 
die etwas längere Arbeitszeit am Anfang 
aus. Auch der Prozess der Teambildung 
habe sich verbessert. Das Verständnis für 
die Probleme von Gehörlosen strahlt nun 
auch auf andere Bereiche aus: „Wir ver-
stehen unsere Kunden besser, die häufig 
ebenfalls Probleme mit der Kommunika-
tion haben“, so Marion Holterbosch. Ins-

gesamt ist das Thema „Gegenseitig ver-
stehen“ stärker ins Bewusstsein gerückt, 
was auch kulturelle und sprachliche Un-
terschiede einschließt. Mit 30 Nationen 
innerhalb der Beschäftigten bildet die Hol-
terbosch GmbH einen Querschnitt durch 
die Gesellschaft. 

Die neue Maschine bei Holterbosch, die 
zur Vereinfachung von Arbeitsabläufen 
entwickelt wurde, hatte nicht etwa zur 
Folge, dass sie den Menschen ersetzt oder 
Arbeitsplätze einspart. Durch ihren Ein-
satz kann das Unternehmen einen verbes-
serten Service mit einer sozialen „Hal-
tung“ verbinden. „Wir brauchen definitiv 
durch die Anschaffung neuer Technik 
mehr Mitarbeiter“, sagt Marc Holter-
bosch. Inzwischen wurde eine weitere 
Maschine angeschafft und weitere zehn 
geförderte Stellen zur Integration von 
Schwerbehinderten sind über die Landes-
initiative bewilligt worden. 
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Sich vom Büro aus per Mausklick über die verschiedenen Integrationsunter-

nehmen in seiner Region und die unterschiedlichen Unterstützungsangebote 

zu informieren, kann interessant sein, eindrücklicher ist es, sich vor Ort, an-

zuschauen, wie Menschen mit und ohne Behinderung in den Betrieben zu-

sammenarbeiten. Die G.I.B. bietet deshalb regelmäßig in Kooperation mit den 

Regionalagenturen und mit Unterstützung der Landschaftsverbände West-

falen-Lippe und Rheinland Bustouren zu Integrationsunternehmen an. Ende 

Juni 2017 ging es in den Kreis Borken und zwar zur Herbalind gGmbH in Rhe-

de, zum Sozialkaufhaus KARO und Café Henry der DRK gem. Integrationsbe-

triebe GmbH in Borken und zur Transfair Montage GmbH in Maria Veen/Reken.

sucher. Von ihm erfuhren sie zunächst 
einiges zur Entwicklung des Integrati-
onsunternehmens, das vor allem Wär-
me- und andere Kissen mit natürlichen 
Füllstoffen wie Kirschkernen, Raps-
samen, Dinkel usw. herstellt. Der Ur-
sprung der Herbalind gGmbH liegt im 
Jahr 2002. Damals entstand die Idee, 
Beschäftigungsmöglichkeiten für die Pa-
tienten der in Rhede ansässigen Psychi-
atrie zu schaffen. Dies wurde realisiert 
durch die Einrichtung eines sogenann-
ten Arbeitstrainings. Ziel war es, ihnen 
durch die Arbeit in dieser Einrichtung 
eine geregelte und dabei sinnvolle Tages-
struktur anbieten zu können. 

Auf der Basis des Arbeitstrainings ent-
stand die Idee, ein Integrationsunterneh-
men zu gründen. So wurde von einem 
Privateigner ein Unternehmen gekauft, 
welches Wärmekissen herstellte. Das Un-
ternehmen startete 2003 mit fünf Mitar-
beitern. Nach zehn Jahren wäre der Inte-
grationsbetrieb, auch bedingt durch eine 
Erkrankung des damaligen Geschäfts-
führers, fast zum Stillstand gekommen. 
In dieser Situation übernahm Willy Dal-
haus die Leitung. Ihm gelang es nicht nur, 
den Fortgang des Betriebes zu sichern, 
sondern ihn kontinuierlich auszubauen. 
So konnte der Umsatz verdreifacht, die 
Zahl der Beschäftigten auf derzeit 32 ge-
steigert werden. „Wir bewegen uns mitten 
im Markt, müssen uns dort behaupten und 
entsprechende Qualität produzieren“, ver-
deutlichte der Geschäftsführer. Dass das 
gelingt, beweist unter anderem die Tat-
sache, dass sehr große Unternehmen wie 
Lidl oder Rossmann zu den Herbalind-
Kunden gehören. 

Inklusives Arbeiten live erleben
Bustour führte zu Integrationsunternehmen im Kreis Borken

Seit 2012 finden die Bus-Touren statt, 
und zwar in OWL, MEO/Niederrhein, 
in der Emscher-Lippe Region, im Ber-
gischen Städtedreieck, in der Region 
Aachen, im Westfälischen Ruhrgebiet 
und, jetzt im Juni 2017, im Kreis Bor-
ken/Münsterland. Zielgruppe sind vor 
allem Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter von Institutionen, die sich mit der Ar-
beitsmarktintegration schwerbehinderter 
Menschen beschäftigen, beispielsweise 
bei Jobcentern, Agenturen für Arbeit oder 

Kammern, aber auch Vertreterinnen und 
Vertreter von Unternehmen oder Organi-
sationen, die mit dem Gedanken spielen, 
selbst ein Integrationsunternehmen oder 
eine Integrationsabteilung zu gründen. 

Die Tour im Juni dieses Jahres startete 
bei der Herbalind gGmbH in Rhede. In 
dem erst vor einem Jahr neu in Betrieb 
genommenen Gebäude in einem Gewer-
begebiet vor der Stadt wartete bereits Ge-
schäftsführer Willy Dalhaus auf die Be- Foto: Transfair Montage gGmbH, Elektroabteilung
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Dabei beträgt der Anteil der Mitarbei-
tenden mit Handicap 50 Prozent der Ge-
samtbelegschaft. Damit liegt er an der 
Obergrenze, denn Integrationsunterneh-
men beschäftigen in der Regel zwischen 
25 und 50 Prozent behinderte Menschen. 
Bei Herbalind habe sich das Verhältnis 
50/50 aber als am sinnvollsten und ef-
fektivsten herausgestellt, machte Willy 
Dalhaus den Gästen deutlich. 

Wurde früher die Produktion bei Her-
balind in der Zeit zwischen Februar und 
September heruntergefahren und in der 
Hauptumsatzzeit zwischen Oktober und 
Januar durch 450-Euro-Kräfte unter-
stützt, so wird in diesem Jahr zum ersten 
Mal durchproduziert. „Sonst sind die 
Stückzahlen, die die Kunden zum Ende 
des Jahres bestellen, zum Beispiel Kräu-
terkissen in der Weihnachtszeit, nicht 
mehr zu schaffen“, sagte der Geschäfts-
führer. Allein 160 Tonnen Kirschkerne 
werden im Jahr verarbeitet. Der Lager-
platzbedarf ist mittlerweile so groß, dass 
zusätzlich zu dem neuen Betriebsgebäu-
de 700 Quadratmeter am alten Standort 
dazugemietet werden mussten. 

„Sich mitten im Markt bewegen“ heißt 
bei Herbalind auch, dass man kreativ 
bleiben muss. So aktualisiert man alle 
zwei Jahre das Programm. Neu sind in 
diesem Jahr zum Beispiel mit Naturpro-
dukten gefüllte Plüschtiere für Kinder. 
Und auch die Vertriebskanäle werden be-
ständig weiterentwickelt. Die Werbein-
dustrie etwa ist ein relativ neuer Kanal. 
Sie verlangt zum Beispiel nach Wärme-
kissen mit Aufdrucken von Unterneh-
men, die diese dann als Werbegeschenke 
vertreiben. Auch einen eigenen Online-

Shop nutzt Herbalind mittlerweile zum 
Verkauf seiner Produkte und erzielt da-
mit zurzeit zehn Prozent seines Jahres-
umsatzes. 

Bei der Betriebsbesichtigung konnten 
sich die Teilnehmenden davon überzeu-
gen, dass die Menschen mit Behinderung 
– bei Herbalind vor allem Menschen mit 
psychischen Erkrankungen – in allen Ab-
teilungen, ob im Lager, in der Drucke-
rei, in der Näherei oder bei der Befül-
lung der Kissen – Seite an Seite mit den 
nicht behinderten Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern arbeiten. 

Zur Einarbeitung nutzt Herbalind die 
kostenlosen und auf die spezifischen Be-
hinderungen zugeschnittenen Angebote 
des Integrationsfachdienstes, zum Bei-
spiel für psychisch erkrankte und trau-
matisierte Menschen oder Menschen 
mit Hör- oder Sehbehinderung. Der In-

tegrationsfachdienst berät und unter-
stützt nicht nur die Menschen bei der 
Suche nach einem Arbeitsplatz, sondern 
auch die Arbeitgeber, die eine geeignete 
Arbeitskraft suchen. Er informiert über 
die Stärken und Schwächen des Bewer-
benden, vergleicht diese mit den Anfor-
derungen des Arbeitsplatzes und klärt 
über Zuschüsse und besondere Hilfen 
auf. Auch bei der Entwicklung einer neu-
en beruflichen Perspektive und bei der 
Suche, Durchführung und Nachberei-
tung von Betriebspraktika steht der In-
tegrationsfachdienst den Menschen mit 
Behinderung beratend zur Seite. Ist ein 
Arbeitsplatz gefunden, begleitet er den 
Menschen bei Bedarf bei der Tätigkeit 
an dem neuen Arbeitsplatz, steht auch 
bei Fragen zur Kommunikation und zur 
Mobilität zu Verfügung. 

In Kooperation mit dem LWL berät der 
Integrationsfachdienst Unternehmen bei 
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der Beantragung von Zuschüssen, wie 
beispielsweise zu finanziellen Leistungen 
bei außergewöhnlichen Belastungen am 
Arbeitsplatz, bei der Beantragung von 
Arbeitsassistenzen und bei der Klärung 
der Übernahme von Kosten für eine be-
hinderungsgerechte Gestaltung der Ar-
beitsplätze. 

Gutes Miteinander am Arbeits-
platz

Die Erfahrung bei Herbalind: Der be-
triebliche Alltag schweißt die Beschäf-
tigten schnell zusammen. Darüber hinaus 
arbeitet im Unternehmen eine Sozialar-
beiterin, die als Ansprechpartnerin für 
alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
zur Verfügung steht und zusätzlich da-
für sorgt, dass ein gutes Miteinander am 
Arbeitsplatz herrscht. 

Willy Dalhaus verschwieg aber nicht, 
dass ein Integrationsunternehmen durch-
aus mit gewissen Herausforderungen um-
gehen können muss. So müsse man bei 
bestimmten Beschäftigten mit Handicap 
von einem überdurchschnittlichen Kran-
kenstand ausgehen, etwa bei Menschen, 
die an Epilepsie leiden. Bei Herbalind 
gleicht man solche Ausfallzeiten durch 
450-Euro-Kräfte aus. Sie kommen auch 
nach wie vor in Zeiten mit Auftragsspit-
zen zum Einsatz. Der Arbeitsdruck stei-
ge in diesen Zeiten zwar – es fallen z. B. 
Überstunden und auch Samstagsarbeit an 
–, die meisten Beschäftigten mit Behin-
derung hielten dem Druck aber genauso 
stand wie die übrigen Mitarbeitenden. 
Sie seien sehr zuverlässig und motiviert. 
Grundsätzlich müsse aber niemand mehr 
arbeiten, wenn er es nicht schaffe.

Betrieb muss sich dem Rhythmus 
der Beschäftigten anpassen

Im Anschluss ging es für die Teilneh-
menden mit dem Bus weiter nach Bor-
ken, wo der Besuch des Sozialkaufhauses 
„KARO“ (Kaufhaus Rotes Kreuz) und 
des Café Henry, beides Integrationsbe-
triebe des Deutschen Roten Kreuzes, auf 
dem Programm stand. DRK-Vorstand 
Jürgen Puhlmann begrüßte die Gäste 
in der DRK-Geschäftsstelle in Borken, 
die auch Standort des Sozialkaufhauses 
und des Cafés ist. Hans-Jürgen Tekampe, 
Leiter des Café Henry, und Klaus Kuh-
mann, zuständig für Controlling, Qua-
litäts- und Personalmanagement infor-
mierten über die Arbeit in den beiden 
DRK-Integrationsbetrieben. 

Im KARO haben vier von fünf Mitarbei-
tenden eine Behinderung, im Café Hen-
ry arbeiten ebenfalls vier Menschen mit 
einer Behinderung. Auch hier werden 
die Mitarbeitenden mit Handicap in al-
len Betriebsbereichen eingesetzt. Jürgen 
Puhlmann berichtete, dass in der Regi-
on nahezu Vollbeschäftigung herrsche 
und dadurch viele Menschen mit Behin-
derung eine Stelle direkt im ersten Ar-
beitsmarkt fänden. Allerdings stellte er 
fest: „Viele haben vorher nicht gearbeitet. 
Das ist schon eine Herausforderung für 
die Unternehmen und die Mitarbeiter.“ 

Die Situation ist in beiden Integrations-
betrieben des DRK in Borken insofern 
speziell, als die Menschen mit Behinde-
rung bei ihrer Arbeit in direktem Kun-
denkontakt stehen. „Sie schaffen das, 
brauchen aber oft etwas länger“, ver-
deutlichte Klaus Kuhmann. Das aber, so 

Hans-Jürgen Tekampe, müsse ein solcher 
Betrieb und müssten auch die Kunden 
aushalten. Dabei sei ein Lernprozess zu 
beobachten gewesen. Waren einige Kun-
den anfangs manchmal wegen des lang-
sameren Tempos der Mitarbeitenden et-
was ungehalten, hätten sie mit der Zeit 
aber gelernt, damit umzugehen. Das, so 
Klaus Kuhmann, sei wichtig, denn: „Die 
Mitarbeiter mit Behinderung sollen das 
Gefühl haben, dass das ihr Betrieb ist, 
der sich ihrem Rhythmus anpasst und 
nicht umgekehrt.“

Davon, dass dabei gute Dienstleistungen 
und Angebote herauskommen, konnten 
sich die Teilnehmenden der Bustour bei 
einer Besichtigung des Sozialkaufhauses 
KARO, das mit einer sehr breiten An-
gebotspalette auf ca. 800 m² Verkaufs-
fläche von Second-Hand-Waren über 
Restbestände aus Betriebsaufgaben bis 
zu Neuwaren aufwartet, und bei einem 
delikaten Mittagssnack, den das Küchen-
team des Café Henry zubereitet hatte, 
überzeugen.

Umfangreiche Unterstützungs-
leistungen

Während der anschließenden Busfahrt 
nach Maria Veen/Reken, informierte Mi-
chael Veltmann vom LWL-Integrations-
amt Westfalen über die Förderangebote 
zur Gründung eines Integrationsunter-
nehmens. So können Integrationsunter-
nehmen zum Beispiel für neu geschaffene 
Arbeitsplätze für Menschen mit Behin-
derung sowohl laufende Zuschüsse zum 
Nachteilsausgleich erhalten als auch För-
dermittel, wenn Arbeitsplätze behinde-
rungsgerecht gestaltet werden sollen. Die 
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Agenturen für Arbeit stellen darüber hi-
naus Mittel für Probebeschäftigungen 
behinderter Menschen, Eingliederungs- 
und Ausbildungszuschüsse bereit.

Michael Veltmann machte deutlich, dass 
die zurzeit etwa 300 Integrationsunterneh-
men und -abteilungen in NRW auch dank 
dieser Leistungen erfolgreich am Markt 
agieren können. In einer Gesamtbetrach-
tung sei die Ausfallquote bei neu gegrün-
deten Integrationsunternehmen geringer 
als bei sonstigen Unternehmensneugrün-
dungen im marktwirtschaftlichen Kon-
text. Allerdings seien Integrationspro-
jekte dauerhaft auf laufende Leistungen 
zum Ausgleich von Produktivitätsnach-
teilen und zur Finanzierung der arbeits-
begleitenden Betreuung angewiesen, um 
in ihren Märkten bestehen zu können. 

Eis-Lounge als Integrations-
unternehmen 

Die Transfair Montage GmbH wurde 
bereits 1996 gegründet. Einziger Ge-
sellschafter ist die Josefs-Gesellschaft  
gGmbH, als Träger der Benediktushof  
gGmbH. Die Geschäftsführer Thomas 
Spaan und Jürgen Böbisch gaben den Bu-
stour-Teilnehmenden an einem improvi-
sierten Getränkestand an der neuesten 
Halle des Unternehmens zunächst Infor-
mationen zu Meilensteinen der Unter-
nehmensgeschichte: Ursprüngliches Ziel 
war der Aufbau einer Integrationsfirma 
im Bereich Zweiradmontage. Dieses Ziel 
wurde 1996 umgesetzt. Im Oktober 2001 
kam der Bereich Mechanische Bearbeitung 
(Metallbau) dazu. Im Februar 2008 erwei-
terte sich das Angebot um den Fachbereich 
Elektronische Steuerungen. Das wohl unge-

wöhnlichste Integrationsunternehmen der 
Transfair Montage GmbH startete 2015 
in Maria Veen: eine Eis-Lounge – eine Eis-
diele der besonderen Art. Hier wird nicht 
nur inklusiv gearbeitet – 20 Menschen mit 
und ohne Behinderung arbeiten Seite an 
Seite zusammen –, Betriebsleiterin Elisa-
beth Kranz, gelernte Hotelfachfrau und 
Heilerziehungspflegerin, wacht auch da-
rüber, dass die angebotenen, überwiegend 
aus regionalen Produkten in Handarbeit 
angebotenen Kaffee- und Eisspezialitäten 
höchsten Qualitätskriterien genügen. Es 
werden grundsätzlich nur Naturprodukte 
verarbeitet. Dazu kommt, dass man bei der 
Gestaltung der Räume und des Außenbe-
reichs nichts dem Zufall überlassen, son-
dern die Dienste einer Innenarchitektin in 
Anspruch genommen hat. Nach zwei Jah-
ren lässt sich sagen, dass dieses Angebot, 
das es zuvor in Maria Veen nicht gab, sehr 
gut angenommen wird. Die Art des Unter-
nehmens und auch die angebotene Quali-

tät sind Alleinstellungsmerkmale, die sich 
herumgesprochen haben. „Es gibt mittler-
weile viele Kunden, die ganz gezielt von 
weiter entfernt in diese Super-Location 
kommen“, berichtete Thomas Spaan bei 
der Besichtigung nicht ohne Stolz.

Was mit einem Zwei-Mann-Betrieb vor 
jetzt über 20 Jahren begann, hat sich zu 
einem Unternehmen mit derzeit 72 Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern, etwa die 
Hälfte davon mit Handicap, und einem 
Jahresumsatz von 3,5 Millionen Euro 
entwickelt. Dabei legten die Betriebs-
verantwortlichen stets Wert auf ein ge-
sundes Wachstum in den Nischen, die 
im regionalen Umfeld durch andere Un-
ternehmen nicht besetzt waren. Auch in 
der Elektrosparte hat die Transfair Mon-
tage GmbH eine solche Nische gefun-
den. Hier werden zum Beispiel Platinen 
für einen Hersteller von Spezialfahrzeu-
gen gefertigt. Der benötigt mittlere Stück-

Metallbearbeitung in der Transfair Montage gGmbH
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ANSPRECHPERSONEN IN DER G.I.B.

Ulla Böcker, Tel.: 02041 767-203 

u.boecker@gib.nrw.de

Gustav Bölke, Tel.: 02041 767-212

g.boelke@gib.nrw.de

KONTAKTE

Transfair Montage GmbH

Geschäftsführung 

Thomas Spaan, Jürgen Böbisch

Meisenweg 15, 48734 Reken

Tel.: 02864 889-201

info@transfairmontage.de

www.transfairmontage.de

DRK-Kreisverband Borken e. V.

Kaufhaus Rotes Kreuz, „KARO“  

und Café Henry

Röntgenstraße 6, 46325 Borken

Tel.: 02861 8029-0

info@drkborken.de

www.drkborken.de

Herbalind gGmbH 

Geschäftsführung: Willy Dalhaus

Alfred-Nobel-Str. 8, 46414 Rhede

Tel.: 02872 9276-22

info@herbalind.com 

www.herba-lind.de

zahlen, z. B. 500 Stück im Jahr. „Dafür 
fängt in Asien kein Unternehmen an zu 
arbeiten“, machte Jürgen Böbisch bei dem 
Rundgang durch die Halle deutlich – eine 
Lücke, die das Integrationsunternehmen 
gerne ausfüllt. 

Konnten die Teilnehmenden der Bustour 
in der einen Halle inklusive Arbeit mit 
hochmodernen Zerspanungs-Maschinen 
bestaunen, geht es in der Elektrosparte 
in erster Linie um Handarbeit. Überwie-
gend Menschen mit körperlichen Behin-
derungen bauen hier Schaltschränke zu-
sammen, konfektionieren Kabelbäume 
und löten Platinen. Die Arbeitsplätze sind 
dabei an die jeweilige Art der Behinde-
rung angepasst. Interessant: Thomas Spa-
an sieht die Mitarbeitenden, die zum Bei-
spiel durch Gehörlosigkeit gehandicapt 
sind, bei bestimmten Arbeiten sogar im 
Vorteil gegenüber denen ohne Behinde-
rung. So sei die gehörlose Mitarbeiterin, 
die Platinen lötet, sehr konzentriert bei 
der Arbeit und ließe sich durch nichts ab-
lenken oder aus der Ruhe bringen. Ein 
weiteres Beispiel: In der Eis-Lounge ist 
eine gehörlose Mitarbeiterin für die Her-
stellung des Eises zuständig. „Bei den Re-
zepturen kommt es sehr auf Genauigkeit 
an. Die Mitarbeiterin ist da an Präzision 
kaum zu übertreffen“, so Thomas Spaan.

So kommt es, dass Mitarbeitende mit 
Handicap, nachdem sie sich bei der 
Transfair Montage GmbH bewährt ha-
ben, auch bei anderen Unternehmen 
des ersten Arbeitsmarktes gefragt sind. 
17 Kräfte haben die Transfair Montage 
GmbH bereits in diese Richtung verlas-
sen. „Wenn jemand den Wunsch hat, sich 
zu verändern, zum Beispiel heimatnah 

zu arbeiten, legen wir ihm keine Steine 
in den Weg“, so Jürgen Böbisch. Bisher 
habe man die Personalverluste immer 
durch neue, über den IFD und die Agen-
tur für Arbeit vermittelte Kräfte ausglei-
chen können.

Der Besuch der Transfair Montage GmbH 
endete in der Eis-Lounge in Maria Veen, 

wo sich alle Teilnehmenden von der guten 
Qualität des selbst produzierten Eises und 
der angenehmen Atmosphäre der Räum-
lichkeiten überzeugen konnten. Die an-
geregten Gespräche bei einem Eisbecher 
oder einem Kaffee ließen erahnen: Man 
war sich einig, an einer sehr gelungenen 
und informativen Veranstaltung teilge-
nommen zu haben. 

AUTOR

Frank Stefan Krupop

Tel.: 02306 741093

frank_krupop@web.de

Landschaftsverband Westfalen-Lippe

LWL-Integrationsamt Westfalen

Michael Veltmann

Von-Vincke-Str. 23 – 25

48143 Münster

Tel.: 0251 591-3826

michael.veltmann@lwl.org

www.lwl-integrationsamt.de/leistungen/

Integrationsprojekte
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Das JobCenter der Stadt Essen setzt bei der Verbesserung der interkultu-

rellen Kompetenz seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf ein Training 

durch eigene dafür geschulte Kräfte – ein Ansatz, der Schule machen könnte.

ler Ü25 im JobCenter Essen Nordwest. 
„Beispielsweise die Unterscheidung in 
Arbeitsvermittlung und Leistungsbe-
reich.“ Das bestätigt Jana Albrecht, Kol-
legin beim JobCenter Essen Nord. Auch 
wenn, wie üblich zu Beginn der Bera-
tung, ein SPRINT-Dolmetscher bei dem 
Beratungsgespräch dabei sei, seien die 
Probleme nicht gelöst. „Die Kommuni-
kation läuft dann nicht von Angesicht 
zu Angesicht, sondern über eine dritte 
Person und nicht unbedingt als Eins-
zu-eins-Übersetzung. Auch da können 
Missverständnisse entstehen.“ Gerade 
am Anfang hätten die Kunden zudem oft 
finanzielle Sorgen. Ihr erstes Anliegen 
sei nicht die berufliche Förderung oder 
Weiterbildung, die Erwartung an die Ar-
beitsvermittlerinnen und -vermittler da-
her entsprechend oft eine ganz andere. 

Immer mehr Kunden mit 
Zuwanderungs- und Flucht-
hintergrund

Die Arbeitslosenquote in Essen wird 
zunehmend durch die Arbeitslosigkeit 
von Geflüchteten sowie Migranten be-
einflusst. Von 2012 bis 2016 hat sich 
die Quote bei den nicht deutschen Ein-
wohnern der Stadt von rund 26 Prozent 
auf fast 34 Prozent erhöht, während sie 
unter den deutschen Einwohnern leicht 
gefallen ist und derzeit bei knapp unter 
10 Prozent liegt. Die Tendenz ist trotz 
gesunkener Flüchtlingszahlen weiter 
steigend, was, so Achim Kohns, Stand-
ortleiter des JobCenters Essen Süd und 
gleichzeitig Migrationsbeauftragter, u. a. 
daran liegt, dass die anerkannten Asyl-
bewerber nun ihre Familienangehörigen 
nachholen. Syrer sind in Essen mittler-

JobCenter Essen schult interkulturelle 

Kompetenz hausintern
Von der G.I.B. ausgebildete Trainerinnen und Trainer sind seit Mai im Einsatz

„Meine Kunden sind zu einem Drittel 
bis zu 40 Prozent Migranten. Gerade in 
der Kommunikation taucht das Thema 
interkulturelle Kompetenz tagtäglich 
auf“, sagt Kemal Güler, nicht nur Ar-
beitsvermittler Ü25 beim JobCenter Es-
sen Nord, sondern auch einer der neu-
en hausinternen Trainer. Es gebe immer 
wieder kleine Missverständnisse, weil 
die Kunden die Strukturen in Deutsch-
land noch nicht verstehenund Erklä-
rungen aus sprachlichen Gründen noch 
nicht richtig erfassen könnten. Kemal 
Güler gibt ein Beispiel: „Eine Kundin 
kam zum Gespräch und sagte, sie wol-
le keine Sprachkurse mehr machen, son-
dern sofort arbeiten.“ Als ihr der Ar-

beitsvermittler eine Arbeitsgelegenheit 
anbot, zögerte sie. Sie habe ja keinen Be-
ruf und würde doch dann alles falsch 
machen. Der Arbeitsvermittler erklärte 
ihr, dass die AGH vor allem der indivi-
duellen Förderung und Orientierung die-
nen und dass sie dort nichts falsch ma-
chen könne. „Die Frau war danach sehr 
dankbar, dass ich ihr die Ängste vor ei-
ner AGH genommen hatte und hat das 
Angebot angenommen“, erklärt Kemal 
Güler.

„Auch die Struktur eines JobCenters ist 
für jemanden aus einem anderen Kul-
turkreis zunächst unverständlich“, er-
gänzt Marco Grunau, Arbeitsvermitt-



45G.I.B.INFO   3  17  

ZIELGRUPPENINTEGRATION

weile die drittgrößte Bevölkerungsgrup-
pe mit Migrationshintergrund. Dazu 
kommt, dass die Stadt Essen auch viele 
Einwanderer aus Rumänien und Bulga-
rien im Rahmen der EU-Arbeitnehmer-
freizügigkeit zu verzeichnen hat.

2015 suchte das JobCenter den Kontakt 
zum IQ Projekt der G.I.B., um die Mög-
lichkeiten für interkulturelle Schulungen 
der JobCenter-Mitarbeitenden zu eruie-
ren. Zum G.I.B.-Angebot gehörte eine 
Grundlagenschulung durch IQ-Trainer. 
Die Schulungsinhalte bilden die Basis der 
„Train the Trainer“-Schulung, die für 
die jobcentereigenen Trainer gemeinsam 
mit der G.I.B. entwickelt wurde. „Weil 
wir eine bedarfsorientierte Schulung 
wollten, haben wir das JobCenter vor-
ab zu einer Entwicklungswerkstatt ein-
geladen, in der wir die für das JobCenter 
besonders relevanten Themen herausar-
beiten konnten“, erklärt Ute Soldansky 
von der G.I.B. Daraus entwickelte die 
G.I.B. dann die einzelnen Module der 
Trainer-Schulung.

Das JobCenter Essen war das erste Job-
center, das sich für diesen Weg entschied. 
„Das ist natürlich ein Pilotprojekt, das 
eine Außenwirkung hat. Das gibt es in 
den anderen Fachbereichen der Stadt so 
nicht“, verdeutlicht Achim Kohns. Und 
auch in anderen Jobcentern, bis auf das 
Jobcenter Wuppertal, gab es ein solches 
Vorgehen zu diesem Zeitpunkt nicht. 

Hausinterne Kompetenzen 

Das JobCenter Essen hatte vorab eine 
ganze Reihe von Zielen definiert: Erwei-
terung der Kompetenzen der Mitarbei-

tenden im interkulturellen Bereich, ziel-
gerichteter und sensibler Umgang mit 
fremden Kulturen, Definition von inter-
kultureller Kompetenz, um beidseitig ein 
Verständnis für die jeweils andere Kul-
tur zu schaffen, Empathie, Vermeidung 
von Missverständnissen und Konflikten. 
Gleichzeitig war es dem Jobcenter wich-
tig, auch die vorhandenen Kompetenzen 
der Mitarbeitenden zu berücksichtigen, 
wenn es darum ging, die richtigen Per-
sonen für die Schulung zum Trainer aus-
zuwählen. Über den jobcenterinternen 
Arbeitskreis Migration, in dem sich die 
Multiplikatoren über das Thema regel-
mäßig austauschen, suchte man in allen 
elf JobCenter-Standorten nach Mitarbei-
tenden. Auf einen entsprechenden Auf-
ruf hin meldeten sich vier weibliche und 
vier männliche Jobcenter-Kräfte für die 
Trainer-Schulung. 

Einer war Kemal Güler: „Das Thema 
unter Kollegen anzugehen, fand ich sehr 
spannend. Positiv war in diesem Zusam-
menhang, dass wir mit unserem Fach-
wissen und unseren Kompetenzen die 
Schulungen im Hinblick auf die Bedürf-
nisse der Kolleginnen und Kollegen di-
rekt konzipieren konnten. Regelmäßig 
wurden in den Schulungen Beispiele aus 
der konkreten täglichen Arbeit mit den 
Kunden thematisiert.“

Sarah Bellan, Arbeitsvermittlerin im Job-
Center Essen Süd 1 meldete sich nicht 
nur für die Ausbildung zur interkultu-
rellen Trainerin, sie übernahm auch die 
hausinterne Koordination des gesamten 
Schulungsprojekts. „Vor meiner Tätig-
keit als Arbeitsvermittlerin war ich schon 
als Dozentin für Deutsch als Fremdspra-

che mit vielen unterschiedlichen Kul-
turen befasst. Hier kam noch die Situa-
tion ‚Mitarbeiter für Mitarbeiter‘ hinzu. 
Diese neue Dozententätigkeit hat mich 
also gereizt“, sagt Sarah Bellan. 

Zunächst hieß es aber einmal „Train 
the Trainer“. Von Oktober 2016 bis An-
fang 2017 wurden die zukünftigen Trai-
ner von den G.I.B.-/IQ-Mitarbeitern auf 
ihre neue Aufgabe vorbereitet. An ins-
gesamt zehn Tagen, aufgeteilt in fünf 
Module, tauchten sie tief in die Materie 
ein und erhielten das Rüstzeug für ihre 
neue Rolle. Dazu gehörten auch Tech-
niken der Moderation und des Konflikt-
managements sowie das Know-how zur 
Erstellung eines Schulungsplans für die 
JobCenter-Kollegen.

Eigener Schulungsplan

„Ab dem dritten Modul haben wir direkt 
auf die Schulungen hingearbeitet“, sagt 
Sarah Bellan. „Von da an hat die Struk-
tur, die wir für unsere eigenen Schu-
lungen verwenden wollten, immer mehr 
Form angenommen. Den theoretischen 
Input, den die G.I.B. uns vermittelt hat, 
konnten wir mit unserer Arbeit verwe-
ben. Wir haben einen ‚Werkzeugkoffer‘ 
an die Hand bekommen, aus dem wir 
die Werkzeuge, die uns für unsere Kol-
legen am geeignetsten erscheinen, aus-
wählen können.“ 

Direkt nach dem letzten Ausbildungs-
modul machten sich die frisch geba-
ckenen interkulturellen Trainer daran, 
einen eigenen Schulungsplan zu entwi-
ckeln. Das Angebot für die JobCenter-
Mitarbeitenden trägt den Titel „Interkul-

Achim Kohns, Standortleitung 

JobCenter Essen Süd und 

Migrationsbeauftragter

Sarah Bellan, Arbeitsvermittlerin 

JobCenter Essen Süd 1 und 

interkulturelle Trainerin
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turelle Grundsensibilisierung“. Ziel ist 
es, die jeweils ca. 15 Teilnehmenden für 
die Auseinandersetzung mit kulturellen 
Unterschieden und daraus resultierenden 
Arbeits- und Verhaltensweisen zu sen-
sibilisieren. In dem eintägigen Seminar 
setzen sie sich mit den eigenen und den 
Verhaltensweisen der Kunden auseinan-
der und lernen, neue Handlungsalterna-
tiven zur Prävention von Missverständ-
nissen im interkulturellen Miteinander 
zu entwickeln. Behandelte Themen sind 
unter anderem interkulturelle Ausrich-
tung und Kompetenz, Kulturstandards, 
Weltbilder, Migration, Fluchtursachen, 
Kulturdimensionen, Kommunikations-
stile, persönliche und soziale Identität. 

Im Mai 2017 starteten die ersten Schu-
lungen für die JobCenter-Mitarbeiten-
den. Zunächst war neben den jeweils 
zwei Trainern, auch eine Vertreterin 
und ein Vertreter aus dem IQ-Team der 
G.I.B. anwesend, die nach jeder Schu-
lung eine Auswertung durchführten und 
Vorschläge zur Optimierung machten. 

In der Regel führt im JobCenter Essen 
ein Trainer-Tandem einmal im Monat 
eine Schulung durch. Im Mittel können 
bei acht Trainern also vier Schulungen 
pro Monat angeboten werden, bei maxi-
mal jeweils 15 Teilnehmenden. Die Trai-
ner benötigen darüber hinaus etwa zwei 
Tage pro Monat für Besprechungen und 
Organisatorisches. Über 1.000 Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter an den insgesamt 
elf Standorten des JobCenters Essen sol-
len geschult werden, beginnend mit den 
Abteilungen für Markt und Integration. 
Die Leistungsabteilungen sollen dann mit 
einem modifizierten Programm folgen. 

Als besonders wichtig bezeichnet Achim 
Kohns es, im Vorfeld Rückhalt für das 
Projekt im eigenen Haus zu organisie-
ren. Man brauche Fürsprecher für das 
Projekt, zum Beispiel auf Abteilungs- 
und Teamleiter-Ebene, sonst funktio-
niere das nicht. 

Denn es sind ja auch durchaus orga-
nisatorische Probleme zu bewältigen. 
Die Trainer sind genau wie die Teilneh-
menden fest in die alltägliche JobCenter-
Arbeit eingebunden. Es gilt also, jeweils 
Vertretungen zu organisieren, Vorberei-
tungszeit einzuplanen, Räume, Materi-
al, Verpflegung etc. zu organisieren. Viel 
Arbeit „nebenher“ also, wie Sarah Bel-
lan es ausdrückt. 

Perspektivwechsel als Ziel

Sarah Bellan beschreibt die Inhalte, die 
sie an die JobCenter-Kollegen vermitteln 
will, so: „Es geht um einen Perspektiv-
wechsel. Wir wollen sensibilisieren für 
Situationen, die aufgrund von kulturel-
len Unterschieden entstehen. Natürlich 
halten wir uns weiterhin an Regeln und 
Gesetze. Es geht aber darum, einmal zu 
versuchen, sich in die Lage des anderen 
zu versetzen, auch darum, nicht alles als 
bekannt vorauszusetzen.“ 

„Neben den theoretischen Inhalten und 
Methoden spielen in den Schulungen, die 
wir jetzt durchführen, Praxisbeispiele 
und Rollenspiele zur Selbsterfahrung 
eine ganz wichtige Rolle“, sagt Kemal 
Güler. „Dieses Erleben auf emotionaler 
Ebene führt bei vielen zu einem Aha-Ef-
fekt.“ Das kann Jana Albrecht, Arbeits-
vermittlerin Ü25 im JobCenter Essen 

Nord, nur bestätigen. „Das Faktenwis-
sen ist an sich nicht unwichtig, aber 
das kann man sich auch im Alleingang 
anlesen. Für die Grundsensibilisierung 
und auch in meiner praktischen Arbeit 
bringt es mir nicht wirklich viel, wenn 
ich weiß, wie viele Menschen auf welcher 
Fluchtroute hergekommen sind. Insofern 
ist die Gewichtung, wie wir sie jetzt in 
den Schulungen haben, schon richtig.“ 

Die Teilnehmenden haben in den Schu-
lungen stets auch die Gelegenheit, eigene 
Fallbeispiele mitzubringen. Jana Albrecht 
erinnert sich zum Beispiel an den Fall 
eines Kollegen: Ein muslimischer Kun-
de blieb freitags der Maßnahme Kom-
pAs (Kompetenzfeststellung, frühzeitige 
Aktivierung und Spracherwerb) fern, Be-
gründung: er müsse zum Freitagsgebet in 
die Moschee. „Wir haben dann intensiv 
und lebhaft diskutiert, wie damit um-
zugehen ist. Selbstverständlich ist trotz 
aller Emotionalität auch in diesen Fäl-
len Objektivität im Rahmen der gesetz-
lichen Vorgaben erforderlich.“ 

Keine einfachen 
Handlungsleitfäden

Was die Trainer nicht möchten, ist den 
Kollegen eine Art Checkliste oder Ge-
brauchsanweisung für bestimmte Si-
tuationen an die Hand zu geben, nach 
dem Motto: Wenn dieses kulturell be-
dingte Verhalten auftritt, geht ihr so da-
mit um. „Uns geht es darum, interkultu-
rell zu sensibilisieren, aber nicht darum, 
dass man die Menschen von vornherein 
in Schubladen steckt“, sagt Sarah Bel-
lan. Sie nennt ein Beispiel: Ein Syrer, 
der anfangs Frauen nicht die Hand ge-

Kemal Güler, Arbeitsvermittler Ü25, 

JobCenter Essen Nord und 

interkultureller Trainer

Jana Albrecht, Arbeitsvermittlerin 

Ü25, JobCenter Essen Nord
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ben wollte, ließ sich überzeugen, sich 
an die kulturellen Gepflogenheiten in 
Deutschland anzupassen. „Standardi-
sierte Handlungsempfehlungen wären 
in diesem Fall eher kontraproduktiv, 
wichtiger ist, das Verständnis für die je-
weilige Situation, in der der Kunde sich 
befindet, zu schärfen, Empathie zu ent-
wickeln“, sagt Marco Grunau.

Die anfängliche Nervosität der neuen 
Trainer in ihrer neuen Rolle gegenüber 
den Kolleginnen und Kollegen ist, nach-
dem sie merkten, dass das selbst entwi-
ckelte Programm funktioniert, schnell 
gewichen. Die Beratungserfahrung und 
der Kundenkreis der Trainer und der 
an den internen Schulungen Teilneh-
menden sind ähnlich. Nach dem ersten 
Schulungsdurchlauf gab es viel positives 
Feedback der Teilnehmenden, aber auch 
den Wunsch, noch mehr Fallbeispiele 
aus dem Arbeitsalltag einzubauen. Dem 
kamen die Trainer nach. „Wir können 
solche Anregungen direkt aufnehmen, 
auch weil wir genau wissen, wovon die 
Kollegen sprechen“, sagt Sarah Bellan. 

Die Möglichkeit, den Trainern direkt 
neue Impulse zu geben, sodass die Schu-
lungen für die Zukunft entsprechend 
angepasst und weiterentwickelt wer-
den können, ist einer der großen Vor-
teile der Schulung durch eigene Kräf-
te. Vom Konzept her ist das Ganze also 
mehr ein Prozess als ein starres System. 
Dazu trägt auch das Angebot der G.I.B. 
bei, neu entwickelte Elemente – aktuell 
wird zum Beispiel das Thema „Trauma“ 
für das Ausbildungsprogramm aufberei-
tet – in halbtägigen Workshops an die 
Trainer weiterzugeben. 

Klarer kommunizieren. Dinge begrün-
den – auch solche, die für den Vermitt-
ler vielleicht selbstverständlich sind. Das 
ist auch das, was Jana Albrecht als prak-
tischen Tipp, den sie in ihrer täglichen 
Arbeit sofort umsetzen konnte, aus ih-
rem Training mitgenommen hat. „An-
ders können keine Differenzen über-
wunden und auch keine Kompromisse 
gefunden werden“, sagt sie.

Hausinternes Schulungssystem 
hat Vorteile

Als einen weiteren wichtigen Vorteil 
nennt Achim Kohns, dass sich die Mit-
arbeitenden mit den acht Trainern auch 
im Nachgang einer Schulung immer 
noch austauschen können. Ein Dozent 
von außen sei hingegen nach der Schu-
lung oft nicht mehr greifbar. Das Glei-
che gilt für den Austausch: Trainer – 
Standortleitung. 

Auf diesem Wege erfuhr Achim Kohns 
zum Beispiel von dem Praxisfall „Frei-
tagsgebet“. Er nahm das zum Anlass, 
gemeinsam mit dem Kommunalen Inte-
grationszentrum ein Informationsblatt 
in verschiedenen Sprachen zu entwi-
ckeln, in dem Dinge, die das JobCenter 
von seinen Kunden erwartet, aufgeführt 
sind – darunter auch, dass die Teilnah-
me an Sprachkursen, auch an Freitagen, 
verpflichtend ist. Dieses Info-Blatt liegt 
heute bei den Sprachkursträgern aus. 
„Ein gutes Beispiel für einen Impuls, 
der aus dem neuen System des interkul-
turellen Trainings entsprungen ist und 
durch den wir Prozesse anstoßen kön-
nen, um Situationen direkt zu verbes-
sern“, sagt Achim Kohns.
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„Sprachentrümpelung“ als 
neue Idee

Es gibt bereits neue Pläne. Sarah Bel-
lan möchte mit ihren Trainer-Kollegen 
eine Aufbauschulung entwickeln. Mög-
liche Themen wären zum Beispiel die 
kulturellen Hintergründe bestimmter 
Verhaltensweisen von Kunden, Flucht 
und Trauma aber auch die jobcenterty-
pischen Fachbegriffe. Kemal Güler meint:  
„Sprachentrümpelung – das wäre ein 
großer Fortschritt, nicht nur für die Kun-
den, sondern auch für die Kollegen, die 
neu bei uns anfangen.“ 

Marco Grunau, Arbeitsvermittler 

Ü25, JobCenter Essen Nordwest
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Im Artikel 9 Absatz 3 des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland ist 

das Recht auf Tarifautonomie festgeschrieben. Sie sichert ab, dass in Deutsch-

land die wesentlichen Rahmenbedingungen für die Beschäftigten und die Ent-

lohnung durch die Arbeitgeberverbände und die Gewerkschaften ausgehandelt 

und rechtsverbindlich geregelt werden. So gesehen ist die Tarifautonomie ein 

wichtiger Teil unserer Demokratie.

Verbindlich für alle?
Tarifflucht, Lohndumping, moderne Entgeltstrukturen

Nur in zwingenden Ausnahmefällen hat 
der Staat aus sozialpolitischen Gründen sel-
ber Mindeststandards definiert, dazu zählt 
z. B. der allgemeine gesetzliche Mindest-
lohn. Die Tarifautonomie trägt wesentlich 
zur Qualität unseres Wirtschaftsstandortes 
bei und findet internationale Anerkennung. 

Dieses System ist inzwischen ins Wanken 
geraten. Seit 20 Jahren ist die Tarifbindung 
in Deutschland stark rückläufig. Waren 
1998 in Westdeutschland noch 76 % der 
Beschäftigten tarifgebunden, so sank die 

Zahl 2016 auf 59 %. In Ostdeutschland 
ist die Tarifbindung mit 47 % noch deut-
lich niedriger. Selbst in NRW, dem Land 
der Tarifverträge, waren 2016 nur noch 
63 % der Beschäftigten tarifgebunden. 
Infolge der sinkenden Tarifbindung hat in 
Deutschland in den letzten zwanzig Jahren 
die Einkommensungleichheit stärker als in 
den meisten anderen europäischen Ländern 
zugenommen. So arbeiteten 2015 22,6 % 
aller abhängig Beschäftigten in Deutsch-
land für einen Stundenlohn unterhalb der 
Niedriglohnschwelle von 10,22 €. 

Mit dem Tarifautonomiestärkungsgesetz 
wollte die Bundesregierung 2014 neben 
der Einführung des allgemeinen gesetz-
lichen Mindestlohns versuchen, die Tarif-
bindung zu erhöhen. Das Verfahren, um 
Tarifverträge für allgemeinverbindlich er-
klären zu lassen, ist vereinfacht worden. 
Die Wirkung blieb aus. Nur ein verschwin-
dend geringer Teil der Tarifverträge (1,3 %) 
ist allgemeinverbindlich. Nach wie vor lie-
gen bei der Frage der Allgemeinverbindlich-
keit die Auffassungen der Bundesvereini-
gung der deutschen Arbeitgeberverbände 
(BDA) und des Deutschen Gewerkschafts-
bundes (DGB) weit auseinander.

Was ist zu tun? Wie kann die Tarifbin-
dung wieder gestärkt werden? Was kön-
nen Arbeitgeberverbände und Gewerk-
schaften tun, damit wieder mehr Betriebe 
und Beschäftigte tarifgebunden arbeiten? 
Brauchen wir mehr allgemeinverbindliche 
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Tarifverträge? Fragen, mit denen wir uns 
in dieser Ausgabe auseinandersetzen.

Anja Weber ist Landesschlichterin im 
NRW Arbeitsministerium. Prof. Dr. Thor-
sten Schulten leitet das Tarifarchiv des 
Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen 
Instituts in der Hans Böckler Stiftung. Dr. 
Hagen Lesch ist Leiter des Kompetenzfelds 
Tarifpolitik und Arbeitsbeziehungen im 
Institut der deutschen Wirtschaft in Köln. 
Wir sprachen mit ihnen über den Wert der 
Tarifautonomie, den Rückgang der Tarif-
bindung und die Möglichkeiten, die Tarif-
bindung wieder zu stärken. Dabei werden 
unterschiedliche Positionen deutlich: Ha-
gen Lesch sieht den Rückgang der Tarifbin-
dung darin begründet, dass viele Flächen-
tarifverträge stark überholungsbedürftig 
und deshalb nicht mehr attraktiv für Un-
ternehmen sind. Thorsten Schulten hinge-
gen sieht in der Machtverschiebung zwi-
schen Unternehmen und Gewerkschaften 
im Zuge der Wiedervereinigung die we-
sentliche Ursache für den Rückgang der 
Tarifbindung ab Mitte der 1990er Jah-
re. Bei allen Unterschieden in Einzelfra-
gen wie z. B. der Allgemeinverbindlicher-
klärung von Tarifverträgen sind sich die 
Expertin und die beiden Experten darin 
einig, dass alle Akteure, Gewerkschaf-
ten, Arbeitgeberverbände, Staat und Ge-
sellschaft gefordert sind, die Tarifbindung 
zu schützen und die Akzeptanz von Tarif-
verträgen zu erhöhen.

Was sagen die Arbeitgeberverbände zum 
Rückgang der Tarifbindung? Hans Mi-
chael Weiss ist stellvertretender Haupt-
geschäftsführer bei „Metall NRW“ und 
Mitglied im nordrhein-westfälischen Ta-
rifausschuss. In dem Arbeitgeberverband 
„Metall NRW“ sind inzwischen 1.200 
Unternehmen mit Tarifbindung und 900 

Unternehmen ohne Tarifbindung organi-
siert. Im Interview macht er deutlich, dass 
vor allem kleine und mittlere Unternehmen 
mittlerweile die Tarifbindung scheuen. Da-
bei hat sich das Tarifsystem in seinen Au-
gen auch in Krisenzeiten wie in der Wirt-
schaftskrise 2009 und 2010 bewährt. Hans 
Michael Weiss koordiniert seit mehr als 20 
Jahren in NRW die Allgemeinverbindlich-
keitsregelungen auf Arbeitgeberseite im Ta-
rifausschuss. Seiner Meinung nach muss die 
Allgemeinverbindlichkeit von Tarifverträ-
gen die Ausnahme bleiben, in Einzelfällen 
ist sie aber notwendig. Grundsätzlich liegt 
in seinen Augen die große Herausforderung 
darin, dass Gewerkschaften und Arbeitge-
berverbände organisationspolitisch wieder 
stärker werden, um die Wirksamkeit von 
Tarifverträgen zu erhöhen.

Im Unterschied zu den Arbeitgeberverbän-
den sehen die Gewerkschaften die Not-
wendigkeit, mehr Tarifverträge für all-
gemeinverbindlich zu erklären, um die 
Tarifbindung wieder zu stärken. Der DGB 
hat Anfang des Jahres einen „14-Punkte-
Plan zur Stärkung der Tarifbindung und 
der Allgemeinverbindlichkeit“ veröffent-
licht. Im Interview erläutert uns Micha-
el Hermund, Leiter des Bereichs Arbeits-
marktpolitik beim DGB Landesbezirk 
NRW, die DGB-Forderungen. Die Ge-
werkschaften wollen vor allem, dass die 
Hürden für die Allgemeinverbindlichkeit 
von Tarifverträgen weiter gesenkt werden. 
Hermund kritisiert die Politik der Arbeit-
geberverbände, Unternehmen als Mitglie-
der ohne Tarifbindung aufzunehmen und 
fordert die Arbeitgeber auf, gemeinsam mit 
den Gewerkschaften die „Schmutzkonkur-
renz“ in den Branchen zu bekämpfen. Sein 
Standpunkt: was nicht kooperativ am Ver-
handlungstisch geklärt werden kann, muss 
im Konflikt geregelt werden.

Die Auseinandersetzung um die Allgemein-
verbindlichkeit wird aktuell im Einzelhan-
del besonders erbittert geführt. In der Bran-
che arbeiten bundesweit über drei Millionen 
Menschen über 700.000 davon alleine in 
NRW. Damit zählt der Einzelhandel zu 
den umsatz- und beschäftigungsstärksten 
Wirtschaftssektoren in Deutschland. In den 
Lohnverhandlungen haben sich die Tarif-
parteien in NRW und den meisten ande-
ren Bundesländern in diesem Jahr auf ei-
nen Abschluss geeinigt. Rückwirkend zum 
01. Juni erhalten die Beschäftigten 2,3 % 
mehr Geld. Weitere 2 % werden ab dem 
01. April 2018 gezahlt. Davon profitieren 
aber längst nicht mehr alle Beschäftigten 
in der Branche. Bis Anfang der 2000er Jah-
re war der Flächentarifvertrag im Einzel-
handel allgemeinverbindlich, dann wurde 
die Regelung arbeitgeberseitig gekündigt. 
Mittlerweile ist die Tarifbindung im Ein-
zelhandel auf 30 % gesunken. Die Gewerk-
schaft ver.di fordert vehement die Wieder-
einführung der Allgemeinverbindlichkeit, 
um Lohndumping in der Branche zu ver-
hindern. Die Arbeitgeberseite will zunächst 
eine Reform des veralteten Tarifvertrages. 
In unserem Beitrag lassen wir beide Seiten 
zu Wort kommen.

Am Beispiel der real,- SB Warenhaus GmbH 
zeigen wir, wie die Praxis in der Branche 
aussieht. Das Unternehmen ist 2015 aus 
der Tarifbindung ausgestiegen. Mit einem 
„Zukunftstarifvertrag“ wollen beide Par-
teien eine neue Entgeltstruktur erarbeiten 
und die Grundlage für zukunftssichere Ar-
beitsplätze schaffen. Dabei liegen die Auf-
fassungen der Unternehmensleitung und der 
Beschäftigten z. T. noch weit auseinander. 
Beide Seiten haben sich zum Ziel gesetzt, 
bis Mitte 2018 einen neuen Tarifvertrag zu 
erarbeiten, der als Muster für die gesamte 
Branche dienen kann.

ANSPRECHPARTNER IN DER G.I.B.
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G.I.B.: Die Tarifautonomie gilt allgemein als soziale 
Errungenschaft. Jetzt aber scheint die sinkende Ta-
rifbindung die Tarifautonomie zu gefährden. Warum 
ist die Tarifautonomie überhaupt schützenswert?
Anja Weber: Tarifautonomie ist ein wichtiger Teil 
unserer Demokratie, weil sie Staat, Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer entlastet und zu branchen- und be-
triebsnahen Regelungen im Arbeitsleben führt. Dass 
die wesentlichen Arbeitsbedingungen in Deutschland 
von den Tarifvertragsparteien festgelegt werden, ist 
ein Kernelement von Tarifautonomie. Deshalb sind 
unsere Arbeitsgesetze so schmal und Tarifverträge 
manchmal ein bisschen umfangreicher. 

Die Tarifautonomie trägt wesentlich zur Qualität un-
seres Wirtschaftsstandorts bei, indem wichtige Rah-
menbedingungen von den Beteiligten selbst organi-
siert werden. Das wirkt sich auf die Motivation und 
Arbeitsqualität aus, für die Deutschland internatio-
nal Anerkennung findet. Es bedeutet auch Verläss-
lichkeit für Investoren und eine niedrige Streikquo-
te, die dort, wo wir Flächentarifverträge haben, im 
internationalen Vergleich sehr gering ist. 

Dieses hohe Gut der Tarifautonomie ist momentan 
aufgrund der schwindenden Tarifbindung gefährdet, 
denn die Tarifbindung zeigt, in welchem Maße Tarif-
autonomie funktioniert. Wir haben einige Branchen, 
in denen die Tarifbindung so tief gesunken ist, dass 
Tarifautonomie nicht mehr funktioniert. Ist das der 
Fall, dann ist auch der Staat in der Verantwortung. 
Wir sehen das beim gesetzlichen Mindestlohn und 
in den Allgemeinverbindlicherklärungen, die die Ta-
rifautonomie stützen. Die Sozialpartner sind also ge-
fordert, die Akzeptanz von Tarifverträgen und da-
mit die Tarifbindung zu erhöhen. 

Prof. Dr. Thorsten Schulten: Die Tarifautonomie ist 
zweifellos ein schützenwertes Gut. Es gibt in Deutsch-
land sogar einen Verfassungsauftrag, die Tarifauto-
nomie zu schützen. Wenn die Tarifbindung so weit 
sinkt, dass Wettbewerbsnachteile für die noch ver-
bleibenden tarifgebundenen Unternehmen entstehen, 

hat der Staat das Recht oder sogar die Pflicht, dieses 
System zu schützen. Der Wirtschafts- und Sozialwis-
senschaftler Walther Müller-Jentsch hat die Tarifau-
tonomie mit dem allgemeinen Wahlrecht verglichen 
– ein zutreffender Vergleich, denn im Kern geht es 
darum, über Tarifverträge Arbeitnehmern die Chan-
ce auf eine demokratische Beteiligung am Arbeits-
prozess zu sichern und so am ökonomischen Fort-
schritt zu partizipieren. 

Warum brauchen Arbeitnehmer Tarifverträge? Weil 
im Kapitalismus Arbeitnehmer und Unternehmen 
prinzipielle ungleiche Verhandlungspositionen ha-
ben. Das Bundesverfassungsgericht hat hierfür in 
zahlreichen Urteilen den Begriff des strukturellen 
Machtungleichgewichts geprägt. Tarifverträge und 
kollektive Verhandlungen haben die Funktion, eine 
gewisse Machtbalance, die auf dem Arbeitsmarkt erst 
mal nicht gegeben ist, wiederherzustellen. Das ist die 
grundlegende Bedeutung des Tarifvertragssystems. 

Dr. Hagen Lesch: Den Satz „Tarifbindung ist ein 
Maß dafür, ob Tarifautonomie funktioniert“, teile 
ich nicht, denn es gilt in unserer Gesellschaft auch die 
negative Koalitionsfreiheit. Niemand ist gezwungen, 
einer Gewerkschaft beizutreten, genauso wenig wie 
ein Unternehmen einem Arbeitgeberverband beitre-
ten muss. Die negative Koalitionsfreiheit ist genau-
so zu schützen wie die positive. 

Es ist eine verkürzte Diskussion, Tarifbindung mit 
Tarifautonomie gleichzusetzen, denn die Tarifbin-
dung oder die Gestaltung der Arbeitsbeziehungen 
über kollektive Tarifverträge ist nur eine denkbare 
Form der Organisierung von Arbeitsverträgen. Es gibt 
auch andere, wie zum Beispiel die individuelle und 
dezentrale bis hin zu zentralistischen Systemen mit 
einheitlichen Verträgen für die gesamte Volkswirt-
schaft. Nicht alle Arbeitnehmer haben eine schwache 
Verhandlungsposition. Es gibt durchaus Arbeitneh-
mer, die individuelle Verhandlungen führen können 
und damit erfolgreicher sind, als wenn sie sich kol-
lektiv vertreten lassen würden. 

Tarifautonomie wahren – Tarifbindung 

erhöhen
Ein Streitgespräch
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Dennoch: Mit der Tarifbindung – oder genauer – mit 
dem kollektiven Tarifvertrag sind wir ja auch ganz gut 
gefahren. Der Tarifvertrag ist ein Wesenselement un-
serer sozialen Marktwirtschaft und er ist schützens-
wert. Die Reichweite von Tarifverträgen zu sichern, 
ist aber in erster Linie die Aufgabe der kollektiven 
Akteure. Doch beide, sowohl die Gewerkschaften als 
auch die Arbeitgeber, haben ein Problem: die Akzep-
tanz auf beiden Seiten bröckelt. Wenn wir die Tarif-
bindung stärken wollen, müssen wir fragen, was der 
optimale Grad an Tarifbindung ist: Liegt er – wie ge-
genwärtig bei den Beschäftigten – bei 50 oder sind 
70 oder 90 Prozent besser? 

Wir sollten dabei auch berücksichtigen, dass die Ta-
rifnormen meistens nicht nur für die tarifgebundenen 
Unternehmen gelten, sondern dass sich auch die an-
deren zumindest daran orientieren. Ohne sie würde 
der Staat alles regeln und wenn sich nur noch zehn 
Prozent der Arbeitnehmer oder der Betriebe am kol-
lektiven Regelungssystem beteiligen, gäbe es ein Le-
gitimitätsproblem. Daraus ließe sich vielleicht eine 
Untergrenze von etwa 50 Prozent ableiten.

G.I.B.: Gibt es Beispiele dafür, dass Tarifautonomie 
und Tarifbindung zu sinnvollen Anpassungen an 
sozio-ökonomische Entwicklungen des Arbeitsmarktes 
geführt haben?
Prof. Dr. Thorsten Schulten: Die seit den 2000er 
Jahren zu beobachtende Lohnungleichheit, die Aus-
differenzierung der Lohnentwicklung im Industrie- 
und Dienstleistungssektor, die in Deutschland so 
ausgeprägt ist wie in kaum einem anderen europä-
ischen Land, hängt vor allem mit der abnehmenden 
Tarifbindung zusammen. Internationale Vergleiche 
belegen empirisch: Je höher die Tarifbindung, desto 
egalitärer ist die Lohnverteilung. Dass die Primär-
verteilung nicht weiter auseinander driftet, ist nur 
möglich mit einer hohen Tarifbindung. 

Dr. Hagen Lesch: Diese These ist keineswegs empi-
risch belegt. In der Metallindustrie zum Beispiel ist 
die Tarifbindung drastisch gesunken, gleichzeitig 

ist hier aber die größte Lohndynamik zu verzeich-
nen. Der öffentliche Dienst hingegen hat eine stabi-
le Tarifbindung und gleichzeitig eine relativ schwa-
che Lohndynamik. Die unbezweifelbare Spreizung 
in der Tariflohndynamik hat also nicht nur mit der 
Tarifbindung zu tun, sondern auch mit Produktivi-
tätsgewinnen, die man verteilen kann. 

Meine Gegenthese lautet: Viele Unternehmen haben 
in den 1990er Jahren den Flächentarifvertrag als 
stark überholungsbedürftig angesehen, immer mehr 
sind aus den Verbänden ausgetreten. Dieser Druck 
durch die Tarifaußenseiter hat – begleitet von einer 
sich beschleunigenden Arbeitsmarktdynamik nach 
den Arbeitsmarktreformen 2005 – die Gewerkschaf-
ten zu einer gewissen Zurückhaltung gezwungen und 
zu einer „beschäftigungsorientierten Lohnpolitik“ 
geführt. Das hat dem Arbeitsmarkt gut getan. Aus 
Deutschland, dem einst kranken Mann Europas, ist 
so ein ökonomischer Superstar geworden. Kehrsei-
te der positiven Entwicklung ist, dass wir in der Tat 
viele relativ schlecht bezahlte und nicht existenzsi-
chernde Beschäftigungsverhältnisse bekommen ha-
ben. Das hat zur Diskussion über einen Mindest-
lohn etc. geführt. Deswegen reden wir ja auch über 
Tarifbindung.

Prof. Dr. Thorsten Schulten: Die These, dass die öko-
nomische Entwicklung Deutschlands ein Ergebnis 
der Arbeitsmarktreformen und der moderaten Loh-
nerhöhungen ist, ist ein Mythos. Das System ist viel-
mehr seit den 1990er Jahren enorm unter Druck ge-
setzt worden, gar nicht so sehr wegen der Starrheit 
des Tarifvertragssystems, sondern durch die Macht-
verschiebung zwischen Gewerkschaften und Unter-
nehmen. Immer mehr Unternehmen haben gedacht, 
wir brauchen die klassische Funktion des Tarifver-
trags nicht, wir sind selbst in der Lage, die Löhne 
festzulegen. Weitere Faktoren waren die Massenar-
beitslosigkeit und die deutsche Wiedervereinigung, die 
zu immer mehr prekären Jobs geführt haben. Diese 
Rahmenbedingungen haben die Arbeit der Gewerk-
schaften sehr erschwert. Man kann darüber speku-
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lieren, ob die Tarifbindung nicht noch weiter in den 
Keller gegangen wäre, wenn wir nicht die vielen Öff-
nungsklauseln geschaffen hätten, wobei man zwischen 
den Branchen differenzieren muss. In der Chemie-
industrie zum Beispiel haben sie mit Sicherheit zur 
Stabilisierung beigetragen, in anderen Branchen wie 
etwa dem Einzelhandel sieht es da ganz anders aus.

G.I.B.: Welche Konsequenzen hat die sinkende Ta-
rifbindung in den einzelnen Branchen?
Dr. Hagen Lesch: In der Industrie und im Baugewer-
be haben wir eine hohe Tarifbindung und auch in der 
chemischen Industrie ist sie relativ hoch, in der Me-
tallindustrie aber relativ niedrig. Gleichwohl gibt es 
dort kein Entlohnungsproblem und keine Verwer-
fungen in dem Sinne, dass die Beschäftigten nicht 
auskömmlich bezahlt würden. Problembranchen 
sind also nicht diejenigen mit geringer Tarifbindung, 
sondern die arbeitsintensiven Branchen, die nur re-
lativ kurze Anlernphasen und weniger Qualifikati-
on verlangen, also die Wach- und Sicherheitsdienste 
oder die Gebäudereinigung. Andererseits gibt es ins-
besondere im Handwerk Bereiche, die trotz erheb-
licher Qualifikationsanforderungen nur relativ nied-
rige Löhne zahlen und in denen die Reichweite von 
Tarifverträgen zu wünschen übrig lässt.

In einigen vom Mindestlohn betroffenen Branchen 
wie zum Beispiel dem Friseurhandwerk oder der 
Landwirtschaft existieren nur rudimentäre Struk-
turen und das sehe ich als Problem, weil hier eine 
Normsetzung fehlt. Das gilt auch für einige arbeits-
intensive Branchen des Dienstleistungssektors. Dort 
kann im Einzelfall über eine staatliche Unterstüt-
zung in Form einer Allgemeinverbindlichkeitserklä-
rung nachgedacht werden. Wir brauchen aber keine 
generelle Ausweitung der Allgemeinverbindlichkeit. 
In der Metallindustrie wäre das aus meiner Sicht un-
angebracht und es wäre sicher auch nicht im Interes-
se der IG Metall, die hier bei Regelungsbedarf selbst 
aktiv werden will. Also: Staatliche Unterstützung ja, 
aber wir dürfen den Tarifparteien nicht den Anreiz 
nehmen, selbst etwas zu organisieren.

Anja Weber: Auch die Gewerkschaften wollen nicht 
alle Tarifverträge für allgemeinverbindlich erklären 
lassen. Im Hotel- und Gaststättengewerbe will auch 
die NGG nur die untersten Lohngruppen für allge-
meinverbindlich erklären. Im Bäckerhandwerk wa-
ren es lange Zeit beide Tarifvertragsparteien, die nur 
den Manteltarifvertrag für allgemeinverbindlich er-
klären wollten. 

Prof. Dr. Thorsten Schulten: In Deutschland ist es so: 
Je weniger man verdient, desto unwahrscheinlicher 
ist es, dass man in eine Tarifbindung kommt. Der 
neue Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesre-
gierung zeigt, dass im untersten Einkommensquin-
til nur 30 Prozent tarifgebunden sind. Dies bedeutet: 
Gerade da, wo die Beschäftigten in einer schwachen 
Position sind, ist die Tarifbindung erodiert. Hier se-
hen Arbeitgeber offensichtlich auch keine Notwen-
digkeit mehr, Tarifverträge abzuschließen. Das ist 
der Hintergrund der ganzen Mindestlohndebatte. 

Ich glaube nicht, dass man diese Entwicklung allein 
auf ökonomische Faktoren wie Produktivität, Qua-
lität und die wachsende Rolle des Dienstleistungs-
sektors zurückführen kann, sondern dass sie auch 
mit der Macht der dortigen Beschäftigtengruppen 
zu tun hat. Es kommt darauf an, diese Mächtigkeit 
neu zu organisieren. Wie das gelingen kann, hat das 
Bewachungsgewerbe vor einigen Jahren auf unseren 
Flughäfen bewiesen. In der Branche ist der gewerk-
schaftliche Organisationsgrad niedrig, aber in den 
Flughäfen hatte das Personal an einem bestimmten 
Punkt seine Schlüsselstellung für den Ablauf des Flug-
betriebes entdeckt und damit die Chance genutzt, hö-
here Löhne durchzusetzen. Das heißt: Die Machtfra-
ge spielt eine zentrale Rolle.

G.I.B.: Ist der Rückgang der Tarifbindung ein rein 
deutsches Phänomen? Wie sieht es in anderen Ländern 
Europas mit ähnlichen ökonomischen Prozessen wie 
in Deutschland aus?
Prof. Dr. Thorsten Schulten: Die Tarifbindung in 
Europa ist extrem unterschiedlich. In Österreich, 
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Frankreich und Belgien liegt sie bei 90 Prozent, in 
osteuropäischen Ländern bei zehn Prozent. Wir in 
Deutschland stehen etwa in der Mitte. Meine These 
ist: Länder mit einer hohen Tarifbindung sind zwar 
mit den gleichen ökonomischen Entwicklungen kon-
frontiert wie Deutschland, haben aber unterschied-
liche institutionelle Sicherungsmaßnahmen, mit denen 
der Machtverlust der Arbeitnehmerseite abgefedert 
werden kann. Das können Allgemeinverbindlicher-
klärungen (AVE) von Tarifverträgen sein, aber auch 
Maßnahmen, die die Verbandsmächtigkeit stützen. 
Beispielhaft dafür stehen – arbeitgeberseitig – das 
Kammersystem in Österreich oder – arbeitnehmer-
seitig – das Gent-System in Skandinavien, bei dem 
die Arbeitslosenversicherungen durch die Gewerk-
schaften verwaltet werden. 

Dr. Hagen Lesch: Ich teile Ihre These, möchte aber 
darauf hinweisen, dass einzelne Länder hier nur be-
dingt als Vorbild dienen können. In Frankreich mit 
seinen vielen AVE haben die Gewerkschaften einen 
Organisationsgrad von unter 10 Prozent. Dort gibt es 
sehr weitreichende staatliche Eingriffsmöglichkeiten, 
sodass man einen Tarifvertrag der Branche x auf die 
Branche y übertragen kann. Damit ist aber das fran-
zösische System der Arbeit nicht stabiler oder der 
soziale Friede größer und auch nicht der Anreiz der 
Menschen, einer Gewerkschaft beizutreten. 

Wir sollten auf unsere eigenen Probleme schauen. 
Wir haben stärker als manch anderes Land die Re-
formfähigkeit unseres Tarifwesens, des Flächentarif-
wesens, unter Beweis gestellt. In den 1990er Jahren 
begann die Diskussion über die Starrheit des Flä-
chentarifvertrags. Doch der Flächentarifvertrag ist 
ein atmendes System. Aber wenn dieses System die 
notwendige Reichweite nicht mehr selbst herstellen 
kann, wächst die Gefahr, dass der Staat eingreift. 
Natürlich stützt die AVE die Reichweite von Tarif-
verträgen, aber eben staatlich verordnet und nicht 
aus der Einsicht in die Sinnhaftigkeit von Flächenta-
rifverträgen. Das muss man auch Betrieben, die sich 
nicht an einen Tarif binden möchten, klarmachen 

und vielleicht auch dem ein oder anderen Arbeitge-
berverband ohne Tarifbindung. Wir müssen Betriebe 
davon überzeugen, dass sie mit Tarifverträgen in ei-
ner komfortablen Situation sind, weil Flächentarif-
bindung auch für sozialen Frieden sorgt, und das ist 
mehr wert, als in individuellen Verträgen etwas frei-
er agieren zu können. Da muss man ansetzen.

Prof. Dr. Thorsten Schulten: Aus internationalen Er-
fahrungen kann man lernen, dass die Tarifautonomie 
nur funktioniert, wenn es eine Interaktion zwischen 
Tarifvertragsparteien und zugleich eine staatliche 
Unterstützung des Systems gibt. Die Vorstellung, 
Deutschland könne allein aus der Kraft der Verbän-
de heraus in allen Branchen eine Tarifbindung her-
stellen, ist eine sehr idealisierte Vorstellung von Ta-
rifautonomie, die mit der Realität nichts zu tun hat. 
Doch das bewährte System ist in Deutschland aus den 
Fugen geraten, wenn wir das nicht ändern, wird ir-
gendwann unweigerlich der Staat auf den Plan treten. 

G.I.B.: Das war 2014 mit dem Tarifautonomiestär-
kungsgesetz der Fall. Mit ihm wurden Erleichterungen 
bei AVE eingeführt und das starre 50-Prozent-Quorum 
für die Allgemeinverbindlicherklärung abgeschafft. 
Hat das zur Stärkung der Tarifbindung geführt?
Prof. Dr. Thorsten Schulten: AVE gibt es in Deutsch-
land lediglich für etwa 1,5 Prozent aller Flächentarif-
verträge, die zudem nur für wenige Branchen gelten. 
Immerhin hat das Gesetz die bestehenden AVE etwa 
im Baugewerbe stabilisiert. Hinsichtlich der Verfah-
ren aber hat sich nur wenig verbessert. Zwar wurde 
offiziell das 50-Prozent-Quorum abgeschafft, in der 
Praxis zeigt sich jedoch oft, dass es durch die Hin-
tertür wieder eingeführt wird, da die immer noch 
notwendige „überwiegende Bedeutung“ eines Tarif-
vertrages kaum anders nachgewiesen werden kann. 
Hinzu kommt, dass die Arbeitgeberseite in den Ta-
rifausschüssen nach wie vor die Möglichkeit hat, ein 
Veto einzulegen und die AVE zu blockieren. So ge-
schehen im Saarland im Hotel- und Gaststättenge-
werbe, in der Pflege in Niedersachsen oder bei der 
Flughafensicherheit in Hessen. 
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Dr. Hagen Lesch: Ich würde den Erfolg der Reform 
nicht daran messen, wie viele Tarifverträge allgemein-
verbindlich sind. Ziel der Reform war ja nicht, dass 
wir mehr AVE bekommen, sondern dass in den Ein-
zelfallprüfungen leichter AVE abgeschlossen werden 
können. Das ist von Bundesland zu Bundesland un-
terschiedlich, in NRW läuft das offensichtlich kon-
sensualer als in anderen Bundesländern.

Anja Weber: Das Tarifautonomiestärkungsgesetz 
hat durch den Mindestlohn im Niedriglohnbereich 
die Tarifautonomie gestärkt. Die Tarifvertragspar-
teien im Friseurhandwerk, im Wach- und Sicher-
heitsgewerbe oder im Hotel- und Gaststättengewer-
be in NRW haben es geschafft, in Zusammenhang 
mit dem Mindestlohn – mit dem der Staat eine Un-
tergrenze gezogen hat – sich auf überproportionale 
Lohnsteigerungen zu verständigen. Auch die Reform 
der AVE zeigt insoweit Wirkung, dass sie bestehende 
AVE absichert. Bis auf das Wach- und Sicherheits-
gewerbe hätten wir nach altem Recht alle anderen 
danach erfolgten Allgemeinverbindlicherklärungen 
nicht mehr aussprechen können. 

Jetzt geht es nicht darum, sämtliche Branchen-Tarif-
verträge als allgemeinverbindlich zu erklären, son-
dern Tarifverträge insbesondere in Dienstleistungs-
branchen mit einem sehr hohen Lohnkostenanteil, die 
vielleicht sogar noch im Wettbewerb um öffentliche 
Vergaben stehen. Beiden Seiten, Gewerkschaften wie 
Arbeitgebern, ist klar, dass man mit der AVE sehr 
sorgfältig umgehen muss, denn mittlerweile müssen 
AVE häufig einer gerichtlichen Überprüfung stand-
halten. Bei der Allgemeinverbindlicherklärung muss 
das öffentliche Interesse sorgfältig begründet werden. 
Zum anderen gibt das Gesetz den Dreischritt vor: die 
Tarifvertragsparteien müssen gemeinsam den Antrag 
stellen, der Tarifausschuss muss zustimmen, danach 
ist es eine Ermessensentscheidung des Ministers. Die 
Praxis in NRW war bei allen Landesregierungen der 
letzten Jahre: Wenn sich die Tarifvertragsparteien ei-
nig waren und die Argumente ausreichend, folgte die 
Ministerentscheidung dem Antrag. 

G.I.B.: Gibt es ideologische Konflikte beim Thema 
AVE?
Prof. Dr. Thorsten Schulten: Auf Arbeitgeberseite 
gibt es dazu in den einzelnen Branchen und Regionen 
unterschiedliche Offenheitsgrade. Die Publikationen 
der BDA sehen AVE immer als Ausnahme- und nicht 
als Regelinstrument. Bekannt sind auch die Koordi-
nierungsgrundsätze der BDA zum Umgang mit der 
AVE. In einem Kriterienkatalog ist definiert, was 
dort als „im öffentlichen Interesse“ oder als „AVE-
würdig“ gilt. Das geht weit über die gesetzliche Re-
gelung hinaus. Sie sagen: Wir wollen nicht ganze 
Lohntabellen als allgemeinverbindlich erklären las-
sen, wir wollen das so weit wie möglich begrenzen. 
Also hier werden schon Leitlinien vorgegeben, die 
die „ergebnisoffene“ Einzelfallprüfung zweifelhaft 
erscheinen lässt. Es geht nicht darum, dass alle Ta-
rifverträge zukünftig automatisch allgemeinverbind-
lich sein sollen. In bestimmten Branchen aber, wo es 
für die Tarifvertragsparteien objektiv schwierig ist, 
also in meist binnenorientierten Branchen mit ho-
hem Lohnanteil mit vielen KMU wird die AVE im-
mer wichtiger.

Dr. Hagen Lesch: Ob man hier von Ideologie spre-
chen kann, bezweifle ich. Die Arbeitgeber folgen 
keiner Ideologie, sondern sie nehmen immer Ein-
zelfallprüfungen vor. Tarifverträge sind verbindlich 
für die Tarifvertragsschließenden und wenn die Ta-
rifparteien wollen, können sie – möglichst im Ein-
vernehmen – zum Minister gehen und beantragen, 
einen Tarifvertrag für allgemeinverbindlich zu erklä-
ren. Bei einem Patt im Tarifausschuss gibt es keine 
AVE und das finde ich auch richtig, denn man greift 
schon in die Belange der tarifungebundenen Firmen 
ein und wenn man das schon tut, sollte es auch de-
mokratisch legitimiert sein. 

G.I.B.: Frau Weber, die Tarifrunde im Einzelhandel 
ist ein Beispiel für Branchen, die mit sinkender Ta-
rifbindung zu kämpfen haben. Da werden sich sicher 
viele der Themen wiederfinden, die wir hier diskutiert 
haben.
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Anja Weber: Ja, dort spielen die Themen Entgelter-
höhung, Entgeltstrukturen und AVE ebenfalls eine 
Rolle. Die Arbeitgeber sehen keine Grundlage für 
die AVE, da die Entgeltstrukturen veraltet sind. Ich 
wünsche mir, dass beide Parteien in der Frage zusam-
menkommen. Wir hatten früher eine arbeitgebersei-
tige Tarifbindung von 70 Prozent und bis Ende der 
1990er Jahre allgemeinverbindliche Tarifverträge. Da 
geht es um eine Branche mit 700.000 Beschäftigten 
in NRW. Wenn sich die Tarifvertragsparteien nicht 
auf ein Tarifwerk und die Beantragung der AVE ei-
nigen können, werden die Tarifstrukturen im Ein-
zelhandel weiter erodieren. Das ist mit einer Tarif-
bindung von 30 Prozent nicht mehr zu halten. Der 
Einzelhandel ist eine extrem schwierige und lohnkos
tenintensive Branche, umso wichtiger ist es, dass es 
dort zu einer Verständigung kommt.

Wir müssen, wie gesagt, die Akzeptanz der Tarifver-
träge, aber auch ihren Wirkungsgrad erhöhen. Da 
gibt es einen Zusammenhang. Im Moment bewegt 
sich der Einzelhandel hinsichtlich der Tarifbindung 
in einer Spirale nach unten, auch daran erkennbar, 
dass sich mittlerweile auch größere Einzelhandelsket-
ten aus dem Flächentarifvertrag verabschieden und 
teils Haustarifverträge abgeschlossen haben. Das ist 
auf Dauer nicht gut und eine sehr schwierige Situ-
ation für die Tarifvertragsparteien, aber Lösungen 
sind notwendig.

Prof. Dr. Thorsten Schulten: Das sehe ich genauso. 
Die Lohnstrukturfrage ist ein wichtiges Moment. 
Es ist interessant, dass in der öffentlichen Debatte 
die Arbeitgeber nicht mit einer Zunge sprechen. Der 
Chef von Lidl hat gesagt, wir brauchen AVE; er fin-
det die Lohnforderung von ver.di gut. Real,- hat sei-
nen Austritt so begründet: „Wir hatten immer gute 
Löhne und gute Arbeitsbedingungen. Jetzt werden 
wir für die Tarifrunden in Haft genommen. Nicht 
tarifgebundene Unternehmen haben einen Kosten-
vorteil von bis zu 30 %. Das können wir nicht län-
ger akzeptieren. Deshalb treten wir jetzt aus und ge-
hen in die OT-Bindung.“

Zur Geschichte: Der Handel hatte bis 2000 die AVE, 
dann haben die beiden damaligen konkurrierenden 
Handelsverbände die OT-Mitgliedschaften einge-
führt, was massiv zur Erosion beigetragen hat. Heu-
te sind wahrscheinlich mehr als die Hälfte der Unter-
nehmen im Handelsverband OT-Betriebe. Wenn es 
da nicht bald zu Lösungen kommt, ist der Flächen-
tarifvertrag irgendwann hinfällig. 

Die Entlohnungsunterschiede sind krass: Zwischen 
dem Lohn einer über Tarif bei EDEKA beschäftigten 
Kassiererin und einer ebenfalls bei EDEKA, aber dort 
bei einem der freien Kaufleute arbeitenden Kassiererin 
liegen 30 Prozent Unterschied. Das hält keine Bran-
che aus. Das zeigt: Der Handel ist ein Paradebeispiel 
für eine Branche, in der eine AVE unverzichtbar ist.

Dr. Hagen Lesch: Der Einzelhandel ist hinsicht-
lich der Lohnstrukturen tatsächlich ein Problem. 
Die mangelnde Einigungsfähigkeit in Bezug auf die 
Entgeltstrukturen ist ein Problem für die Akzeptanz 
eines Tarifvertrags. Hier muss man an die Tarifpar-
teien appellieren: Setzt euch zusammen und schafft 
einen Tarifvertrag, der so attraktiv ist, dass die Be-
reitschaft zur Tarifbindung wieder steigt.

G.I.B.: Wie können Tarifverträge wieder attraktiver 
werden für Unternehmen?
Dr. Hagen Lesch: Tarifverträge sind schon attrak-
tiver geworden, weil sie mehr betriebliche Gestal-
tungsspielräume eröffnen. Wenn wir über Flächen-
tarifverträge große und kleine, starke und schwache 
Unternehmen mitnehmen wollen, müssen wir Diffe-
renzierung zulassen. Das kann eine Öffnungsklausel 
sein, der variable gestaltete Zeitpunkt einer Tarifer-
höhung oder die Flexibilität von Einmalzahlungen. 
Zum Stichwort Öffnungsklausel: Wenn Unterneh-
men eine zehnprozentige Lohnabsenkung brauchen, 
stehen sie vor der Wahl, zur Gewerkschaft zu gehen 
und eine Öffnungsklausel zu erbitten, oder sie ver-
lassen vor Tarifabschluss die Tarifbindung. Viele Un-
ternehmen neigen in diesem Fall zum zweiten ver-
meintlich einfacheren Weg.
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Bei zwei gravierenden Themen gibt es einen Dissens 
zwischen Arbeitgebern und Gewerkschaften. Das 
eine Thema betrifft die Frage, was wir alles in Ta-
rifverträgen regeln wollen. Die Gewerkschaften wol-
len möglichst viel regeln, Stichwort: qualitative Ta-
rifpolitik. Viele Arbeitgeberverbände machen das 
notgedrungen mit. Manche Großunternehmen stim-
men zum Beispiel Regelungen zur betrieblichen Al-
tersteilzeit oder auch zur Bildungsteilzeit zu, weil sie 
das eher umsetzen und so Streiks vermeiden können, 
aber viele KMU wollen das nicht.

Beim zweiten, gravierenderen Interessenkonflikt geht 
es um die Frage, wie viel des Verteilbaren in den Ta-
rifvertrag einfließen soll. Setze ich Maximalstan-
dards oder Minimalstandards? Arbeitgeber sind da 
zurückhaltender, während Gewerkschaften das, was 
zu verteilen ist, möglichst ausschöpfen wollen. Viele 
Firmen würden, wenn sie einen Firmen-Tarifvertrag 
schließen, durchaus teurere Konditionen haben als 
im Flächentarifvertrag. Schon daran sieht man, dass 
Flächentarifverträge manchen Unternehmen nützen, 
während sie für andere eher belastend sind.

Prof. Dr. Thorsten Schulten: Tarifverträge sind at-
traktiv, das System ist – je nach Branche unterschied-
lich – offen und flexibel. Aber das hat nicht zum Ab-
sinken der Tarifbindung geführt. Ausschlaggebend 
sind vielmehr die sich verändernden Machtverhält-
nisse. Wenn ein Unternehmen statt Öffnungsklau-
sel lieber aus dem Tarifvertrag rausgeht, ist es in 
einer komfortablen Machtposition. Das ist für Ge-
werkschaften ein originär wichtiger Ansatzpunkt. 
Die Art der Gewerkschaften Tarifpolitik zu gestal-
ten, hat sich in den letzten Jahren geändert. Das 
Stichwort lautete hier: beteiligungsorientierte Tarif-
politik. Also: Statt Stellvertreterpolitik lieber Ein-
beziehung der Beschäftigten in den Unternehmen, 
Behörden und Läden. Gewerkschaften schließen 
auch nicht mehr einen Tarifvertrag um jeden Preis 
ab, sondern nur wenn sie die Macht, also die Legi-
timation der Beschäftigten vor Ort, haben. Sie sa-
gen: Wir machen nicht einfach für euch einen Ta-

rifvertrag, sondern: Wenn ihr das wollt, müsst ihr 
bei uns Mitglied werden und dann können wir das 
gemeinsam gestalten.

Dieses Modell funktioniert mittlerweile in vielen 
Branchen wie etwa bei den privaten Krankenhäu-
sern recht gut. Hier ist auch der Organisationsgrad 
gestiegen oder fällt zumindest nicht mehr so stark 
ab wie im letzten Jahrzehnt. Mit der Neuausrich-
tung der Tarifpolitik auf Beteiligungs- und Mitglie-
derorientierung sind die Gewerkschaften auch selbst 
stärker geworden. Die IG Metall hat zum Beispiel in 
der letzten Tarifrunde ganz systematisch versucht, 
auch nicht tarifgebundene Unternehmen einzube-
ziehen, bei 100 Betrieben hat sie es geschafft, wenn 
auch vermutlich vorwiegend bei denen, die schon im-
mer nah am Tarif bezahlt haben. Immerhin: Das ist 
ein Weg mit viel Potenzial für die Gewerkschaften.

G.I.B.: Welche Rolle spielen dabei tarifdispositive 
Regelungen, also Abweichungen von gesetzlichen 
Regelungen durch Tarifverträge beispielsweise vom 
Arbeitszeitgesetz?
Prof. Dr. Thorsten Schulten: Da bin ich skeptisch. 
Man muss immer fragen, um welche Art von Tarif-
dispositiv es sich handelt. Man macht das aus ver-
schiedenen Gründen. So verschiebt man zum Beispiel 
mal die Einführung des Mindestlohns, um überhaupt 
erst mal ein Tarifwerk hinzubekommen. Die Fleisch-
industrie ist ein Beispiel dafür. Doch hier zeigt sich, 
dass es keine nachhaltige Strategie war. Jetzt muss 
der Gesetzgeber ein Gesetz zur Ordnung der Bedin-
gungen in der Fleischindustrie schaffen. Das ist ein 
schönes Beispiel dafür, was passiert, wenn Tarifau-
tonomie nicht so funktioniert. Tarifdispositive Re-
gelungen gibt es auch im Arbeitszeitgesetz. Ich kann 
nicht erkennen, dass das zu Verbesserungen bei der 
Tarifbindung führt.

Anja Weber: Wir haben im Zusammenhang mit der 
Leiharbeit einige problematische Erfahrungen mit 
tarifdispositiven Regelungen gemacht. Hier mussten 
wir mehrere Prozesse führen, um die Tarifunfähigkeit 
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von Gewerkschaften feststellen zu lassen. Das dau-
ert sehr lange und hat im Nachhinein zu erheblichen 
Problemen geführt. So wurde einer Gewerkschaft, 
die Tarifverträge in der Leiharbeit abgeschlossen 
hatte, die Tariffähigkeit abgesprochen. Im Nachhi-
nein haben sich dann Unternehmen mit erheblichen 
Rückforderungen von Leiharbeitnehmern konfron-
tiert gesehen. Ich habe Diskussionen von Betriebsrä-
ten erlebt, die sich in einer ganz misslichen Situation 
befanden, weil sie einerseits die Leiharbeitnehmerin-
nen und -arbeitnehmer über ihren Rechtsanspruch 
informieren wollten, gleichzeitig aber wussten, dass 
auf die Unternehmen erhebliche Kosten zukamen. 

Ein anderer Aspekt: In den letzten 20 Jahren hält sich 
das Gerücht, dass die Tarifvertragsparteien so starr 
sind, dass es viele Streiks gibt und dass Tarifverträ-
ge unheimlich kompliziert sind. Vielleicht müsste 
man diese Geschichte mal anders erzählen. Was ich 
in meiner Tätigkeit als Landesschlichterin erfahre, 
ist die unglaublich hohe Konfliktlösungskompetenz 
der Tarifvertragsparteien. Für die Unternehmer ist 
das ein großer Service, weil potenzielle Konflikte mit 
der Belegschaft kompetent gelöst werden. Zudem 
wird mit Tarifverträgen ein Maßstab gesetzt und es 
entsteht ein Gerechtigkeitsgefühl unter den Beschäf-
tigten. Unzufriedenheit kann sich auch unterhalb der 
Streikebene äußerst unerfreulich auf das Unterneh-
men auswirken. Dass Tarifverträge für Gerechtig-
keit sorgen, dass auch kleine Unternehmen ohne ei-
gene Personalabteilung rechtssichere Regelungen zu 
Urlaubsansprüchen und Zuschlägen bekommen –, 
das ist eine Geschichte vom Nutzen der Tarifverträ-
ge, die wir viel öfter erzählen sollten.

Dr. Hagen Lesch: Zum Stichwort attraktive Tarif-
verträge: Manche Tarifverträge sind schon ziemlich 
komplex und ohne Juristen-Sachverstand nicht zu ver-
stehen, und wenn Sie sagen, dass es vielen Unterneh-
men an Infrastruktur mangelt, dann kann das auch 
ein Problem sein. Vielleicht sollte man Tarifverträge 
auch mal auf den Prüfstand stellen und entrümpeln. 
Es ist wie bei den Gesetzen, wo immer wieder neue 

beschlossen werden, ohne alte auch mal abzuschaf-
fen. Das wäre empfehlenswert, aber da tun sich die 
Tarifparteien schwer. 

Prof. Dr. Thorsten Schulten: Aus gewerkschaftlicher 
Sicht kann die zunehmende Ausweitung qualitativer 
Aspekte in der Tarifpolitik durchaus zweischneidig 
sein. Einmal weil diese immer die Verteilungsbilanz 
beeinflussen, also „eingepreist“ werden, andererseits 
haben sie, wenn es um sozialpolitische Regelungen 
geht, eine kompensatorische Funktion: Weil der Ge-
setzgeber immer mehr Standards abbaut, müssen 
die Tarifvertragsparteien das auffangen. Das ist gut 
für die tarifgebundenen, nicht aber für die OT-Be-
triebe. So wird mehr Ungleichheit geschaffen. OT ist 
meines Erachtens eine Sackgasse, in die die Arbeit-
geber hineingeraten sind und aus der sie wieder he-
rausfinden müssen, weil sie sonst ihre eigene Legiti-
mität untergraben. 

G.I.B.: Was muss geschehen, damit die Tarifbindung 
in Zukunft wieder steigt?
Anja Weber: Was mir wirklich Sorgen macht ist, dass 
wir durch den Strukturwandel der Wirtschaft viele 
neue und kleine Unternehmen bekommen, und das 
sind nicht unbedingt Unternehmen, die in der Tarif-
bindung sind. Deshalb ist das Thema Akzeptanz von 
Tarifverträgen so wichtig und beide Tarifvertragspar-
teien müssen auf allen Ebenen daran arbeiten. Wir 
brauchen einen intensiven Diskurs und dazu gibt es 
viele gute Ansätze, zum Beispiel die diesbezügliche 
Diskussion bei der IG Metall und dem Arbeitgeber-
verband Metall.

Außerdem wünsche ich mir mehr Forschung zu 
diesem wichtigen Thema aber auch mehr Bildung, 
weil die Akzeptanz von Tarifautonomie und Tarif-
verträgen schon in der Schule anfängt. Alle Betei-
ligten, Gewerkschaften, Arbeitgeberverbände und 
Politik müssen stärker für Tarifautonomie und Ta-
rifbindung eintreten. Nicht nur in Sonntagsreden. 
Da wünsche ich mir wesentlich mehr Emotionali-
tät in der Debatte.
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Dr. Hagen Lesch: Ich priorisiere den Ansatz, die Bin-
dung von unten zu stärken, also am Hauptproblem 
anzusetzen. Hinsichtlich der Akzeptanz von Tarif-
verträgen oder der Flächentarifbindung stimme ich 
Frau Weber zu. Bei der Aufklärungsarbeit sind alle 
gefragt, auch die Arbeitgeberverbände, etwa wenn 
neue Unternehmen entstehen, aber das tun sie auch. 
In NRW haben wir z. B. in der Metallindustrie eine 
sehr dezentrale Arbeitgeberverbandsstruktur. Das 
heißt, die Verbände sind dort sehr nah an den Un-
ternehmen und kennen die Unternehmen – auch die, 
die so recht gar nichts mit dem Verband zu tun haben 
wollen. Also: Aufklärungsarbeit ist eine ganz zentra-
le Aufgabe, aber dazu gehört auch, dass die Tarifpar-
teien reformfähig sind und Tarifverträge einfacher 
gestalten. Vielleicht ist es aber auch notwendig, über 
so etwas wie eine Mittelstandskomponente oder Mit-
telstandsorientierung in Tarifverträgen nachzuden-
ken, ein Fenster zu öffnen oder ein Baukastensystem 
zu ermöglichen, um – wie früher – verschiedene Ni-
veaus in der Branche abzubilden. Im Einzelfall muss 
der Staat die Rahmenbedingungen setzen, damit die 
Tarifparteien ihrem Regelungsauftrag nachkommen 
und das Tarifsystem über AVE schützen – aber mit 
Vorsicht, denn das sollte schon die Ausnahme blei-
ben und von Tarifparteien im Einzelfall sauber dis-
kutiert und geprüft werden. 

Prof. Dr. Thorsten Schulten: Es gibt keinen Königs-
weg, um die Tarifbindung zu schützen. Das ist Auf-
gabe aller Akteure: Gewerkschaften, Unternehmen, 
Staat und Gesellschaft. Die Gewerkschaften müssen 
in erster Linie selber attraktiver werden und ihre ei-
gene Mächtigkeit auf betrieblicher Ebene durch neue 
Formen von Tarifpolitik umsetzen. Die Arbeitgeber 
müssen das OT-Modell überdenken und überlegen, 
wie sie stärker Unternehmen werben und gewinnen 
können. Gemeinsam müssen sie Tarifverträge attrak-
tiver gestalten, und der Staat hat eine Aufgabe, weil 
es eine idealistisch-naive Vorstellung ist, dass alles 
im Konsens der Tarifvertragsparteien zu regeln ist. 
Es wird in Zukunft mehr Branchen geben, wo wir 
auch eine staatliche Unterstützung brauchen. Da ist 

eine Reform, eine weitere Erleichterung der AVE not-
wendig, um mehr Tarifverträge allgemeinverbindlich 
zu erklären. Außerdem ist eine gesellschaftspolitische 
Debatte notwendig, um zu zeigen, dass Tarifverträ-
ge ein Grundpfeiler unserer Gesellschaftsordnung 
sind, ohne die unser Land politisch, wirtschaftlich 
und sozial ein völlig anderes wäre. 
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In der Metall- und Elektroindustrie in NRW ist die Tarifbindung der Unternehmen in den letzten dreißig Jah-
ren deutlich zurückgegangen. Aktuell sind beim Arbeitgeberverband „Metall NRW“ 1.200 tarifgebundene Un-
ternehmen und 900 Unternehmen ohne Tarifbindung organisiert. Wir sprachen mit dem stellv. Hauptgeschäfts-
führer von Metall NRW, Rechtsanwalt Hans Michael Weiss, über die Bedeutung der Tarifautonomie, eine 
mögliche Stärkung der Tarifbindung, die Arbeit des Tarifausschusses in NRW und die Allgemeinverbindlich-
keit von Tarifverträgen.

Hans Michael Weiss: Wir bieten ihnen einen kompletten 
Support. Unsere Verbandsorganisation ist schlagkräf-
tig, unsere Mitarbeitenden sind kompetent. Wir bera-
ten in Sozialversicherungsfragen und liefern kostenlosen 
Rechtsschutz im Arbeits- und Sozialrecht. Für viele Un-
ternehmen sind die Tarifverträge aus Wettbewerbsgrün-
den aber zu teuer. In der Metall- und Elektroindustrie 
zum Beispiel liegt der niedrigste Lohn bei 16,50 Euro. 
Das kann sich nicht jeder Betrieb leisten. Unser Grund-
satz bleibt aber unverändert: Wir stehen für Tarifverträ-
ge und halten es für besser, Tarifabschlüsse in der Soli-
darität aller Unternehmen zu praktizieren. 

G.I.B.: Handelt es sich bei den Mitgliedern ohne Tarif-
bindung um kleine und mittlere oder auch um größere 
Unternehmen?
Hans Michael Weiss: Tendenziell handelt es sich dabei 
um kleinere Unternehmen. Die 900 Firmen ohne Tarif-
bindung haben etwa 80.000 Mitarbeitende gegenüber 
rund 350.000 Beschäftigen in unseren 1.200 tarifge-
bundenen Unternehmen. In kleineren Betrieben gibt 
es noch den direkten Draht zwischen Firmenchef und 
Mitarbeitenden. Abgesehen von der finanziellen Kom-
ponente braucht es da nicht immer die Regelungen eines 
ordnenden Tarifwerks. 

Größere Unternehmen dagegen erreichen mit der Tarif-
bindung über ihre Betriebsgrenzen hinweg einen bran-
chenweiten Level. Ein Niveau, das für alle gilt, mini-
miert den Wettbewerb um Arbeitskräfte. Es entsteht 
ein Benchmark, an das sich alle Mitbewerber im We-
sentlichen halten. Der wichtigste Grund für die Tarif-
bindung ist aber der Arbeitsfrieden. Auseinanderset-
zungen sind auf die kurzen Fristen beschränkt, in denen 
die Tarifvertragsparteien verhandeln. Für alle anderen 
Zeiten garantiert die Tarifautonomie eine ungestörte 
Wertschöpfungskette.

„Für viele Unternehmen sind die 

Tarifverträge aus Wettbewerbsgründen 

zu teuer.“
Interview mit Hans Michael Weiss, METALL NRW

G.I.B.: In Deutschland werden die wesentlichen Ar-
beitsbedingungen durch die Tarifautonomie von den 
Gewerkschaften und den Arbeitgeberverbänden geregelt. 
Warum sind Tarifverträge so wichtig?
Hans Michael Weiss: Es ist für alle Beteiligten von Vor-
teil, wenn die Unternehmen, gebündelt über die Arbeit-
geberverbände, mit den Gewerkschaften die Arbeitsbe-
dingungen selbst aushandeln und der Staat außen vor 
bleibt. Unser System hat sich auch in Krisenzeiten be-
währt, zum Beispiel als wir in den Jahren 2009 und 
2010 den Tarifvertrag „Zukunft in Arbeit“ und einen 
Krisenentgelttarifvertrag mit der IG Metall geschlos-
sen haben. Mit einer staatlichen Lohnfestsetzung hätte 
Deutschland dies so nicht bewältigen können. Zum Er-
folgsgeheimnis der Tarifautonomie zählt ein konstruk-
tiver, verantwortungsbewusster und sozialpartnerschaft-
licher Austausch zwischen den Vertragsparteien. Die in 
Deutschland gelebte Tarifautonomie genießt internatio-
nal hohes Ansehen. Ich selbst wurde in Brüssel und Pa-
ris zu dem Erfolgsgeheimnis befragt.

G.I.B.: Allerdings geht die Tarifbindung seit Jahren zurück, 
auch wenn sie in NRW noch vergleichsweise hoch ist. Wie 
sieht die Entwicklung in Ihrer Branche aus?
Hans Michael Weiss: In den 30 Jahren, in denen ich 
beim Verband arbeite, ist die durch eine Mitgliedschaft 
vermittelte originäre Tarifbindung deutlich gesunken. 
Die Zahl der tarifgebundenen Betriebe ist nur noch etwa 
ein Drittel so hoch wie damals. Mitglieder gewonnen 
haben wir über das OT-Modell: Unternehmen haben 
heute anders als früher die Möglichkeit, zwischen einer 
Mitgliedschaft mit oder ohne Tarifbindung zu wählen. 
Derzeit zählt unser Verband rund 1.200 tarifgebundene 
und 900 OT-Mitglieder.

G.I.B.: Welche Vorteile sehen die Unternehmen in einer 
Mitgliedschaft ohne Tarifbindung? 
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G.I.B.: Eine Möglichkeit zur Stärkung der Tarifbindung 
ist die Allgemeinverbindlichkeit von Tarifverträgen. 
Brauchen wir, wie von den Gewerkschaften gefordert, 
mehr allgemeinverbindliche Tarifverträge oder sollten 
sie die Ausnahme bleiben?
Hans Michael Weiss: Wir als Arbeitgeberorganisation 
stehen für Tarifbindung, die durch Mitgliedschaft im 
Arbeitgeberverband freiwillig ins Unternehmen kommt. 
Tarifbindung, die von Staats wegen verordnet wird, be-
sitzt eine andere Qualität. Sie widerstrebt Art. 9 Abs. 3 
des Grundgesetzes, der die positive und negative Koa-
litionsfreiheit regelt. 

Würde die Allgemeinverbindlichkeit zur Regel, wären 
auch die – die so wichtige Tarifautonomie tragenden – 
Verbandsstrukturen gefährdet. Verbände leben schließ-
lich von den Mitgliedern und deren Beiträgen. Das gilt 
für die Gewerkschaften genauso. In einer staatlich ver-
ordneten Tarifwelt gäbe es kaum noch Anreize für eine 
Mitgliedschaft.

Auch deshalb muss die Allgemeinverbindlichkeit von 
Tarifverträgen ganz klar die Ausnahme bleiben, die je-
doch nicht zu verteufeln, sondern in Einzelfällen durch-
aus notwendig ist. Das kann ich aus eigener Erfahrung 
bestätigen, da ich in Nordrhein-Westfalen auf Arbeit-
geberseite die Allgemeinverbindlichkeitsregelungen seit 
mehr als 20 Jahren als Mitglied im Tarifausschuss ko-
ordiniere. 

G.I.B.: Unter welchen Voraussetzungen ist die Allge-
meinverbindlichkeit möglich? Welchen Stellenwert hat 
der Tarifausschuss und wie arbeitet er?
Hans Michael Weiss: Die Allgemeinverbindlichkeits-
erklärung ist ein hoheitlicher Akt, der für alle Betriebe 
und alle Beschäftigten einer Branche bindend und nur 
unter bestimmten Voraussetzungen zulässig ist. Der Ta-
rifvertrag muss von besonderem öffentlichem Interesse 
sein. Das ist die rechtliche Komponente. 

Daneben gibt es die politische Komponente. Dafür steht 
der Tarifausschuss, dem je drei Vertreter der Arbeitneh-
mer- und Arbeitgeberseite angehören. Sie werden von 
den Spitzenorganisationen im Land benannt. Auf Ar-

beitgeberseite wirken derzeit neben mir je ein Vertre-
ter der Chemieindustrie und des Handwerks mit. Stell-
vertreter kommen etwa aus dem Brauereigewerbe und 
der DEHOGA. 

Zunächst müssen beide Tarifvertragsparteien der jewei-
ligen Branche die Allgemeinverbindlichkeit gemeinsam 
beantragen. Dann kommt, gewissermaßen auf der Me-
taebene, der Tarifausschuss mit seiner Arbeitgeber- und 
Arbeitnehmerbank ins Spiel. Ohne die mehrheitliche 
Zustimmung im Tarifausschuss darf der Minister die 
Allgemeinverbindlichkeit nicht erklären. 

Eine der beiden Bänke hat also immer die Möglichkeit, 
die Allgemeinverbindlichkeit zu blockieren. Dieses Ve-
torecht für jede Seite wurde vom Gesetzgeber bewusst 
geschaffen und auch bei der letzten Reform durch das 
Tarifautonomiestärkungsgesetz im Jahre 2014 beibe-
halten. Auf der Arbeitgeberbank entscheiden wir un-
abhängig von den Interessen einer Branche, ob wir mit 
unseren Grundprinzipien dem Ansinnen der Branchen-
partner zustimmen können. Eine Spielregel ist für uns 
ganz klar definiert: Keine Allgemeinverbindlichkeit für 
zu hohe Löhne! 

Der gesetzliche Mindestlohn hat viel Druck aus der De-
batte um allgemeinverbindliche Tarifverträge genommen. 
Es ist fraglich, ob die Festsetzung eines nur geringfü-
gig über dem Mindestlohn liegenden Tarifs durch All-
gemeinverbindlichkeit notwendig ist und im besonde-
ren öffentlichen Interesse liegt. 

G.I.B.: Mit Anträgen welcher Branchen haben Sie sich 
im Tarifausschuss zuletzt beschäftigt?
Hans Michael Weiss: Die Anträge betrafen die drei klas-
sischen Branchen des Niedriglohnsektors: den Hotel- und 
Gaststättenverband DEHOGA, das Friseurhandwerk 
und ganz aktuell das Wach- und Sicherheitsgewerbe. 

Zu Beginn meiner Arbeit im Tarifausschuss gab es deut-
lich mehr Anträge auf Allgemeinverbindlichkeit, zum 
Beispiel im Handel. Für das Friseur- und Gaststätten-
gewerbe bestanden früher Tarifverträge, die unterhalb 
des gesetzlichen Mindestlohns lagen. Grund dafür wa-

Hans Michael Weiss,

Metall NRW



  

61

TARIFBINDUNG

G.I.B.INFO   3  17  

ren vor allem die branchenüblichen Trinkgelder. Als 
der Mindestlohn gesetzlich verankert wurde, haben 
wir uns auf der Arbeitgeberseite schon darüber aufge-
regt, dass der Gesetzgeber die durch Tarifautonomie 
frei gefundenen Entgeltverträge auf Bundesebene au-
ßer Kraft gesetzt hat.

G.I.B.: Wie bewerten Sie die Einführung des Mindest-
lohns? 
Hans Michael Weiss: Der Mindestlohn ist eine Einmi-
schung des Staates und eine Bevormundung der Tarif-
partner, die am besten wissen, welche Entgelte für ihre 
Branche angemessen sind. Die Einführung des Mindest-
lohns zeigt die Tendenz des Gesetzgebers, möglicher-
weise auch wegen der sinkenden Tarifbindung, staatli-
cherseits in Entgeltfragen mehr einzugreifen. 

G.I.B.: Gibt es dafür weitere Beispiele?
Hans Michael Weiss: Durchaus. Auch durch eine Rechts-
verordnung nach dem Arbeitnehmer-Entsendegesetz 
können die Regelungen eines Tarifvertrags im Rahmen 
seines Geltungsbereichs auf Arbeitnehmer bisher nicht 
tarifgebundener Arbeitgeber erstreckt werden. 

Vor allem stören mich gesetzliche Regelungen, die be-
stehende Tarifbindungen negieren. Nach dem Tarifver-
tragsgesetz gibt ein allgemeinverbindlicher Tarifver-
trag über Sozialkassen in seinem Geltungsbereich auch 
fremden Branchen Tarifbindungen vor. Ein Arbeitge-
ber kann sich dann nicht darauf berufen, dass er schon 
anderweitig tarifgebunden ist.

Das bedeutet, dass unsere Mitgliedsbetriebe, die auf dem 
Bau arbeiten und dort etwa selbst produzierte Geländer 
installieren, grundsätzlich von den Tarifverträgen der 
Bauindustrie erfasst werden. Um unsere Unternehmen 
zu schützen, haben wir eine Einschränkungsklausel ver-
einbart, nach der die Allgemeinverbindlichkeit nicht für 
bestimmte Mitglieder bestimmter Arbeitgeberverbände 
gilt. Wer bei uns Mitglied ist, hat damit Schutz vor der 
Allgemeinverbindlichkeit branchenfremder Regelungen.

G.I.B.: Bewerten Sie die Zusammenarbeit der Sozial-
partner im NRW- Tarifausschuss trotz der verschiedenen 

Grundhaltungen der Arbeitnehmer- und Arbeitgeberbank 
als partnerschaftlich? 
Hans Michael Weiss: Ja. Bislang haben wir es immer 
geschafft, einvernehmliche Lösungen zu erzielen. Un-
sere Vorsitzende Anja Weber, die zugleich Landes
schlichterin ist, legt – wie bereits ihr Vorgänger – gro
ßen Wert darauf, Konfrontationen zu vermeiden. Wir 
stimmen uns in allen Fragen frühzeitig ab –, vor allem 
wenn Meinungsverschiedenheiten auftauchen. Dann gilt 
es auch, Einfluss auf die Antragsteller zu nehmen und 
bei der anderen Seite für Verständnis zu werben. Ein 
Beispiel ist unsere Grundsatzentscheidung, keine voll-
ständigen Entgeltgitter mehr, sondern nur noch untere 
Lohngruppen für allgemeinverbindlich zu erklären. Es 
gibt im Vorfeld unserer Entscheidung aber keinen di-
rekten Kontakt zur Gewerkschaft. 

Natürlich führen wir im Tarifausschuss, der bis auf den 
Beratungsteil öffentlich tagt, längere Diskussionen. Zum 
Teil nehmen Anwälte die Interessen von Unternehmen 
wahr. Manchmal kommt es vor, dass wir uns in Ein-
zelfragen vertagen und in der Zwischenzeit nach einem 
Konsens suchen. Es hat in NRW auch schon Klagen ge-
gen Allgemeinverbindlichkeitserklärungen gegeben: Zum 
Beispiel haben sich die Pizzaauslieferungsbetriebe dage-
gen gewehrt, von der Allgemeinverbindlichkeit des DE-
HOGA-Tarifvertrags erfasst zu werden.
 
G.I.B.: Auf Bundesebene ist das Verhältnis zwischen 
Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite offenbar nicht so 
harmonisch. Der DGB fordert, das Vetorecht der Ar-
beitgeberbank abzuschaffen. Ist das Allgemeinverbind-
lichkeitsverfahren aus Ihrer Sicht reformbedürftig?
Hans Michael Weiss: Nein. Wenn wir die Tarifauto-
nomie so verstehen, wie von mir geschildert, und die 
Allgemeinverbindlichkeit die Ausnahme bleiben soll, 
muss es Steuerungsinstrumente geben. Die Beseitigung 
des Tarifausschusses würde der staatlichen Lohnfest-
setzung Tür und Tor öffnen. Mir sind Fälle bekannt, 
in denen der Branchenverband auf Arbeitgeberseite im 
Rahmen des Tarifabschlusses quasi dazu genötigt wur-
de, den Antrag auf Allgemeinverbindlichkeit gemein-
sam mit der Gewerkschaft zu stellen. Möglicherweise 
könnte eine Gewerkschaft sogar dafür streiken, dass 
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der Arbeitgeberband die Allgemeinverbindlichkeit mit 
ihr beantragt. Ohne den Tarifausschuss entstünde ein 
sehr starkes Durchgriffsmandat für gewerkschaftliche 
Attitüden und keinesfalls eine Stärkung der Tarifbin-
dung, wie bisweilen behauptet wird.

G.I.B.: Für eine Stärkung der Tarifbindung „von unten“ 
müssten die Gewerkschaften, aber auch die Arbeitge-
berverbände ihre Mitgliederzahlen steigern. Was tun 
Sie als METALL NRW dafür, um neue Mitglieder mit 
Tarifbindung zu gewinnen?
Hans Michael Weiss: Wir haben Teams gebildet, die 
sich in Projekten mit diesem wichtigen Thema beschäf-
tigen. Ein Tarifvertrag ist gewissermaßen der Stamm, 
an dem alles andere wächst. Ohne die tarifautonome 
Setzung der Arbeitsbedingungen für die Branche wür-
den ein Arbeitgeberverband zu einer großen Anwalts-
kanzlei und eine Gewerkschaft zu einem Verbraucher-
schutzverein verkommen. 

Die Tarifautonomie, die es uns erlaubt, grundgesetzlich 
geschützte Arbeitsbedingungen bis hin zum Streikrecht 
weitgehend ohne Einmischung des Staates zu regeln, 
hat Deutschland im internationalen Vergleich einen 
historisch gewachsenen Wettbewerbsvorteil verschafft.

Frankreich hat zum Beispiel versucht, diese Fragen mit 
staatlicher Macht zu regeln. Es ist auch insoweit kein 
Zufall, dass Macron zum neuen Staatspräsidenten ge-
wählt wurde. Er versucht, das starre Staatssystem in der 
Arbeits- und Sozialpolitik aufzuweichen.

Vor große Probleme stellt uns der veränderte Werte-
wandel in unserer Gesellschaft. Früher war es für einen 
mittelständischen Firmenchef völlig klar: „Ich bin Mit-
glied im regionalen Arbeitgeberverband.“ Der gegensei-
tige Austausch in der großen Unternehmer-Communi-
ty wurde sehr geschätzt. Die Managergeneration von 
heute lebt den Grundsatz „Gemeinsam sind wir stär-
ker als allein“ nicht so intensiv. Die Grundeinstellung 
geht heute  eher in die Richtung: „Ich kann meine Din-
ge selbst regeln.“ Es ist eine schwierige Aufgabe, Unter-
nehmer in den Tarifprozess einzubinden und ihnen das 
Gefühl zu geben, mitreden zu können. 

Dazu kommt die gewachsene Internationalisierung. Im-
mer mehr Firmen werden von ausländischen Müttern 
gesteuert. Amerikaner und Kanadier haben meist kein 
Verständnis für deutsche Mitbestimmungsregeln und 
Gewerkschaften. Anders sieht es überraschenderwei-
se bei den Chinesen aus, die die Gepflogenheiten im je-
weiligen Land eher respektieren.

G.I.B.: Viele Firmenchefs halten das Tarifvertragsrecht 
für zu vielschichtig, zu kompliziert und zu starr. Gibt 
es Tendenzen zur Modernisierung und flexible Lösungen 
für Unternehmer, die nur bestimmte Teile eines Tarif-
vertrags übernehmen möchten? 
Hans Michael Weiss: Tarifverträge sind in der Tat sehr 
komplexe Werke. Eine Tarifsammlung erreicht inzwi-
schen Buchstärke. Eine ungebremste Rechtsentwicklung 
seit 70 Jahren hat zu immer mehr Tarifbestimmungen 
geführt. Das Tarifbuch regelt Entgelt, Altersvorsorge, 
Zeitarbeit, Sonderzahlungen, Urlaub, Lohnfortzah-
lungen und vieles mehr. Sogar die Kontoführungsge-
bühr ist noch darin enthalten. 

Bei Tarifverträgen gibt es traditionell eine gewisse „Be-
harrungstendenz“. Manche Regelungen sind nicht mehr 
zeitgemäß. In NRW haben wir es mit der IG Metall ge-
schafft, diese Tendenz aufzuweichen und Dynamik ins 
Thema zu bringen. Wir haben den Tarifmantel mit 134 
Änderungen grundlegend überarbeitet. Die wichtigste 
Änderung ist das Entgeltrahmenabkommen (ERA), das 
wir vor zehn Jahren mit einem innovativen Punktesys
tem zur Entgeltfindung eingeführt haben. Jeder Mit-
arbeiter erhielt danach ein neues Entgelt mit Absiche-
rungen und Heranführungsbeträgen. Auch viele unserer 
Firmen ohne Tarifbindung waren und sind daran inte-
ressiert, dieses weiterhin hochmoderne Entgeltsystem 
zu übernehmen. 

Um Unternehmen zu überzeugen, benötigen wir moder-
ne und möglichst einfache Tarifverträge. Das Produkt 
als solches muss überzeugen. Dazu gehört zweifelsfrei 
eine gewisse Beweglichkeit. Beispiel Arbeitszeit: Sie ist 
mit der 35-Stunden-Woche grundsätzlich kurz, es gibt 
aber viele Möglichkeiten zur Flexibilisierung. Immer-
hin dürfen bis zu 18 Prozent der Beschäftigten 40 Stun-
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den in der Woche arbeiten. Der Tarifvertrag erlaubt es 
sogar, in der Spitze 60 Stunden pro Woche zu arbeiten. 

Tarifverträge bieten auch in anderen Fragen Gestal-
tungsmöglichkeiten an, die jedoch nicht immer genutzt 
werden. Auf Betriebsebene wird das eine oder andere 
geblockt, was nach dem Vertragswerk möglich wäre. 
Ein „Fluch der guten Tat“ sind unsere zu hohen Löh-
ne. Auch hier gibt es aber flexible Lösungen. Für Unter-
nehmen, die einen Entgeltabschluss aus wirtschaftlichen 
Gründen nicht übernehmen können, sind Sonderrege-
lungen möglich. Das konnten wir mit der IG Metall in 
NRW vereinbaren. 

Nach einer anderen Öffnungsklausel darf vom Flächen-
tarifvertrag abgewichen werden, um einen Betrieb für 
die Zukunft fit zu machen und die Beschäftigung zu si-
chern. Nach einer mit der IG Metall abgestimmten Liste 
haben in NRW 200 unserer 1.200 tarifgebundenen Be-
triebe von dieser Regelung Gebrauch gemacht.

Ein Tarifvertrag ist also nicht so starr, wie oft behauptet 
wird. Wir sehen ihn eher als eine gemeinsame Plattform, 
auf der betriebsindividuelle Anpassungen möglich sind. 
In Fragen der Modernisierung und Flexibilisierung sind 
wir auf einem guten Weg. 

G.I.B.: Forderungen nach einer stärkeren Tarifbindung 
werden zunehmend auch in der Politik laut. Was kann 
sie für dieses Thema tun? 
Hans Michael Weiss: Auf Bundesebene plädieren vor 
allem Arbeits- und Sozialministerin Andrea Nahles, 
aber auch die Kanzlerin für eine Stärkung der Tarif-
bindung. Ich glaube nicht, dass sie diese Forderung auf 
die Metallbranche projizieren. Hier sind wir gut organi-
siert. Die IG Metall ist die stärkste Einzelgewerkschaft 
der Welt. Auch unsere OT-Unternehmen befinden sich 
nicht im tariffreien Raum, sondern verfügen über haus-
tarifliche oder Anlehnungsregelungen. 

Probleme sehe ich in einzelnen Regionen, vor allem 
in Ostdeutschland, und auf dem tertiären Sektor. Die 
Schwierigkeiten im Handel habe ich schon angesprochen. 
„Weiße Flecken“ in der Tarifbindung gibt es in einigen 

Dienstleistungs-Branchen. Wenn keine Tarifstrukturen 
da sind und sich weder Gewerkschaften noch Arbeit-
geberverbände berufen fühlen, daran etwas zu ändern, 
muss der Staat über Steuerungselemente nachdenken.

Zur Stärkung der Tarifbindung können Anreizsysteme 
und Gestaltungsspielräume beitragen. Nehmen wir 
das Beispiel Zeitarbeit: Seit April dieses Jahres dür-
fen Leiharbeiterinnen und -arbeiter grundsätzlich nur 
noch für 18 Monate in einem Betrieb bleiben. Mit der 
IG Metall haben wir vereinbart, dass die Überlas-
sungsdauer auf 48 Monate ausgeweitet werden kann, 
wenn der Arbeitgeber eine entsprechende Vereinba-
rung mit dem Betriebsrat trifft. Das ist eine gute Lö-
sung. Denn Zeitarbeit hilft unseren Unternehmen, fle-
xibel auf Auftragsspitzen zu reagieren.

Eine Ausnahme gilt auch für das vom Staat verordne-
te „Equal Pay“, das dem Leiharbeiter den Lohn eines 
vergleichbareren Arbeitnehmers des Entleihers garan-
tiert. Wenn der Zeitarbeitsverband mit der DGB-Ta-
rifgemeinschaft ein eigenes Lohnfindungssystem ver-
einbart, ist es erlaubt, bis zum 15. Monat vom „Equal 
Pay“ abzuweichen. 

Leider sieht die Durchführungsanweisung der BA für 
die Zeitarbeit nicht vor, dass Abweichungen von der 
Grundvereinbarung nur für Unternehmen mit origi-
närer Tarifbindung zulässig sind. Eine solche Rege-
lung hätte zu einer erheblichen Tarifstärkung in der 
Zeitarbeit geführt. 

Grundsätzlich gilt: Wir benötigen für jede Branche ein 
gutes Grundgerüst mit tariflichen Regelungen und zu-
sätzlich branchenspezifische Anreize. Vor allem aber 
ist es wichtig, organisationspolitisch zu denken. Nur 
starke Verbände können auf Dauer wirksam gestalten. 
Deshalb müssen Gewerkschaften und Arbeitgeberver-
einigungen ihre Mitgliederzahlen steigern. Eine Schwä-
chung der Verbände würde die Motivation des Staates 
erhöhen, weiter in die Tarifautonomie einzugreifen. Eine 
staatliche Einmischung gefährdet aber auf lange Sicht 
unser tarifliches Grundsystem und damit die Grundfes
ten unserer Wirtschaftsordnung.
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G.I.B.: In Deutschland werden die wesentlichen 
Arbeitsbedingungen durch die Tarifautonomie von 
den Gewerkschaften und den Arbeitgeberverbänden 
geregelt. Warum sind Tarifverträge so wichtig?
Michael Hermund: Tarifverträge sind vor allem für 
die Arbeitnehmer wichtig, die im Vergleich zu den Ar-
beitgebern in der schwächeren Position sind. Tarif-
verträge werden also benötigt, damit die Arbeitgeber 
ihre Marktmacht nicht unbegrenzt ausspielen können. 

Tarifverträge sind für die Beschäftigten das wichtigste 
Instrument zur Regelung der Entgelt- und Arbeitsbe-
dingungen. Neben dem Maßstab einer fairen finanzi-
ellen Eingruppierung ermöglichen Tarifverträge den 
Arbeitnehmern auch, ihre Rechte wahrzunehmen und 
Rechtsansprüche zu erwirken.

G.I.B.: Allerdings geht die Tarifbindung seit Jahren 
kontinuierlich zurück. Nordrhein-Westfalen gilt tradi-
tionell als das Land der Tarifverträge. Wie beurteilen 
Sie die Entwicklung in NRW im Vergleich zu den 
anderen Bundesländern?
Michael Hermund: Der Organisationsgrad ist in Nord
rhein-Westfalen höher als in anderen Bundesländern. 
Deshalb können wir nach wie vor relativ viele Tarif-
verträge abschließen. Dabei darf man aber nicht ver-
kennen, dass die Rahmenbedingungen auch hierzu-
lande deutlich schwieriger geworden sind. Durch den 
Strukturwandel haben die einst herausragenden Bran-
chen Kohle und Stahl ihre Dominanz verloren. Statt-
dessen sind viele neue Branchen entstanden, was un-
sere Arbeit nicht einfacher macht. Weltkonzerne wie 
Amazon begehen Tarifflucht.

Auch bei uns gibt es Zustände, die mit dem Grund-
satz „Faire Arbeit – fairer Wettbewerb“ nichts zu tun 
haben. Bundesweit setzt NRW in Sachen Tarifauto-
nomie aber immer noch Maßstäbe. 

G.I.B.: Wo sehen Sie die Hauptursachen für den 
Rückgang der Tarifbindung? 
Michael Hermund: Dafür gibt es verschiedene Grün-
de. In den klassischen Branchen steigen immer mehr 
Unternehmen aus dem Verband aus. Arbeitgeberver-

bände bewerben inzwischen Mitgliedschaften ohne 
Tarifbindung, um Firmen nicht zu verlieren. Zudem 
erschwert der Trend, immer kleinere Betriebseinheiten 
zu bilden, die gewerkschaftliche Organisation.

Auch Verkäufe und Standortverlagerungen von Un-
ternehmen stehen für den Versuch, die Tarifbindung 
aufzuheben. In neuen Branchen mit geringem Orga-
nisationsgrad können die Arbeitgeber nach Belieben 
schalten und walten. Und es gibt sogar Branchen wie 
die ambulante Altenpflege, in denen wir gar keinen 
Verhandlungspartner vorfinden, der diese heterogene 
Branche repräsentiert. 

Ein anderes Problem sind Arbeitgeberverbände, die 
nicht bereit sind, in Tarifvertragsverhandlungen ein-
zusteigen. Ein Beispiel dafür ist die wachsende Branche 
der Callcenter im schlecht bezahlten Dienstleistungs-
sektor, für die ein Tarifvertrag mehr als sinnvoll und 
wünschenswert wäre.

Auch die Politik der sozialen Spaltung der Beschäf-
tigten durch prekäre Beschäftigungsformen hat dazu 
beigetragen, die grundgesetzlich garantierte Tarifauto-
nomie zu untergraben. Beispiele dafür sind sachgrund-
lose Befristungen, Leiharbeit, Minijobs und Arbeit auf 
Abruf. Beschäftigte haben unter diesen Bedingungen 
Angst vor Repressionen, wenn sie sich organisieren. 
Hier ist der Gesetzgeber in der Pflicht zu handeln.

G.I.B.: Hat das Tarifautonomiestärkungsgesetz tat-
sächlich das Tarifvertragssystem stabilisiert?
Michael Hermund: Es sind einige Verbesserungen er-
kennbar, wirklich zufrieden kann man aber nicht sein. 
Die im Rahmen des Gesetzes verabschiedeten Maß-
nahmen wie die Einführung des Mindestlohns sind 
erste Schritte zur Stabilisierung des Tarifvertragssys
tems; sie reichen aber nicht aus.

Nehmen wir das Thema Allgemeinverbindlichkeit: 
Wenn sich beide Tarifvertragsparteien der jeweiligen 
Branche einig sind und die Allgemeinverbindlichkeit 
gemeinsam beantragen, kann der Tarifausschuss immer 
noch sein Veto einlegen. Das ist sehr unbefriedigend.

„Den Wettbewerb nicht auf dem Rücken 

der Beschäftigten austragen.“
Interview mit Michael Hermund, DGB Bezirk NRW
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G.I.B.: Der DGB verlangt eine Reform des Verfahrens 
um die Allgemeinverbindlicherklärung von Tarifver-
trägen. Wie sehen die konkreten Forderungen aus? 
Michael Hermund: Das Vetorecht des Tarifausschus-
ses muss abgeschafft werden. Die Tarifvertragsparteien 
sind die handelnden Akteure. Sie kennen den Arbeits-
markt und ihre Branchen. Ihre gemeinsame Entschei-
dung muss unwiderruflich gelten. Alles andere wider-
spricht demokratischen Grundsätzen.

Außerdem ist die „überwiegende Bedeutung“ eines 
Tarifvertrags neu zu definieren, die gemäß § 5 Ab-
satz 1 Satz 2 Nr. 1 TVG Voraussetzung für die All-
gemeinverbindlicherklärung ist. Dabei ist die Stel-
lung der jeweiligen Branche zu berücksichtigen, aber 
auch die Beantwortung der Frage: Wie wichtig ist es 
für den Arbeitsmarkt, dass genau dieser Tarifvertrag 
anerkannt wird? Die „überwiegende Bedeutung“ ist 
immer dann festzustellen, wenn die Tarifautonomie 
und das Tarifvertragssystems stabilisiert, angemes-
sene Entgelt- und Arbeitsbedingungen erreicht, sozi-
ale Standards gesichert und Wettbewerbsverzerrungen 
verhindert werden können.

Zudem müssen alle Tarifverträge, in denen Aufgaben 
und Leistungen einer gemeinsamen Einrichtung der 
Tarifvertragsparteien geregelt sind, von den Erleich-
terungen der Anerkennung einer Allgemeinverbind-
licherklärung erfasst werden.

G.I.B.: Die Bundesvereinigung der deutschen Arbeitge-
berverbände (BDA) sieht die Allgemeinverbindlichkeit 
nur als eng begrenzte Ausnahme und fordert statt 
staatlicher Regulierung eine Reform und Moderni-
sierung der Tarifverträge und eine stärkere Öffnung 
für betriebliche Lösungen. Wie stehen Sie dazu?
Michael Hermund: Diese Sichtweise der BDA ist zwei-
schneidig. Flexible Tarifverträge werden bereits in den 
verschiedensten Branchen – von Metall bis Chemie – 
traditionell angewandt. Viele Bereiche verfügen auch 
über Öffnungsklauseln, die aber oft mehr Probleme 
schaffen als sie lösen, vor allem wenn es um die Rück-
kehr zu den normierten Bedingungen geht. Wenn ein-
mal ein Spalt zum Experimentieren und Abweichen 

geöffnet ist, entsteht bei vielen Arbeitgebern die Erwar-
tungshaltung, dass die Ausnahme ab jetzt immer gilt. 

Im Kern stehen sich zwei verschiedene Wahrneh-
mungen gegenüber: Die Arbeitgeberverbände sprechen 
nur für ihre tarifgebundenen Unternehmen. Wir hin-
gegen diskutieren die Probleme einer ganzen Branche. 
Uns geht es um den Abbau und die Verhinderung von 
„weißen Flecken“. Wir wollen auch „Schmutzkonkur-
renz“ innerhalb einer Branche durch die Unterbietung 
von Löhnen verhindern. 

Normalerweise müssten in unserer sozialen Markt-
wirtschaft beide Seiten dazu verpflichtet werden, für 
eine gesamte Branche die Augen aufzuhalten. Nur so 
lassen sich bestimmte Fehlentwicklungen vermeiden. 

G.I.B.: Branchen mit einer hohen Tarifbindung wie 
die Baubranche oder die chemische Industrie stehen 
Branchen wie die Metall- und Elektroindustrie gegen-
über, in denen die Tarifbindung deutlich gesunken 
ist. Wie sind diese unterschiedlichen Entwicklungen 
zu erklären?
Michael Hermund: Der Vergleich verschiedener Bran-
chen ist kaum möglich, weil die Bedingungen stark 
voneinander abweichen und es eine große Spannbrei-
te unterschiedlicher Unternehmenstypen gibt. 

Einige Branchen sind durch große Betriebe, andere da-
gegen mittelständisch geprägt. Bestimmte Branchen 
können durch die Marktmacht und das Preisdiktat der 
Abnehmer stark unter Druck geraten. In anderen Seg-
menten gibt es noch nicht einmal nennenswerte Ar-
beitgeberverbände. Wenn Betriebe nur den Mindest-
lohn zahlen, wird es für konkurrierende Unternehmen 
schwierig, bessere Arbeitsbedingungen zu schaffen.

Entscheidend ist: Viele Gewerkschaftsmitglieder erge-
ben ein starkes Verhandlungsmandat. Eine Branche 
mit einem hohen Anteil an Verbandsmitgliedschaf-
ten ermöglicht Tarifverträge, mit denen die Wettbe-
werbsbedingungen im Arbeitgeberlager etwas fairer 
werden. Damit wird es schwerer, den Wettbewerb auf 
dem Rücken der Beschäftigten auszutragen. 

Michael Hermund, 

DGB Bezirk NRW
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G.I.B.: Der DGB fordert – auch mit Blick auf die 
Veränderungen im digitalen Zeitalter durch Arbeit 4.0 
und neue Beschäftigungsformen – stärkere gesetzliche 
Regelungen, um die Tarifbindung zu stärken. Welches 
sind neben der Reform der Allgemeinverbindlicher-
klärung Ihre Kernforderungen?
Michael Hermund: Es ist vor allem wichtig, dass wir 
unsere Grundsätze hochhalten. Mit der Einführung 
von Arbeit 4.0 dürfen wir nicht unsere sozialen Er-
rungenschaften über Bord werfen. Es darf nicht dazu 
kommen, dass neue Arbeitsformen Bestimmungen des 
Arbeitsrechts und des Arbeitsschutzes torpedieren. 
Im Gegenteil: Wir können auch Freelancer unter den 
Schutz eines sozialversicherungspflichtigen Arbeitsver-
hältnisses stellen. Freelancer müssen auch die Mög-
lichkeit haben, sich in Gewerkschaften zu organisie-
ren und an Tarifverträgen zu partizipieren. 

Bei der Lösung dieser Probleme gibt es noch Lücken. 
Schon vor den Freelancern gab es den Begriff der So-
loselbstständigen, die von der Kranken- bis zur Ren-
tenversicherung alle ihre Angelegenheiten selbst regeln 
und bezahlen mussten. Am Ende des Monats hatten 
sie meist weniger Geld verdient als ein vergleichbarer 
Beschäftigter im Angestelltenverhältnis. Diese Schief-
lage gilt es zu beseitigen.

Der Gesetzgeber muss der wachsenden Bedeutung und 
Attraktivität sozialversicherungspflichtiger Arbeit Rech-
nung tragen und prekäre Beschäftigungsformen unter 
diesen Schutz stellen. Auch die Tarifflucht schwächt 
das Tarifsystem. Deshalb fordern wir, Mitgliedschaften 
ohne Tarifbindung in den Arbeitgeberverbänden abzu-
schaffen, zumindest aber stark zu begrenzen.

Deutlich verbessert werden muss die Nachwirkung 
und Nachbindung eines Tarifvertrags bei Verbands-
flucht. Außerdem fordern wir ein Verbandsklagerecht. 
Denn nur so können wir effektiv gegen Arbeitgeber 
vorgehen, die den Tarifvertrag systematisch in eini-
gen Punkten gar nicht oder nicht korrekt anwenden. 

Ein anderer wichtiger Aspekt: Tarifverträge müssen 
auch im Fall einer Aufspaltung, Abspaltung oder sons

tigen Änderung im Rahmen des Umwandlungsrechtes 
oder eines Betriebsübergangs im Sinne des § 613a BGB 
weiter gelten. Und schließlich: Die Voraussetzung für 
die Vergabe öffentlicher Aufträge von Bund, Ländern 
und Kommunen muss die Einhaltung der einschlä-
gigen Tarifverträge sein. 

G.I.B.: Grundsätzlich stellen Arbeitgeber- und Arbeit-
nehmerverbände trotz ihrer verschiedenen ideologischen 
Ausrichtungen die Tarifautonomie und Tarifbindung 
nicht infrage. Sind Tendenzen erkennbar, dass sich die 
Parteien in ihren unterschiedlichen Thesen einander 
annähern? 
Michael Hermund: Das ist abhängig von der jeweiligen 
Branche, von der Gesprächsatmosphäre und auch da-
von, ob man die Interessen seiner Mitglieder vertritt 
oder die Interessen einer Branche. 

Grundsätzlich erkenne ich an, dass die Arbeitgeberseite 
an der Tarifbindung festhalten möchte. Dann muss sie 
aber auch den zweiten Schritt gehen und die schon von 
mir kritisierten Mitgliedschaften ohne Tarifbindung 
ausschließen oder zumindest erheblich eindämmen. 
Alles andere wäre inkonsequent und auch unehrlich.

Die Arbeitgeberverbände müssen auch die von ihnen 
oft beklagte „Schmutzkonkurrenz“ durch Firmen be-
kämpfen, die mangels Tarifeinhaltung billig produzie-
ren können. Die Gewerkschaften helfen gerne dabei mit.

Sehr erfolgreich war die Strategie der IG Metall, die in 
den letzten Tarifrunden gezielt die Unternehmen be-
streikt hat, die nicht im Arbeitgeberverband vertre-
ten waren. Diese Betriebe wurden quasi „auf dem fal-
schen Fuß erwischt“, weil sie mit ihrem Austritt aus 
dem Verband nicht nur Geld sparen wollten, sondern 
auch damit gerechnet hatten, nun von Warnstreiks 
verschont zu bleiben. 

Durch die Streiks erhielten die Firmen nicht nur ei-
nen „Schuss vor den Bug“, sondern auch eine gehö-
rige Motivationsspritze, in den Arbeitgeberverband 
zurückzukehren und den Tarifvertrag wieder anzu-
erkennen. Auch für uns sind organisierte Arbeitgeber 
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mit Tarifbindung wichtig, um der jeweiligen Branche 
zu angemessenen Arbeitsbedingungen zu verhelfen. 

Die Strategie der IG Metall halte ich auch für andere 
Branchen und Betriebe für zukunftsfähig. Gespräche 
helfen nicht immer weiter. Was nicht kooperativ am 
Verhandlungstisch geklärt werden kann, muss im Kon-
flikt geregelt werden.

G.I.B.: Was kann der DGB Bezirk NRW selbst tun, 
um die Attraktivität der Mitgliedschaft und die Ta-
rifbindung zu steigern?
Michael Hermund: Wir müssen werben und überzeu-
gen. Nur mit vielen Mitgliedern gewinnen wir eine 
Verhandlungsmacht, die allen Beschäftigten gute Ta-
rifverträge ermöglicht.

Das gilt insbesondere für die „desolaten“ Branchen, in 
denen wir deutlich mehr Mitglieder benötigen. Des-
halb gibt es in verschiedenen Gewerkschaften Über-
legungen, mit denen wir genau diese Branchen in den 
Blick genommen haben: zum Beispiel den Pflegebe-
reich, aber auch die Metall- und Elektrobranche, wo 
wir zusätzliche Kapazitäten aufgebaut haben, um die 
nicht organisierten Beschäftigten zu erreichen. 

Hier stehen wir vor einer großen Aufgabe, die wir hof-
fentlich möglichst schnell bewältigen können. Wir be-
nötigen vor allem mehr aktive Mitglieder, die Verant-
wortung übernehmen und in ihrem Betrieb mitgestalten. 

Erschwert wird unsere Arbeit durch die deutlich spür-
bare Werteverschiebung. Früher haben Arbeitnehmer 
Tarifverträge und damit auch die Arbeit der Gewerk-
schaften mehr geschätzt. Die jüngere Generation be-
zieht heutzutage ihre Informationen über Arbeitsbedin-
gungen und faire Löhne durch Recherchen im Internet. 
Die jungen Leute rechnen spitz aus, was der Beitrag in 
einer Gewerkschaft kostet und welche Gegenleistung 
sie sich davon erhoffen. Am meisten hilft es, wenn man 
die jungen Leute mal zu einem Warnstreik mitnimmt 
und ihnen praktisch demonstriert: Das ist Gewerk-
schaft! So erkennen sie am besten, dass eine Tariferhö-
hung hart erkämpft wird und nicht vom Himmel fällt.

Ein anderes, sehr bedrückendes Thema ist die große 
Angst vieler Beschäftigten in prekären Arbeitsverhält-
nissen. Früher galt die Devise: Gemeinsamkeit macht 
stark. Mit der Mitgliedschaft in einer Gewerkschaft 
kaufe ich mir Schutz ein. Heute herrscht dagegen oft 
die pure Angst vor.

In etlichen Branchen sind die Bedingungen miserabel. 
Nehmen wir das Beispiel Callcenter: Hier arbeiten oft 
sehr viele Beschäftigte zu unterschiedlichsten Tages- 
und Nachtzeiten auf engstem Raum. Die allermeisten 
Arbeitsverhältnisse sind befristet. Leiharbeitsverhält-
nisse hebeln die Regelungen des Teilzeit- und Befris
tungsgesetzes aus. Der Organisationsgrad der Mitar-
beitenden tendiert gegen null. Viele Beschäftigte trauen 
sich aus Angst vor der Kündigung noch nicht einmal, 
eine Gewerkschaftszeitung auch nur in die Hand zu 
nehmen. Das ist ein gravierendes Problem.

G.I.B.: In Nordrhein-Westfalen gab es vor Kurzem 
einen Regierungswechsel. Was erwarten Sie von der 
neuen Landesregierung zum Thema „Stärkung der 
Tarifbindung“?
Michael Hermund: Die neue Landesregierung hat an-
gekündigt, das Tariftreue- und Vergabegesetz zu kip-
pen. Wir erwarten von der Regierung aber auf jeden 
Fall, dass die wesentlichen Bestandteile der Tariftreue 
bei der Vergabe erhalten bleiben. Mit Steuergeldern dür-
fen Tarifflucht und schlechte Arbeitsbedingungen nicht 
auch noch begünstigt werden. Deshalb fordern wir ganz 
deutlich: Öffentliche Aufträge dürfen nur an Unter-
nehmen vergeben werden, die Tarifverträge einhalten!

DAS INTERVIEW FÜHRTE

Arnold Kratz, Tel.: 02041 767-209

a.kratz@gib.nrw.de

KONTAKT

DGB Bezirk NRW

Abt. Arbeitsmarktpolitik

Friedrich-Ebert-Str. 34 – 38, 40210 Düsseldorf

Michael Hermund, Tel.: 0211 3683116

Michael.Hermund@DGB.de
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Der Einzelhandel zählt zu den umsatz- 

und beschäftigungsstärksten Wirt-

schaftssektoren in Deutschland. Harte 

Tarifverhandlungen zwischen Arbeit-

gebern und Gewerkschaften sind eben-

so typisch für die lohnkostenintensive 

Branche wie die sinkende Tarifbindung. 

Wie sich das in der Praxis auswirkt, zeigt 

das Beispiel der real,- SB-Warenhaus 

GmbH.

„Wissen Sie, was ein Kaffeebeleser oder 
eine Repassiererin ist?“, fragt Dr. Peter 
Achten und schaut seinem Gegenüber ins 
erstaunte Gesicht, bevor er selbst die Ant-
wort liefert: „Das sind Berufsgruppen, die 
immer noch in den aktuellen Tarifverträ-
gen des Handels auftauchen, obwohl sie 
schon lange nicht mehr existieren.“ 

Illustrieren will der Hauptgeschäftsführer 
des Handelsverbands NRW mit seinem Bei-
spiel den Reformbedarf von Tarifverträ-
gen im Handel, „die mit der Arbeitswirk-
lichkeit von heute nicht mehr in Einklang 
zu bringen sind.“ Das gilt nach seiner An-
sicht vor allem für die Entgeltstrukturen 
der Branche: „Die Arbeitsabläufe haben 
sich in den vergangenen Jahren komplett 
verändert, doch damit hält die Eingruppie-
rungssystematik nicht Schritt.“ Während 
eine Kassiererin, erläutert er seine Über-
zeugung an einem weiteren Beispiel, in 
den 1970er Jahren noch eine Riesenmen-
ge an Preisen im Kopf haben musste und 
aufgrund der an sie gestellten Anforderun-
gen wie eine Fachverkäuferin eingruppiert 
war, handele es sich heute um „eine An-
lerntätigkeit, bei der sie die Ware nur noch 
über den Scanner ziehen muss. Trotzdem 
wird sie genauso eingruppiert wie damals.“

Die besondere körperliche Beanspruchung 
einer Kassiererin will Peter Achten damit 
nicht leugnen – „darüber kann man spre-
chen“ –, aber eine Modernisierung der Ent-
geltstrukturen sei überfällig: „Wir wollen 
Anforderungen in Leistungskategorien ent-
wickeln, indem wir Tätigkeiten hinsicht-
lich der körperlichen Beanspruchung, der 
Führungsverantwortung und der sozia-
len Kompetenz in Cluster einordnen. Nie-
mand der gegenwärtig Beschäftigten soll 
schlechter gestellt werden, aber in Zukunft 
sollen Jobs nach den genannten Anforde-
rungskriterien eingeteilt werden – analog 
etwa zum Entgeltrahmentarifvertrag, den 
die IG Metall abgeschlossen hat. So etwas 
hätten wir auch gerne.“ 

Doch die Dienstleistungsgewerkschaft 
ver.di hat andere Vorstellungen von einer 
„gerechten Entgeltstruktur“: In ihren Au-
gen stellt der Tarifvertrag im Einzelhandel 
das Warenhaus der 1950er, 1960er Jahre 
dar. Dass er modernisiert werden muss, 
steht für sie außer Frage. Silke Zimmer, 
Landesfachbereichsleiterin ver.di Handel 
NRW: „Mit der EU-Rechtsprechung ha-
ben wir Tarifparteien den Auftrag, Tarif-

verträge bzw. Entgeltsysteme transparent 
und diskriminierungsfrei zu gestalten und 
es muss Lohngerechtigkeit herrschen. Das 
ist beim jetzigen Tarifvertrag sicher nicht 
der Fall, denn der typische männliche Er-
werbstätige ist nach wie vor besser gestellt 
als die weibliche Erwerbstätige. Verände-
rungen aber lassen sich im Moment kaum 
durchsetzen, weil sich die Arbeitgebersei-
te verweigert. Im letzten Jahr hatten sie 
nur vereinzelt Termine für Tarifverhand-
lungen über eine neue Entgeltstruktur an-
geboten und in Hessen war der Platz des 
Verhandlungsführers auf Arbeitgebersei-
te lange Zeit nicht besetzt.“ 

Für die Gewerkschaft ist klar: Eine neue 
Entgeltstruktur muss alle Anforderungen, 
die an eine Tätigkeit gerichtet werden, er-
fassen. „Warum“, fragt Silke Zimmer, 
„wird im gegenwärtigen Tarifvertrag beim 
Warenverräumen die Körperkraft gemes-
sen, bei der Kassiererin, die ja auch schwe-
re körperliche Arbeit tätigt, indem sie die 
Ware über das Band zieht, aber nicht? Un-
berücksichtigt bleiben auch Anforderun-
gen, die sich aus der Verantwortung für 
viel Geld, aus der Aufmerksamkeit und 

Kampf um allgemeinverbindliche Tarifverträge 

im Einzelhandel
Unterschiedliche Positionen in einer lohnkostenintensiven Branche 
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Konzentration im Kassiervorgang erge-
ben, einer Tätigkeit, die unter ständiger 
Beobachtung stattfindet. Hinzu kommen 
Diebstahlkontrolle, ständig neue Rabatt
aktionen, Payback-Karten, das Erlernen 
neuer Kassensysteme, aber auch psycho-
soziale Anforderungen hinsichtlich der 
Kommunikation.“

Silke Zimmer weiß zudem: Längst nicht 
alle Kassiererinnen arbeiten nur an einem 
Kassenarbeitsplatz. „Bei vielen Discoun-
tern müssen die Beschäftigten selbst ent-
scheiden, ob sie wegen starken Kunden-
aufkommens an der Kasse bleiben oder 
im Laden einräumen und Kunden bedie-
nen. Also müssen wir hinsichtlich der An-
forderungen an die konkrete Tätigkeit ge-
nau hinschauen, damit wir – wie von der 
EU vorgegeben – zu einer gerechten Bezah-
lung kommen. Die Arbeitgeber aber wollen 
eine neue Entgeltstruktur nur dazu nutzen 
– das wird an dem Beispiel der Kassiere-
rin so deutlich –, um die Tarife insgesamt 
nach unten zu korrigieren.“

Personalintensive Branche 

Angesprochen ist mit den Entgeltstruk-
turen ein wesentlicher Aspekt aus einem 
ganzen Bündel zwischen Arbeitgebern und 
Gewerkschaften umstrittener Themen wie 
Beschäftigungsverhältnisse, Arbeitszeiten 
und die Entlohnung in einer Branche, die 
mit aktuellen Wachstumsraten zwischen 
1,5 und 2 Prozent zu den umsatz- und be-
schäftigungsstärksten Wirtschaftssektoren 
in Deutschland zählt.

Doch gerade beim Wachstum mahnt Han-
delsverband NRW-Hauptgeschäftsführer 
Peter Achten, genau hinzuschauen. Maß-
geblicher Wachstumstreiber sei der E-Com-
merce. Ein Drittel des Umsatzes entfalle 

allein auf den Lebensmitteleinzelhandel, 
wobei es sich hier allerdings zum groß-
en Teil um „ein preisgetriebenes Wachs-
tum“ handele: „Die Multichannel-Anbie-
ter, die stationär und online agieren, sowie 
die Händler langlebiger Konsumgüter sind 
mit ihren Umsatzzuwächsen relativ zufrie-
den, aber abseits der Toplagen, in Neben-
zentren, wird es schwierig, wie jeder sehen 
kann, der mit offenen Augen durch die In-
nenstädte geht.“ 

Peter Achten legt großen Wert auf Dif-
ferenzierung: „10 Prozent der Unterneh-
men machen 50 Prozent des Umsatzes, 
die Wettbewerbsintensität ist enorm. Sehr 
viele Unternehmen sind in Schwierig-
keiten. Pauschale Antworten helfen nicht 
weiter.“

Allzu pauschal ist nach seiner Ansicht die 
Charakterisierung des Einzelhandels we-
gen der hier vorherrschenden Beschäfti-
gungsverhältnisse, Arbeitszeiten und Löh-
ne als prekäre Branche. „Ehrlich gesagt: 
Das geben die Zahlen nicht her. Bei den 
Gesamtbeschäftigten haben wir ein jähr-
liches Wachstum von ein, zwei Prozent, 
wobei die Zahl der sozialversicherungs-
pflichtig Beschäftigten in jüngster Zeit von 
471.000 auf 499.000 gestiegen, die der ge-
ringfügig Beschäftigten von 236.000 auf 
222.000 gesunken ist.“

Für den hohen Anteil an Teilzeit- und Mi-
nijobs gibt es nach seiner Auffassung gute 
Gründe: „Im Einzelhandel brauchen wir 
wie bei allen serviceorientierten Dienstleis
tungen allein aufgrund der Öffnungszeiten 
ein sehr variables Beschäftigungsvolumen, 
was zwangsläufig eine hohe Teilzeitquo-
te bedeutet – übrigens ein insbesondere 
von Frauen stark nachgefragtes Beschäf-
tigungsverhältnis.“ 

Silke Zimmer weist das entschieden zu-
rück: „Von den drei Millionen Beschäf-
tigten im Einzelhandel sind etwa 850.000 
Menschen geringfügig beschäftigt. Das 
können nicht alles freiwillig geringfügig 
Beschäftigte sein. Wenn ich in die Be-
triebe gehe, werde ich ständig mit der For-
derung nach zeitlicher Aufstockung von 
Arbeitsverhältnissen konfrontiert. Zwar 
haben wir in unserem Tarifvertrag eine 
Regelung, die besagt, dass der Arbeitge-
ber grundsätzlich mindestens 20 Stunden 
zuweisen muss, doch wenn er einer Ar-
beitsplatzbewerberin sagt: Ich biete Ihnen 
nur eine geringfügige, befristete Beschäf-
tigung an, dann gibt es in dieser Notsi-
tuation kaum jemanden, der einen Mini-
job nicht annimmt.“ Für Frauen, ist Silke 
Zimmer überzeugt, ist der Gesetzesent-
wurf zur Rückkehr von Teilzeit auf Voll-
zeit sowie die Frage zur Aufstockung von 
Teilzeit deshalb „eines der zentralen Ge-
setzesvorhaben, die unbedingt umgesetzt 
werden müssen.“ 

Anders als sie hält Peter Achten die Be-
zeichnung Niedriglohnbranche für nicht 
gerechtfertigt: „Mit einem Ecklohn von 
rund 2.500 Euro gehört der Einzelhandel 
nicht zu den absoluten Niedriglohnjobs. 
Im Tarifspiegel sind nach seiner Auskunft 
„ungelernte volljährige Fachkräfte im ers
ten Jahr“ die einzige Lohngruppe, die dem 
Niedriglohnsektor zuzurechnen ist. Nach 
seiner Kenntnis weiß jedes Unternehmen: 
„Wer Fachverkäufer haben will, muss die 
marktgängigen Gagen zahlen. Mit einer 
repressiven Personalpolitik lässt sich kein 
erfolgreiches Geschäftsmodell aufbauen.“

Silke Zimmer wiederum hält dem entgegen, 
„dass eine Verkäuferin, die in unserer Eck-
lohngruppe 45 Jahre beschäftigt ist, nach 
45 Versicherungsjahren eine Rente in Höhe 

Dr. Peter Achten, Hauptgeschäftsführer 

Handelsverband NRW, Düsseldorf

Silke Zimmer, Landesfachbereichsleiterin

Handel ver.di NRW, Düsseldorf
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von 1.220 Euro bekommt. Dieselbe Ver-
käuferin, die vielleicht zehn Jahre Teilzeit 
gearbeitet hat, was nicht unwahrschein-
lich ist, erhält knapp 1.000 Euro Rente, 
und die Verkäuferin, die über Jahre Teil-
zeit gearbeitet hat – und da rede ich nicht 
von der geringfügig Beschäftigten –, landet 
bei gerade mal 850 Euro. Wenn wir uns 
dann vor Augen führen, dass zwei Drit-
tel aller im Einzelhandel Beschäftigten in 
Teilzeit arbeiten oder sogar geringfügig be-
schäftigt sind, heißt das, dass zwei Milli-
onen Beschäftigte der Branche ganz kon-
kret von Altersarmut bedroht sind. Das ist 
kein individuelles, sondern ein gesamtge-
sellschaftliches Problem und auch ein zu-
künftiges Problem für die sozialen Siche-
rungssysteme. Also müssen wir die Frage 
stellen, wie wir einen Arbeitsmarkt regu-
lieren wollen, in dem es Geschäftsmodel-
le gibt, die dazu beitragen, dass von der 
damit verbundenen Entlohnung niemand 
weder jetzt noch im Alter leben kann.“ 

Altersarmut, versichert Arbeitgebervertre-
ter Peter Achten, „ist ein Thema, das wir 
uns in Tarifverhandlungen sehr zu Herzen 
genommen haben.“ Der Vorschlag seines 
Verbands umfasste eine Entgelterhöhung 
mit zwei Komponenten: Einem Prozent-
wert sowie einer Einmalzahlung, einer 
Pauschale, die laut Peter Achten „verste-
tigt und auch dynamisiert werden kann.“ 

In diesem Kontext verweist er auf das kürz-
lich im Bundesrat beschlossene Betriebs-
rentenstärkungsgesetz, das Menschen mit 
vergleichsweise geringem Verdienst, wo-
von insbesondere Teilzeitbeschäftigte im 
Einzelhandel betroffen sind, weitere Zu-
schüsse zur betrieblichen Altersversorgung 
verspricht. „Hier“, so der Hauptgeschäfts-
führer des Handelsverbands NRW, „haben 
wir vorgeschlagen, verstetigte Einmalzah-

lungen vorzugsweise für die betriebliche 
Altersversorgung zu verwenden. So wer-
den aus 100 schnell 120 Euro.“

Ein Vorschlag, den ver.di ablehnt. Silke 
Zimmer begründet die Entscheidung so: 
„Wir müssen beides, die spätere, aber auch 
die gegenwärtige Lage der Beschäftigten 
im Blick behalten. Die Kolleginnen und 
Kollegen benötigen das Geld heute schon. 
Wenn wir darüber hinaus das Problem Al-
tersarmut ernst nehmen, brauchen wir ta-
bellenwirksame Erhöhungen der Entgelte.“ 
Was sie damit meint ist: „Wenn die Löhne 
jetzt zum Beispiel um drei Prozent steigen 
und in der nächsten Tarifrunde um wei-
tere drei Prozent ist der Zinseszinseffekt 
natürlich viel höher, als wenn wir uns jetzt 
mit 1,5 Prozent plus einer Einmalzahlung 
begnügen. Der Unterschied summiert sich 
über 40 Berufsjahre zu einer erheblichen 
Summe, die bei den Rentenpunkten fehlt. 
Kurzum: Eine Einmalzahlung hilft aus un-
serer Sicht nicht weiter. Wir brauchen viel-
mehr höhere prozentuale Zuwächse inklu-
sive einer sozialen Komponente, von der 
hauptsächlich die Beschäftigten in den un-
teren und mittleren Einkommensbereichen 
profitieren.“

„Wenn Arbeitgeber für sich reklamie-
ren, dass sie etwas gegen die Altersarmut 
der Frauen im Einzelhandel tun wollen“, 
fährt sie in ihrer Kritik fort, „dann for-
dern wir von den Arbeitgebern, dass zu-
nächst erstmal zumindest der bereits be-
stehende Tarifvertrag zur Altersvorsorge 
obligatorisch wird. Das ist meist nicht der 
Fall, denn nur wenn die Frauen sagen, ich 
will die Altersvorsorge haben, dann zahlt 
der Arbeitgeber auch. Nach unserer Er-
fahrung nimmt das nur ein Drittel der 
Beschäftigten in Anspruch. Das hat mit 
Unkenntnis zu tun.“

Sinkende Tarifbindung

Ein grundlegendes Problem im Kontext 
von Tarifverträgen ist: In der Einzelhan-
delsbranche sinkt die Tarifbindung rapi-
de. Nur noch 30 Prozent aller Unterneh-
men sind tarifgebunden. 

Woran das liegt, erklärt Peter Achten so: 
„Die Unternehmen stört vor allem die feh-
lende Flexibilität der Tarifverträge. Die 
Gewerkschaft sagt: Ihr wollt die Beschäf-
tigten mit Arbeit auf Abruf knechten. Was 
wir aber meinen, sind Jahresarbeitszeitkon-
ten, wozu es im Gegensatz zu den Tarif-
verträgen längst gemeinsame Absprachen 
auf betrieblicher Ebene und auch schrift-
lich fixierte Betriebsvereinbarungen gibt. 
Da wollen Unternehmen mehr Spielräu-
me, genauso wie bei den Vergütungen in 
Form unterschiedlicher Modelle, beispiels-
weise als Team- oder Einzelprovision. Ist 
das nicht der Fall, steigen zukünftig noch 
mehr Unternehmen aus der Tarifbindung 
aus und schließen Haustarifverträge ab, 
die teils sogar bessere Konditionen für die 
Beschäftigten beinhalten.“

Oft aber auch schlechtere, kontert die Ge-
werkschaft und plädiert deshalb für Allge-
meinverbindlichkeit, die aber nur im Ein-
vernehmen zwischen Arbeitgebern und 
Gewerkschaften beantragt werden kann. 
Dem will sich Peter Achten jedoch keines-
wegs anschließen und nennt den Grund: 
„Gerade inhabergeführte Unternehmen 
sagen: Wenn wir Tarifverträge komplett 
annehmen müssen, sind wir nicht mehr 
Mitglied bei euch. Sie sagen: Entweder ver-
einbart ihr einen Tarifvertrag, den wir an-
wenden können, oder ihr lasst uns die Frei-
heit, einzelne Aspekte davon rauszunehmen. 
Wenn wir das System für allgemeinverbind-
lich erklären lassen, gilt das als Verrat.“ 
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In seinen Augen ist der Vorwurf nachvoll-
ziehbar: „Wenn wir Allgemeinverbind-
lichkeit akzeptieren in einem System, das 
nicht funktioniert, dann nehmen wir alle 
gemeinsam in Haft, aber dann gehen eini-
ge Unternehmen über die Wupper. Bei der 
derzeitigen Tarifstruktur können wir keine 
Allgemeinverbindlichkeit herstellen, denn 
im Grunde ist sie ein erzwungenes Lohn-
Kartell. Erst brauchen wir die neuen Ent-
geltstrukturen und dann müssen wir uns 
genau anschauen, was davon wir für allge-
meinverbindlich erklären lassen können.“ 

Die Gewerkschaft hingegen beharrt auf 
Allgemeinverbindlichkeit, sprich: Tarif-
verträge sollen wieder für alle Beschäf-
tigten und alle Unternehmen im NRW-
Einzelhandel verbindlich gelten. Das war 
bis 2003 auch der Fall, „aber dann“, so Sil-
ke Zimmer, „hat sich ein Geschäftsmodell 
etabliert, durch Lohndumping unterhalb 
des Tarifvertrags Wettbewerbsvorteile zu 
erlangen. Damit muss Schluss sein, damit 
der Wettbewerb der Unternehmen nicht 
weiter über Lohndumping auf dem Rü-
cken der Beschäftigten ausgetragen wird. 
Es gibt durchaus auch tarifgebundene Ar-
beitgeber, die das ähnlich sehen und die das 
Lohndumping in der Branche verhindern 
wollen. Der Deutschlandchef von Lidl zum 
Beispiel hat sich für die Allgemeinverbind-
lichkeit eingesetzt und mit der Firma Zie-
sak in Oberhausen haben wir erst jüngst 
einen Baumarkt gewonnen, der wieder in 
die Tarifbindung eingestiegen ist.“

Auch die von den Arbeitgebern beklagte 
mangelnde Flexibilität der Tarifverträge 
lässt sie nicht gelten: „Unser Tarifvertrag 
bietet schon jetzt große Spielräume. So er-
möglicht er Arbeitgebern, in bestimmten 
Grenzen von der 37,5-Stunden-Woche ab-
zuweichen. Aber hier sieht das Arbeitszeit-

gesetz vor, dass es einen Ausgleich geben 
soll zwischen den wirtschaftlichen Interes-
sen eines Unternehmens und den berech-
tigten Interessen der Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer nach Planbarkeit und 
Kalkulierbarkeit ihrer Arbeitszeit. Zwar 
schreibt unser Tarifvertrag deshalb vor, 
dass die Arbeitszeit über das Jahr hinweg 
geplant werden soll, aber sie kann völlig 
unterschiedlich geplant werden. Die ge-
forderte Flexibilität gibt es also schon.“

Um bei den Verhandlungen über einen neu-
en Tarifvertrag öffentlichen Druck zu er-
zeugen, hat ver.di am 9. September 2017 
in Düsseldorf eine zentrale Demonstration 
mit vielen Beschäftigten des Handels or-
ganisiert. Silke Zimmer: „Wir wollen uns 
dafür einsetzen, dass die Politik die Hür-
den für Allgemeinverbindlichkeit senkt. Im 
Moment scheitert die Allgemeinverbind-
lichkeit an zwei Hürden. Die erste ist, dass 
die Tarifparteien die Allgemeinverbindlich-
keit gemeinsam beantragen müssen: Hier 
erhoffen wir uns von Politik und Öffent-
lichkeit, dass der Druck auf den Verband 
erhöht wird, denn Leidtragende sind nicht 
nur die Beschäftigten, sondern auch un-
sere sozialen Sicherungssysteme, mit de-
nen indirekt Geschäftsmodelle finanziert 
werden, die dazu führen, dass Menschen 
von ihrer Arbeit jetzt und später im Alter 
nicht leben können. Die zweite Hürde ist, 
dass in den Tarifausschüssen Einstimmig-
keit vorgeschrieben ist, die jedoch häufig 
nicht hergestellt werden kann. Bei unserer 
Demonstration in Düsseldorf haben unse-
re Kolleginnen und Kollegen ein deutliches 
Zeichen gesetzt, dass sie hier Antworten 
von Politik erwarten.“ 

So viel ist klar: Eine Einigung muss her. 
„Wenn sich die Tarifvertragsparteien nicht 
auf ein Tarifwerk und auch nicht auf ei-

nen AVE-Tarifvertrag einigen können“, 
prognostiziert Landesschlichterin Anja 
Weber im G.I.B.-Interview, „werden die 
Tarifstrukturen im Einzelhandel weiter 
erodieren. Das ist mit einer Tarifbindung 
von 30 Prozent nicht mehr zu halten. Der 
Einzelhandel ist eine extrem schwierige 
und extrem lohnkostenintensive Bran-
che – umso wichtiger, dass es dort zu ei-
ner Verständigung kommt. Zudem müs-
sen wir die Akzeptanz der Tarifverträge, 
aber auch ihren Wirkungsgrad erhöhen. Da 
gibt es einen Zusammenhang. Im Moment 
bewegt sich der Einzelhandel hinsichtlich 
der Tarifbindung in einer Spirale nach un-
ten, wobei sich mittlerweile auch größere 
Ketten aus der Tarifbindung verabschieden 
wollten und teils Haustarifverträge abge-
schlossen haben. Eine sehr schwierige Si-
tuation für die Tarifvertragsparteien, aber 
Lösungen sind notwendig.“
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Beispielhaft für den Diskussionsbedarf bei den Entgeltstrukturen steht etwa die 

Metro-Tochter „real,- SB-Warenhaus GmbH“ mit ihren rund 11.500 Beschäftigten 

in NRW. Das Unternehmen ist 2015 innerhalb des HDE in die „Mitgliedschaft ohne 

Tarifbindung“ gewechselt, sprich: „real,-“ ist 2015 aus der Tarifbindung ausgestie-

gen. Dr. Peter Krasberg, Geschäftsbereichsleiter Corporate Governance, nennt 

den Grund: „Über die Jahre hinweg hat sich ein Nachteil aufgebaut, sodass nicht 

tarifgebundene Wettbewerber uns gegenüber einen Personalkostenvorteil von 

bis zu 30 Prozent haben. Dieser Wettbewerbsnachteil als tarifgebundenes Mit-

glied lässt sich jedoch nicht durch höhere Verkaufspreise kompensieren. Daher 

war der Wechsel in die OT-Mitgliedschaft der notwendige, aber bei Weitem noch 

nicht hinreichende Schritt.“

Zahlen, für die Silke Zimmer von der Ge-
werkschaft ver.di bislang der Nachweis fehlt: 
„Das Argument ist schlicht falsch. Der über-
wiegende Teil der Lebensmitteleinzelhänd-
ler wie zum Beispiel Aldi, Lidl, Kaufland 
ist tarifgebunden. Auch der Edeka-Markt-
kauf, ein direkter Mitwettbewerber von 
real,- ist tarifgebunden. Dass die selbststän-
digen Edeka-Händler bis zu 30 Prozent un-
ter dem Tarifvertrag liegen ist kein Thema 
der Entgeltstruktur, denn da geht es nicht 
um die Bezahlung der Kassiererin oder der 
Verkäuferin, sondern die bis zu 30 Prozent 
kommen durch verlängerte Arbeitszeiten 
zustande, indem Beschäftigte zum Teil 40 
Stunden arbeiten statt 37,5 und weil keine 
oder geringere Zuschläge für Nachtarbeit 
sowie für Arbeiten am späten Abend gezahlt 
werden. Dass es einige Schmuddelkinder in 
der Branche gibt, rechtfertigt nicht, insge-
samt die tarifvertraglich festgelegte Entloh-
nung um 30 Prozent zu kürzen.“

Wie auch immer. „Grundsätzlich“, bekräf-
tigt „real,-“-Geschäftsbereichsleiter Dr. 
Peter Krasberg, „stehen wir zur Tarifbin-
dung. Deswegen haben wir auch mit dem 
Zukunftstarifvertrag einen Haustarifver-
trag mit ver.di abgeschlossen und verhan-
deln auch weiter mit der Gewerkschaft. Wir 
brauchen eine reformierte Entgeltstruktur 
für real,-.“ Der Zukunftstarifvertrag sieht 
unter anderem eine weitgehende Standort- 
und Beschäftigungssicherung vor. 265 von 
derzeit 282 „real,-“-Märkten erhalten eine 
Bestandsgarantie. In ihnen sind betriebs-
bedingte Beendigungskündigungen aus-
geschlossen. 

Darüber hinaus besteht die Verpflichtung, 
über fünf Geschäftsjahre insgesamt eine 
Milliarde Euro in die Märkte zu investie-
ren. Weiterer Bestandteil des Vertrags: Die 
Beschäftigten erhalten bis 2017 keine Ent-

Die real,- SB-Warenhaus GmbH und 

der Zukunftsvertrag
Neue Standards und Entgeltstrukturen im Lebensmitteleinzelhandel

Zur besseren Nachvollziehbarkeit der Ent-
scheidung präsentiert Dr. Peter Krasberg 
eine Rechnung: „Im letzten Jahr hatten wir 
rund 7,5 Milliarden Euro Umsatz und ein 
EBIT, also ein Ergebnis vor Zinsen, Steu-
ern und Abschreibungen, in Höhe von 
100 Millionen Euro. Das ist nicht beson-
ders viel und zeigt, wie intensiv der Wett-
bewerb im Einzelhandel ist. Gleichzeitig 

hatten wir Personalkosten in Höhe von 
einer Milliarde Euro. Weil unsere Perso-
nalkosten 20 bis 30 Prozent höher sind als 
die unserer Wettbewerber ohne Tarifbin-
dung, zahlen wir allein 200 bis 300 Mil-
lionen Euro mehr an Personalkosten als 
sie, also doppelt so viel wie das ausgewie-
sene EBIT.“ 
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gelterhöhungen, ihr Urlaubs- und Weih-
nachtsgeld wird bis 2019 reduziert. Der 
Beitrag der leitenden Angestellten beträgt 
18,5 Millionen Euro. Zugleich verpflich-
ten sich die Tarifpartner, über eine neue, 
wettbewerbsfähige Entgeltstruktur zu ver-
handeln. Außerdem sieht der Vertrag für 
die Bestandsmitarbeitenden im Jahr 2018 
die schrittweise Rückkehr auf das Entgelt-
niveau der Fläche vor.

Sechs-Säulen-Strategie mit 
hohen Investitionen 

Für die Märkte mit Bestandsgarantie hat 
„real,-“ eine Sechs-Säulen-Strategie entwi-
ckelt. So heißt es beispielsweise unter den 
Stichworten „Schlüssel-Kategorien“ und 
„Vernetzung“: „Wir schaffen einzigartige 
Sortiments-Schwerpunkte mit überzeu-
gender Präsentation und besonderer Viel-
falt sowie eine einzigartige Kombination 
aus stationärem und digitalem Handel.“

Mit einem „Food Lover“-Konzept“ setzt 
„real,-“ neue Standards im Lebensmittel
einzelhandel. Diese Vision einer traditio-
nellen „Markthalle“ in einem modernen 
Umfeld hat das Unternehmen in Krefeld 
bereits beispielhaft umgesetzt. Entstanden 
ist ein hybrides Ladenkonzept, das emotio-
nale wie rationale Bedürfnisse gleicherma-
ßen bedient. Dr. Peter Krasberg: „Es steht 
für eine neue Welt des Einkaufens, bei der 
veränderte Kundenbedürfnisse nach Service, 
Lebensmittel-Qualität und gastronomischen 
Angeboten erfüllt werden. In der Markt-
halle werden ca. 450 verschiedene Artikel 
und Gerichte im Markt selbst produziert.“

„In unserem Gastronomiebereich“, so 
der Geschäftsbereichsleiter, „bieten wir 
Produkte in Gastronomie-Qualität, die 
deutschlandweit in einem solchen Umfeld 

ihresgleichen sucht. Kundinnen und Kun-
den können sich auch buchstäblich alle 
Frischeprodukte in unserer Marktküche 
zu einem Gericht zubereiten lassen und 
dabei zusehen, wie die Speisen von Hand 
zubereitet werden. Es wird also nichts vor-
gefertigt von außen angeliefert, sondern 
alles ist vor Ort hausgemacht. Darüber 
hinaus ist der gesamte Markt bio-zertifi-
ziert, sodass wir auch mit Bio-Lebensmit-
teln arbeiten und das entsprechend auslo-
ben können. Vom Layout her präsentiert 
sich der gesamte Markt optisch aus einem 
Guss. Es gibt keine monothematischen In-
seln wie in anderen Supermärkten, in de-
nen der Kunde über die Verkaufsfläche 
geht und auf einmal vor der Kaffeeecke 
steht, die optisch weit entfernt ist vom üb-
rigen Layout des Marktes. In der Markt-
halle Krefeld funktioniert das alles unter 
einer optischen Klammer und wirkt dem-
entsprechend harmonisch.“

„Und wer die Bequemlichkeiten des Inter-
nets nutzen möchte“, ergänzt der Manager, 
„kann dies auch bei uns tun: Seit Kurzem 
bieten wir in einigen Regionen einen Click 
& Collect-Service sowie einen Lieferser-
vice an. Über unsere Website wählen die 
Kunden dann aus verschiedenen Katego-
rien ihre Produkte und an einer Abholsta-
tion im Markt können sie diese später fer-
tig zusammengestellt in Empfang nehmen 
oder sich den Einkauf direkt nach Hause 
liefern lassen.“

Investiert werden sollen so, wie im Zu-
kunftsvertrag festgelegt, in den nächsten 
fünf Geschäftsjahren jeweils 200 Millio-
nen Euro. Doch Regina Claßen, Mitarbei-
terin im Markt Erftstadt, die als Mitglied 
der Tarifkommission den Zukunftsvertrag 
mit verhandelt hat, ist skeptisch: „Bisher 
handelt es sich meist um Investitionen im 

Bestand. Da geht es um die Reparaturen 
von Dächern, damit es nicht mehr rein-
regnet, um den Kauf von Einkaufswagen 
oder die Instandsetzung von Rolltreppen. 
So kann man keine neuen Kunden gewin-
nen. Nur ein geringer Teil des Geldes geht 
in wirklich Neues.“

„Krefeld ist tatsächlich ein Gourmettempel 
mit einer riesigen Fischabteilung, wo man 
wie im KaDeWe einkaufen kann“, räumt 
ihre Gewerkschaftskollegin und „real,-“-
Betriebsrätin Trudi Lanzrath ein, „aber das 
„real,-“-Kaufhaus, in dem ich arbeite, liegt 
in Übach-Palenberg an der holländischen 
Grenze, der ärmsten Stadt in Westdeutsch-
land. Was sollen die Menschen dort mit ei-
ner pompösen Austern-Bar?“

„Was wir in Krefeld realisiert haben“, ent-
gegnet Dr. Peter Krasberg, „wird sich nicht 
an allen „real,-“-Standorten umsetzen las-
sen. Hier sehen wir ein Potenzial von bis 
zu 30 Märkten. Aber von allem, was schon 
heute in Krefeld zu sehen ist, werden ein-
zelne Bestandteile in sehr vielen Standor-
ten implementiert werden können.“ Auch 
die Aussage, dass sich mit Instandhaltungs-
investitionen keine neuen Kunden gewin-
nen ließen, weist er zurück: „Ein Markt, 
der jetzt modernisiert wird und in den jetzt 
mehrere Millionen Euro investiert wer-
den, um zum Beispiel die gesamte Kühlung 
und alle Frischebereiche auf den aktuellen 
Stand zu bringen, gewinnt wieder Kunden 
zurück. Investitionen in unsere Kernkom-
petenz, frische Lebensmittel, zahlen sich 
somit unmittelbar aus.“

Quantitative und qualitative 
Personalentwicklung

Unzufrieden sind Regina Claßen und Tru-
di Lanzrath bislang aber vor allem mit den 

Dr. Peter Krasberg, real,-SB-Warenhaus GmbH, 

Geschäftsbereichsleiter Corporate Governance, 

Mönchengladbach
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bisherigen Personalentwicklungen: „Ver-
sprochen worden war, Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter einzustellen, aber das Ge-
genteil ist der Fall. Zwar gibt es, wie ver-
einbart, keine Entlassungen, aber die Per-
sonen, die in Rente gehen, werden nicht 
ersetzt, und wenn doch, dann durch Leihar-
beit oder über eine Werksfirma, die abends 
mit acht bis zwölf Leuten kommt und Ware 
verräumt. Tagsüber aber fehlt es oft an Per-
sonal auf den mehrere tausend Quadratme-
ter großen Verkaufsflächen. Es kann nicht 
sein, dass eine Verkäuferin abends drei The-
ken bedienen muss. Der Kunde, der nach 
seiner Arbeit abends einkaufen muss, will 
nicht eine halbe Stunde vor der Theke ste-
hen und warten, während die Beschäftigten 
nicht wissen, wie sie ihr Arbeitspensum er-
ledigen sollen. Wir werden zugeschüttet 
mit Ware, bekommen aber keine helfen-
den Hände dazu.“

Dr. Peter Krasberg bewertet die gegen-
wärtige und zukünftige Personalentwick-
lung anders: „In der Markthalle Krefeld 
haben wir im Zuge der Modernisierung 
einen Personalzuwachs von rund 160 auf 
jetzt 265 Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter. Wenn es, wie im Zukunftsver-
trag geregelt, zur Schließung einzelner 
Märkte kommt, wird es dadurch leider 
einen Personalabbau geben. Insgesamt 
aber werden unsere Investitionen aller 
Voraussicht nach zu einem steigenden 
Personalbedarf führen.

Mit den derzeitigen Personalkosten kann 
das Konzept Markthalle aber dauerhaft 
nicht wirtschaftlich funktionieren.“ 

Insbesondere für die Realisierung der neu-
en Konzepte, sagt der Geschäftsbereichslei-
ter, „brauchen wir qualifiziertes Verkaufs-
personal mit hoher Beratungskompetenz.“ 

Teils wird dazu auf bereits vorhandene Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter zurückgegrif-
fen. „Unsere jetzigen Weinfachberater in der 
Markthalle zum Beispiel sind größtenteils 
Kolleginnen und Kollegen, die vorher in an-
deren Fachbereichen gearbeitet haben und 
sich fortbilden wollten.“ Neben den Wein-
fachberatern gehören zukünftig auch Kö-
che, Konditormeister oder Barista zu den 
neuen Berufsbildern im Unternehmen, „eine 
Personengruppe, mit der wir vorher noch 
nicht zusammengearbeitet haben, was für 
uns eine neue Herausforderung ist.“ 

Modernisierte Entgeltstrukturen

Negativ bewertet Betriebsrätin Trudi Lanz-
rath, dass leitende Angestellte zwar mit 
18,5 Millionen Euro an den Einsparungen 
beteiligt werden sollen, Real aber im De-
zember für leitende Angestellte einen Bo-
nus in Höhe von 12.000 Euro ausgezahlt 
hat, weil das Geschäftsziel erreicht wor-
den sei. „Aber das ist nur erreicht worden“, 
empört sie sich, „weil die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter auf Weihnachts- und Ur-
laubsgeld verzichtet haben. Das ist eine 
Umverteilung von unten nach oben. Das 
versteht kein Mensch.“

Auf diesen Sachverhalt hat Dr. Peter Kras-
berg eine andere Sicht: „Leitende Ange-
stellte bekommen bis 2019 keine Ge-
haltserhöhungen. Allein dafür beträgt 
die eingesparte Summe auf Kosten der Lei-
tenden 6,5 Millionen Euro. Weitere zwölf 
Millionen Euro ergeben sich etwa aus einer 
reduzierten Führungsstruktur sowie infol-
ge einer geringeren Bezahlung bei der va-
riablen Vergütung.“ 

Kontrovers verläuft die Diskussion zwi-
schen Unternehmensleitung und Gewerk-
schaft aber vor allem beim Thema Ent-

geltstrukturen. Genau wie Dr. Peter Achten 
vom Handelsverband fordert auch Dr. Pe-
ter Krasberg zukünftig eine Berücksichti-
gung aller heutigen Berufsbilder im Ein-
zelhandel. „Stellen Sie sich vor“, sagt der 
Manager, „in einigen Tarifverträgen kom-
men heute noch die Berufsbilder des Hei-
zers oder Fahrstuhlführers vor. Das alles 
hat zwar keinen Einfluss mehr, zeigt aber, 
wie veraltet die Tarifverträge sind.“ 

Auch die Relationen hinsichtlich der Ent-
geltstrukturen zwischen den einzelnen Be-
rufsbildern stimmen nach seiner Ansicht 
schon lange nicht mehr. Auch hier sieht 
er sich im Einklang mit seinem Verband: 
„Manche Berufsbilder haben sich auf-
grund technischer Neuerungen im Zeit-
verlauf stark verändert. So verdient eine 
Kassiererin heute im Verhältnis zu ande-
ren Tätigkeiten im Markt überproportio-
nal viel.“ Für schwierig erachtet er auch 
die marktgerechte Eingruppierung von 
gastronomischen Tätigkeiten im Einzel-
handel, zum Beispiel die der Köchin oder 
des Kochs: „Wir wollen alle Tätigkeiten 
korrekt abbilden, aber auch ein marktge-
rechtes Entgelt zahlen.“

Als ein Beispiel dient ein Wettbewerber, die 
Globus SB-Warenhaus-Gruppe in St. Wen-
del: „Das Unternehmen ist vor vier Jahren 
aus der Flächentarifbindung ausgestiegen, 
hat anschließend mit seinen Betriebsrä-
ten eine betriebseigene Entgeltstruktur 
entwickelt und das Lohnniveau für neu 
eingestellte Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter abgesenkt. Trotz der neuen Bedin-
gungen findet das Unternehmen durchweg 
gutes Personal. Wir müssen für das glei-
che Personal, wie erwähnt, bis zu 30 Pro-
zent mehr zahlen. Deswegen müssen auch 
wir wettbewerbsfähige Entgeltstrukturen 
entwickeln.“ 

Trudi Lanzrath, Betriebsrätin 

im „real,-“-Kaufhaus in 

Übach-Palenberg

Regina Claßen, Mitarbeiterin 

Realmarkt Erftstadt und Mitglied der 

Tarifkommission
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Die Antwort von Betriebsrätin Trudi Lanz-
rath lässt nicht auf sich warten: „In Nord
rhein-Westfalen gibt es nur einen Globus-
Markt und den nimmt Real immer als 
Vergleich. Früher hat man immer Kauf-
land genommen, aber Kaufland ist mitt-
lerweile tarifgebunden. Dort werden die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter heute 
besser bezahlt als wir.“

Unterstützung findet sie bei Silke Zimmer, 
die ihre Kritik aus Sicht der Gewerkschaft 
ergänzt: „Die Arbeitgeberseite hat bislang 
eine Entgeltstruktur vorgestellt, bei der sie 
nur Tätigkeiten aufgelistet und den sechs 
Entgeltgruppen zugeordnet hat – ohne jeg-
liche Oberbegriffe, also ungelernt, kauf-
männische Tätigkeit oder dreijährige Be-
rufsausbildung. Vielmehr führt sie nur 
Begriffe auf wie ,Mitarbeiter heiße The-
ke' oder ,Mitarbeiter mobile heiße Theke'. 
Daran wird deutlich, dass es ihr nicht da-
rum geht, eine Tätigkeit zu erfassen und 
anschließend einer Entgeltstruktur zuzu-
ordnen, sondern hier werden einfach nur 
Tätigkeiten erfasst so wie sie in den hausei-
genen Märkten benannt sind, beim nächs
ten Lebensmittelhändler ist das schon völ-
lig anders. Mit der von der EU geforderten 
Transparenz hat das nichts zu tun.“

Überbrückbarer Dissens?

Die Bereitschaft, über neue Entgeltstruk-
turen zu verhandeln, ist auf beiden Sei-
ten vorhanden und zugleich Teil des Zu-
kunftstarifvertrags. Doch auch nach drei 
Verhandlungsrunden ist eine Einigung 
kaum näher gerückt. Während real,- auf 
eine Entgeltstruktur drängt, die nur für 
die eigene Belegschaft gilt, will ver.di einen 
Vertrag, der eins zu eins auch in der Flä-
che anwendbar ist und der für allgemein-
verbindlich erklärt werden kann. In den 

Augen von Dr. Peter Krasberg besteht in 
diesem Punkt zurzeit der größte Dissens. 

„Es ist absolut notwendig, dass faire Ta-
rifbedingungen gelten und die derzeitige 
massive Wettbewerbsverzerrung beendet 
wird, durch die real,- heute signifikant be-
nachteiligt ist. In der aktuellen Situation ist 
eine Allgemeinverbindlichkeit nicht die ge-
eignete Lösung, da die Tarifverträge in der 
jetzigen Form nicht mehr zeitgemäß sind. 
Um überhaupt über eine Allgemeinverbind-
lichkeit zu reden, bedarf es einer schon seit 
langer Zeit geforderten Reform der über-
alterten Flächentarifverträge und einer Si-
cherstellung der strikten Anwendung“, so 
Dr. Peter Krasberg. „Wenn, wie ver.di es 
derzeit selbst veröffentlicht, nur noch 30 
Prozent der Unternehmen im Einzelhandel 
tarifgebunden sind“, lautet sein Argument, 
„hat das ja einen Grund, nämlich den, 
dass das Produkt Tarifvertrag keine An-
erkennung findet. Und wenn ein Produkt 
nicht gut ist, muss man erst mal das Pro-
dukt ändern. Hier sind die Gewerkschaft 
und der Verband aufgefordert, den Tarif-
vertrag zu verbessern. Wenn das gesche-
hen ist, werden hoffentlich wieder mehr 
Unternehmen in die Tarifbindung wech-
seln und dann können wir aus völlig an-
derer Warte auch wieder über Allgemein-
verbindlichkeit diskutieren.“ 

Kritik an der Verhandlungsbereitschaft der 
Arbeitgeber hingegen übt Silke Zimmer 
von ver.di: „Ein Problem besteht darin, 
dass hinsichtlich neuer Entgeltstrukturen 
von den Arbeitgebern keine Vorschläge 
kommen, die auch nur ansatzweise an-
nehmbar sind. Die Idee des Zukunftsta-
rifvertrags war, gemeinsam mit real,- eine 
Entgeltstruktur zu verhandeln, die als Blau-
pause gelten könnte, dass man sie auf die 
Fläche übertragen und somit Druck auf die 

Flächentarifverhandlung ausüben könnte, 
also keine völlig losgelöste Entgeltstruktur 
für real,- denn eins ist klar: Egal, was wir 
mit real,- verhandeln, das Ergebnis wer-
den sich die Mittwettbewerber und auch 
die anderen Lebensmittelhändler genau an-
sehen und sich daran orientieren.“ 

Kommt keine Einigung zustande, kön-
nen beide Seiten den Zukunftstarifvertrag 
kündigen, erfolgt die Rückkehr in den Flä-
chentarifvertrag. Was aber wäre die Kon-
sequenz? Dr. Peter Krasberg: „Das hieße, 
dass die Investitionsverpflichtung entfällt, 
dass es keine Standortsicherung gibt, aber 
es bedeutete auch, dass wir wieder alle ta-
riflichen Leistungen erbringen müssten. 
Für das Unternehmen wäre das eine finan-
zielle Mehrbelastung, für die Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter ginge der Bestand-
schutz verloren.“ 

Zurzeit jedenfalls ist die Stimmung in der 
Real-Belegschaft nach Wahrnehmung von 
Regina Claßen „am Boden“: „Viele ha-
ben resigniert, sind körperlich und geis-
tig am Ende. Was an Aufbruchstimmung 
und Optimismus vorhanden war, hat sich 
komplett aufgelöst. Fast alle sagen: Nächs
tes Jahr sind wir kaputt. Entweder werden 
wir verkauft oder geschlossen.“ Doch so 
weit ist es noch nicht. Noch ist das Ver-
handlungsergebnis offen.
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Die wiko-Metallbautechnik, ein mittel-

ständisches Unternehmen im ostwest-

fälischen Lübbecke, hat in eine neue 

Generation von Maschinen mit Assis

tenzsystemen investiert. Das erleich-

tert nicht nur Flüchtlingen und behin-

derten Menschen den Einstieg in den 

Arbeitsmarkt, das Unternehmen kann 

damit auch dem Fachkräftedefizit ef-

fektiv gegensteuern.

Augustine Uzuyem, 33 Jahre, Flüchtling 
aus Nigeria, und Christian Klippenstein, 17 
Jahre, deutscher Herkunft und gehörlos, ar-
beiten in der großen hell erleuchteten Pro-
duktionshalle der wiko-Metallbautechnik 
in Lübbecke Hand in Hand. Sie prüfen die 
Vollständigkeit der zu einem Auftrag gehö-
renden Teile und verpacken die von ihren 
Kollegen fertiggestellten Alu-Profile für die 
Auslieferung. Sie sind erst wenige Monate 
im Unternehmen, doch einen Vorarbeiter, 
der sie anleitet, sucht man vergebens. Der 
Blick der beiden neuen wiko-Mitarbeiter 
wandert nur von Zeit zu Zeit zu dem Bild-
schirm, der über dem Packtisch angebracht 
ist. Er listet alle Teile, die zu dem Auftrag 
gehören, auf und zeigt in leicht verständ-
lichen Bildern und Symbolen, was zu tun ist. 

So oder so ähnlich sieht es heute an fast al-
len Arbeitsplätzen bei der wiko-Metallbau-
technik aus, auch dort, wo die Teile für die 

Fenster- und Türrahmen, Fassadenele-
mente und Lichtdächer und weitere kon-
struktive Elemente aus vorgefertigten 
Aluminium-Profilen hergestellt werden. 
Ist erst der Barcode, der sich an den Tei-
len befindet, eingelesen, wird der Mitar-
beiter stets über den Bildschirm durch die 
gesamte Arbeitsroutine geleitet. Sind be-
stimmte Handgriffe erforderlich, kann er 
sich die zum Teil auf dem Bildschirm in 
Form von kleinen Animationen anzeigen 
lassen. Ist irgendetwas nicht in Ordnung, 
erfassen das Sensoren in den Maschinen 
und geben über den Bildschirm eine Feh-
lermeldung, bevor das Teil falsch bear-
beitet und nicht mehr zu gebrauchen ist. 
Das hilft nicht nur den neuen Mitarbei-
tern, Flüchtlingen und behinderten Men-
schen, sondern auch den Fachkräften, die 
schon länger zur Stammbelegschaft gehö-
ren. Der Ausschuss konnte mit den Assis
tenzsystemen deutlich minimiert werden – 

Mit Assistenzsystemen neue Zielgruppen 

erschließen
Die wiko-Metallbautechnik GmbH & Co. KG setzt bei der Bekämpfung des 

Fachkräftemangels auf Flüchtlinge und behinderte Menschen
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besonders wichtig bei einem Unternehmen, 
das auf eine hohe Qualität seiner Produkte 
setzt. Die wiko-Metallbautechnik existiert 
seit rund 40 Jahre. Mit den derzeit 80 Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern generiert das 
Unternehmen rund 12 Millionen Euro Um-
satz. Besondere Spezialität von wiko sind 
große und mitunter aufwändig gestalte-
te Glasfassaden aus hochwertigem Mate-
rial, wie sie zum Beispiel bei Einkaufszen-
tren oder Hotels häufig anzutreffen sind. 
Bekannte Beispiele in NRW sind etwa das 
RWE-Gebäude in Essen oder die Bertels-
mann-Zentrale in Gütersloh.

Das Unternehmen setzt im Zeichen des 
Fachkräftemangels auf die eigene Ausbil-
dung und legt den Schwerpunkt dabei auf 
Menschen, die es sonst am Arbeitsmarkt 
schwer haben: Hauptschüler, Menschen aus 
Behindertenwerkstätten und auch Flücht-
linge. „Wir haben unser Augenmerk auf 
Menschen gerichtet, die unbedingt einen 
Ausbildungsplatz wollen. Denn die Erfah-
rung zeigt, dass diese Mitarbeitenden dann 
auch später gerne bleiben“, sagt Betriebs-
leiter Hans-Günther Zobel. 

Das Engagement zur Einstellung von 
Flüchtlingen startete wiko vor zwei Jah-
ren. Damals lud das Unternehmen 20 
Menschen mit Fluchthintergrund, die im 
Kreis Minden-Lübbecke lebten, zu einer 
Informationsveranstaltung ein. Rund die 
Hälfte kam dann tatsächlich, vier konn-
ten bleiben. Damals gab es die neuen Ma-
schinen mit den Assistenzsystemen noch 
nicht. „Die Erfahrung war ernüchternd: 
Unsere Facharbeiter mussten mehr erklä-
ren, als sie arbeiten konnten. Unser Fazit 
war: So geht es nicht“, beschreibt Hans-
Günther Zobel die damalige Situation. 
Er suchte nach einer Lösung und stieß 
auf die Assistenzsysteme, die unter ande-

rem das Bielefelder Unternehmen Schüco 
nutzt, deren Profile wiko weiterverarbei-
tet. „Ich habe mir die Maschine vor Ort 
angesehen und konnte mithilfe der visu-
ellen Anleitung nach zehn Minuten ein 
Fenster damit bauen, was ich zuvor 30 
Jahre nicht mehr getan hatte“, berichtet 
Hans-Günther Zobel. 

Das machte die Entscheidung leicht. Das 
Unternehmen wiko schaffte ab dem ver-
gangenen Jahr sukzessiv neue Maschinen 
mit Assistenzsystemen an. Die Investiti-
onssumme lag bei rund einer halben Mil-
lion Euro. „Allein unsere Überlegungen 
zum Fachkräftemangel haben uns darin 
bestärkt, dass es die effektivste und beste 
Lösung ist, mit dieser Investition Flücht-
lingen eine Chance zu geben“, sagt Da-
vid O´Sullivan, kaufmännischer Leiter 
von wiko-Metallbautechnik. Es gebe die 
Möglichkeit, immer einen Dolmetscher 
mitlaufen zu lassen, was man in der An-
fangsphase auch bei wiko getan habe. 
Davon habe man aber wieder Abstand 
genommen, nachdem die erste Einarbei-
tungsphase abgeschlossen war. 

Fachkräftemangel gelindert

Die Einführung der Maschinen verlief rei-
bungslos. „Man brauchte unseren damals 
zwei syrischen Mitarbeitern fast nichts 
erklären. Die Einarbeitung ging rasend 
schnell“, sagt Hans-Günther Zobel. Was 
man brauche, sei lediglich ein gewisses 
technisches Verständnis. „Damit ist un-
ser Fachkräftemangel schon wesentlich 
gelindert“, sagt David O´Sullivan. „Wir 
können jetzt auf potenzielle Zielgruppen 
zugreifen, auf die andere Unternehmen so 
noch nicht zugreifen können.“ Die lang-
jährigen Mitarbeitenden bräuchten die 
Assistenzsysteme eigentlich nicht. Aber 

die Menschen, die die deutsche Sprache 
noch nicht gut beherrschen und Unter-
stützung brauchen, die lernten durch die 
Assistenzsysteme schnell.

Das bestärkte das Unternehmen darin, es 
erneut mit Flüchtlingen zu versuchen. An-
fang des Jahres 2017 nahm die Unterneh-
mensführung Kontakt mit verschiedenen 
Institutionen auf und startete einen Auf-
ruf an Menschen mit Fluchthintergrund. 
Rund 40 Flüchtlinge, überwiegend Syrer, 
folgten diesem Aufruf. An einem Infor-
mationstag im Unternehmen sahen sie zu-
nächst eine Präsentation über wiko, dann 
wurden ihnen einzelne Arbeitsschritte er-
klärt. Damit das nicht an der Sprachbar-
riere scheiterte, hatte wiko für den Infor-
mationstag einen Arabisch-Dolmetscher 
engagiert. Der war auch dabei, als man in 
Kleingruppen die verschiedenen Arbeits-
plätze in der Werkstatt besuchte. 

Acht Flüchtlinge machten danach zu-
nächst ein vierwöchiges Praktikum, 
das sie an jeden Arbeitsplatz führte, die 
mittlerweile alle mit Assistenzsystemen 
ausgestattet sind. Zuvor fand eine Be-
triebsversammlung statt, in der der Mit-
arbeiterstamm über die Maßnahme in-
formiert wurde. „Dabei ging es vor allem 
darum, zu erklären, dass die Flüchtlinge 
niemandem den Arbeitsplatz streitig ma-
chen sollen, sondern sie als Unterstützung 
für die Produktion gedacht sind“, erklärt 
David O´Sullivan. „Gebt ihnen eine faire 
Chance, ihr seid auch mal angefangen“, 
das sei der Tenor der Veranstaltung ge-
wesen. Dadurch, dass die Mitarbeitenden 
auch die Aufgabe hatten, die Flüchtlinge 
in der Probephase zu betreuen und an 
den einzelnen Stationen der Produktion 
zu beurteilen, habe man sie mit ins Boot 
geholt, was die Weiterbeschäftigung der 
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Flüchtlinge angeht. Die Bewertungen fielen 
gut aus. Alle acht Flüchtlinge wurden an-
schließend befristet zunächst für ein halbes 
Jahr eingestellt. Dazu kam dann noch der 
gehörlose Mitarbeiter, der über Kontakte 
zum Landschaftsverband Westfalen-Lip-
pe zu wiko stieß. 

Die Auftragslage ist gut. Auftragsspitzen 
hat man in den letzten Jahren mit Leihar-
beit abgefedert – nicht zur vollen Zufrieden-
heit von Hans-Günther Zobel. „In der Re-
gel bleiben diese Kräfte zwei Wochen und 
dann fängt man wieder an, den Nachfol-
gern alles zu erklären.“ Auch die Kosten 
seien höher. Außerdem sei der Arbeitsein-
satz der Flüchtlinge, die das Arbeiten als 
große Chance sähen, besser.

Schritt zu Industrie 4.0

Die neuen Maschinen in der Fertigung, die 
wie das Ausgangsmaterial, das wiko ver-
arbeitet, ebenfalls von der Firma Schüco 
stammen, stehen im Zeichen von Indus-
trie 4.0. Sie sind alle mit dem betriebsin-
ternen Netzwerk verbunden und wissen 
genau, welche Aufträge anstehen. Ände-
rungen an der Konstruktion oder der Ein-
bau bestimmter Bauteile, zum Beispiel an-
derer Schließsysteme, sind jederzeit und 
individuell möglich. „Fertigungsoptimie-
rung“ heißt das Stichwort, das Schüco un-
ter dem Titel „simply smart“ vermarktet. 
Alles schnell, alles einfach, ist das Prinzip, 
das auch der Situation mit dem Fachkräf-
temangel Tribut zollt. Auch eine entspre-
chende Optimierungsberatung vor Ort in 
den Kunden-Unternehmen bietet das Biele-
felder Großunternehmen an.

Was die Arbeiter zu tun haben und wie 
der Workflow funktioniert, wird an den 
Bildschirmen visuell dargestellt. Zum Bei-

spiel zeigt das Terminal genau, wie die 
Werkstücke einzulegen sind. Die Maschine 
misst diese dann zur Kontrolle noch einmal 
durch. Die Bildschirme haben Touchscreen-
Funktion, so dass sich direkt am Bildschirm 
zum Beispiel Dinge vergrößern oder zusätz-
liche Hilfen aufrufen lassen. „Das einzige, 
was die Maschine nicht kann, ist, Farben 
unterscheiden“, sagt Hans-Günther Zobel. 
„Alles andere, was ein Facharbeiter dem 
neuen Mitarbeiter erklären müsste, wird vi-
suell dargestellt.“ Die Terminals bieten über 
die Personalnummer auch Zugriff auf wei-
tere Daten. Die verschiedenen Bereiche im 
betriebsinternen Netzwerk, von der Kon-
struktionszeichnung bis zur Lohnbuchhal-
tung und zu den Urlaubskonten, sind durch 
unterschiedliche Zugriffsrechte für die ver-
schiedenen Hierarchieebenen abgesichert. 

Als zusätzlicher Arbeitsplatz ist eine Ar-
beitsvorbereitung eingerichtet worden. Der 
Mitarbeiter, der sein Büro direkt in der Pro-
duktionshalle hat, kontrolliert die Arbeits-
aufträge, kann bei Bedarf auch Änderungen 
vornehmen, z. B. zusätzliche Bohrungen in 
die Konstruktionspläne einfügen. Das ent-
lastet den Betriebsleiter, der sich jetzt mehr 
auf administrative Aufgaben konzentriert, 
zum Beispiel den Stand der Aufträge an den 
einzelnen Arbeitsplätzen überprüft. Inso-
fern haben die Assistenzsysteme auch eine 
gewisse Neuorganisation des Betriebes be-
wirkt. „Wir vermeiden so Frust und auch 
Konflikte, die durch Fehler entstehen kön-
nen, weil wir die Probleme im Voraus aus-
merzen können“, macht David O´Sullivan 
deutlich, „zum einen durch die Arbeitsvor-
bereitung, zum anderen aber auch durch 
die intelligenten Systeme, die Fehler mel-
den, bevor es zu spät ist.“ 

Es wäre sogar möglich, die Angaben, die 
die Terminals in Schriftform machen, in 

arabischer Schrift wiederzugeben. „Aber 
das wollen wir bewusst nicht“, sagt Hans-
Günther Zobel. „Die Leute sollen bei uns 
im Sinne der Integration einheitlich deutsch 
sprechen und lesen. Alles andere würde auch 
den Flüchtlingen, die eine Ausbildung bei uns 
machen, nichts bringen. Denn ohne Deutsch 
ist die Ausbildung nicht zu schaffen.“ Auch 
den Fehler, die Flüchtlinge in Gruppen glei-
cher Herkunft arbeiten zu lassen, mache 
man nach schlechten Erfahrungen damit in 
der Anfangsphase mittlerweile nicht mehr. 
„Als der Zwang da war, die Verständigung 
irgendwie in Deutsch hinzubekommen, ging 
das auch recht schnell“, so David O´Sullivan. 
Treten doch einmal Schwierigkeiten auf, 
den arabisch sprechenden Flüchtlingen be-
stimmte Dinge auf Deutsch zu erklären, 
fungieren heute die beiden Syrer, die schon 
vor zwei Jahren ins Unternehmen kamen, 
als Dolmetscher.

Übernahme in Ausbildung

Der berufliche Background der Flüchtlinge 
ist höchst unterschiedlich. Einer der neuen 
syrischen Mitarbeiter war Polizist, einer 
Lehrer, ein Nigerianer IT-Wissenschaftler. 
Drei Nigerianer nehmen über eine Einstiegs-
qualifizierung Plus (EQ Plus), ein im Rah-
men des Nationalen Pakts für Ausbildung 
und Fachkräftenachwuchs geschaffenes 
Instrument für förderungsbedürftige Ju-
gendliche, den Weg in eine Ausbildung zum 
„Metallbautechniker Fachrichtung Kon-
struktion“. Sie sind am 1.8.2017 eingestie-
gen und werden voraussichtlich nach dem 
31.7.2018 nahtlos in die Ausbildung über-
gehen. Die Einstiegsqualifizierung, die auf 
die nachfolgende betriebliche Berufsausbil-
dung angerechnet werden kann, besteht aus 
einem betrieblichen Praktikum von min-
destens sechs bis maximal zwölf Monaten 
Dauer, das bereits Elemente eines Ausbil-

David O´Sullivan, 

Kaufmännischer Leiter 

wiko-Metallbautechnik 
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ARBEITSGESTALTUNG UND FACHKRÄFTESICHERUNG

79G.I.B.INFO   3  17  

dungsberufes vermittelt. Die Praktikanten 
können gezielte Unterstützungsangebote in 
Anspruch nehmen wie ausbildungsbegleiten-
de Hilfen einschließlich sozialpädagogischer 
Begleitung, ergänzende berufsschulische 
Angebote, Betreuung durch (ehrenamt-
liche) Mentoren-/Patenprogramme sowie 
betriebliche Nachhilfe- oder vergleichbare 
Unterstützungsmaßnahmen z. B. über Stif-
tungen, Verbände, Kammern. Die Agentur 
für Arbeit leistet dem Arbeitgeber einen 
Zuschuss zur Vergütung von derzeit bis zu 
231 €/Monat zuzüglich eines pauschalierten 
Anteils am durchschnittlichen Gesamtso-
zialversicherungsbeitrag und übernimmt 
auch die Finanzierung der ausbildungsbe-
gleitenden Hilfen. 

Die Betriebsleitung erlebt die drei aus Ni-
geria geflüchteten Jugendlichen als be-
sonders motiviert. Dazu trage bei, dass 
Flüchtlinge aus Nigeria, wenn sie keine 
Ausbildung machen, in Deutschland zur-
zeit kein Bleiberecht haben. Als Unterstüt-
zungsleistungen im Rahmen von EQ Plus 
stehen bei ihnen zusätzliche Kurse in be-
rufsbezogenem Deutsch an erster Stelle. 

„Aber auch die Ausbildung eines Gehör-
losen in einem Handwerk ist eine He-
rausforderung“, ergänzt Hans-Günther 
Zobel. Ohne die Visualisierungen durch 
die neuen Maschinen wäre das in diesem 
Berufsfeld gar nicht möglich.

Zehn Flüchtlinge und fünf behinderte Mit-
arbeiter zählen mittlerweile zur Belegschaft 
bei wiko. Die Flüchtlinge, die keine Ausbil-
dung machen, wollten das auch nicht, be-
richtet David O´Sullivan. Ihnen ginge es da-
rum, schnell Geld zu verdienen, zum Teil 
auch, weil das die Voraussetzung dafür 
sei, ihre Familien nach Deutschland nach-
kommen lassen zu können. „Sie sind ge-
willt, motiviert, lernwillig und pünktlich“, 
sagt David O´Sullivan. „Wir sind sehr zu-
frieden mit ihnen und sie sind mittlerwei-
le nicht nur in Arbeit, sondern auch in den 
Kollegenkreis integriert.“

Effektivere Fertigung – mehr 
Mitarbeitende

Der gesamte Betriebsablauf konnte durch 
die Maschinen mit Assistenzsystemen 

gestrafft werden. Rückfragen der Ma-
schinenbediener hätten wesentlich ab-
genommen, die Wege seien kürzer, die 
Produktion insgesamt schneller. Die 
Lagerhaltung konnte durch den effek-
tiveren Einsatz des Materials um 30 Pro-
zent verringert werden. Trotzdem wur-
de ein zusätzlicher Mitarbeiter im Lager 
eingestellt, weil der Materialfluss ein-
fach größer geworden ist und das La-
ger jetzt das Material direkt an die Ma-
schinen liefert.

Braucht man überhaupt noch Fachkräf-
te, wenn auch Ungelernte mit den As-
sistenzsystemen im Handumdrehen in 
der Lage sind, hochwertige Fenster und 
Türen fehlerfrei zu bauen? Ohne Fach-
kräfte geht es nach Meinung von Hans-
Günther Zobel nicht. „Wenn ich einer 
Fachkraft eine neue Konstruktionszeich-
nung gebe, baut der mir das entspre-
chende Teil, ohne nachzufragen. Dazu 
sind die angelernten Kräfte zu unsicher. 
Meine persönliche Meinung ist: Fach-
kräfte ja – aber es müssen in Zukunft 
nicht unbedingt Deutsche sein.“ 

Das Unternehmen ist, auch dank seiner 
Personalstrategie, in den letzten Jahren 
kontinuierlich gewachsen. 2008 wurde 
ein neuer Betriebsstandort bezogen und in 
den letzten vier Jahren wurden zehn Mit-
arbeiter zusätzlich eingestellt. Die Ferti-
gung hat in den letzten zwei Jahren par-
allel zu Einführung der neuen Maschinen 
um rund 25 Prozent zugenommen. „Die 
Fertigung war früher das Nadelöhr in 
unserem Unternehmen. Wir hätten tech-
nisch mehr abwickeln können, aber ha-
ben es nicht durch die Fertigung bekom-
men. Das Thema ist jetzt erledigt“, sagt 
David O´Sullivan. 
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Von der Möhnestraße im Arnsberger Stadtteil Neheim geht buchstäblich eine 

enorme Strahlkraft aus. Die Leuchtenindustrie hat hier seit dem 19. Jahrhundert 

ihre Heimat, in Spitzenzeiten allein an diesem Straßenzug mit mehr als 3.000 Be-

schäftigten. Ihnen verdankt Neheim den Titel „Stadt der 1000 Leuchten“. Dass das 

Licht der traditionsreichen Branche bis heute nicht erloschen ist, liegt auch an ih-

rer Wandlungsfähigkeit. War es einst die Revolution durch elektrische Lichtquel-

len, die Petroleumleuchten ablösten, steckt Neheim aktuell mitten in dem von der 

LED-Technologie ausgelösten Umbruch. Die neue Herausforderung hat ein Ver-

bund von Leuchtenherstellern auf besondere Weise angenommen. Mit dem 2012 

gegründeten Lichtforum NRW, einem eigenen Aus- und Weiterbildungsbetrieb so-

wie Forschungs- und Entwicklungslabor, reagieren sie auf die Modernisierung und 

Digitalisierung des Leuchtenmarktes. Darin werden mit Unterstützung der Fach-

kräfteinitiative des Landes Nordrhein-Westfalen Beschäftigte fortgebildet und zu-

gleich neue Arbeitskräfte für die Branche gewonnen.

Fachkräfte für die neue Leuchten-Revolution 

gewinnen
Das Lichtforum NRW leistet Pionierarbeit in Aus- und Fortbildung

Zu diesem Zweck hat die Neheimer Licht-
forum NRW GmbH auch eigens einen 
Weiterbildungsgang zum „Industriemeis
ter Licht und Beleuchtung“ entwickelt 
und 2016 erstmals eingeführt. Das Licht-
forum NRW versteht sich dabei als mo-
derne Ausbildungseinrichtung, die grund-
sätzlich allen in Deutschland ansässigen 
Leuchtenunternehmen Qualifizierungsan-
gebote unterbreitet. Träger sind 13 Unter-
nehmen mit dem Schwerpunkt dekorative 
Wohnraumbeleuchtung, die direkt in Ne-
heim oder aber im regionalen Wirtschafts-
raum Südwestfalen ihren Sitz haben. Hin-
zu kommen kommunale Institutionen wie 
die Arnsberger Wirtschaftsförderung oder 
Sunderns Stadtmarketing. „Die Beteiligten 
haben erkannt, dass sie ihre Ausbildung 
und Seminarangebote besser gemeinsam 
organisieren als einzeln für sich“, sagt Den-
nis Köhler (38), Geschäftsführer des Licht-
forums NRW. Seine Einrichtung logiert da-
bei an einem geschichtsträchtigen Ort: Das 
sogenannte Kaiserhaus an der Möhnestra-
ße in Neheim war früher Sitz der Gebrü-
der Kaiser & Co. Leuchten GmbH, die in 
den 1930er Jahren die ersten Modelle des 
heutigen Design-Klassikers „Kaiser Idell 
Leuchte“ entwarf. „Das Lichtforum genau 
hier zu etablieren ergibt Sinn“, sagt Köh-
ler. „Nirgendwo sonst auf der Welt findet 
sich ein dichteres Cluster an Leuchtenher-
stellern.“ Zwei von drei Leuchten, die hei-
mische Baumärkte in ihrem Sortiment füh-
ren, haben ihren Ursprung im Sauerland.

Garantien für den Fortbestand dieser Erfolge 
gibt es keine. Zu gewaltig sind die Umwäl-
zungen in der Lichttechnik. „Früher waren 
Lampenhersteller eher Glasbläser, die in die 
Birnen immer nur einen Glühdraht hinein-
gesteckt haben“, sagt Dennis Köhler. „Mit 
der Halbleitertechnik der LED bewegen wir 
uns auf einmal im Bereich der Leistungs- und 
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Mikroelektronik.“ Damit beschreibt er den 
Übergang von herkömmlichen Leuchtmit-
teln wie Glühbirnen und Kompaktleucht-
stofflampen zu den Licht emittierenden 
Dioden (LED), die in großem Tempo die 
Bereiche Elektrik und Elektronik verbin-
den. Eine moderne Leuchte ist ein kom-
plexes Gebilde aus Halbleiter, Modul und 
Abdeckung oder Reflektor. LEDs können 
seit etwa 30 Jahren auch Weißlicht produ-
zieren, seit gut zehn Jahren sind sie das be-
stimmende Leuchtmittel in breiten Anwen-
dungsbereichen wie Bürobeleuchtung oder 
Privathaushalten. Das enorme digitale Po-
tenzial, über die Sensoren der Leuchten auch 
Daten zu generieren und künftig Prozesse in 
Gebäuden und Haushalten („Smart Home“) 
zu steuern, bezeichnet Köhler als „die näch-
ste Revolution, die uns bevorsteht.“

Technischer und demografischer 
Wandel zugleich

Die Entwicklungen in der Licht- und 
Leuchtenindustrie sind mithin rasant. Die 
Unternehmen der Branche müssen binnen 
kürzester Zeit lernen, welche Möglichkeiten 
die neue LED-Technik auch auf bisher we-
niger bekannten Feldern eröffnet. In Ne-
heim sind die Akteure der Auffassung, dass 
die gewohnten Aus- und Fortbildungswege 
nicht ausreichen werden, um den hohen An-
forderungen gerecht zu werden und dau-
erhaft über hoch qualifiziertes Personal zu 
verfügen. Denn zusätzlich muss die Bran-
che sich auch den Umbrüchen stellen, die 
den Arbeitsmarkt perspektivisch ereilen. 
Alle Berechnungen, zusammengefasst im 
Handlungsplan „Initiative zur Fachkräf-
tesicherung in Nordrhein-Westfalen“, se-
hen für die Region Hellweg-Hochsauerland 
einen weiteren Rückgang der Bevölkerung 
in Südwestfalen voraus. Bis zum Jahr 2020 
soll die Anzahl der Einwohner noch einmal 

um 3,1 Prozent gegenüber 2015 abnehmen. 
Der demografische Wandel führt zudem zu 
einer Überalterung der Bevölkerung. We-
niger Bewerbende werden künftig einer 
steigenden Anzahl von Ausbildungsplät-
zen gegenüberstehen, wovon besonders das 
heimische Handwerk betroffen sein wird. 
Wenn Auszubildende ausbleiben, wachsen 
weniger Fachkräfte heran. Für die Leuch-
tenhersteller ist das eine zusätzliche Heraus-
forderung. Denn das disruptive Potenzial 
des technischen Fortschritts in ihrer Bran-
che ist allein groß genug, die alten Struk-
turen in Gefahr zu bringen. „Vor zehn Jah-
ren war das Herstellen von Leuchten noch 
mit dem Bau von Fahrrädern vergleichbar; 
heute sind es Raketen“, sagt Dennis Köh-
ler. Auch um diese Entwicklung aktiv mit-
zugestalten, hat das Lichtforum NRW sei-
ne Arbeit aufgenommen. 

Der Fortschritt verlangt von den Beschäf-
tigten in allen Bereichen eine besondere 
Anpassungsfähigkeit, zeigt der Leuchten-
industrie aber zugleich ihre Grenzen auf. 
„Wir haben erkannt, wie wichtig eine bran-
chenspezifische Ausbildung ist“, sagt Den-
nis Köhler. „Aber es gibt keine.“ Denn das 
Spektrum der anerkannten Ausbildungsbe-
rufe, die beispielsweise die Industrie- und 
Handelskammern (IHK) listen, ist für den 
Beleuchtungssektor begrenzt. Licht ist na-
türlich in der Elektrik ein wichtiges The-
ma. Schwerpunktmäßig kommt es auch bei 
den spezialisierten Bühnenbeleuchtern zum 
Tragen. „Das ist aber etwas völlig anderes 
als das, was die Leuchtenhersteller benöti-
gen“, sagt Dennis Köhler.

Industriemeister Licht und 
Beleuchtung anerkannt

Auf die Koinzidenz von schnellem tech-
nischen Fortschritt und dem Mangel an 

maßgeschneiderter Ausbildung reagiert 
das Neheimer Lichtforum mit Erfinder-
geist. Es berät sich zunächst mit der IHK 
Arnsberg, Hellweg-Sauerland über die Ein-
führung von speziellen Weiterbildungsan-
geboten für die Licht- und Leuchtenindus
trie. Unterstützt wird das Lichtforum an 
dieser Stelle bereits von der Regionalagen-
tur Hellweg-Hochsauerland. Sie ist ein 
Verbund aller wesentlichen Protagonisten 
des regionalen Arbeitsmarktes und unter-
stützt Unternehmen und Beschäftigte auf 
dem Weg zu zukunftsfähiger und sicherer 
Beschäftigung. Dennis Köhler und seinem 
Team vom Lichtforum NRW schweben 
für die Branche zwei verschiedene Schwer-
punkte vor: Weiterbildungen zum „Indus-
triemeister Licht und Beleuchtung“ und 
zum „Industriekaufmann für Licht und 
Beleuchtung“.

Was wie eine Formalie klingt, ist in Wahr-
heit ein bürokratischer Kraftakt. Die für 
eine Anerkennung zwingend nötigen Rah-
menrechtsverordnungen, auf denen die 
Weiterbildungsmaßnahme fußt, müssen 
geschrieben und der IHK zur Prüfung vor-
gelegt werden. Das Lichtforum wagt sich 
in dieses Neuland vor. Schließlich erteilt 
die Kammer einer der beiden Ideen, dem 
„Industriemeister Licht und Beleuchtung“, 
grünes Licht. Seit anderthalb Jahren exis
tiert diese Weiterbildung nun, was Dennis 
Köhler als „Quantensprung für die Licht-
branche“ und „Meilenstein für die Fach-
kräftesicherung“ feiert. Denn erstmals er-
halte sie den Status einer öffentlich-rechtlich 
anerkannten Weiterbildungsmaßnahme. 
Für die Beschäftigten in der Branche stehe 
nun eine Möglichkeit zur Aufstiegsquali-
fikation offen. Sie sei für die Ausbildungs-
biografie der Beschäftigten eine Verbesse-
rung, weil sie höheres Ansehen als privat 
erworbene Zusatzzertifikate genieße.

Dennis Köhler, Geschäftsführer 

der Lichtforum NRW GmbH,

Arnsberg 
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Der IHK-geprüfte „Industriemeister Licht 
und Beleuchtung“ ist eine Pionierleistung 
des Lichtforums, ein Anfang. Gedacht 
ist er zunächst für interessierte Beschäf-
tigte aus dem Mittelbau der Unterneh-
men, die mit den neuen Entwicklungen in 
der Leuchtenkonstruktion, bei LED- und 
Steuerungstechnik Schritt halten wollen. 
Die Weiterbildung umfasst als Praxisstu-
diengang binnen drei Jahren 1.000 Un-
terrichtsstunden, die vornehmlich sams-
tags abgehalten werden und bei denen das 
Lichtforum NRW als Kooperationspartner 
des IHK-Bildungsinstituts Hellweg-Sau-
erland beteiligt ist. „Neue Berufe schaf-
fen wir nicht von heute auf morgen“, sagt 
Dennis Köhler, „wir können aber gegen 
den Trend zu diversen Zertifizierungen 
die Basis für eine grundständige Ausbil-
dung schaffen.“

Qualifizierungsinitiative Licht 
gestartet

Das Ziel ist, die Weiterbildung über den 
technischen auf weitere, zum Beispiel kauf-
männische Bereiche auszudehnen. Mindes
tens ebenso wichtig ist die Einführung der 
grundlegenden, fachspezifischen Ausbil-
dung. In diesem Zusammenhang erkennt 
das Lichtforum NRW Mitte der 2010er 
Jahre den „Gemeinsamen Projektaufruf 
der Programme des ESF und des EFRE 
(2014–2020) zur Initiative der Fachkräf-
tesicherung des Landes Nordrhein-West-
falen“ als Chance. Mit der Bündelung der 
beiden europäischen Strukturfonds für 
Soziales (ESF) und regionale Entwicklung 
(EFRE) intensiviert das Land seine Bemü-
hungen zur Sicherung von Fachkräften in 
kleinen und mittleren Unternehmen. Vor 
dem Hintergrund der demografischen Ent-
wicklung und der zunehmenden Digitali-
sierung der Arbeitswelt sollen unter an-

derem innovative Beratungsangebote und 
neuartige Weiterbildungsinitiativen geför-
dert werden. Auch hier weiß das Lichtfo-
rum die Regionalagentur Hellweg-Hoch-
sauerland mit Geschäftsführerin Ursula 
Rode-Schäffer an seiner Seite. Die Agen-
tur ist u. a. für die regionale Koordinati-
on der „Landes-Initiative zur Fachkräfte-
sicherung in NRW“ zuständig.

Die Möglichkeiten und Mittel der Förder-
programme nutzt das Neheimer Lichtforum 
NRW für zwei ambitionierte Projekte. Aus 
dem vom NRW-Wissenschaftsministerium 
verwalteten Fonds für regionale Entwick-
lung (EFRE) fließen Gelder, die den Auf-
bau eines Fachkräfteübungslabors (FÜLA) 
ermöglichen. Diese mit modernster Tech-
nik ausgestattete Ausbildungsstätte hat 
2017 ihren Dienst aufgenommen und wird 
sukzessive ausgebaut. Das Labor stellt zu-
gleich einen wichtigen Baustein des zwei-
ten Großprojekts des Lichtforums dar, 
das mit den vom NRW-Arbeitsministeri-
um verwalteten Mitteln des Europäischen 
Sozialfonds (ESF) gefördert wird: die auf 
zwei Jahre angelegte Qualifizierungsiniti-
ative Licht (QLi).

Leuchtenbauer bestimmen 
Lehrinhalte mit

Mit der Anfang 2017 gestarteten QLi ver-
fügt die Leuchtenbranche in Südwestfalen 
nun über ein Instrument, auf den Moder-
nisierungsdruck einerseits und den sich ab-
zeichnenden Fachkräftemangel anderer-
seits adäquat zu reagieren. Es orientiert 
sich stark an den Zielen des Handlungs-
plans für die Region Hellweg-Hochsauer-
land im Rahmen der Fachkräfte-Initiative 
des Landes Nordrhein-Westfalen. In den 
ersten beiden Jahren will das Lichtforum 
NRW bis zu 200 Menschen zu Fachkräf-

ten der Leuchtenindustrie formen. Dafür 
werden im Lichtforum NRW zwei Stellen 
eingerichtet.

Die Qualifizierungsinitiative Licht nimmt 
dabei einerseits aktuell Beschäftigte aus 14 
Unternehmen der Lichtforum-Trägergesell-
schaft in den Fokus. Ihnen wird die Mög-
lichkeit zu Aufstiegsqualifikationen gebo-
ten, etwa aus der mechanischen Fertigung 
heraus in das Qualitätsmanagement oder 
in eine Entwicklungsabteilung. Das Nach-
holen des Abschlusses zum IHK-geprüften 
„Industriemeister Licht und Beleuchtung“ 
ist dabei ein Angebot unter anderen. „Der 
Meister ist unser erster Erfolg, den wir im 
Zusammenhang mit QLi etablieren wol-
len“, sagt Lichtforum-Geschäftsführer 
Dennis Köhler. 

Andererseits richtet QLi den Blick auch 
auf Branchenfremde, wie es das regionale 
Handlungskonzept empfiehlt. Denn das 
Handlungskonzept für die Region Hell-
weg-Hochsauerland erkennt als eine all-
gemeine Möglichkeit zur Sicherung und 
Entwicklung von Fachkräften, die Anzahl 
der Erwerbstätigen insgesamt zu steigern. 
QLi nimmt diesen Ansatz auf und will in 
den nächsten Monaten auch verstärkt un-
ter An- und Ungelernten, Menschen über 
55 Jahren, Frauen und Studienabbrechern 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die 
Leuchtenindustrie akquirieren. Dazu wer-
den Anstrengungen unternommen, das Po-
tenzial an Arbeitskräften unter den Mi-
granten und Flüchtlingen zu heben. „QLi 
gibt uns insgesamt die große Chance, das 
Thema Licht als Vehikel zu benutzen, um 
fachfremde Menschen für MINT-Berufe 
zu interessieren“, sagt Dennis Köhler. Da-
mit sind Berufe aus den Bereichen Mathe-
matik, Informatik, Naturwissenschaften 
und Technik gemeint. Grundsätzlich steht 
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für das Lichtforum in der Wissensvermitt-
lung zunächst Grundlagenarbeit an, eben 
weil es keine Blaupause für eine fachspe-
zifische Qualifikation gibt. „Wir analysie-
ren in den Unternehmen erst einmal die 
vorhandenen Weiterbildungsbedarfe“, sagt 
Ursula Rode-Schäffer von der Regionala-
gentur. Danach entwickelt das Lichtforum 
die nötigen Schulungskonzepte und -mate-
rialien. Im weiteren Verlauf starten die mit 
den Unternehmen abgestimmten Aus- und 
Weiterbildungsmaßnahmen.

Hochmoderne Labore in Schwarz 
und Weiß

Warum Ausbildung und Weiterbildung in 
der Leuchtenindustrie dringend eine neue 
Ausrichtung benötigen, wird durch einen 
Blick in die Forschungs- und Entwick-
lungseinrichtungen an der Möhnestraße 
plastisch. Wer FÜLA – das Fachkräfte
übungslabor – aufsucht, betritt den High-
Tech-Bereich des Neheimer Lichtforums 
NRW. Hier reihen sich in den diversen 
Räumen hochmoderne Gerätschaften zur 
Qualitäts- und Quantitätsprüfung der LED-
Technik aneinander. Wer sie benutzt, sucht 
nach Antworten darauf, welche Möglich-
keiten die neue Leuchtentechnik eröffnet 
und welche technischen Grenzen es zu be-
zwingen gilt.

Im sogenannten „weißen Labor“ befin-
det sich die Ulbrichtkugel, kurz: U-Ku-
gel. Das Präzisionsmessinstrument ist mit 
einer stark reflektierenden Schicht ausge-
kleidet, die es erlaubt, wichtige Licht-Pa-
rameter zu untersuchen. Dazu zählen die 
spektrale Verteilung, die Farbtemperatur 
oder auch der Lichtstrom. Der Lichtstrom 
ist ein Begriff, der dem Endverbraucher am 
ehesten bekannt sein dürfte und ihm wo-
möglich am meisten Kopfzerbrechen berei-

tet. „Es ist mit dem Wechsel von Pferde-
stärken zu Kilowatt im Automobilsektor 
vergleichbar“, erklärt Dennis Köhler. „Frü-
her konnte man an der Wattage abschätzen, 
wie hell die Lampe leuchtet. Heute muss 
man in Lumen denken und ein neues Ge-
fühl für die Helligkeit entwickeln.“ Lumen 
ist das physikalische Maß, das angibt, wie 
viel Licht eine Lampe ausstrahlt. Die inne-
re Beschichtung der U-Kugel reflektiert das 
Licht so oft, dass jede Stelle gleich viel da-
von empfängt. Über die Geometrie der Ku-
gel lässt sich dann berechnen, wie viel Licht 
eine Leuchte insgesamt abgibt.

LED reagiert sensibel auf Wärme

Ein anderes Messinstrument ist das Spek-
troradiometer. Es gibt auch Aufschluss 
über die Farbtemperatur, die in Kelvin 
angegeben wird. Kaltes Weißlicht beginnt 
bei einem Wert von 5.000 Kelvin, Neutral-
weiß liegt im Bereich um 4.000, warmes 
Weiß bei unter 3.300 Kelvin. „Unsere alte 
Glühbirne strahlte im Wesentlichen warm-
weiß und dazu etwas heller, je höher die 
Wattage war“, sagt Köhler. Während die 
Glühbirne vornehmlich Wärmestrahlung 
erzeugte und das Licht eher ein Nebenpro-
dukt war, stelle Hitzeentwicklung für die 
modernen Lichtdioden eine Herausforde-
rung dar. Zum einen könne sich nach etli-
chen Betriebsstunden durch die entstehende 
Wärme die Farbtemperatur des LED-Lichts 
verändern. Zum anderen müsse die gene-
relle Hitzeentwicklung der Leuchte unter 
Dauerbetrieb geprüft werden, damit un-
liebsame Defekte ausgeschlossen werden 
können. „Auch das lassen Leuchtenherstel-
ler in unserem Labor testen“, sagt Köhler.

Dabei sind die Erwartungen an eine LED 
hoch: Die Technologie verspricht häufig 
deutlich mehr als 30.000 Betriebsstunden, 

was weit über der seinerzeit künstlich ge-
drosselten Lebensdauer einer Glühbirne 
liegt. Dass die Fäden herkömmlicher Bir-
nen nach etwa 1.000 Stunden durchbrann-
ten, sei ausschließlich betriebswirtschaft-
lich motiviert gewesen. „Einige führende 
Glühlampenhersteller waren damals für 
eins der ersten festgestellten Kartelle ver-
antwortlich“, sagt Dennis Köhler. Denn 
die Glühfäden hätten mit Leichtigkeit di-
cker produziert und dadurch langlebiger ge-
macht werden können. LED-Module un-
terliegen keinem vergleichbaren Verdacht; 
Sorgfalt an verschiedenen Stellen des Her-
stellungsprozesses soll die lange Lebenszeit 
garantieren. „Wie klebe ich das Modul auf 
den Kühlkörper? Wie viel Aluminium be-
nötige ich, um die Wärme von der Platine 
wegzuführen?“, sind nur einige Fragen, die 
in der Herstellung und Montage von ent-
sprechend ausgebildeten Fachkräften zu 
beachten sind.

Licht: Positiv auf Leben und  
Arbeit einwirken

Im „schwarzen Labor“ des Lichtforums 
NRW kommt dem sogenannten Gonio-
photometer eine zentrale Rolle zu. Es un-
tersucht im Unterschied zur U-Kugel auch, 
in welche Richtung, abhängig vom Win-
kel, eine Leuchte welche Menge Licht aus-
strahlt. Für den Bereich des technischen 
Lichts hat dies eine herausragende Bedeu-
tung, kann so doch die Beleuchtung von 
großen Hallen, Büros oder Schulen opti-
miert werden. Dabei geht es weit darüber 
hinaus, Helligkeiten zu regeln oder eine 
Leuchte so einzustellen, dass sie den Kol-
legen nicht blendet. „Licht kann eine ähn-
lich positive Wirkung auf die Lebens- und 
Arbeitsqualität entfalten wie ein ergono-
mischer Stuhl“, sagt Dennis Köhler. So kön-
ne eine Anforderung sein, einem 50 Jahre 
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alten Bildschirmarbeiter nachmittags im 
Großraumbüro Lichtverhältnisse zu bie-
ten, die ideal auf seinen biologischen Ta-
gesrhythmus abgestimmt sind, während der 
Auszubildenden, gut zwei Meter sowie drei 
Lebensjahrzehnte von ihm entfernt, gleich-
zeitig ihr eigenes Licht maßgeschneidert 
wird. „Das ist alles andere als trivial“, sagt 
Dennis Köhler. Wissenschaftler beklagten 
seit Langem, dass die Menschen in „bio-
logischer Dunkelheit“ leben und arbeiten, 
dass die Lichtintensität und die spektrale 
Verteilung in Gebäuden und am Arbeits-
platz nicht ausreichen, um die biologische 
innere Uhr korrekt zu takten. Also gehe es 
darum, sagt der Lichtforum-Geschäftsfüh-
rer, das richtige Licht zur richtigen Zeit am 
richtigen Ort zu erzeugen, möglichst effizi-
ent, mit möglichst wenigen Leuchten. Da-
durch eröffne sich vielleicht die Möglich-
keit, so Regionalagentur-Geschäftsführerin 
Ursula Rode-Schäffer, künftig bei der Aus-
gestaltung von Arbeitsplätzen eine noch ge-
nauere Analyse der Beleuchtungssituati-
on vorzunehmen. So könne Rücksicht auf 
persönliche Bedarfe der Beschäftigten ge-
nommen und das Leuchtmittel passgenau 
ausgewählt werden. Je nach Alter, Tages-
zeit und Umgebung sei ein „individuelles 
biologisches Licht“ gefragt, unterstreicht 
Dennis Köhler, das intelligente Leuchten 
über Sensoren und programmierte Algo-
rithmen liefern.

Diese Fragestellungen reichen bereits weit 
in die Zukunft der Leuchtentechnik hinein. 
„Wir sehen hier ein enormes Potenzial für 
LED in vielen verschiedenen Bereichen“, 
sagt Regionalagentur-Geschäftsführerin 
Ursula Rode-Schäffer. Leuchtdioden kön-
nen schon in naher Zukunft in Verbin-
dung mit Sensoren und Steuerungstechnik 
in völlig neue Bereiche integriert werden. 
Der Begriff „LiFi“, eine Abwandlung des 

Drahtlosnetzwerk-Synonyms WiFi, weist 
auf die mögliche Datenübertragung in lo-
kalen Netzwerken mittels Licht hin. „LED 
wird dieses Thema antreiben“, sagt Dennis 
Köhler. Leuchtdioden seien unempfindlich 
für häufiges An- und Ausschalten, das Pul-
sieren und Flackern der Leuchtmittel biete 
hingegen eine hervorragende Voraussetzung 
für das digitale Übertragen von Daten zwi-
schen verschiedenen LEDs.

Mit modernem Licht Daten 
übertragen

Erste Erfahrungen mit dieser Technologie 
haben etwa Schulbezirke in den USA ge-
macht. „Es ist ein interessanter Gedanke, 
jeden einzelnen Studenten in einem vollen 
Hörsaal per LED unverzüglich mit Mate-
rial und Aufgaben zu versorgen, die genau 
dem individuellen Leistungsniveau entspre-
chen. Und dies vielleicht noch in unterschied-
lichen Muttersprachen“, sagt Dennis Köh-
ler. Von Natur aus besonders interessiert an 
der Sicherheit sensibler Daten und Informa-
tionen sind bestimmte Industriezweige, als 
Exoten auch Geheimdienste. „LiFi“ könnte 
in dieser Hinsicht einen Vorteil gegenüber 
angreifbaren herkömmlichen Drahtlosnetz-
werken bieten. Für den Alltag vieler Men-
schen könnte diese LED-Technologie Bedeu-
tung erlangen, wenn die Automatisierung in 
den eigenen vier Wänden voranschreitet. Im 
„Smart Home“ werden Haushaltsgeräte in-
telligent vernetzt oder Heizungen pünktlich 
zur Rückkehr der Bewohner hochgefahren. 
„Sobald im technischen Kontext Schaltungen 
aufeinander abgestimmt werden müssen, 
kommt LED ins Spiel“, sagt Dennis Köhler, 

„weil diese Technologie sehr einfach in ver-
netzte Elektronik integriert werden kann“. 
Nicht zu vergessen sei der willkommene 
Nebeneffekt, den bisher über WLAN ver-
breiteten „Funksmog zu Hause zu reduzie-
ren“, so Köhler.

Welche Rolle LED bei der biologischen 
Lichtwirkung auf den Menschen oder bei 
der Datenübertragung einnehmen wird, ist 
zwar noch nicht ausgemacht. Diesen Be-
darf am Markt zu wecken, würde indes 
zur enormen Wertschöpfung der Licht- und 
Leuchtenbranche beitragen, glaubt Dennis 
Köhler. „In jedem Fall verändert die Digi-
talisierung die Herstellungsprozesse, die 
Beziehungen der Branchen untereinander, 
das Know-how. Unser Pfund ist, Licht in 
hoher Qualität herzustellen. Dieses Feld 
müssen wir gegenüber anderen Unterneh-
men aus dem Bereich der Datenverwertung 
für uns behaupten.“ In diesem Zusammen-
hang wirkt FÜLA, das Fachkräfteübungs-
labor des Lichtforums NRW, wie eine Ein-
ladung, den technischen Fortschritt der 
Leuchtentechnik zu begleiten, ihn als inno-
vativen Prozess zu gestalten. Und diese Ein-
ladung konkretisiert das Lichtforum nun 
durch QLi, die vom Land NRW geförderte 
Qualifizierungsinitiative Licht. Denn LED 
ist – wie beschrieben – als Technik und in 
seinen Anwendungsmöglichkeiten so kom-
plex, dass Fachkräfte heute über ganz an-
dere Fähigkeiten und Fertigkeiten verfügen 
müssen, „als lediglich Kabel ineinander zu 
stecken“, so Dennis Köhler. Mit FÜLA und 
QLi schreibt das Lichtforum NRW seinen 
Teil der Zukunftsgeschichte des Lichts und 
der Leuchtenindustrie mit.
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Im Rahmen der „Initiative Digitale Wirt-

schaft NRW“ (DWNRW) sind 2016/2017 

regionale Zentren für die digitale Wirt-

schaft, sogenannte DWNRW-Hubs, ent-

standen: in Aachen, Bonn, Düsseldorf, 

Köln, Münster und dem Ruhrgebiet. Hier 

werden – unter anderem – Start-ups mit 

ihren digitalen Geschäftsideen mit der 

bestehenden Wirtschaft vor Ort ver-

netzt. Der Hub münsterLAND.digital bie-

tet dazu Kooperations- und Experimen-

tierflächen sowie szenetypische Events 

wie Hackathons und Makeathons.

Die Wirtschaft in NRW steht vor der di-
gitalen Transformation. Damit sie gelingt, 
braucht es „Köpfe, Kapital und Kooperati-
on von Start-ups, Mittelstand und Indus-
trie.“ Das war der Anlass für die „Initiati-
ve Digitale Wirtschaft NRW“ (DWNRW). 
Nirgendwo sonst in Deutschland, darauf 
weist das Wirtschaftsministerium NRW 
hin, gibt es so viele Global Player der In-
dustrie und international erfolgreiche Hid-
den Champions des Mittelstands wie in 
Nordrhein-Westfalen. Die Zusammen-
arbeit zwischen der klassischen Industrie 
und den innovativen Start-ups könnte für 
Nordrhein-Westfalen zum zentralen Wett-
bewerbsvorteil für die digitale Wirtschaft 
und damit zum digitalen Alleinstellungs-
merkmal in Deutschland werden. 

Drei Aufgaben hat die „Initiative Digitale 
Wirtschaft NRW“ (DWNRW). Erstens: 
Die digitale Wettbewerbsfähigkeit für die 
klassische Industrie und den Mittelstand 
in der Zukunft zu thematisieren. Zweitens: 
Die digitale Innovationskraft über die För-
derung von Start-ups für und in NRW zu 

Köpfe, Kapital und Kooperation
münsterLAND.digital unterstützt digitale Geschäftsideen von Start-ups

unterstützen. Drittens: Die digitalen Sy-
nergien zwischen den Geschäftsmodellen 
der klassischen Industrie und den innova-
tiven Start-ups aufzuzeigen.

Eine Schlüsselmaßnahme der Landes-
Strategie „Digitale Wirtschaft“ sind die 
DWNRW-Hubs. Sechs digi-hubs mit un-
terschiedlichen Angeboten gibt es in NRW: 
in Aachen, Bonn, Düsseldorf, Köln, Mün-
ster und dem Ruhrgebiet.

Der digitalHUB Aachen startete mit di-
gitalisierungsbereiten Usern aus Mittel-
stand und Industrie aus vielen Branchen. 

Durch Integration des Inkubators „Start 
Lab“ der RWTH ist hier auch die Wissen-
schaft von Anfang an integriert. Mit einer 
Crowdfunding-Kampagne kam das benö-
tigte Eigenkapital zusammen. Das Hub ist 
„euregional“ ausgerichtet und fördert die 
Zusammenarbeit mit belgischen und nie-
derländischen Start-ups.

Der Digital HUB Region Bonn unterstützt 
gezielt die Gründung von Start-ups aus der 
Wissenschaft. Bereits in einer frühen Pha-
se werden hier Start-ups mit Unternehmen 
vernetzt. Das ermöglicht den Unterneh-
men schnelle und erfolgreiche Innovati-
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onsprozesse. In Bonn sind so eine Infra-
struktur und ein Kompetenzzentrum für 
digitale Technologien und Geschäftsmo-
delle entstanden.

Der Digital Innovation Hub Düsseldorf/
Rheinland berät Digitalunternehmen von 
der niederländischen Grenze bis ins Ber-
gische Land, mit Düsseldorf als Zentrum. 
Der Fokus liegt auf Innovationsformaten, 
bei denen mindestens zwei der vier Ak-
teure aus Mittelstand, Industrie, Hoch-
schulen und Start-ups zusammengebracht 
werden. Dazu gehören zum Beispiel Ha-
ckathons, eine Wortschöpfung aus „Hack“ 
und „Marathon“, wo gemeinsam Soft- und 
Hardware entwickelt wird oder Accelera-
tor-Programme, die Start-ups innerhalb 
eines festgelegten Zeitraums durch inten-
sives Coaching unterstützen und so den 
Entwicklungsprozess stark beschleunigen 
und vorantreiben.

Der Digital Hub Cologne arbeitet mit ei-
ner breiten Unterstützung aus Wirtschaft 
und Wissenschaft mit den Gesellschaftern 
Universität Köln, Stadt Köln und IHK 
Köln. Der Kölner Markt, sagt die Lan-
desregierung, bietet bereits fast alle Leis-
tungen, die zur Digitalisierung von Un-
ternehmen notwendig sind – allerdings 
auf gewerblicher Basis. Jetzt konzentriert 
sich der Digital Hub Cologne auf Leis-
tungen, die vom Markt selbst nicht ren-
tabel erbracht werden. Dem breit aufge-
stellten Team werden weitere Experten 
aus Schlüsselclustern, wie zum Beispiel 
InsurTech im Bereich der Versicherungs-
wirtschaft zur Seite gestellt.

Hub münsterLAND.digital

Der Hub münsterLAND.digital steht für 
die gesamte Region. Hier werden Hub-Sa-

telliten etabliert, die die digitale Transfor-
mation in das Münsterland mit seinen vie-
len mittelständischen Unternehmen tragen 
sollen. Thomas Malessa, Vorstand des 
münsterLAND digital e. V.: „Dadurch 
können dezentrale Initiativen zur Grün-
dungsförderung vernetzt und neue digi-
tale Potenziale erschlossen werden.“ An-
geschlossen an den Hub ist ein eigenes 
Fabrikationslabor („FabLab“) zur Pro-
duktentwicklung.

Der münsterLAND digital e. V. – zur Er-
läuterung – ist das Innovationszentrum 
im Münsterland zur Förderung der digi-
talen Transformation. Ziel des Vereins ist 
es, neue Formen der Kooperationen, Fir-
mengründungen, Wettbewerbsvorteile und 
Wertschöpfung für den Standort Müns
terland zu generieren. Neben dem Digital 
Hub münsterLAND etabliert der Verein 
weitere Projekte rund um das Thema Di-
gitalisierung im Münsterland. 

Der Hub selbst ist angesiedelt im Hafen 
der Stadt, der wirtschaftlichen Top-Adres-
se in Münster mit besonderem Flair. Ne-
ben hochwertigen neuen Büroflächen bietet 
das Hafenviertel ein reichhaltiges Angebot 
an Restaurants, Bars und Kneipen sowie 
Freizeitmöglichkeiten wie Kino, Theater 
und Sportmöglichkeiten. Im sogenann-
ten „Kreativkai“ sind auf der Basis einer 
alten Bausubstanz moderne Bürogebäude 
entstanden, die zunächst Künstlerateliers, 
Werbeagenturen und Verlage beherbergten. 
Inzwischen hat das kreative Umfeld viele 
Technologieunternehmen angelockt.

Das Angebot des münsterländer Digital 
Hubs richtet sich an Gründer, Anwender 
und „Techies“. Gründerinnen und Grün-
dern bietet er Unterstützung bei Grün-
dungs-, Innovations- und Geschäftsvorha-

ben im Bereich digitaler Geschäftsmodelle. 
Darüber hinaus gibt es Innovationsfor-
mate wie zum Beispiel Hackathons –, 
Gründerstipendien und Qualifizierungs
angebote.

Darüber hinaus fördert der Digital Hub di-
gitale Innovationen und ihre erfolgreiche 
Umsetzung in der regionalen Wirtschaft 
durch die Zusammenarbeit mit Start-ups 
und Hochschulen sowie die Schaffung eines 
Unterstützungsangebots für Corporate En-
trepreneurship Initiativen – ein Angebot, 
das sich an Anwender richtet. 

Dritte Zielgruppe sind Technologiespezia-
listen. Für sie, also für die Vordenker und 
Experten, ist der Digital Hub Vernetzungs-
plattform mit dem Ziel, deren Expertise in 
wirtschaftliche Umsetzungsprojekte einzu-
bringen. Zum fachlichen Austausch wird 
eine zentrale Experimentier-, Lern- und 
Lehrumgebung bereitgestellt. 

Zu den konkreten Angeboten des Hub zäh-
len Coworking Spaces, Corporate Entre-
preneurship, Expertenbeirat und Finan-
zierung, Konferenz- und Seminarräume, 
Schulungen und Workshops, Innovations-
formate, Sponsoring-Möglichkeiten und 
Vernetzungsevents sowie Hub Satelliten 
im Münsterland und ein Fabrikations-La-
bor (FabLab).

Coworking im Digital Hub

Im Workspace des Digital Hub am Hafen-
weg 16 stehen den Nutzerinnen und Nut-
zern attraktive und repräsentative Büroflä-
chen mit hohem Standard zur Verfügung. 
Das Angebot richtet sich beispielsweise an 
Start-ups, die den nächsten Schritt machen 
wollen, und Unternehmen, die auf der Su-
che nach Innovationen sind.



VORWORT

So viel vorab

Die Tarifautonomie ist ein wesentlicher 
Bestandteil unserer Demokratie, festge-
schrieben im Grundgesetz. Tarifautonomie 
verschafft Gewerkschaften und Arbeitge-
berverbänden das Recht, Löhne, Gehälter 
und andere Arbeitsbedingungen selbststän-
dig und unabhängig zu vereinbaren, in ei-
gener Verantwortung und ohne staatliche 
Einflussnahme. Tarifverträge sind Kom-
promisse zwischen unterschiedlichen In-
teressen, die auch schon mal im Konflikt 
entstehen. Zugleich bilden sie ein verläss-
liches Instrument der sozialen Sicherheit für 
Millionen Beschäftigte und schaffen Pla-
nungssicherheit für Unternehmen. Doch 
das hohe Gut ist gefährdet, denn die Ta-
rifbindung der Unternehmen wie auch der 
Beschäftigten ist in den letzten Jahren ste-
tig zurückgegangen. Selbst in Nordrhein-
Westfalen, dem „Land der Tarifverträge“, 
arbeiteten im vergangenen Jahr nur noch 
63 Prozent der Beschäftigten tarifgebun-
den, in Ostdeutschland sogar nicht einmal 
mehr jeder zweite Beschäftigte. 

Abnehmende Tarifbindung schwächt den 
Zusammenhalt der Gesellschaft. Denn 
wenn Beschäftigte nicht in eigener Verant-
wortung an der Gestaltung ihrer Arbeits-
bedingungen mitwirken können und wenn 
ihre Arbeitsverhältnisse keine gemeinsamen 
tarifrechtlich geschützten Sicherheiten bie-
ten, dann verbreiten sich individuelle Unsi-
cherheit oder sogar Zukunftsangst. 

Das ist auch für unsere politische Demo-
kratie brisant: Individuelle Unsicherheit und 
Zukunftsangst bilden einen fruchtbaren 
Nährboden für politische Instrumentali-
sierung und Ausgrenzung. Worauf zuletzt 
auch die Ergebnisse der Bundestagswahl – 
nicht nur – in Ostdeutschland hindeuten. 
Mit dem Tarifautonomiestärkungsgesetz 
wollte die Bundesregierung 2014 die Tarif-

bindung erhöhen. Sie vereinfachte das Ver-
fahren, Tarifverträge für allgemeinverbind-
lich erklären zu lassen. Doch die Wirkung 
blieb aus: Gerade mal 1,3 Prozent der Ta-
rifverträge sind allgemeinverbindlich. Über 
die Gründe und Hintergründe lesen Sie das 
Gespräch mit Hans Michael Weiss, ME-
TALL NRW, und mit Michael Hermund 
vom DGB Bezirk NRW.

Wie sich die Tarifautonomie bewahren 
und die Tarifbindung erhöhen lässt, darü-
ber haben wir mit Dr. Hagen Lesch, vom 
IW Köln, mit Prof. Dr. Thorsten Schul-
ten, dem Leiter des WSI-Tarifarchivs, und 
mit Anja Weber, der Landesschlichterin 
im Arbeitsministerium NRW, ein Streit-
gespräch geführt.

Hier bringt es Anja Weber auf den Punkt: 
„Alle Beteiligten – Gewerkschaften, Arbeit-
geberverbände und Politik – müssen stär-
ker für Tarifautonomie und Tarifbindung 
eintreten. Nicht nur in Sonntagsreden. Da 
wünsche ich mir wesentlich mehr Emoti-
onalität in der Debatte.“ 

Der DGB hat dazu Anfang des Jahres ei-
nen „14-Punkte-Plan zur Stärkung der Ta-
rifbindung und der Allgemeinverbindlich-
keit“ vorgelegt. Klar für die Stärkung der 
Tarifautonomie ausgesprochen hat sich auch 
NRW-Arbeitsminister Karl-Josef Laumann 
in seinem Kommentar zum Urteil des Bun-
desverfassungsgerichts zu den Verfassungs-
beschwerden gegen das Tarifeinheitsgesetz. 
Und als eine seiner ersten Amtshandlungen 
erklärte Laumann den Tarifvertrag für Si-
cherheitsdienstleistungen in NRW für allge-
meinverbindlich. Wie sich die neue Bundes-
regierung nach der Wahl für eine Stärkung 
der Tarifautonomie einsetzen wird, wird 
sehr bedeutsam sein.

Besonders spannend ist der „Kampf um 
allgemeinverbindliche Tarifverträge im 
Einzelhandel“, einer der umsatz- und be-
schäftigungsstärksten Wirtschaftssektoren 
Deutschlands. Das illustrieren wir in die-
sem Heft am Beispiel der real,- SB-Waren-
haus GmbH mit ihren rund 11.500 Be-
schäftigten in NRW. 

Aber selbstverständlich bietet auch dieses 
G.I.B.-Info wieder ein breites Spektrum 
arbeitspolitischer Themen und Informati-
onen, Berichte und Reportagen. Neues fin-
den Sie zu Themen wie der Integration in 
den Arbeitsmarkt, der Stärkung der inter-
kulturellen Kompetenz in Jobcentern, der 
beruflichen Ausbildung, der sozial und hu-
man orientierten Nutzung digitaler Techno-
logie in der Arbeitswelt und der Integration 
behinderter Menschen in den Arbeitsmarkt.

Neu ist übrigens auch der Verfasser dieser 
Zeilen „So viel vorab“. Bernward Brink 
hat nicht nur diese Rubrik in seiner Funk-
tion als Geschäftsführer der G.I.B. belebt. 
Er hat auch die Redaktionskonferenz und 
die vielen Mitwirkenden nach Kräften da-
bei unterstützt, das G.I.B.-Info zu einem 
der – wie ich finde – interessantesten Ma-
gazine der Arbeitsmarktpolitik zu machen. 
Bernward Brink ist im Sommer diesen Jah-
res in den Ruhestand gewechselt, ich habe 
die Geschäftsführung der G.I.B. angetre-
ten. Ich freue mich auf eine gute Zusam-
menarbeit mit allen, die in Nordrhein-West-
falen Verantwortung übernehmen für die 
Arbeitsmarktpolitik des Landes, und ganz 
besonders auf Sie, die Abonnentinnen und 
Abonnenten des G.I.B.-Infos. 

Ihr Stefan Pfeifer

Zielgruppen des Coworking Space sind 
Gründer und Start-ups genauso wie eta-
blierte Unternehmen oder „digitale Noma-
den“. Für Start-ups und junge Unterneh-
men bietet der Digital Hub repräsentative 
Büroräume und Coworking Spaces in bes
ter Lage, um potenzielle Kunden zu emp-
fangen und das Geschäftsmodell zu ska-
lieren, also auszuweiten. 

Etablierten Unternehmen bietet das Cowor-
king im Digital Hub, so sagt Thomas Ma-
lessa, „den Nährboden für Innovationsgeist 
mit direktem Anschluss an das Hub-Öko-
system. So kommen sie raus aus den eige-
nen Wänden und können sich inspirieren 
lassen.“ Freelancern und digitalen Noma-
den bietet der Hub flexible Tarife mit va-
riabler Nutzungsdauer ohne langfristigen 
Mietvertrag. Hub-Typ: „Sie können – ne-
ben dem Schreibtisch im Hub – von Ver-
netzung und Weiterbildung profitieren.“ 

Attraktive Gründerstipendium 

Ein besonderes Angebot im münster-
LAND-Hub ist der Accelerator (gestartet 
als Gründerstipendium), der innovative und 
expansionsfähige digitale Startups fördert. 
„Dabei legen wir besonderen Wert auf die 
Förderung der Zusammenarbeit von Start-
ups mit Unternehmen aus dem Mitglieder-
kreis des münsterLAND digital e. V., die 
im Rahmen des Stipendiums in Form von 
Patenschaften zusammenarbeiten.“ Das 
Accelerator-Programm wurde in enger 
Zusammenarbeit der DWNRW-Hubs im 
Münsterland und im Ruhrgebiet ins Leben 
gerufen und leistet damit nach Ansicht von 
Thomas Malessa einen Beitrag, beide Re-
gionen in NRW zu vernetzen.

„Die meisten Leistungen des Gründer-
stipendiums lassen sich nicht mone-

tär bewerten“, ist der „münsterLAND 
digital“-Vorstand überzeugt. Kern des För-
derprogramms ist die Vernetzung der ge-
förderten Start-ups oder Einzelunterneh-
mer mit den Unternehmen und Experten 
im Umfeld der DWNRW-Hubs. Folgende 
Leistungen gehören dazu: Flexible Nut-
zung des Coworking im ruhr:HUB in Es-
sen oder des Coworking im Digital Hub 
münsterLAND in Münster für vier Mo-
nate inklusive aller zugehörigen Leistun-
gen. Des Weiteren regelmäßiger Austausch 
mit dem Hub-Management und den Ex-
pertennetzwerken in beiden DWNRW-
Hubs. Thomas Malessa: „Gegebenenfalls 
können wir auch Mentorinnen und Men-
toren vermitteln.“

Bei Unternehmenspatenschaften ist zu-
dem ein regelmäßiger Austausch mit dem 
Partner-Unternehmen notwendig. Um eine 
weitere Finanzierung an das Accelerator-
Programm erhalten zu können, vernetzt 
der Hub die Stipendiaten nicht nur mit 
Unternehmen, sondern auch mit Finan-
zierungsexperten und -netzwerken. Auf 
einer Start-up-Night können geförderte 
Start-ups zudem ihre Geschäftsidee pit-
chen, das heißt: Hier haben sie die Mög-
lichkeit, vor Investoren innerhalb kürzester 
Zeit ihre Geschäftsideen zu präsentieren 
und sie davon zu überzeugen.
 
Fabrikations-Labor (FabLab)

Weiteres zentrales Angebot im münster-
LAND Hub ist das Fabrikationslabor 
(„FabLab“). Das weltweit erste FabLab 
wurde 2002 von Neil Gershenfeld am 
Massachusetts Institute of Technology 
(MIT) initiiert und begründete die weltweit 
schnell wachsende „Maker“-Bewegung, die 
mit eigenen Mitteln ein technisches Pro-
blem lösen, ohne den Einsatz kostspieliger 

Speziallösungen. Ein typisches Beispiel ist 
der Einsatz von 3D-Druckern, mit denen 
Ersatzteile für Geräte hergestellt werden. 

FabLabs, so auch das in Münster, ma-
chen High-Tech-Produktionstechnologien 
für kleine Arbeitsgruppen oder Einzelper-
sonen verfügbar. Ziel ist, dass jeder seine 
Ideen in die Tat umsetzen kann. Dafür ste-
hen High-Tech-Maschinen und das nötige 
Wissen zur Verfügung. In Münster sind das 
3D-Drucker, CNC-Maschine, Laser Cutter 
und Electronics, Software und Vinyl Cut-
ter – Werkzeuge, die sich beispielsweise für 
Innovations-Workshops, Produktentwick-
lung und Schulung eignen.

Thomas Malessa: „Labore sind sonst im-
mer eingeschlossen in Unternehmen und 
Hochschulen, haben also nur eine be-
grenzte Nutzerschaft. Bei uns aber haben 
auch nicht-diplomierte Ingenieure Zugang 
zu neuesten Technologien und zugleich ein 
Umfeld, das Prototyping und eine sehr 
schnelle Entwicklung erlaubt, aus denen 
sich Existenzgründungen ergeben können. 
Motto: Create almost anything.“

Auch hier spielt die Kooperation mit eta-
blierten Unternehmen und Hochschulen 
eine zentrale Rolle. Geplant ist etwa im 
Herbst ein Makeathon mit der Müns
ter School of Architecture zum Thema 
„Smart City“. Der IT-Experte: „Wir ha-
ben einen sehr offenen Zugang, eine Com-
munity, zu der das digitale Labor der FH 
genauso gehört wie Start-ups, die pro-
toypisch etwas umsetzen wollen, aber 
auch große Unternehmen, die die Mög-
lichkeiten des Internets der Dinge erkun-
den, die aber auch daran interessiert sind, 
Menschen kennenzulernen, die technolo-
gisch up to date sind. Sie alle kommen in 
unserem Hub zusammen.“
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